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B 071 Kindergeld für berechtigte Personen, welche außerhalb des Elternhauses 
wohnen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Abgelehnt

129

B 072 Ausbau und Verbesserung der Elternzeitregelung
Landesbezirkskonferenz Bayern
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B 073 Ausbau und Verbesserung der Elternzeitregelung
Bezirkskonferenz Mittelfranken
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B 074 Angemessene Alimentation für alle Kinder
Bundesbeamt*innenkonferenz
Nichtbefassung
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B 075 Abschaffung der Leistungsausschlüsse für EU – Bürger*innen
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

133

B 076 Es gibt nur eine Menschenwürde – Asylbewerberleistungsgesetz 
abschaffen!
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen in geänderter Fassung

134

B 077 Gleichberechtigte Integration aller Geflüchteten unabhängig von ihrer 
Herkunft
Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Erledigt durch Antrag B 076
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B 078 „Allen Menschen gleiches Recht“ - Geflüchtete Menschen sind gleich zu 
behandeln
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag B 076
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B 079 Weiterentwicklung des Asylbewerberleistungsgesetzes, stattdessen 
Existenzsicherung im SGB II / SGB XII
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 076
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B 081 Gesetzliche Konkretisierung für einmalige Bedarfe bei Regelleistungen 
einführen 
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

140

B 082 Schlechterstellung der Menschen im SGB XII verhindern
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

141
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B 083 Aktive Arbeitsmarktpolitik in einer vielfältigen Gesellschaft
Gewerkschaftsrat
Angenommen in geänderter Fassung
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B 084 Kampagne starten! - selfmade Fachkräftemangel
Landesbezirkskonferenz Nord
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

154

B 085 Inklusion behinderter Menschen in den ersten Arbeitsmarkt
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

155

B 086 Beschäftigungsquote Schwerbehinderung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

156

B 087 Beschäftigungsquote Schwerbehinderung
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 086

157

B 088 Pflichtquote bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Erledigt durch Antrag B 083

158

B 089 Ausgleichszahlungen für Betriebe mit zu geringem Beschäftigtenanteil 
von Menschen mit Behinderung und Gleichgestellten
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag B 083

159

B 090 Schwerbehinderung – Grad der Behinderung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

160

B 091 Schwerbehinderung – Grad der Behinderung
Bundesfrauenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 090

161

B 092 Offen, gerecht und ohne Ausbeutung: ver.di Anforderungen an die 
Maßnahmen zur Steigerung der Einwanderung von Fachkräften und 
anderen Arbeitnehmenden
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen in geänderter Fassung

162

B 093 Anerkennung der Kompetenzen der Migrant*innen 
Bundesmigrationskonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092

166

B 094 Anerkennung der Kompetenzen der Migrant*innen 
Landesbezirkskonferenz Hamburg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092

167

B 095 Arbeitslosengeld I für ältere Arbeitnehmer*innen verlängern
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

168
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B 096 SGB III - Wer mehr als nur kurzzeitig (drei Monate) beschäftigt war, soll im 
Fall von Arbeitslosigkeit von der Arbeitslosenversicherung aufgefangen 
und nicht mehr direkt in die Grundsicherung (SGB II) durchgereicht 
werden
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

169

B 097 SGB III - Wer mehr als nur kurzzeitig (drei Monate) beschäftigt war, soll im 
Fall von Arbeitslosigkeit von der Arbeitslosenversicherung aufgefangen 
und nicht mehr direkt in die Grundsicherung (SGB II) durchgereicht 
werden
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 096

170

B 098 SGB II - Für Vollzeit – Beschäftigte, die nur weil sie oder er Kinder hat 
oder eine hohe Miete zahlen muss, dürfen nicht Leistungsbezieher*innen 
von SGB-II–Leistungen werden
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

171

B 099 Kurzarbeitergeld dauerhaft steigern!
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

172

B 100 Kurzarbeit weiterentwickeln
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

173

B 101 Kurzarbeitergeld reformieren: sozialversichert, fair und tarifvertraglich!
Bundesfachbereichskonferenz E
Angenommen

174

B 102 Absicherung Selbstständiger in auftrags-/einkommenslosen Zeiten
Bundeskonferenz Selbstständige
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

175

B 103 Sofortige Erhöhung des Regelsatzes im SGB II 
Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

177

B 104 Grundsicherung koppeln an Inflationsausgleich
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

178

B 105 Wohnkostenlücke schließen 
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

179

B 106 Erstattung explodierender Kosten für Heizung und Haushaltsstrom – als 
Folge der Corona-Pandemie und des aktuellen Krieges in der Ukraine – 
für SGB-II-Leistungsbezieher*innen
Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

180

B 107 Aufrechnungsmoratorium in Zeiten der Krise und Inflation 
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

181

B 108 Ersatzsanktionsrecht (faktische Sanktionen bis 100  Prozent) bei fehlender 
Mitwirkung modifizieren
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

182
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B 109 Neues Bemessungsverfahren für das Bürgergeld – Regelleistungen massiv 
erhöhen
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 083

183

B 110 Anpassung der staatlichen (Grund-) Sicherungsleistungen an die 
steigenden Wohn- und Energiekosten
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

184

B 111 Anpassung der staatlichen (Grund-) sicherungsleistungen an die 
steigenden Wohn- und Energiekosten
Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Erledigt durch Antrag B 110

185

B 112 Nachbesserung beim Bürgergeld
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

186

B 113 Nachbesserung beim Bürgergeld
Bundessenior*innenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 112

187

B 114 SGB X - Es ist unbedingt notwendig, dass die Wirkung des § 44 SGB X im 
SGB II wieder die Dauer von vier Jahren gilt
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

188

B 115 Keine Benachteiligung für Leistungsempfänger*innen
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 114

189

B 116 SGB II - Gesetzliche Verankerung des Passiv-Aktiv-Transfers im SGB II
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

190

B 117 Gesetzliche unabhängige Ombudsstelle
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

191

B 118 Gesetzliche unabhängige Ombudsstelle
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag B 117

192

B 119 Betroffenengremium zur Mitbestimmung unter anderem bei öffentlich 
geförderter Beschäftigung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

193

B 120 Selbstvertretung der Erwerbslosen in den Jobcenter-Beiräten
Bundeserwerbslosenkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

194

B 121 Selbstorganisation mit finanziellen Mitteln und Strukturen
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

195

B 122 SGB II / SGB III - Ein Recht auf aktive Fördermaßnamen
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

196

B 123 SGB II / SGB III - Ein Recht auf aktive Fördermaßnahmen
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 122

197
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Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

B 124 SGB II / SGB III - Die Vermittlung von Arbeit im SGB II / SGB III muss sich 
nach dem Recht auf existenzsichernde und gute Arbeit ausrichten. Siehe 
DGB – Leitbild „Gute Arbeit“
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

198

B 125 SGB II / SGB III - Bei den Bildungsmaßnahmen in der Arbeitsförderung im 
SGB II bzw. im SGB III werden nur noch hochwertige Angebote umgesetzt, 
die den Bildungsstand nachhaltig verbessern
Bezirkskonferenz Weser-Ems
Erledigt durch Antrag B 083

199

B 126 Bildungsmaßnahmen zielgerichtet entwickeln
Bundeserwerbslosenkonferenz
Erledigt durch Antrag B 083

200

B 127 Einführung einer Befristungsquote und tarifgebundene 
Arbeitsverhältnisse für Weiterbildungsträger
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen in geänderter Fassung

201

B 128 Bildung einer Arbeitsgruppe zum Bedingungslosen Grundeinkommen
Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

202
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B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
B - Pflege und Gesundheitspolitik
Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

B 129 Einheitliche gesetzliche Krankenversicherung für alle
Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Erledigt durch Antrag B 001

203

B 130 Bürger*innenversicherung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Erledigt durch Antrag B 001

204

B 131 Stabilisierung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung
Bundesfachbereichskonferenz B
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

206

B 131 - I 
001

Initiativantrag - Schnelle finanzielle Stabilisierung der GKV zum Schutz 
der Versicherten vor sprunghaften Beitragssteigerungen
Ludwig Bertram
Erledigt durch Antrag B 131

208

B 132 Stabilisierung der Finanzsituation der gesetzlichen Krankenversicherung
Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Erledigt durch Antrag B 131

210

B 133 Keine einseitige Belastung der Beitragszahler*innen!
Landesbezirksfachbereichsvorstand B Niedersachsen/Bremen
Erledigt durch Antrag B 001

212

B 134 Krankenkassenbeiträge nach tatsächlichen Einkommen erheben
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

214

B 135 Beitragsschulden bei Rückkehr in die Krankenversicherung
Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

215

B 136 GKV - Gesetzliche Krankenversicherung
Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den Bundesvorstand

216

B 137 Krankenkassen sollen Versicherte unaufgefordert über 
Erstattungsansprüche von Betriebskosten von Hilfsgeräten informieren 
müssen
Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

217

B 138 "Krankenkassen sollen Versicherte unaufgefordert über 
Erstattungsansprüche von Betriebskosten von Hilfsgeräten informieren 
müssen"
Bezirkskonferenz Mittelrhein
Erledigt durch Antrag B 137

219

B 139 Frauengesundheit in den Fokus von Medizin und Wissenschaft
Bundesfrauenkonferenz
Angenommen in geänderter Fassung

220

B 140 Frauengesundheit in den Fokus von Medizin und Wissenschaft
Bundesfachbereichskonferenz C
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 139

222

B 141 Kostenlose Verhütungsmittel für alle
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Angenommen

224
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Antragsnummer Titel · Antragsteller*in · Empfehlung Seite

B 142 Kostenlose „Pille danach“ 
Landesbezirkskonferenz Hessen
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 141

225

B 143 Psychische Gesundheitsversorgung - Antrag zur politischen 
Positionierung der ver.di
Landesbezirkskonferenz Hessen
Annahme in geänderter Fassung

226

B 144 "Psychische Belastung nicht stigmatisieren“ 
Landesbezirksvorstand Nordrhein Westfalen
Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 143

228

B 145 Psychische Gesundheit – mehr Kassensitze für Psycholog*innen
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag B 143

229

B 146 Psychische Gesundheit – mehr Kassensitze für Psycholog*innen und 
Psychotherapeut*innen
Bundesjugendkonferenz
Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 143

230

B 147 Für einen zeitgerechten Umgang mit psychischen Erkrankungen 
Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Erledigt durch Antrag B 143

231
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Antrag B 001: Soziale Sicherung bei Rente, Gesundheit und Pflege 
- solidarisch und zukunftsgerecht 
Antragsteller*in: Gewerkschaftsrat
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 009, B 010, B 011, B 012, B 013, B 014, B 015, B 016, B 017, B 025, B 
029, B 030, B 031, B 032, B 034, B 035, B 036, B 038, B 039, B 040, B 
041, B 042, B 043, B 044, B 045, B 046, B 047, B 050, B 051, B 129, B 
130, B 131, B 133, B 134, B 135, B 137

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Teil 1. Einleitung

 2 Soziale Sicherheit in jeder Lebenslage ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Das haben
 3 nicht erst die aktuellen Krisen, wie die Corona-Pandemie und die Folgen kriegerischer
 4 Auseinandersetzungen wie die hohe Inflation und nicht zuletzt die Herausforderungen
 5 bei der Zuwanderung deutlich gezeigt, jedoch verschärft. Deshalb sind soziale
 6 Gerechtigkeit und soziale Sicherheit Grundlage unserer Gesellschaft, eine politische
 7 Kernforderung von ver.di und Grundlage gewerkschaftlicher Sozialpolitik. Der
 8 anstehende Renteneintritt der Babyboomer-Generation stellt die sozialen
 9 Sicherungssysteme vor weitere Herausforderungen, die generationengerecht und
 10 solidarisch gelöst werden kann. Es gibt aber auch Lücken und unzureichende
 11 Regelungen, die es zu schließen gilt. Dabei ist für uns klar, dass gute Leistungen
 12 für die Versicherten nur bei guten Rahmenbedingungen für die Beschäftigten erbracht
 13 werden können. Ebenso muss selbstverständlich sein, dass gesamtgesellschaftliche bzw.
 14 politisch gewollte Leistungen aus Steuermitteln zu finanzieren sind. Dabei bedarf es
 15 einer eindeutigen Abgrenzung zwischen diesen und beitragsgedeckten Leistungen.

 16 Teil 2. Kindergrundsicherung

 17 In Deutschland gibt es immer mehr Kinderarmut. Kinderarmut bedeutet nicht nur Mangel
 18 und Ausgrenzung im Alltag, sie verhindert bei armen Kindern auch für die Zukunft die
 19 Chance auf Erfolge und ein besseres Leben. ver.di fordert die Einführung und
 20 Ausgestaltung einer Kindergrundsicherung, mit der Kinderarmut bekämpft und dauerhaft
 21 überwunden werden kann. Dazu müssen die vielen unterschiedlichen Leistungen für
 22 Kinder zu einer Leistung gebündelt werden, die leicht zugänglich ist und
 23 unbürokratisch und weitgehend automatisch ausgezahlt wird. Die Höhe der
 24 Kindergrundsicherung muss die tatsächlichen Kosten für ein Kind abdecken und soziale
 25 Teilhabe ermöglichen. Die am stärksten von Armut betroffenen Familien müssen deutlich
 26 bessergestellt werden, mit steigendem Einkommen soll die Leistung langsam absinken.
 27 Die Anrechnung von Einkommen muss so gestaltet werden, dass die Aufnahme oder die
 28 Ausweitung einer Erwerbstätigkeit ausreichend wertgeschätzt und honoriert wird. Keine
 29 Beschäftigten sollen ergänzende Leistungen beziehen müssen, nur weil sie oder er mit
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 30 Kindern zusammenlebt.

 31 ver.di tritt dafür ein, die Kindergrundsicherung – auch administrativ –
 32 schnellstmöglich einzuführen. Dazu sollte ressourcenschonend und aus
 33 Zeitersparnisgründen auf bereits bestehende Behördenstrukturen zurückgegriffen
 34 werden, beispielsweise auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, die
 35 bereits kinderspezifische Leistungen wie das Kindergeld und den Kinderzuschlag
 36 administriert und über ein entsprechendes Behördennetzwerk verfügt.

 37 Teil 3. Alterssicherung

 38 Ein starker und verlässlicher Rahmen für die gesetzliche Rentenversicherung

 39 Ziel einer gerechten, sozial ausgewogenen und nachhaltigen Alterssicherungspolitik
 40 ist es, im Alter selbstbestimmt, sozial abgesichert und in Würde leben können. Dazu
 41 ist eine umfassende Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) erforderlich.

 42 Wer ein Erwerbsleben lang in Vollzeit oder vollzeitnah gearbeitet und Familien-
 43 und/oder Sorgearbeit geleistet hat, muss eine auskömmliche gesetzliche Rente beziehen
 44 können, die deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt.

 45 ver.di tritt dafür ein, dass die Altersrente abschlagsfrei ab dem 63. Lebensjahr in
 46 Anspruch genommen werden kann. Durch die Anhebung des gesetzlichen
 47 Renteneintrittsalters sind Beschäftigte gezwungen, frühzeitig und mit Abschlägen in
 48 Rente zu gehen, was de facto eine Rentenkürzung bedeutet.

 49 Beitragssatz und Rentenniveau sind zwei Seiten einer Medaille. ver.di fordert, das
 50 Rentenniveau auf mindestens 53 Prozent anzuheben. Höhere Beitragssätze und
 51 Steuerzuschüsse sind dabei unumgänglich. Um letztere sozial gerecht zu finanzieren,
 52 müssen Reiche endlich stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens durch eine
 53 Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine
 54 reformierte Erbschaftssteuer beteiligt werden.

 55 Eine gute Rente setzt auch voraus, dass die gRV über die erforderlichen Finanzmittel
 56 verfügt. ver.di steht zur paritätischen Beitragsfinanzierung in der
 57 Rentenversicherung, die sich an den Bedarfen eines guten und auskömmlichen
 58 Sicherungsniveaus orientieren muss. Damit tragen Arbeitnehmer*innen,
 59 Arbeitgeber*innen und der Staat soziale Verantwortung. Die Finanzierung der gRV
 60 erfolgt im Wesentlichen aus den Rentenversicherungsbeiträgen. Daneben werden
 61 Bundeszuschüsse aus Steuermitteln gezahlt. Die Zuschüsse haben mehrere Funktionen:
 62 Sie gewährleisten den sozialen Ausgleich und dienen der Kompensation nicht
 63 beitragsgedeckter Leistungen der gRV. Der Anteil an den Gesamtausgaben der gRV ist
 64 seit vielen Jahren bei rund 25 Prozent stabil. ver.di fordert, dass sich die
 65 Fortschreibung nur an den Bedarfen für eine gute Rente und nicht an einer
 66 Beitragsbegrenzung orientieren darf. 

 67 Jegliche Umgestaltungen der gesetzlichen Rentenversicherung, einen Teil des
 68 Beitragsaufkommens kapitalgedeckt anzulegen, um aus den Erträgen künftige
 69 Beitragssatzsteigerungen ganz oder teilweise abzufedern, lehnt ver.di vehement ab.
 70 Das „Generationenkapital/Aktienrente“ darf kein Einfallstor für eine
 71 beitragsfinanzierte Kapitaldeckung in der gRV werden.

 72 ver.di fordert den unteren Wert der Nachhaltigkeitsrücklage (von aktuell 0,2
 73 Monatsausgaben) anzuheben. Zwangsbeitragssatzsenkungen müssen vermieden werden.
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 74 ver.di tritt für Rentenanpassungen entsprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung,
 75 zumindest in Höhe der Inflation, ein.

 76 Armut im Alter bekämpfen

 77 Niedrige Verdienste, Erwerbsunterbrechungen, Teilzeit und prekäre Beschäftigung
 78 führen zu geringeren Renten. Um Armut im Alter zu verhindern sind deutlich höhere
 79 Entgelte erforderlich – insbesondere in den typischen Frauenberufen. Die Arbeits- und
 80 Lebensbedingungen sind so zu verbessern und zu gestalten, dass Familien-, Sorge- und
 81 Erwerbsarbeit rentenrechtlich gut abgesichert sind, sich verbinden lassen und es zu
 82 keinen finanziellen Nachteilen in der Erwerbs- wie in der Rentenphase kommt. Die
 83 Frauenerwerbstätigkeit muss ausgebaut werden. Um Altersarmut zu bekämpfen, sind
 84 wirksame rentenrechtliche Mindestsicherungselemente auszubauen, die die
 85 Lebensleistung der Betroffenen würdigen. Hierbei darf es keine Bedürftigkeits- oder
 86 Einkommensprüfungen geben und die Finanzierung muss aus Steuern erfolgen. Der
 87 Grundrentenzuschlag ist in diesem Sinne weiterzuentwickeln und auszubauen.  

 88 Lange Zeiten von Arbeitslosigkeit dürfen nicht zu Altersarmut führen. ver.di fordert
 89 deshalb die Wiedereinführung der rentenrechtlichen Absicherung von Zeiten des
 90 Arbeitslosengeld II- / Bürgergeldbezuges, mindestens in Höhe eines halben
 91 Entgeltpunktes bemessen am aktuellen Rentenwert. Rentenversicherungsbeiträge für die
 92 Absicherung dieser Zeiten müssen direkt von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt
 93 werden müssen.

 94 Für Menschen, die aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr erwerbstätig
 95 sein können, nimmt die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) einen existenziellen Platz
 96 ein. Die Leistungsverbesserungen bei EM-Rentner*innen im Zugang und Bestand werden
 97 von ver.di begrüßt. Auch für befristete EM-Renten muss es einen Anspruch auf
 98 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geben.

 99 Weiterhin müssen die Regelungen der Mütterrente wirkungsgleich auf die
 100 Beamtenversorgung übertragen werden, für untere Besoldungsstufen mindestens in Höhe
 101 der Leistungen, die in der gRV gewährt werden.

 102 Erwerbstätigenversicherung und die Absicherung Selbstständiger

 103 Aus Schutz- und Solidaritätsgesichtspunkten setzt ver.di sich für die Fortentwicklung
 104 der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung ein, die
 105 statusunabhängig Versicherungsbiografien ungebrochen absichert.

 106 ver.di fordert eine solidarische Altersversorgung für Selbstständige. Dabei sind die
 107 vorrangigen Ziele und Forderungen im Zusammenhang mit der Vorsorgepflicht
 108 Selbstständiger:

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

 117

Einbeziehung aller Selbstständigen in das gesetzliche Rentensystem, um auch für
Risiken wie Erwerbsunfähigkeit und für Leistungen wie
Wiedereingliederungsmaßnahmen Vorsorge zu treffen sowie Wettbewerbsverzerrungen
zwischen pflichtversicherten und unversicherten Erwerbstätigen zu vermeiden;

Die Etablierung armutsfester, branchenspezifischer Mindestvergütungen;

Die gesetzliche Normierung von Formen der unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligung der Auftraggeber an der Finanzierung der Altersvorsorge;

Angemessene Übergangsregeln für bereits anderweitig Vorsorgende, um finanzielle
Überforderungen und unbillige Härten insbesondere auf Seiten gering verdienender
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 118

 119

 120

 121

Selbstständiger zu verhindern.

Es ist zu prüfen, wie weit auch für Solo-Selbstständige mit Einkommen im
Übergangsbereich Entlastungen vergleichbar denen der abhängig beschäftigten
Midijobber*innen zu schaffen sind.

 122 Vom Erwerbsleben in die Rente

 123 Die Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rentenphase trägt entscheidend
 124 zur sozialen Lage und zu einem guten Leben im Alter bei. Ziel muss es sein, die Rente
 125 bei guter Gesundheit zu erreichen. Maßnahmen insbesondere zur betrieblichen
 126 Gesundheitsförderung, zur beruflichen Weiterbildung bzw. zur kontinuierlichen
 127 Aktualisierung erworbenen Wissens, sind deshalb heute unerlässlicher denn je.

 128 ver.di fordert weiterhin, die Zahlung zusätzlicher, über das
 129 sozialversicherungspflichtige Entgelt hinausgehende Rentenversicherungsbeiträge bis
 130 zur Beitragsbemessungsgrenze generell zuzulassen. Die Möglichkeit, Rentenabschläge
 131 auszugleichen bzw. zusätzliche Rentenbeiträge einzuzahlen, können durch sozial
 132 ausgewogene Langzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonten sinnvoll ergänzt werden. ver.di
 133 unterstützt die Übertragung der Wertguthaben auf die Deutsche Rentenversicherung Bund
 134 und fordert die Übertragung bereits bei einem Wert entsprechend der einfachen
 135 Bezugsgröße zu ermöglichen.

 136 Die mit dem 8. SGB IV - Änderungsgesetzes ab 1. Januar 2023 entfallenen
 137 Hinzuverdienstgrenzen bei vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrenten dürfen nicht
 138 zu Nachteilen bei der sozialen Absicherung führen. ver.di fordert hier gesetzliche
 139 Verbesserungen.

 140 Die betriebliche Altersversorgung als wichtiges sozial- und tarifpolitisches 
 141 Gestaltungselement

 142 Für ver.di stellen Betriebsrenten – idealerweise tarifvertraglich vereinbart -
 143  ergänzend zur gesetzlichen Rente einen wichtigen Baustein für die Altersversorgung
 144 dar. ver.di steht zu einem Zwei-Säulen-System der Alterssicherung aus gesetzlicher
 145 und betrieblicher Rente und setzt sich für die Stärkung der paritätisch finanzierten
 146 gRV in einem umlagefinanzierten, mit solidarischen Umverteilungselementen
 147 ausgestatteten System ein, das – ergänzt um eine betriebliche Altersversorgung (bAV)
 148 – eine lebensstandardsichernde Alterssicherung gewährleistet.

 149 Der Anteil der Beschäftigten mit einer Anwartschaft auf eine bAV beträgt aktuell rund
 150 56 Prozent. Gerade Beschäftigte im Niedriglohnsektor und in kleinen Unternehmen
 151 profitieren bisher deutlich seltener von einer Betriebsrente. Das betrifft
 152 überwiegend Frauen. Es muss gelingen, für diese Beschäftigtengruppen flächendeckend
 153 ein gutes arbeitgeber(mit)finanziertes Zusatzalterseinkommen tariflich abzusichern.

 154 Das bereits 2018 in Kraft getretene Betriebsrentenstärkungsgesetz hat zahlreiche
 155 Verbesserungen für die Arbeitnehmer*innen gebracht. So ist der Arbeitgeber gesetzlich
 156 verpflichtet, von den ersparten Sozialversicherungsbeiträgen, rund 20 Prozent bei
 157 Entgeltumwandlung, 15 Prozent für die Altersversorgung der Beschäftigten
 158 weiterzugeben. Die ebenfalls seit Anfang 2018 möglichen Abschlüsse von
 159 Sozialpartnermodellen (SPM) ausschließlich in Tarifverträgen hat ver.di genutzt und
 160 das erste SPM mit an den Start gebracht. Wenn auch nicht als beste Zusageart in der
 161 bAV, kann es als eine Form des kollektiven Sparens dazu beitragen, eine deutlich
 162 flächendeckendere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung insbesondere im
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 163 unteren und mittleren Einkommenssegment und eine höhere Rentabilität der späteren
 164 Betriebsrente zu erreichen. Dabei dürfen SPM bestehende Betriebsrenten-System nicht
 165 verschlechternd ablösen. Ein essenzieller Arbeitgeberbeitrag sowie ein angemessener
 166 Sicherungsbeitrag sind für ver.di Grundvoraussetzung, die entfallende
 167 Arbeitgeberhaftung zu kompensieren. Kollektive Sicherungspuffer schaffen einen
 168 Ausgleich für die schwankenden Kapitalmarktentwicklungen. Durchführung und Steuerung
 169 durch die Sozialpartner sind essenziell, um die Kapitalanlage zu überwachen und für
 170 Verlässlichkeit und Stabilität zu sorgen.

 171 Um Fördermöglichkeiten optimaler zu nutzen, fordert ver.di den
 172 „Geringverdienerbetrag“ (bAV-Förderbetrag) zu erhöhen und zu dynamisieren. ver.di
 173 steht dazu, dass SPM nur im Wege eines Tarifvertrages exklusiv zwischen den
 174 Sozialpartnern vereinbart werden kann und lehnt deshalb eine Verbetrieblichung des
 175 SPM ab.

 176 Wenn Beschäftigte im Laufe ihres Erwerbslebens ihren Arbeitgeber wechseln, kann dies
 177 mit Nachteilen für die bAV verbunden sein bzw. am Ende des Erwerbslebens bestehen
 178 mehrere Anwartschaften auf eine Betriebsrente. ver.di fordert deshalb die
 179 Mitnahmemöglichkeiten bei Arbeitgeberwechsel (Portabilität) im Sinne einer „bAV aus
 180 einem Guss“ zu verbessern.

 181 Teil 4. Gesundheitsversorgung

 182 Dringender Handlungssbedarf im Bereich der GKV und SPV

 183 Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sowie die soziale Pflegeversicherung (SPV)
 184 stehen vor immensen Herausforderungen. Insbesondere die Gesetze der letzten
 185 Regierungskoalition führten zu Leistungsausgabensteigerungen, ohne dazu im
 186 erforderlichen Umfang die Einnahmebasis von GKV und SPV zu stabilisieren. Der
 187 gesetzlichen Ausweitung der Leistungsausgaben standen zudem insbesondere im Bereich
 188 der GKV vielfach keine Verbesserungen bei der Versorgung für die Versicherten
 189 gegenüber. In der Folge übersteigen die Ausgaben von GKV und SPV deren Einnahmen
 190 mittlerweile deutlich und regelhaft.

 191 Gleichzeitig mussten die gesetzlichen Krankenkassen ihre Rücklagen aufgrund
 192 gesetzlicher Verpflichtungen weitgehend abschmelzen, sodass sie nun nahezu ohne
 193 finanzielle Reserven aufgestellt sind. Nur die deutliche Erhöhung des
 194 Bundeszuschusses auf zuletzt 29 Milliarden Euro konnte die defizitäre Situation seit
 195 den Pandemiejahren noch einmal auffangen. Mittel- und langfristig fehlt es jedoch an
 196 einer ausgeglichenen Einnahme- und Ausgabesituation nahezu aller Krankenkassen
 197 innerhalb des GKV-Systems. Bereits das GKV-Defizit für das Jahr 2023 wurde durch das
 198 Bundesgesundheitsministerium (BMG) zuletzt mit voraussichtlich 17 Milliarden Euro
 199 angegeben.

 200 Zu dieser defizitären Finanzierungssituation kommen noch nicht bezifferbare, aber
 201 voraussichtlich bedeutsame zusätzliche Ausgaben hinzu, die im Rahmen der von der
 202 Regierungskommission zur Reform der Krankenhausversorgung empfohlenen Maßnahmen in
 203 den Bereichen der Krankenhausfinanzierung, der Notfallversorgung und der Finanzierung
 204 von Pädiatrie und Geburtshilfe anfallen werden. Im Unterschied zu den vorgenannten,
 205 nicht der Versichertenversorgung dienenden Leistungsausgabensteigerungen der letzten
 206 Legislaturperiode handelt es sich hierbei um elementar bedeutsame Bestandteile der
 207 stationären Versorgung.  Darüber hinaus sind weitere Mehrausgaben durch die
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 208 Einführung der bedarfsgerechten Pflegepersonal-Regelung PPR 2.0 im Krankenhaus und
 209 die geplante, systemkonforme Übernahme der Kosten der Behandlungspflege bei
 210 Pflegebedürftigen in der stationären Versorgung durch die GKV zu erwarten.

 211 Angesichts dieser Herausforderungen setzt sich ver.di ein für eine umfassende,
 212 nachhaltige und schnelle Stabilisierung der GKV. Die Gesetzliche Krankenversicherung
 213 darf nicht auf Jahressicht von Finanzierungszuschüssen aus öffentlichen Mitteln
 214 abhängig sein, sondern muss durch eine kassenartenübergreifend ausgeglichene
 215 Einnahme- und Ausgabesituation in die Lage versetzt werden, dauerhaft hochwertige und
 216 sichere Versichertenversorgung innerhalb der gesamten Solidargemeinschaft GKV zu
 217 garantieren. 

 218 Die Situation der SPV erweist sich ebenfalls als dramatisch: Seit 2021 übersteigen
 219 die Ausgaben die Einnahmen zunehmend, so dass das Defizit mittlerweile bei mehr als
 220 2,3 Milliarden Euro liegt, mit steigender Tendenz. Ein kurzfristiger Bundeszuschuss
 221 in Höhe von 1,2 Milliarden Euro im April 2022 sowie mögliche Liquiditätsdarlehen
 222 vermochten die Lage nicht zu stabilisieren. Das grundlegende Problem einer soliden
 223 Finanzierung der SPV bleibt weiterhin ungelöst und wird sich zunehmend verschärfen.
 224 Die Finanzsituation wird immer angespannter, Lösungen für drängende Fragen wie
 225 steigende Eigenanteile und verbesserte Leistungen müssen gefunden werden.

 226 Steigende Kosten in der Pflege sowie eine hohe Inflationsrate führen dazu, dass
 227 Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen weiterhin einer wachsenden
 228 finanziellen Belastung ausgesetzt sind. Diese lag für Pflegebedürftige, die weniger
 229 als zwölf Monate in der Einrichtung leben, am 1. Juli 2022 im Durchschnitt bei
 230 2.200,-- Euro pro Monat. Dies entspricht einer Steigerung von rund drei Prozent
 231 innerhalb eines halben Jahres. Seit 2022 zahlt die Pflegeversicherung bei der
 232 Versorgung im Pflegeheim für Heimbewohner*innen in den Pflegegraden 2 bis 5 einen
 233 Zuschlag zur Reduzierung des pflegebedingten Eigenanteils. Dieser Zuschlag steigt mit
 234 der Verweildauer: Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse fünf Prozent des
 235 pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr 45 Prozent
 236 und danach 70 Prozent. Für Pflegebedürftige, die länger als 36 Monate im Pflegeheim
 237 leben, ist daher die Belastung im gleichen Zeitraum nur leicht gestiegen und beträgt
 238 derzeit 1.573,-- Euro.

 239 Im ambulanten Bereich trifft die Teuerung der professionellen Pflege die
 240 Pflegebedürftigen insofern, als sie sich weniger Pflegeleistungen aus dem ihnen zur
 241 Verfügung stehenden Budget einkaufen können. Viele Menschen reagieren zudem immer
 242 öfter mit Leistungsverzicht und nehmen damit aus Kostengründen eine schlechtere
 243 Versorgung in Kauf.

 244 Ursächlich für die aktuelle Schieflage ist zunächst, dass der Gesetzgeber beim
 245 Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) versäumt hat, für eine
 246 entsprechende Gegenfinanzierung der eingeführten Verbesserungen in der Pflege zu
 247 sorgen. Damit gehen die mit dem GVWG eingeführte bessere Bezahlung für Pflegekräfte
 248 (so genannte Tariflohnpflicht), die schrittweise Einführung einer besseren
 249 Personalausstattung sowie Erhöhungen des Pflegemindestlohns und hohe Energie- und
 250 Lebensmittelkosten zulasten der pflegebedürftigen Menschen. Die Kosten für Zuschüsse
 251 zu den rapide steigenden stationären Eigenanteilen sowie Erstattungen von
 252 pandemiebedingten Kosten sind von der SPV zu begleichen, ohne dass dafür
 253 Steuerzuschüsse erfolgen.
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 254 Verschärft wird die finanzielle Situation auch dadurch, dass allein die stark
 255 steigende Anzahl der Leistungsempfänger*innen einen erhöhten Finanzbedarf nach sich
 256 zieht. So gehen Hochrechnungen davon aus, dass der Beitragssatz auf knapp vier
 257 Prozent erhöht werden müsste, um allen Pflegebedürftigen in 2030 die heutigen
 258 Leistungen zu finanzieren.

 259 Vor diesem Hintergrund besteht akuter Handlungsbedarf dahingehend, dass
 260 Pflegebedürftige schnell finanziell entlastet und die SPV in einem ersten Schritt
 261 mittels Steuerzuschüssen stabilisiert und mittelfristig auf eine nachhaltige
 262 Finanzierungsbasis gestellt wird.

 263 Gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig stabilisieren und zukunftsfest aufbauen

 264 Der Bund muss seiner Verantwortung gerecht werden, die gesetzliche
 265 Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren und zukunftsfest aufzubauen.
 266 Zusätzliche Bundeszuschüsse sind kurzfristig erforderlich, um den Finanzierungsbedarf
 267 zu decken und zur Stabilisierung des Beitragsniveaus beizutragen. Sie stellen jedoch
 268 keine langfristige Lösung zur Gewährleistung einer bedarfsdeckenden GKV-Finanzierung
 269 dar. ver.di fordert, dass in einem Bürgerversicherungssystem ein geregeltes
 270 Nebeneinander von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung auf der
 271 Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen für künftig
 272 Versicherte realisiert wird. Handlungsleitend ist der Bedarf der Versicherten und
 273 Patient*innen. Die Steuerung der GKV muss der dafür vorgesehenen sozialen
 274 Selbstverwaltung überlassen werden. Sie verwaltet „das Eigentum“ der
 275 Beitragszahlenden in Deutschland und gewährleistet die Leistungsfähigkeit. In den
 276 letzten Jahren wurden die GKV-Prüf- und Steuerungsmöglichkeiten stark eingeschränkt
 277 und der Selbstverwaltung Mitbestimmungsrechte entzogen. Darunter leidet die
 278 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Die zur Verfügung stehenden Einnahmen in
 279 der GKV müssen konsequent für eine gute Versorgung und nicht in die Profitsteigerung
 280 der Leistungserbringer oder deren Aktionär*innen eingesetzt werden.

 281 Kürzungen des Leistungsumfanges der gesetzlichen Krankenkassen müssen ausgeschlossen
 282 bleiben. Sie würden die Verschlechterung der Versorgung vieler Menschen bedeuten und
 283 träfen Menschen mit geringem Einkommen besonders hart.

 284 Die gesetzlichen Krankenkassen sind und bleiben grundsätzlich beitragsfinanzierte
 285 Systeme. Zur zukunftsfesten Stabilisierung ist der Ausbau der solidarischen
 286 Finanzierung erforderlich. Mehr Besserverdienende müssen in die GKV integriert
 287 werden. Auch das Prinzip der Verbeitragung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
 288 und Einkommen muss gestärkt werden. Vor der Anhebung von Beitragssätzen ist daher die
 289 Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Gesetzlichen Rentenversicherung West
 290 anzuheben. Das Solidarprinzip gilt es auszubauen.

 291 Der Bund muss sich angemessen an der Finanzierung beteiligen und versicherungsfremde
 292 Leistungen im erforderlichen Umfang übernehmen. Dazu sind kostendeckende Beiträge für
 293 Bezugsberechtigte von Bürgergeld notwendig. Die Erhöhung muss so ausfallen, dass die
 294 GKV-Leistungsausgaben für die Versicherten von deren Beitragszahlungen tatsächlich
 295 gedeckt werden. Die Deckungslücke beläuft sich jährlich auf sieben bis zehn
 296 Milliarden Euro und muss aktuell durch alle anderen Beitragszahlenden aufgefangen
 297 werden.

 298 Arznei-, Heil- und Hilfsmittel sind Teil des Grundbedarfes, für sie muss konsequent
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 299 der reduzierte Mehrwertsteuersatz Anwendung finden. Diese Maßnahme würde die GKV
 300 strukturell um mindestens sieben Milliarden Euro entlasten. Der verminderte
 301 Steuersatz ist im Rahmen des EU-Rechts in vielen anderen europäischen Staaten üblich.

 302 Eine Begrenzung der Erstattungsfähigkeit für Arzneimittel bereits ab dem Tag ihrer
 303 Markteinführung ist im Rahmen einer Reform des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes
 304 (AMNOG) durchzuführen. Es bedarf grundsätzlich einer höheren Beteiligung der
 305 Pharmaindustrie zur Mitwirkung an einer Stabilisierung der GKV, etwa durch Begrenzung
 306 von Arzneimittelpreisen und Festpreisfixierungen.

 307 Leistungsausgabenwirksame Gesetze der vergangenen Legislaturperiode, die nicht zur
 308 Verbesserung der Versorgung beitragen, sind durch den Gesetzgeber rückabzuwickeln.
 309 Die Mitglieder der Krankenkassen zahlen ihre Beiträge für eine gute
 310 Gesundheitsversorgung – und nicht für die Profite von Privatunternehmen.
 311 Ausgabensteigerungen sollten deshalb deutlich stärker an eine Verbesserung der
 312 Versorgung gebunden werden. Profitstrategien zulasten der Versorgungsqualität, der
 313 Beschäftigten und der Versicherten müssen konsequent bekämpft werden. Gesundheit
 314 wiederherstellen oder verbessern muss wieder den Vorrang vor Gewinnstreben haben.

 315 Die Definition der familien- und sozialpolitischen Leistungen, die die GKV im Auftrag
 316 des Bundes trägt, ist zu präzisieren, wie vom Bundesrechnungshof gefordert. Der
 317 Bundeszuschuss muss kostendeckende Beiträge für familienpolitische Leistungen wie
 318 Sachleistungen im Rahmen von Schwangerschaft und Mutterschaft oder Krankengeld bei
 319 Erkrankung eines Kindes sicherstellen.

 320 Die eingeschränkten Prüf- und Steuerungsmöglichkeiten der GKV sind zurückzunehmen und
 321 die Rechte der Selbstverwaltung auszubauen. Weitere Eingriffe in die Rücklagen der
 322 GKV darf es nicht geben. Darlehensfinanzierungen, die durch Beitragsmittel wieder
 323 abbezahlt werden müssen für Leistungen, die der Staat nicht ausreichend
 324 gegenfinanziert, sind falsch und werden durch ver.di abgelehnt.

 325 Angesichts der Tatsache, dass etwa ein Drittel der Personen ohne
 326 Krankenversicherungsschutz dem Kreis der Selbstständigen zuzurechnen sind, drängt
 327 ver.di darauf, die im Koalitionsvertrag 2021 formulierte Entlastung dieser
 328 Erwerbstätigengruppe durch strikt einkommensbezogene Bemessung der Beiträge oberhalb
 329 der Minijobgrenze umzusetzen. Tausende hauptberufliche Selbstständige, vor allem
 330 Solo-Selbstständige, können das derzeitige angenommene monatliche Mindesteinkommen
 331 von 1.131,67 Euro als Beitragsbemessungsgrundlage nicht erwirtschaften.

 332 Eine Auftraggeber*innenbeteiligung am Krankenversicherungsbeitrag ist daher ein
 333 elementares Erfordernis zur Absicherung von Solo-Selbstständigen. Es ist zu prüfen,
 334 wie weit auch für Solo-Selbstständige mit Einkommen im Übergangsbereich Entlastungen
 335 vergleichbar denen der abhängig beschäftigten Midijobber*innen zu schaffen sind.

 336 ver.di fordert die Schließung von Finanzierungslücken im GKV-System, damit der Druck
 337 auf die Verwaltungskosten nicht weiterwächst. Die gestiegenen Energie- und
 338 Stromkosten, höhere Preise durch Inflation und gestiegene Mietpreise lassen die
 339 Verwaltungskosten anwachsen und erhöhen den Druck auf die Personalkosten. Die
 340 Beschäftigten der GKV und die Beitragszahler*innen sind die Leidtragenden, wenn nicht
 341 für eine auskömmliche Finanzierung und Stabilisierung der Kosten der GKV gesorgt
 342 wird.

 343 ver.di lehnt die Deckelung des Anstiegs der sächlichen GKV-Verwaltungskosten ab. Im
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 344 Verhältnis zu den Effizienzreserven bei den Leistungserbringern, insbesondere der
 345 Pharmaindustrie, kann diese Maßnahme nicht zur Stabilisierung der GKV-Finanzen
 346 beitragen.

 347 Inklusion und Teilhabe aus gesundheitspolitischer Perspektive

 348 Die meisten Behinderungen (circa 88 Prozent) entstehen im Laufe des Lebens durch
 349 Krankheiten, hinzu kommen Unfälle oder Berufskrankheiten. Nur 2 Prozent sind
 350 angeboren oder traten im ersten Lebensjahr auf.

 351

 352

 353

 354

 355

 356

 357

Leistungen zur Teilhabe: ver.di fordert: Die Reha-Angebote der
Sozialversicherungen müssen auf die Veränderungen in der Arbeitswelt umfassend
reagieren und ihre Leistungen entsprechend anpassen. ver.di fordert, Leistungen
zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation auch für Bürgergeld
Bezieher*innen deutlich zu verbessern.

ver.di fordert die Versorgungs-Medizinverordnung (VersMedV) ausschließlich zum
Nutzen schwerbehinderter Menschen anzupassen oder zu verändern.

 358 Solidarische Pflegegarantie: Pflegerisiko vollständig abgesichert und solide 
 359 finanziert

 360 Um die strukturelle Ungleichheit im System der Pflegeversicherung zu beseitigen und
 361 eine nachhaltige solide Finanzierungsbasis für eine bedarfsgerechte pflegerische
 362 Versorgung für alle zu etablieren braucht es einen grundlegenden Systemwechsel.
 363 Deshalb fordert ver.di eine Solidarische Pflegegarantie. Als
 364 Pflegebürger*innenvollversicherung garantiert sie die Übernahme aller pflegebedingten
 365 Kosten durch die Pflegeversicherung und stellt diese durch die Einbeziehung aller
 366 Bürger*innen auf eine solide und solidarische finanzielle Grundlage.

 367 ver.di fordert:

 368

 369

 370

 371

 372

 373

 374

 375

 376

 377

 378

 379

 380

 381

 382

 383

 384

 385

 386

 387

Für die vollstationäre Pflege soll die Sachleistungslogik in der
Pflegeversicherung umgesetzt werden, so wie wir sie aus der Krankenversicherung
kennen.

Für die häusliche Pflege sind die Leistungsansprüche auf Pflegesachleistungen
auszudehnen, dass die bislang durchschnittlich privat gezahlten Leistungen von
der Pflegeversicherung übernommen werden. Zur Vermeidung von Fehlanreizen ist
eine individuelle Fallsteuerung einzuführen.

Die Dynamisierung der Leistungen hat regelhaft anhand der durchschnittlichen
Lohnentwicklung in der Altenpflege zu erfolgen statt wie bisher nach der
Inflationsrate.

Die gesamte Bevölkerung soll einheitlich in einer Pflegekasse für alle
versichert werden. Da die Leistungskataloge der sozialen wie der privaten
Pflegeversicherung identisch sind und die Begutachtung und Einstufung in die
Pflegebedürftigkeit nach gleichen Regeln erfolgt, ist die
Bürger*innenversicherung in der Pflege viel einfacher umsetzbar als in der
Krankenversicherung. Dabei ist die Aufteilung der Beiträge zwischen
Arbeitgeber*in und Arbeitnehmer*in der bisherigen Form beizubehalten. Sofern
abhängig Beschäftigte neben Lohn und Gehalt über weitere Einkünfte verfügen,
sollen diese ebenfalls verbeitragt werden. Für diese trägt allein das Mitglied
den anfallenden Beitrag.
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 388

 389

 390

 391

 392

 393

 394

 395

 396

 397

Für derzeit privat Versicherte wird eine beitragsfreie Mitversicherung von
Familienangehörigen eingeführt, sofern bestehende Voraussetzungen erfüllt werde.

Es wird eine Beitragspflicht für alle Einkommensarten des Steuergesetzbuches
eingeführt.

Die Beitragsbemessungsgrenze in der Pflegeversicherung soll auf die Grenze der
gesetzlichen Rentenversicherung West angehoben werden. Perspektivisch ist auch
eine schrittweise Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze umzusetzen.

Die Länder müssen ihrer gesetzlichen Verantwortung nachkommen und die
Investitionskosten für die Einrichtungen bezahlen, statt sie weiterhin den
Pflegebedürftigen aufzubürden.

 398 Die Solidarische Pflegegarantie bietet die entscheidenden Voraussetzungen für eine
 399 moderne Ausgestaltung der sozialen Sicherheit und der sozialen Gerechtigkeit. Durch
 400 sie kann die Versorgungsqualität verbessert und das Leistungsangebot ausgeweitet
 401 werden

 402 Pflegeversicherung kurzfristig entlasten

 403 Um die Pflegeversicherung schnell zu entlasten, fordert ver.di die Herauslösung
 404 versicherungsfremder Leistungen. Dazu zählen u.a. die Leistungen zur sozialen
 405 Sicherung der Pflegepersonen nach § 44 SGB XI und die Zahlung des
 406 Pflegeunterstützungsgeldes bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung der Pflegenden nach 
 407 § 44a SGB XI. Da es sich hier um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, sind
 408 diese über Steuern zu finanzieren.

 409 Der Pflegevorsorgefonds wurde 2014 mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz eingeführt.
 410 In den Fonds fließt den gesetzlichen Vorgaben zufolge ein Anteil von 0,1
 411 Prozentpunkten der Pflegeversicherungsbeiträge. Formell handelt es sich dabei um ein
 412 Sondervermögen, das die Bundesbank verwaltet. Da der Pflegevorsorgefonds die Beiträge
 413 zur sozialen Pflegeversicherung nicht nachhaltig stabilisieren wird und stattdessen
 414 dem System dringend benötigte Mittel entzieht, fordert ver.di die Mittel für die
 415 Refinanzierung erforderlichen Personals zu verwenden.

 416 Die medizinische Behandlungspflege in stationären Einrichtungen ist – wie im
 417 Koalitionsvertrag vorgesehen – durch die Krankenkassen zu finanzieren. Grundsätzlich
 418 handelt es sich bei den Leistungen der medizinischen Behandlungspflege um eine
 419 originäre Aufgabe der Krankenversicherung. Mit Einführung der Pflegeversicherung 1996
 420 wurde die medizinische Behandlungspflege im stationären Bereich dennoch – zunächst
 421 zeitlich befristet und später dann auf Dauer – bei der Pflegeversicherung
 422 angesiedelt. Begründet wurde dies von der Regierung seinerzeit damit, dass die
 423 Übernahme der Kosten der Behandlungspflege für die Krankenversicherung nicht zu
 424 verkraftende Mehrbelastungen und aus ihrer Sicht unerwünschte
 425 Beitragssatzsteigerungen bedeutet hätte, wodurch die Lohnnebenkosten gestiegen wären.
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Antrag B 001 -Ä001: Änderungsantrag zu B 001
Änderungsantrag zu B 001

Antragsteller*in: Hans-Jürgen Schneider
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 31 - 36

 31 ver.di tritt dafür ein, die Kindergrundsicherung – auch administrativ –
 32 schnellstmöglich einzuführen. Dazu sollte ressourcenschonend und aus
 33 Zeitersparnisgründen auf bereits bestehende Behördenstrukturen zurückgegriffen
 34 werden, beispielsweise auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit, die
 35 bereits kinderspezifische Leistungen wie das Kindergeld und den Kinderzuschlag
 36 administriert und über ein entsprechendes Behördennetzwerk verfügt.

Positiv muss im Referentenentwurf zur Kindergrundsicherung hervorgehoben werden– allem voran 
die Zusammenführung einiger wichtiger Leistungen für Kinder und Jugendliche in einem Gesetz sowie 
die in Teilen verbesserte Anrechnung von Unterhalt.

 37

Aber aus Sicht von ver.di gibt es mit dem vorgelegten Entwurf keine echte Kindergrundsicherung. 
Gründe:

keine Zusammenführung aller wesentlichen Leistungen für Kinder und Jugendliche (es fehlen 
mindestens das Asylbewerber-Leistungsgesetz sowie der Betrag für die soziale und kulturelle 
Teilhabe (derzeit 15 EUR)),

keine wesentlichen Leistungserhöhungen (es wird zwar Erhöhungen der Regelsätze geben, die auch 
in die Kindergrundsicherung einfließen; diese sind allerdings längst gesetzlich vorgeschrieben und 
stellen nur den dringend notwendigen Inflationsausgleich dar),

kein Einbezug der steuerrechtlichen Kinderfreibeträge,

keine wirkliche Automatisierung der Antragsverfahren,

eine unsägliche Verknüpfung von Anspruch auf Unterhalt und vermeintlichen Erwerbsanreizen für 
Alleinerziehende.

 38

Wir fordern den Bundesvorstand auf zu prüfen, wie unsere Schwestergewerkschaft GEW, ob ein 
Beitritt zum Bündnis Kindergrundsicher ( https://kinderarmut-hat-folgen.de/ ) nicht sinnvoll wäre, 
um eine wirkliche Kindergrundsicherung umzusetzen.

 39

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

25 / 231

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fkinderarmut%2dhat%2dfolgen.de&umid=9111e09b-ddea-49bb-80f5-12338fa75ce1&auth=e141ebad2b3a6dc0a4e688cdf29aaefbf77fab67-a9699f10f27ccb461b47a82bc58afac29a68282b
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fkinderarmut%2dhat%2dfolgen.de&umid=9111e09b-ddea-49bb-80f5-12338fa75ce1&auth=e141ebad2b3a6dc0a4e688cdf29aaefbf77fab67-a9699f10f27ccb461b47a82bc58afac29a68282b
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fkinderarmut%2dhat%2dfolgen.de&umid=9111e09b-ddea-49bb-80f5-12338fa75ce1&auth=e141ebad2b3a6dc0a4e688cdf29aaefbf77fab67-a9699f10f27ccb461b47a82bc58afac29a68282b
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fkinderarmut%2dhat%2dfolgen.de&umid=9111e09b-ddea-49bb-80f5-12338fa75ce1&auth=e141ebad2b3a6dc0a4e688cdf29aaefbf77fab67-a9699f10f27ccb461b47a82bc58afac29a68282b


Antrag B 001 -Ä002: Änderungsantrag zu B 001
Änderungsantrag zu B 001

Antragsteller*in: Manfred Geneschen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 269 - 273

 264 Der Bund muss seiner Verantwortung gerecht werden, die gesetzliche
 265 Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren und zukunftsfest aufzubauen.
 266 Zusätzliche Bundeszuschüsse sind kurzfristig erforderlich, um den Finanzierungsbedarf
 267 zu decken und zur Stabilisierung des Beitragsniveaus beizutragen. Sie stellen jedoch
 268 keine langfristige Lösung zur Gewährleistung einer bedarfsdeckenden GKV-Finanzierung 

 269 dar. ver.di fordert, dass in einem Bürgerversicherungssystem ein geregeltes 
 270 Nebeneinander von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung auf der 
 271 Basis gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen für künftig
 272 Versicherte realisiert wird. Handlungsleitend ist der Bedarf der Versicherten und 
 273 Patient*inneneine Kranken- und Pflegeversicherung in einem einheitlichen gesetzlichen 

Bürgerversicherungssystem. Die Steuerung der GKV muss der dafür vorgesehenen sozialen 
 274 Selbstverwaltung überlassen werden. Sie verwaltet „das Eigentum“ der
 275 Beitragszahlenden in Deutschland und gewährleistet die Leistungsfähigkeit. In den
 276 letzten Jahren wurden die GKV-Prüf- und Steuerungsmöglichkeiten stark eingeschränkt
 277 und der Selbstverwaltung Mitbestimmungsrechte entzogen. Darunter leidet die
 278 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. Die zur Verfügung stehenden Einnahmen in
 279 der GKV müssen konsequent für eine gute Versorgung und nicht in die Profitsteigerung
 280 der Leistungserbringer oder deren Aktionär*innen eingesetzt werden.

Begründung

Ein Nebeneinander von gesetzlichen und privaten Versicherungen mit gleichen Vorschriften und 
Versicherungsbedingungen kann es nicht geben. Bei privaten Versicherungen werden wir die 
Vertragsgestaltung, die Leistungen und Beiträge nur sehr eingeschränkt reglementieren können. Darum 
brauchen wir eine gesetzliche Krankenversicherung für alle.
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Antrag B 001 -Ä003: Änderungsantrag zu B 001
Änderungsantrag zu B 001

Antragsteller*in: Manfred Geneschen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 74 - 75

 72 ver.di fordert den unteren Wert der Nachhaltigkeitsrücklage (von aktuell 0,2
 73 Monatsausgaben) anzuheben. Zwangsbeitragssatzsenkungen müssen vermieden werden. 

 74 ver.di tritt für Rentenanpassungen entsprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung, 
 75 zumindest in Höhe der Inflation, ein.

Begründung

Wenn wir die jährliche Rentenanpassung auch über die allgemeine Lohnentwicklung hinaus erhöhen, 
treiben wir einen Keil zwischen Berufstätige und Rentner. Politisch wird uns so eine Diskussion schaden 
und uns insgesamt schwächen. Richtigerweise wollen wir die unzureichenden Renten über eine Anhebung 
des Rentenniveau auf 53 % bekämpfen. Sollten die 53% nicht reichen, müssen wir über diesen Satz 
diskutieren aber nicht über eine Rentenanpassung über die allgemeine Lohnsteigerung hinaus.
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Antrag B 001 -Ä004: Änderungsantrag zu B 001
Änderungsantrag zu B 001

Antragsteller*in: Holger Mahler
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 56 - 57

 55 Eine gute Rente setzt auch voraus, dass die gRV über die erforderlichen Finanzmittel 

 56 verfügt. ver.di steht in der Regel zur paritätischen Beitragsfinanzierung in der
 57 Rentenversicherung. Eine höhere Zahlung durch die Arbeitgeber, hält ver.di für notwendig, die sich an 

den Bedarfen eines guten und auskömmlichen 
 58 Sicherungsniveaus orientieren muss. Damit tragen Arbeitnehmer*innen,
 59 Arbeitgeber*innen und der Staat soziale Verantwortung. Die Finanzierung der gRV
 60 erfolgt im Wesentlichen aus den Rentenversicherungsbeiträgen. Daneben werden
 61 Bundeszuschüsse aus Steuermitteln gezahlt. Die Zuschüsse haben mehrere Funktionen:
 62 Sie gewährleisten den sozialen Ausgleich und dienen der Kompensation nicht
 63 beitragsgedeckter Leistungen der gRV. Der Anteil an den Gesamtausgaben der gRV ist
 64 seit vielen Jahren bei rund 25 Prozent stabil. ver.di fordert, dass sich die
 65 Fortschreibung nur an den Bedarfen für eine gute Rente und nicht an einer
 66 Beitragsbegrenzung orientieren darf. 
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Antrag B 001 -Ä005: Änderungsantrag zu B 001
Änderungsantrag zu B 001

Antragsteller*in: Knut Lambertin
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 290

 284 Die gesetzlichen Krankenkassen sind und bleiben grundsätzlich beitragsfinanzierte
 285 Systeme. Zur zukunftsfesten Stabilisierung ist der Ausbau der solidarischen
 286 Finanzierung erforderlich. Mehr Besserverdienende müssen in die GKV integriert
 287 werden. Auch das Prinzip der Verbeitragung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
 288 und Einkommen muss gestärkt werden. Vor der Anhebung von Beitragssätzen ist daher die
 289 Beitragsbemessungsgrenze auf das Niveau der Gesetzlichen Rentenversicherung West 

 290 anzuheben. Das Solidarprinzip gilt es auszubauenund Selbstverwaltungsprinzip müssen ausgebaut 
werden.

Begründung

Die bewährten Strukturprinzipien der gesetzlichen Krankenversicherung müssen ausgebaut werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

29 / 231



Antrag B 002: Sozialversicherungen für Solo-Selbstständige 
weiterentwickeln
Antragsteller*in: Bundeskonferenz Selbstständige
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland rund 3,9 Millionen Selbstständige, darunter
 2 etwa 1,8 Millionen Solo-Selbstständige. Die Verdienstspanne ist gewaltig und damit
 3 auch die Qualität ihrer sozialen Absicherung. Während sich einige gegen eine
 4 Einbeziehung in die solidarischen Sicherungssysteme wehren, drängen andere auf eine
 5 vollständige und finanzierbare Aufnahme.

 6 Seit Jahren beobachten wir die Auftragserteilung an Selbstständige als Mittel zur
 7 Gewinnmaximierung. Die Tendenz sich vor Sozialabgaben zu drücken, gilt auch für den
 8 öffentlichen Dienst, wo zum Beispiel an Hochschulen oder bei Weiterbildungsträgern
 9 prekäre Beschäftigung im öffentlichen Auftrag organisiert werden. So können viele
 10 Solo-Selbstständige keine armutsfeste Altersvorsorge betreiben und sind im
 11 Rentenalter auf Grundsicherung vom Staat angewiesen.

 12 Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist für abhängig Beschäftigte zumindest
 13 eine untere Haltelinie eingezogen – diese gilt aber nicht für Aufträge an Solo-
 14 Selbstständige.

 15 Gebrochene Berufsbiografien nehmen stetig zu, das heißt wechselnde Phasen von
 16 abhängiger Beschäftigung, Selbstständigkeit, Familienzeit und Erwerbslosigkeit  sowie
 17 Erwerbshybridisierung, also die parallele abhängige und selbstständige
 18 Erwerbstätigkeit.

 19 ver.di setzt sich dafür ein, die  Sozialversicherungssysteme an diese
 20 Herausforderungen anzupassen.

 21 Altersvorsorge

 22 ver.di fordert für Solo-Selbstständige:

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

Alle Solo-Selbstständigen werden einkommensadäquat in die gesetzliche1. 
Rentenversicherung einbezogen und diese zu einer Erwerbstätigenversicherung
ausgebaut.

Auftraggeber werden an der Finanzierung der Altersvorsorge beteiligt. Dazu2. 
normiert der Gesetzgeber eine Auftraggeberbeteiligung oder stellt alternativ
bedarfsorientierte Zuschüsse zur Altersvorsorge aus Steuermitteln zur Verfügung.

Solo-Selbstständige bekommen einen gleichberechtigten Zugang zum3. 
Leistungsspektrum und zu Mindestsicherungselementen in der gesetzlichen
Rentenversicherung (GRV) wie abhängig beschäftigte Versicherte mit
jahrzehntelanger Erwerbsbiografie.

 33 Das Ziel von ver.di bleibt, die gesetzliche Rentenversicherung zu einer allgemeinen
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 34 Erwerbstätigenversicherung auszubauen. Um Erwerbsbedingungen weitgehend zu regeln und
 35 Dumping zu verhindern, wird sich ver.di weiterhin unabhängig vom formellen
 36 Erwerbsstatus (abhängig oder selbstständig) für gute Einkommen und die gerechte
 37 Verteilung gesellschaftlichen Reichtums einsetzen. Zur Vermeidung von Armut,
 38 insbesondere der Altersarmut in der Gesellschaft braucht es mehr Umverteilung. Daher
 39 setzt sich ver.di dafür ein, dass beim Umbau zu einer Pflichtvorsorge das Ziel eines
 40 gemeinsamen, solidarischen Vorsorgesystems für alle Erwerbstätigen unter dem Dach der
 41 Deutschen Rentenversicherung im Vordergrund steht.

 42 Dafür sind angemessene Übergangsregeln für bereits anderweitig Vorsorgende notwendig,
 43 um finanzielle Überforderungen und unbillige Härten, insbesondere auf Seiten der
 44 geringverdienenden Solo-Selbstständigen, zu verhindern. Wird die Vorsorgepflicht
 45 nicht, wie von ver.di gefordert, als Pflichtversicherung in der gesetzlichen
 46 Rentenversicherung mit ihrem kompletten Leistungskatalog ausgestaltet, wird
 47 sichergestellt, dass die alternativen Vorsorgeformen oder Wechsel zwischen diesen und
 48 der gesetzlichen Rente nicht zum Ausschluss von Vorteilen führen, die für langjährig
 49 Versicherte bei der Auszahlung der Vorsorge vorgesehen werden. Ebenso sollen bei
 50 hybriden Erwerbsformen weder der Wechsel zwischen abhängiger und selbstständiger
 51 Erwerbstätigkeit im Laufe des Berufslebens noch die parallele Tätigkeit in diesem
 52 Status zu systemischen Leistungslücken führen.

 53 Krankenversicherung

 54 ver.di fordert eine solidarische Bürgerversicherung für alle Bürger*innen –
 55 unabhängig vom Erwerbsstatus.

 56 Die Beiträge von freiwillig gesetzlich krankenversicherten Solo-Selbstständigen
 57 müssen sich am realen Erwerbseinkommen (Gewinn vor Steuern) bemessen. Die
 58 Mindestbeitragsbemessungsgrenze wird auf die Geringfügigkeitsgrenze abgesenkt.

 59 Erwerbslosenversicherung/Auftragslose Zeiten

 60 ver.di fordert die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer durch
 61 solidarische Beiträge finanzierten verpflichtenden Absicherung gegen Erwerbslosigkeit
 62 – unabhängig vom Erwerbsstatus.

 63 Die Beiträge und daraus folgende Leistungen sollen sich wie bei Arbeitnehmer*innen am
 64 realen Erwerbseinkommen bemessen.

 65 Derzeit können Solo-Selbstständige auftragslose Zeiten lediglich durch Beantragung
 66 von  Bürgergeld abfedern.
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Antrag B 003: Starke Selbstverwaltung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Steuerung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) muss weiterhin der sozialen
 2 Selbstverwaltung überlassen werden. Sie verwaltet „das Eigentum“ der
 3 Beitragszahlenden in der Bundesrepublik Deutschland und gewährleistet die
 4 Leistungsfähigkeit. Den Versichertenvertreter*innen von ver.di und den weiteren DGB-
 5 Gewerkschaften kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Qualifizierungen und
 6 Vernetzung sind wichtig, damit die ver.di-Vertreter*innen strategisch und abgestimmt
 7 in den Verwaltungsräten arbeiten. Dafür braucht es eine gute Basis. Die folgenden
 8 Leitlinien sollen den Versichertenvertreter*innen, die mit der Sozialwahl 2023
 9 Verantwortung in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung in der GKV übernehmen,
 10 eine gute Basis verschaffen:

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

Alle ver.di-Versichertenvertreter*innen erhalten das Angebot einer
Basisqualifikation, die über Mitbestimmungsrechte in der sozialen
Selbstverwaltung informiert und einen Überblick über die Finanzierung der
Leistungserbringer im Gesundheitswesen vermittelt. 

Es wird eine Plattform (zum Beispiel über meine ver.di) zur Vernetzung der GKV-
Selbstverwalter*innen zur Verfügung gestellt.

Es werden regelmäßige digitale Veranstaltungen mit fachlichen Impulsen und
Diskussion zu aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen,
branchenpolitischen Themen aus Gesundheit und Pflege sowie der Krankenkassen in
Kooperation mit den hauptamtlichen ver.di-Verantwortlichen angeboten.

Über das zuständige Ressort auf der Bundesebene wird in Abstimmung mit den
ver.di-Vertreter*innen im GKV-Verwaltungsrat eine Vorbesprechung, vor jeder
Sitzung, organisiert.

Eine verbindliche Vernetzung der Akteure der Selbstverwaltung mit den
Interessenvertreter*innen der Krankenkassen (Personalräten und Vertrauensleuten)
muss organisiert werden. Ein*e ver.di-Vertreter*in des zuständigen Personalrates
hat Teilnahmerecht an der Vorbesprechung.

Auf die Durchführungen einer Vorbesprechung kann nur einvernehmlich verzichtet
werden.

Der stetige Austausch, die wechselseitige Informationsfluss mit dem Fachbereich
C, den Leistungserbringer*innen, muss verbindlich koordiniert werden.

 32 Die Federführung und Koordination der bundesweiten Angebote für die GKV-
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 33 Selbstverwalter*innen liegt in der ver.di-Bundesverwaltung.

Begründung

Das beitragsfinanzierte Gesundheitswesen stellt für alle Versicherten den Zugang zu einer guten und 
hochentwickelten Gesundheitsversorgung sicher. Allerdings stehen die gesetzlichen Krankenkassen vor 
immensen Herausforderungen:

- Aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts geht die Schere zwischen 
Einnahmen und Ausgaben immer weiter auseinander.

- Die Strukturen im Gesundheitswesen müssen weiterentwickelt werden, damit eine bedarfsgerechte 
Versorgung für die Menschen im ländlichen Regionen und in städtisch geprägten Ballungszentren 
gleichermaßen gewährleistet wird.

- Insbesondere die Gesetze der letzten Regierungskoalition führten zu Leistungsausgabensteigerungen, 
ohne die GKV-Einnahmebasis zu stabilisieren. Den Leistungsausgaben standen vielfach keine 
Verbesserungen bei der Versorgung für die Versicherten gegenüber.
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Antrag B 003 -Ä001: Änderungsantrag zu B 003
Änderungsantrag zu B 003

Antragsteller*in: Achim Schlömer
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 9

 1 Die Steuerung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)Sozialversicherungsträger muss weiterhin 
der sozialen

 2 Selbstverwaltung überlassen werden. Sie verwaltet „das Eigentum“ der
 3 Beitragszahlenden in der Bundesrepublik Deutschland und gewährleistet die
 4 Leistungsfähigkeit. Den Versichertenvertreter*innen von ver.di und den weiteren DGB-
 5 Gewerkschaften kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Qualifizierungen und
 6 Vernetzung sind wichtig, damit die ver.di-Vertreter*innen strategisch und abgestimmt
 7 in den Verwaltungsräten arbeiten. Dafür braucht es eine gute Basis. Die folgenden
 8 Leitlinien sollen den Versichertenvertreter*innen, die mit der Sozialwahl 2023
 9 Verantwortung in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung in der GKV übernehmen, 
 10 eine gute Basis verschaffen:

Zeile 15

 15 Es wird eine Plattform (zum Beispiel über meine ver.di) zur Vernetzung der GKV-
 16 Selbstverwalter*innen zur Verfügung gestellt.

Zeile 19

 17

 18

Es werden regelmäßige digitale Veranstaltungen mit fachlichen Impulsen und
Diskussion zu aktuellen gesundheitspolitischen Entwicklungen, 

 19 branchenpolitischen Themen aus Gesundheit und Pflege sowie der 
KrankenkassenSozialversicherungsträger in 

 20 Kooperation mit den hauptamtlichen ver.di-Verantwortlichen angeboten.

Zeile 21 - 22

 21

 22

Über das zuständige Ressort auf der Bundesebeneentsprechenden Ebene wird in Abstimmung mit 
den
ver.di-Vertreter*innen im GKV-Verwaltungsratin den Selbstverwaltungsorganen eine 
Vorbesprechung, vor jeder 

 23 Sitzung, organisiert.
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Zeile 25 - 26

 24 Eine verbindliche Vernetzung der Akteure der Selbstverwaltung mit den 

 25

 26

 27

Interessenvertreter*innen der Krankenkassen (PersonalrätenSozialversicherungsträger 
(Personalräte und Vertrauensleuten)Vertrauensleute)

 muss organisiert werden. Ein*e ver.di-Vertreter*in desr zuständigen
PersonalratesInteressenvertretung

 27 hat Teilnahmerecht an der Vorbesprechung.

Zeile 32 - 33

 32 Die Federführung und Koordination der bundesweiten Angebote für die GKV-
Selbstverwalter*innen liegt in der ver.di-Bundesverwaltung. Bei landesweiten Angeboten liegt die 
Federführung und Koordination bei den jeweiligen ver.di-Landesbezirken.

Begründung

Die im ursprünglichen Antrag vorgeschlagenen Punkte sollten sich nicht nur auf die GKVen beschränken.
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Antrag B 004: ver.di-Vertreter*innen in den Verwaltungsräten und 
Vertreterversammlungen der Sozialversicherung stärker 
qualifizieren
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird beauftragt, die ver.di-Vertreter*innen in den Gremien der
 2 sozialen Selbstverwaltung der Sozialversicherungen verpflichtend stärker zu
 3 qualifizieren. Insbesondere ist die betriebswirtschaftliche Qualifizierung durch
 4 Bildungsmaßnahmen und Beratungsstrukturen für unsere Kolleg*innen dort so
 5 auszugestalten, dass unsere Kolleg*innen Vorschlägen zu Lasten der Versicherten und
 6 des Personals der Träger Alternativen entgegenstellen können.

Begründung

Die ver.di-Mitglieder in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung sind doppelt herausgefordert: 
einerseits im Kompetenzvergleich mit den Kolleg*innen der anderen DGB-Gewerkschaften und anderer 
Organisationen, andererseits zu Vorschlägen zu Lasten der Beschäftigten der Sozialversicherungen 
Gegenvorschläge formulieren zu können – noch besser als in der Vergangenheit.
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Antrag B 005: Sonderstatus für die rentenversicherungseigenen 
Rehabilitationskliniken im Sozialgesetzbuch verankern und gegen 
Privatisierung der Rehabilitation aktiv werden
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichsvorstand B Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 016

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich politisch dafür ein, dass die eigenen
 2 Rehabilitationskliniken der Deutschen Rentenversicherung im Sozialgesetzbuch als
 3 Projekt- und Forschungseinrichtungen der Deutschen Rentenversicherung als Träger der
 4 Rehabilitation ausgewiesen werden und verankern somit die staatliche Verantwortung
 5 für eine gerechte und nicht profit-orientierte Rehabilitation von Arbeitnehmer*innen.

Begründung

Mit dem so genannten Triogesetz wird die Vergabe medizinscher Rehabilitationsleistungen neu geregelt.

Die Vergabehoheit soll von der Deutschen Rentenversicherung im Einzelnen weggenommen werden und 
ein Algorithmus soll die Vergabe von medizinischen Rehabilitationsleistung für gesetzlich 
Rentenversicherte nach bestimmten Kriterien vergeben.

Dieses Vorgehen widerspricht eindeutig den politischen Zielen, die staatliche Verantwortung zur 
Daseinsvorsorge wieder zu stärken.

Wir kennen es von der Privatisierung der Krankenhäuser, welche unglaublichen Folgen es hat, wenn 
Gesundheit zum Marktprodukt wird. Es wird immer wichtiger, dass die Menschen arbeitsfähig bleiben und 
ihre Familie und ihren Ruhestand finanzieren können.

Wir können es uns nicht leisten, dass das Geschäft mit der Rehabilitation, die gut aufgestellten und in 
Forschungsprojekte eingebundenen und vor allem Tarif bezahlenden Rehabilitationskliniken der 
Rentenversicherung aus dem Markt drängt durch teilweise profitgesteuerte Scheinangebote.

An dem Beispiel von Unikliniken können wir deutlich aufzeigen, dass es Sinn macht, 
Sonderzuständigkeiten zum Zwecke der Forschung und Entwicklung vorzusehen. 
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Antrag B 006: Kostenfreie Nutzung der Züge für Blinde
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 033

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Blinde und Sehbehinderte, mit dem entsprechenden
 2 Vermerk im Schwerbehindertenausweis, den Fernverkehr, ICE- und IC-Züge kostenfrei
 3 nutzen können.

Begründung

Die Deutsche Bahn will für diesen Personenkreis die Bezahlung in der Bahn aufheben. Die Bahn-App ist 
nicht barrierefrei und kann somit nicht ohne Hilfe von blinden und sehbehinderten Personen benutzt 
werden. Damit würde dieser Personenkreis seiner Eigenständigkeit beraubt und diskriminiert.
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Antrag B 007: Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfe 
stoppen und Erstattung der durch die berechtigten 
Empfänger*innen bereits rücküberwiesenen Summen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Hamburger Landesregierung sowie die
 2 Bundesregierung alle Rückzahlungsforderungen der Corona-Soforthilfe-Leistungen
 3 stoppen und den berechtigten Empfänger*innen bereits rücküberwiesene Summen
 4 erstatten.

Begründung

Die Corona-Soforthilfe Hamburg 2020 war als schnelle Hilfe für Unternehmen und Selbstständige gedacht. 
Auch Soloselbstständige, die keine Mitarbeitenden beschäftigen, sollten unbürokratische finanzielle Hilfe 
zur Absicherung gegen pandemiebedingte Einkommensausfälle erhalten. Am 23. März 2020 erklärte der 
damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz: "Wir gehen in die Vollen, um auch den Kleinstunternehmen 
und Soloselbstständigen unter die Arme zu greifen. Sie brauchen unsere besondere Unterstützung, sie 
werden von dieser Krise hart getroffen. Deshalb gibt es vom Bund jetzt schnell und unbürokratisch 
Soforthilfe. Ganz wichtig ist mir: Wir geben einen Zuschuss, es geht nicht um einen Kredit. Es muss also 
nichts zurückgezahlt werden. Damit erreichen wir die, die unsere Unterstützung jetzt dringend brauchen."

Quelle: https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200323-50-millarden-
eurosoforthilfen-fuer-kleine-unternehmen-auf-den-weg-gebracht.html.

Viele Soloselbstständige haben aufgrund dieser Annahme die Corona-Soforthilfe beantragt und erhalten. 
Die genauen Vergabevoraussetzungen waren zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht dezidiert 
veröffentlicht. Es gab eine kleine Erklärung auf der Website des Ministeriums, doch in der Nacht zum 1. 
April verschwanden die alten Erklärungen und neue Kriterien waren aufgestellt. Plötzlich ging es um 
Betriebskosten, die später bei der Abrechnung nachgewiesen werden müssten, um die erhaltene 
Überbrückungshilfe von 9.000,-- Euro in vollem Umfang behalten zu dürfen. Für die meisten 
Soloselbstständigen ein herber Schlag, denn häufig haben sie kaum laufende stetig wiederkehrende 
Betriebskosten – sie sind selbst ihr Betrieb, bereiten sich in ihrer eigenen Wohnung oder in Büros auf 
Lehrveranstaltungen, Reportagen oder Ausstellungen vor und erfüllen ihre Aufträge in den Einrichtungen 
der Auftraggeber wie Unternehmen, Museen oder Praxisräumen. Viele Auftragskosten entstehen erst im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Aufträge. Beispielsweise Hotelkosten, Reisekosten, 
Produktionskosten. Sie gelten aber nicht als förderfähige Betriebskosten. Sie gelten als Investitionen, die 
nicht förderfähig sind. Die Corona-Schutzmaßnahmen zum Beispiel gelten im Jahr 2020 nicht als 
Betriebsausgaben!
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Aus der schnellen und unbürokratischen Hilfe wurde für Soloselbstständige ein Damoklesschwert. Wie 
sollten wir bei den anhaltenden Einkommenseinbrüchen die Soforthilfe für März 2020 bis Mai 2022 
zurückzahlen? Aber weitaus schlimmer: Wie sollten wir unsere Existenzgrundlage sichern ohne finanzielle 
Hilfe? Die Rückzahlungen der Corona-Soforthilfe erweist sich als Schuldenfalle, die noch dazu mit 
Wucherzinsen belegt ist. Jeder Bankkredit, den wir niemals bekommen können, wäre für uns preiswerter 
gewesen.

Diese Corona-Soforthilfe ging komplett an der Lebenswirklichkeit von Soloselbstständigen vorbei und war 
keine wirkliche Hilfe.

Die Selbstständigen im ver.di-Landesbezirk Hamburg Fachgruppe Besondere Dienstleistungenfordern, 
dass ver.di-Hamburg sich auf allerhöchster politischer Ebene dafür einsetzt, dass die bereits erteilten 
Rückforderungsbescheide zurückgenommen werden und die gezahlten Zuschüsse im Sinne der 
ursprünglichen Formulierung den berechtigten Soloselbständigen in voller Höhe gewährt werden.

- Die Landesregierung soll die Rückzahlungsforderung der Corona-Soforthilfen stoppen und den 
berechtigten Empfänger*innen bereits rücküberwiesene Summen erstatten.
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Antrag B 008: Erhalt des dezentralen Beratungssystems und 
Anforderungen an gute Leistungen der Deutschen 
Rentenversicherung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichsvorstand B
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist ein Eckpfeiler des deutschen Sozialstaates.
 2 Die Rentenversicherung ist wie alle Sozialversicherungen von Wandel und Dynamik
 3 kennzeichnet. Gesetzliche Neuregelungen und eine immer stärker auf Optimierung und
 4 Effizienz ausgerichtete Ausgestaltung der Verwaltung, strapazierte Haushalte und
 5 veränderte Leistungserfordernisse führen zu einem starken Anpassungs- und
 6 Veränderungsdruck, der auch die in der Deutschen Rentenversicherung tätigen
 7 Beschäftigten betrifft.

 8 ver.di fordert deshalb:

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

Die Auskunfts- und Beratungsstellen der Regionalträger der Deutschen
Rentenversicherung müssen flächendeckend erhalten bleiben, denn die föderale und
dezentrale Struktur der Deutschen Rentenversicherung sorgt für eine gute
Versorgung und breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist als
Mitglied nicht nur Leistungsempfänger*in, sondern finanziert zugleich diese
Leistung als Beitragszahler*innen selbst.

Die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung müssen in einem Umkreis
von 30 Kilometern vom Wohnort für alle gut erreichbar bleiben, damit Jede*r
selbst entscheiden kann, ob eine Beratung in Präsenz, am Telefon oder per Video
erwünscht ist. Alle Träger der gesetzlichen Rentenversicherung werden
aufgefordert, ihren Beratungsauftrag auch vor Ort in ausreichendem Umfang
wahrzunehmen.

Die Mitwirkungder Selbstverwaltung im System der Deutschen Rentenversicherung
muss gestärkt werden, denn die gewählten Vertreter*innen von Arbeitgebern und
Versicherten wirken durch die Selbstverwaltung auf die Willensbildung und
Aufgabenerfüllung der Sozialversicherung ein. Dies ermöglicht eine gezielte
Einbindung verschiedener Interessen sowie einen beidseitigen
Interessenausgleich.

Die Deutsche Rentenversicherung brauchtmehr Personal. In den kommenden zehn
Jahren wird die Generation der Babyboomer in Rente gehen. Trotzdem wird kein
Beschäftigungsaufbau in der Deutschen Rentenversicherung beobachtet. Im
Gegenteil, es zeigen sich leicht rückläufige Beschäftigungszahlen, weil
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 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

zunehmend Personalkosten eingespart werden obwohl die Aufgabendichte komplexer
wird und zunimmt.

Die Deutsche Rentenversicherung benötigt deshalb ein
Personalentwicklungskonzept, weil auch dort in den nächsten zehn Jahren rund ein
Drittel der Beschäftigten das Rentenalter erreichen und in den hart erarbeiteten
und wohlverdienten Ruhestand gehen werden.

Parallel zur Überalterung der Beschäftigtenstruktur droht außerdem eine
Verknappung von Fachkräften in bestimmten Berufsgruppen, wie zum Beispiel, aber
nicht ausschließlich, im IT-Bereich. Digitalisierung kann nur ein Teil der
Antwort auf diesen zu erwartenden Fachkräftemangel sein.

Das Personalentwicklungskonzept muss berücksichtigen, dass die Arbeitsfelder und
Anliegen der Kund*innen aufgrund der vielfältigen, neuen Gesetzesvorgaben
komplexer und zeitintensiver geworden sind und Digitalisierungsprozesse die
Arbeit der Beschäftigten nachhaltig verändert haben.

Ein Personalentwicklungskonzept muss die Grundlage für gute Arbeitsbedingungen
schaffen, die die fachliche Arbeitsfähigkeit und gesunde Arbeit fördern und eine
gute Work-Life-Balance ermöglichen. Es existiert ein politisch vorgegebener,
genereller Sparzwang, der sich in Kostendruck und Arbeitsverdichtung auswirkt.
Auch bei der Deutschen Rentenversicherung geht es in vielen Fällen vor allem um
Rationalisierung und Umstrukturierung, Personalanpassung, Digitalisierung und
(Kosten-)Controlling. Personallücken und die Reduzierung der Anzahl der
Beschäftigten führen zu einer hohen Auslastung des verbleibenden Personals. Das
darf nicht sein.

Ein Personalentwicklungskonzept für die DRV muss frauenspezifische Themen
berücksichtigen, da ein Großteil der Beschäftigten der Sozialversicherung Frauen
sind. Ihr Anteil liegt bei bis zu 70 Prozent. Fast 40 Prozent der Beschäftigten
arbeiten bei den Trägern der Sozialversicherung in Teilzeit. Um dieses Potenzial
für die Fachkräftegewinnung zu heben, bedarf es Angeboten für flexible
Arbeitszeit und mobiles Arbeiten, denn Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast
der Familien- und Care-Arbeit.

Die Interessen und Anforderungen der Beschäftigten sind bei der Ausgestaltung
der Digitalisierung stärker zu berücksichtigen, damit die Digitalisierung zu
einer Arbeitserleichterung und dem Wegfall belastender Tätigkeiten führt.

Der Staat muss für eine angemessene Finanzierung der versicherungsfremden
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung sorgen. Der demografische Wandel
wird für das Umlageverfahren eine absehbare Belastungsprobe darstellen, die
nicht auf dem Rücken der Beschäftigten und zu Lasten der Kunden ausgetragen und
bestanden werden darf.

Der Staat muss für eine auskömmliche Finanzierung der gesetzlichen Rente sorgen,
notfalls mit einer Erhöhung des Bundeszuschusses. Aus den Veränderungen in der
Wirtschafts- und Arbeitswelt insbesondere für die Deutsche Rentenversicherung
ist wegen des demografischen Wandels absehbar, dass das Umlageverfahren in
seiner jetzigen Form und Höhe langfristig nicht zur Abdeckung des Bedarfes
ausreichen wird.
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Begründung

Die Vorzüge der föderalen Struktur der Deutschen Rentenversicherung und die Anforderungen an eine 
gute Leistung der Deutschen Rentenversicherung müssen bewahrt und weiterentwickelt werden. Hierzu ist 
es notwendig, die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung flächendeckend zu 
erhalten. Kurze Wege und ein möglichst niederschwelliger Zugang, auch und insbesondere bezüglich 
technischer Voraussetzungen, sind hierzu unbedingt notwendig.

Das Solidarprinzip ist ein zentrales Strukturelement der Sozialversicherung und muss das auch bleiben. 
Träger der Rentenversicherung sind die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Knappschaft-Bahn-See 
und verschiedene Regionalträger für die Rentenversicherung. In der Deutsche Rentenversicherung sind 
von Gesetzes wegen alle Arbeitnehmer*innen pflichtversichert. Das Solidarprinzip bietet daher Schutz für 
breite Bevölkerungsgruppen.

Eine regionale, dezentrale Versorgung sorgt für eine gute und persönliche Erreichbarkeit in allen 
Lebenslagen.

Kein Rückzug aus der Fläche! Effizienzsteigerungen und Kostendruck führen zu einer Verschlankung von 
Strukturen und Zusammenlegung von Einheiten bei den Trägern der Sozialversicherung. Gerade die 
regionale Struktur und Präsenz sorgen aber dafür, dass Menschen aller Altersgruppen und sozialen 
Schichten diskriminierungsfrei eine adäquate, gut erreichbare Beratungs- und Auskunftsleistung erhalten. 
Telefonische Auskünfte und Beratungen sollen und dürfen nicht von Callcentern und ähnlichen Strukturen 
abgewickelt werden. Die Erreichbarkeit qualifizierter Mitarbeitender, egal über welchen 
Kommunikationsweg, muss für die Kund*innen sichergestellt werden.

Stärkere Markt- und Kundenorientierung, die Einführung von Wettbewerbselementen, 
Effizienzsteigerungen, die Digitalisierung und Optimierungen in der Verwaltung und bei der 
Leistungserbringung darf nicht dazu führen, dass der Service für die Beitragszahlenden, die gleichzeitig 
auch Kund*innen sind, abnimmt.

Persönliche und individuelle Beratung in der Deutschen Rentenversicherung muss weiter gewährleistet 
werden, denn sie bleibt auch im Internetzeitalter ein Schlüssel für den Erfolg. Der emotionale Aufwand 
einer guten, individuellen Beratung muss adäquat entlohnt werden.

Tarifgebundene, gute Arbeitsplätze sichern auch solide Beiträge für die Deutsche Rentenversicherung. Die 
Zunahme atypischer Beschäftigungsformen fördert hauptsächlich negative Folgen für die Absicherung der 
Beschäftigten und reduziert gleichzeitig die Beitragszahlungen in die Sozialversicherung.
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Antrag B 008 -Ä001: Änderungsantrag zu B 008
Änderungsantrag zu B 008

Antragsteller*in: Kai Reinartz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 44

 41

 42

 43

Das Personalentwicklungskonzept muss berücksichtigen, dass die Arbeitsfelder und
Anliegen der Kund*innen aufgrund der vielfältigen, neuen Gesetzesvorgaben
komplexer und zeitintensiver geworden sind und Digitalisierungsprozesse die 

 44 Arbeit der Beschäftigten nachhaltig verändert haben.

Dass der Betrieb der Informationstechnischen Infrastruktur und des Netzwerks der 
Rentenversicherung sowie die Entwicklung der rentenversicherungsbezogenen Anwendungen und 
die Beschaffung der Informationstechnik weiterhin innerhalb der Organisationsstruktur der 
gesamten Rentenversicherung in Form einer Zusammenarbeit mit verteilten Kompetenzen 
beibehalten wird. Geplante Veränderung an den bisherigen Regelungen im § 138 SGB VI durch das 
NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz werden abgelehnt.

Begründung

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat einen Referentenentwurf für das NIS-2-
Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz erstellt. In Artikel 21 dieses Entwurfs gibt es eine 
Änderung des Sechsten Buches des Sozialgesetzbuches, die vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vorgeschlagen wird. Konkret geht es darum, den § 138 Absatz 1 Satz 2 um die Nummer 17 zu 
erweitern.

Innerhalb der Deutschen Rentenversicherung erfolgt der Betrieb der informationstechnischen 
Infrastruktur, des Netzwerks der Rentenversicherung sowie die Entwicklung 
rentenversicherungsbezogener Anwendungen und die Beschaffung von Informationstechnik in enger 
Zusammenarbeit innerhalb der Organisationsstruktur der Deutschen Rentenversicherung. Das bedeutet, 
dass alle Träger der gesetzlichen Rentenversicherung Komponenten der informationstechnischen 
Infrastruktur für sämtliche Träger programmieren oder betreiben.

Eine Abkehr von diesem Prinzip würde die Beschäftigten im Bereich Informationstechnik bei den 
jeweiligen Rentenversicherungsträgern gefährden.
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Antrag B 009: Erhöhung der Renten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass die Renten langfristig gesichert
 2 werden. Die Renten müssen zu einem guten Leben im Alter und bei Erwerbsminderung
 3 reichen.

 4 Die Lebensmittelpreise für Butter, Eier, Obst und Gemüse sind enorm gestiegen, die
 5 Benzin-, Strom- und Gas-Preise ebenso. Die Renten sind im letzten Jahr nicht
 6 gestiegen (2021: 0,7 Prozent im Osten, 0 Prozent im Westen) und wurden 2022 um 5,35
 7 Prozent West und 6,12 Prozent Ost erhöht, was wir begrüßen. Diese Erhöhung gleicht
 8 die Defizite und Verluste der Rentner*innen leider nicht aus. In vielen Städten und
 9 Gemeinden kommen hohe Wohnungsmieten und Heizkosten hinzu. Geschont werden nach wie
 10 vor Konzerne, Millionäre und reiche Erben.  Durch die Beitragsbremse in der
 11 gesetzlichen Rentenversicherung für die Betriebe, Konzerne und Einrichtungen wird der
 12 Sozialstaat durchlöchert, die Spielräume für eine vorausschauende Rentenpolitik
 13 untergraben.

 14  „Wir werden zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz
 15 in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen",
 16 heißt es im Koalitionsvertrag (S. 73). Die zehn Milliarden Euro, mit denen es
 17 losgehen wird, erscheinen den Vermögens- und Fondsverwaltern als zu mickrig. Aber
 18 diese Summe ist ja nur "ein erster Schritt". Zudem darf die Deutsche
 19 Rentenversicherung "ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anlegen". 

 20 Wir fordern die Landesbezirkskonferenz auf dafür einzutreten: Keine Kapitalisierung
 21 der Rentenbeiträge und die langfristige Absicherung der gesetzlichen Renten. 

 22 Weniger Rentenbeiträge heute bedeuten niedrige Renten morgen

 23 Rentenbeiträge müssen bei einem Verdienst vom ersten Euro an entrichtet werden. Das
 24 gilt auch für Frauen, die am deutschen Arbeitsmarkt nur zeitweise beschäftigt sind
 25 und über das Mittel der Saisonarbeit die Lohnsteuer und Rentenversicherung einsparen
 26 wollen, weil der Ehemann ein sehr hohes Einkommen hat. Geringere Verdienste in der
 27 Gegenwart bedeuten auch eine schlechtere Absicherung im Alter in der Zukunft. Fast
 28 nirgends in der EU ist die geschlechtsspezifische Rentenlücke größer als in der
 29 Bundesrepublik Deutschland. So betragen die durchschnittlichen Leistungen der
 30 gesetzlichen Rente für Frauen gerade einmal 55 Prozent des Niveaus für Männer.
 31 Expert*innen befürchten, dass mit dem Bezug der Rente von ca. 12 Millionen
 32 Babyboomern die Rentenhöhe oder Dauer negativ verändert wird.

 33 Dafür fordern wir von der Bundesregierung, den Beschluss, dass die Rüstungsausgaben
 34 in der Bundesrepublik Deutschland reduziert werden und die Zuschüsse zur
 35 umlagefinanzierten Rente erhöht werden, damit die politischen Entscheidungen wie zum
 36 Beispiel Mütterente, Grundrente auch in Zukunft nicht aus Rentenbeiträgen finanziert
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 37 werden müssen.

 38 Altersarmut

 39 Die wirtschaftliche Einkommensarmut in der Bundesrepublik Deutschland hat sich durch
 40 die Corona–Pandemie weiter verschärft. Einkommensarmut trifft viele Familien, Kranke,
 41 Menschen mit Beeinträchtigungen, Alleinerziehende und Rentner*innen besonders hart,
 42 weil
 43 zum Beispiel Minijobs an Theaterkassen oder im Kaufhaus weggefallen sind. 

 44 Altersarmut bedeutet eine Verfestigung der Einkommensarmut. Wer Grundsicherung im
 45 Alter bezieht, die/der muss von 505,-- Euro im Monat leben. Der Betrag der erhaltenen
 46 Rente wird vollständig abgezogen. Der Anteil der Bezieher*innen von der
 47 Grundsicherung ist stark gestiegen. Einmalige Beihilfen und Mehrbedarfe, wie früher
 48 in der Sozialhilfe, wurden abgeschafft. Es soll noch angespart werden für die
 49 Waschmaschine, Kühlschrank, Fahrrad, Computer, Reisen, Renovierungen, Brillen usw. 

 50 Wir fordern, dass die Bedarfe in der Grundsicherung und auch im „Bürgergeld“ um
 51 mindestens 200,-- Euro erhöht werden.

 52 Ausgaben für Medikamente, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, reißen
 53 tiefe Löcher in das Budget. Für den Anteil der Rente sollte es in der Grundsicherung
 54 einen Freibetrag geben, wie das der Fall ist bei der betrieblichen oder privaten
 55 Rente. Viele Rentner*innen beantragen keine Grundsicherung im Alter, weil sie sich
 56 schämen, einkommensarm zu sein.

 57 Wir fordern die Erarbeitung einer übergreifenden politischen Strategie gegen
 58 Altersarmut und für gutes Leben im Alter. Das muss auch ein Schwerpunkt von Kampagnen
 59 von ver.di und dem DGB sein.

 60 Eine solidarische Rentenversicherung, das heißt die Erwerbstätigenversicherung muss
 61 jetzt in konkreten Schritten umgesetzt werden, damit der Einstieg in die
 62 Kapitalisierung der gesetzlichen Renten verhindert wird.

Begründung

Die Lebensmittelpreise für Butter, Eier, Obst und Gemüse sind enorm gestiegen, die 
Benzin-, Strom- und Gas- Preise ebenso. Die Renten sind im letzten Jahr nicht gestiegen (2021: 0,7 Prozent 
im Osten, 0 Prozent im Westen) und wurden 2022 um 5,35 Prozent West und 6,12 Prozent Ost erhöht, was 
wir begrüßen. Diese Erhöhung gleicht die Defizite und Verluste der Rentner*innen leider nicht aus. In 
vielen Städten und Gemeinden kommen hohe Wohnungsmieten und Heizkosten hinzu. Geschont werden 
nach wie vor Konzerne, Millionäre und reiche Erben.  Durch die Beitragsbremse in der gesetzlichen 
Rentenversicherung für die Betriebe, Konzerne und Einrichtungen wird der Sozialstaat durchlöchert, die 
Spielräume für eine vorausschauende Rentenpolitik untergraben.

 „Wir werden zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise 
Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen", heißt es im Koalitionsvertrag (S. 73). Die 
zehn Milliarden Euro, mit denen es losgehen wird, erscheinen den Vermögens- und Fondsverwaltern als zu 
mickrig. Aber diese Summe ist ja nur "ein erster Schritt". Zudem darf die Deutsche Rentenversicherung 
"ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anlegen".

Wir fordern die Landesbezirkskonferenz auf dafür einzutreten: Keine Kapitalisierung der Rentenbeiträge 
und die langfristige Absicherung der gesetzlichen Renten. 

Weniger Rentenbeiträge heute bedeuten niedrige Renten morgen
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Rentenbeiträge müssen bei einem Verdienst vom ersten Euro an entrichtet werden. Das gilt auch für 
Frauen, die am deutschen Arbeitsmarkt nur zeitweise beschäftigt sind und über das Mittel der 
Saisonarbeit die Lohnsteuer und Rentenversicherung einsparen wollen, weil der Ehemann ein sehr hohes 
Einkommen hat. Geringere Verdienste in der Gegenwart bedeuten auch eine schlechtere Absicherung im 
Alter in der Zukunft. Fast nirgends in der EU ist die geschlechtsspezifische Rentenlücke größer als in der 
Bundesrepublik Deutschland. So betragen die durchschnittlichen Leistungen der gesetzlichen Rente für 
Frauen gerade einmal 55 Prozent des Niveaus für Männer. Expert*innen befürchten, dass mit dem Bezug 
der Rente von ca. 12 Millionen Babyboomern die Rentenhöhe oder Dauer negativ verändert wird.

Dafür fordern wir von der Landesbezirkskonferenz, den Beschluss, dass die Rüstungsausgaben in der 
Bundesrepublik Deutschland reduziert werden und die Zuschüsse zur umlagefinanzierten Rente erhöht 
werden, damit die politischen Entscheidungen wie zum Beispiel Mütterente, Grundrente auch in Zukunft 
nicht aus Rentenbeiträgen finanziert werden müssen. 

Altersarmut

Die wirtschaftliche Einkommensarmut in der Bundesrepublik Deutschland hat sich durch die Corona–
Pandemie weiter verschärft. Einkommensarmut trifft viele Familien, Kranke, Menschen mit 
Beeinträchtigungen, Alleinerziehende und Rentnerinnen und Rentner besonders hart, weil 
zum Beispiel Minijobs an Theaterkassen oder im Kaufhaus weggefallen sind. 

Altersarmut bedeutet eine Verfestigung der Einkommensarmut. Wer Grundsicherung im Alter bezieht, die/
der muss von 449,-- Euro im Monat leben. Der Betrag der erhaltenen Rente wird vollständig abgezogen. 
Der Anteil der Bezieher*innen von der Grundsicherung ist stark gestiegen. Einmalige Beihilfen und 
Mehrbedarfe, wie früher in der Sozialhilfe, wurden abgeschafft. Es soll noch angespart werden für die 
Waschmaschine, Kühlschrank, Fahrrad, Computer, Reisen, Renovierungen, Brillen usw. 

Wir fordern, dass die Bedarfe in der Grundsicherung und auch im „Bürgergeld“ um mindestens 200,--Euro 
erhöht werden.

Ausgaben für Medikamente, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, reißen tiefe Löcher in 
das Budget. Für den Anteil der Rente sollte es in der Grundsicherung einen Freibetrag geben, wie das der 
Fall ist bei der betrieblichen oder privaten Rente. Viele Rentner*innen beantragen keine Grundsicherung 
im Alter, weil sie sich schämen, einkommensarm zu sein.

Wir fordern die Erarbeitung einer übergreifenden politischen Strategie gegen Altersarmut und für gutes 
Leben im Alter. Das muss auch ein Schwerpunkt von Kampagnen von ver.di und dem DGB sein.

Eine solidarische Rentenversicherung, das heißt die Erwerbstätigenversicherung muss jetzt in konkreten 
Schritten umgesetzt werden, damit der Einstieg in die Kapitalisierung der gesetzlichen Renten verhindert 
wird.
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Antrag B 010: Altersarmut nachhaltig bekämpfen, starke 
gesetzliche Renten jetzt
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird sich weiterhin nachhaltig dafür einsetzen, die Altersarmut in der
 2 Bundesrepublik Deutschland zu bekämpfen, damit für ältere Menschen ein Leben in Würde
 3 möglich ist.

 4 Dafür sollen insbesondere folgende Maßnahmen verfolgt werden:

 5
 6

 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

Bei Menschen, die langjährig Beiträge erbracht haben, dürfen sich nicht Renten
unterhalb der Armutsgrenze ergeben.

Bei langjährig Versicherten darf es keine Rentenkürzung wegen „Rente auf Antrag
oder Krankheit“ geben (- 0,3 Prozent pro Monat).

Beitragsfremde Leistungen zum Beispiel Mütterrenten sind von der Allgemeinheit,
sprich von allen Steuerzahlern zu stemmen.

Die Biografie der einzelnen Menschen zum Beispiel Kindererziehung, Pflege von
Angehörigen usw. ist stärker zu berücksichtigen.

Ein Herausstehlen aus der Solidargemeinschaft für Gutverdiener*innen und
Selbstständige ist zu unterbinden. Beitragsbemessungsgrenzen sind zu überdenken.

Die Rentenversicherung ist mittelfristig in eine Bürgerversicherung für „Alle“
einzubinden.

Begründung

Renten entfernen sich in der Bundesrepublik Deutschland immer weiter von den geschaffenen Werten 
(BIP). Erwerbstätige und Rentner*innen werden immer weiter vom Ertrag der Arbeit abgehängt. Die 
Kaufkraft für Rentner*innen wurde und wird zunehmend vermindert. Der Niedriglohnsektor wurde massiv 
vergrößert. Künftige Rentner*innen steuern direkt in die Armutsfalle. Im gleichen Zeitraum steigt die Zahl 
der Milliardäre sprunghaft und stärker denn je.

Die so genannten Rentenreformen der letzten Jahrzehnte waren faktisch Rentenkürzungen. Beispiele: 
späterer Rentenbeginn, geringeres Rentenniveau usw.
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Antrag B 011: Die Rente armutsfest gestalten
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen-Anhalt-Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auch künftig für eine starke gesetzliche Rente,
 2 flankiert von betrieblicher Altersversorgung und – auf Wunsch und entsprechendem
 3 Einkommen – privaten Versorgungsanteilen sich einzusetzen.

 4 Die gesetzliche Rente muss für jeden arbeitenden Menschen nach dem Ausscheiden aus
 5 dem Erwerbsleben eine angemessene Höhe haben und in jedem Falle Altersarmut
 6 verhindern.

 7 Menschen, die mehrere Jahre zu niedrigen Gehältern beschäftigt sind, zum Beispiel
 8 Minijobber*innen, Teilzeitkräfte, geringfügig Beschäftigte (überwiegend Frauen)
 9 dürfen nicht in die Gruppe derer fallen, die am Ende ihres Arbeitslebens von
 10 Grundsicherung leben müssen.

 11 Wir ver.di-Senior*nnen wollen weitere Beschäftigtengruppen in die gesetzliche
 12 Rentenversicherung einbeziehen – Selbstständige, Abgeordnete, Beamte, Vorstände
 13 großer Unternehmen usw. - und die Beitragsbemessungsgrenze anpassen, gegebenenfalls
 14 aufheben.

 15 Für Menschen mit sehr hohen Einkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung sind die
 16 Rentenhöhe zu begrenzen als Ausdruck des Solidargedankens.

 17 Die betriebliche Altersversorgung ist zu fördern und die Rahmenbedingungen sind
 18 anzupassen, damit auch bei Unternehmenswechsel erworbene Anteile nicht verloren
 19 gehen. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen sind Lösungen im Interesse
 20 der Arbeitnehmer*innen zu finden. 

 21 Die private Altersversorgung soll jenen arbeitenden Menschen einen Vorteil bringen,
 22 die Einkommen weit über die Grenzen der Bemessung für die gesetzliche Rente erhalten.
 23 In solchen Fällen kann auch eine Aktienrente eine Variante sein.

 24 Im Falle der Mehrzahl der Beschäftigten muss gesichert sein, das ohne eine
 25 zusätzliche private Altersversorgung das Leben auch im Alter in Würde und ohne Not
 26 und Angst vor Armut möglich ist.

Begründung

Die gesetzliche Rentenversicherung sichert das Leben nach überwiegend langjähriger Arbeitstätigkeit ab 
und soll Armut im Alter verhindern. Vor allem viele Frauen verrichten neben beruflichen Tätigkeiten häufig 
ohne Bezahlung und angemessene gesellschaftliche Anerkennung Haus- und Pflegetätigkeiten.

In vielen Berufen des Sozialbereiches, des Handels, der Logistik, der Sicherheitsbereiche und andere 
werden Gehälter gezahlt, die nicht immer im Alter eine armutsfeste Rente garantieren.

Jenen Menschen auch noch anzubieten, privat und dann auch noch aktienbasiert vorzusorgen, ist 
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unangemessen und unrealistisch. Das darf nie Teil der allgemeinen Altersvorsorge werden.

Wir beobachten seit vielen Jahren gerade im Bereich der jungen Menschen, dass ihre Berufsbiografien, 
bevor sie überhaupt beginnen, zahlreich unterbrochen werden, beispielsweise durch unbezahlte Praktika, 
mehrfach befristete Assistentenstellen, Berufsausbildung, die selbst zu bezahlen ist und vieles mehr.

Dadurch ist eine angemessene Anwartschaft, wie es die gesetzlichen Regelungen vorsehen, überhaupt 
nicht mehr möglich.
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Antrag B 012: Renten erhöhen auf 63 Prozent
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Rentenniveau
 2 wieder auf 63 Prozent angehoben wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Kampagne
 3 mit entsprechenden massenwirksamen Aktionen - möglichst unter Beteiligung aller DGB-
 4 Gewerkschaften - geplant und organisiert.

Begründung

Die Rente muss für alle Generationen gerecht und zuverlässig sein. Dazu gehört die Anerkennung der 
Lebensleistung und ein wirksamer Schutz vor Altersarmut. Die Lebensleistung von Menschen, die 
jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, soll honoriert und ihnen ein 
regelmäßiges und existenzsicherndes Alterseinkommen zugesichert werden.

Um Engpässe bei der Liquidität der Rentenversicherung auch künftig zu vermeiden, sind geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, wie die Herausnahmen versicherungsfremder Leistungen (zum Beispiel die 
Zusatz- und Sonderversorgung der ehemaligen DDR- oder die Mütterenten, die steuerfinanziert werden 
müssen), und eine Anhebung der Mindestrücklagen auf 0,4 Monatsausgaben. Damit bleibt ein zusätzlicher 
„Finanzpuffer“ für den Fall erhalten, dass die Wirtschaftsentwicklung während des Jahres ungünstiger 
verläuft als angenommen.
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Antrag B 013: Die Rente muss zum Leben reichen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 021, W 028

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Kampagne „Die Rente muss zum Leben reichen“ muss weitergeführt werden,
 2 mobilisiert und ein ständiges Thema auf allen gewerkschaftlichen Ebenen sein.

Begründung

Für immer mehr Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ist die Altersarmut und ein sozialer Abstieg 
vorprogrammiert. Wir brauchen eine gute Arbeit, faire Bezahlung und eine gerechte Rente bei einem 
stabilen Rentenniveau von mindestens 50 Prozent. Es darf keinen weiteren Sinkflug mehr geben. Die 
gesetzliche Rentenversicherung muss zukunftssicher sein und Altersarmut verhindern.

Die von der rot-grünen Koalition in die Rentenanpassungsformel eingebauten Dämpfungsfaktoren, die 
eigentlich Kürzungsfaktoren sind, müssen gestrichen werden. Die schrittweise Erhöhung des gesetzlichen 
Eintrittsalters soll rückgängig gemacht werden, damit nicht immer mehr Arbeitnehmer*innen aufgrund 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen vorzeitig in eine teil- oder volle Erwerbsminderungsrente wechseln 
müssen.
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Antrag B 014: Bessere Rente für Ehrenamtlich-Aktive
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass auch ehrenamtliches Engagement in der Gewerkschaft
 2 auf die Rente angerechnet wird.

 3 Daher fordern wir, dass das gewerkschaftliche ehrenamtliche Engagement mit
 4 Entgeltpunkten für das Rentenkonto honoriert wird, ähnlich wie es momentan bei der
 5 Pflege von Angehörigen getan wird.

Begründung

Kolleg*innen, die sich ehrenamtlich in der Gewerkschaft engagieren tun das nicht nur in ihrer Freizeit, oft 
wird auch der Arbeitsumfang reduziert, um der ehrenamtlichen Tätigkeit nachzukommen. 
Deutschlandweit engagieren sich 29 Millionen Menschen in einem Ehrenamt (Tagesschau (10. August 2022): 
"Früher in die Rente dank Ehrenamt?" https://www.tagesschau.de/inland/faeser-ehrenamt-
renteneintritt-101.html abgerufen am 31. August 2022).

Gewerkschaft ist nicht nur ein Hobby, sondern viel mehr eine Lebenseinstellung, deswegen sammeln 
Kolleg*innen unzählige Stunden während ihres gewerkschaftlichen Engagements für bessere 
Arbeitsbedingungen und einen solidarischen Umgang in der Welt.

Dafür springt für viele vor einem eines heraus: eine niedrige Rente.

Die Aussicht auf eine prekäre Alterszeit soll niemanden aus dem Ehrenamt treiben!

Mit einem Arbeitsminister, der gewerkschaftsnah ist (Lebenslauf Hubertus Heil: IG Metall Mitglied und IG 
BCE Mitglied https://www.hubertus-heil.de/ueber-mich/lebenslauf/# abgerufen am 31. August 2022) und 
einer Bundesinnenministerin, die einen Vorstoß in diese Richtung gewagt hat (Tagesschau [10. August 
2022]: "Früher in die Rente dank Ehrenamt?" https://www.tagesschau.de/inland/faeser-ehrenamt-
renteneintritt-101.html abgerufen am 31. August 2022), sehen wir einen ideale Chance, das Anliegen zu 
realsieren.
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Antrag B 015: Reform der gesetzlichen Rente – Lebensabend 
lebenswert!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di führt die bisherigen Aktivitäten zur Reform und Stärkung der gesetzlichen
 2 Rente fort und fordert nachdrücklich die Rente mit 63 Jahren.

 3
 4
 5
 6

 7
 8

 9

Bis wir dieses Ziel erreicht haben, fordern wir einen abschlagsfreien,1. 
vorgezogenen Renteneintritt mit 65 Jahren für Beschäftigte in belastenden
Berufen bei gleichzeitiger Hochrechnung der Beiträge auf der Grundlage einer
Rente mit 67 Jahren.

Die Abschaffung der Besteuerung von Versorgungsbezügen bis zu einer Höchstgrenze2. 
von aktuell 1.645,-- Euro im Monat (Eckrentner*in). 

Die Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze bei der Flexi-Rente.3. 

Begründung

Die beschlossene Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre sowie die immer wiederkehrende 
Debatte um eine weitere Anhebung auf aktuell 70 Jahre ist ein Angriff auf ein würdevolles Leben im Alter 
und muss im Keim erstickt werden! Zahlen belegen bereits jetzt: Jeder siebte Mensch in der 
Bundesrepublik Deutschland ist 2019 bereits vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze verstorben; 14,4 
Prozent aller 2019 Verstorbenen war unter 65 Jahren (Statistisches Bundesamt).

Einige Berufe sind anstrengender und belasten die Gesundheit stärker als andere. Diesen Berufsgruppen 
muss ein früherer und trotzdem abschlagsfreier Rentenbeginn ermöglicht werden. Hierüber ist ein Katalog 
zu erstellen.

Das Rentenniveau ist ohnehin zu gering, um ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen. Im Jahr 2021 
waren 17,4 Prozent der Senior*innen (ab einem Alter von 65 Jahren) von relativer Altersarmut betroffen; ab 
einem Alter von 80 Jahren sogar 22,4 Prozent der Senior*innen. Die Rente darf aufgrund der hohen Gefahr 
von Armut im Alter nicht besteuert werden. Mit dieser Begründung ist auch die Hinzuverdienstgrenze bei 
der Flexi-Rente abzuschaffen.
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Antrag B 016: Eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen 
Rente ermöglichen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung
 2 nachhaltig zu stärken, um die Aufgabe der Lebensstandardsicherung im Alter und die
 3 Versorgung der geburtenstarken Rentenjahrgänge gewährleisten zu können.

 4 Hierzu sind insbesondere folgende sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen:

 5
 6

 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

Die nicht beitragsgedeckten (so genannten versicherungsfremden) Leistungen sind1. 
vollständig aus dem Staatshaushalt zu finanzieren.

Die staatlichen Subventionen für private Rentenversicherungen (Zulagen2. 
Steuervergünstigungen) sind vollständig in die gesetzliche Rentenversicherung
umzuleiten.

Eine moderate Erhöhung der paritätisch zu erbringenden Beitragssätze.3. 

Die zügige Einführung der Erwerbstätigenversicherung, um eine mittelfristige4. 
Steigerung des Beitragsvolumens zu ermöglichen.

Die Schließung von Finanzierungslücken zur Einhaltung des Sicherungsniveaus5. 
durch steuerfinanzierte Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. 

Begründung

Diese Stellschrauben haben grob gerechnet folgende Finanzpotenziale:

Mit den Beiträgen der gesetzlichen Rentenversicherungen sollen die Leistungen für die Versicherten 1. 
bezahlt werden. Gewährt der Sozialstaat für andere Personenkreise oder Fälle (sinnvolle) Leistungen 
und lässt diese über den Verwaltungsapparat der Deutschen Rentenversicherung (DRV) mit abwickeln, 
muss er die entsprechenden Kosten voll übernehmen. Nach Untersuchungen der DRV wurden die nicht 
beitragsgedeckten Leistungen von Anfang an immer nur teilweise kompensiert. Erfolgt die 
Kompensation in voller Höhe, würde die DRV derzeit (2020) um ca. 37 Milliarden Euro im Jahr entlastet.

Zur Förderung der privaten Vorsorge werden derzeit über vier Milliarden Euro pro Jahr aus dem 2. 
Bundeshalt bezahlt (Riester-Zulagen) bzw. Steuernachlässe gewährt. Würden, wie 2001 gesetzlich 
beabsichtigt, sämtliche „Riesterberechtigten“ mit Zulagen / Förderungen bedient, würde allein die 
Riester-Förderung mindestens 16 Milliarden Euro kosten. Diese Mittel sollten in die gesetzliche 
Rentenversicherung umgeleitet werden.

Als bedeutendste Quelle, müssten die Rentenversicherungsbeiträge steigen. Eine Beitragserhöhung um 3. 
einen Prozentpunkt bringt der DRV 16,4 Milliarden Euro (2021). Würde der Beitrag um 4,4 Prozent auf 23,0 
Prozent steigen, brächte das eine Mehreinnahme von 72 Milliarden Euro. Eine entsprechende 
Beitragssteigerung könnte über die nächsten 15 Jahre 0,3 Prozent betragen (bei paritätischer 
Finanzierung 0,15 Prozent vom Lohn). Das kann geleistet werden, ohne dass die jüngeren Generationen 
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spürbar verzichten müssten, wenn die künftigen Produktivitätszuwächse durch Lohnerhöhungen 
weitergeben werden.

Bei der Einführung einer Erwerbstätigenversicherung werden zunächst Beiträge Leistungen aus der 4. 
Versicherung erfolgen erst zu einem späteren Zeitpunkt. Damit kann die nur zeitweise erhöhte 
Belastung durch die Baby-Boom-Jahrgänge besser bewältigt werden.

Schließlich müsste dann der Staat eine verbleibende Finanzierungslücke aus Steuermitteln schließen. 5. 
Das gilt insbesondere um die Belastungen durch die geburtenstarken Rentenjahrgänge (Verrentung 2023 
bis 2037; in dem Zeitraum Zunahme der über 67jährigen um 20 Prozent) zu finanzieren.

Aus den Maßnahmen 1. bis 3. würden jährliche Mehreinnahmen für die DRV von ca. 58 Milliarden Euro zu 
Beginn, bis zu 125 Milliarden Euro im Jahr 2037 erwachsen.
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Antrag B 017: Keine Spekulation mit unserer Rente - 
Rentenbeiträge absichern
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 018, B 019, B 020, B 022, B 023, B 024, W 044

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Angesichts der Pläne der Regierungskoalition, in eine teilweise Kapitalabdeckung der
 2 gesetzlichen Rentenversicherung einzusteigen, braucht es ein klares Bekenntnis gegen
 3 die Freigabe unserer Renten zur Spekulation an den Finanzmärkten. Die Annahme, dass
 4 die Renten durch die Anlage eines Teils der Beiträge auf den Kapitalmärkten sicherer
 5 wären, ist falsch. Bereits in den letzten Jahren hat sich eine Blase an weltweitem
 6 Kapital gebildet, dass nach lukrativen Anlagemöglichkeiten sucht. Noch mehr Geld auf
 7 die Finanzmärkte zu werfen, erhöht das Risiko, dass weitere Blasen entstehen und
 8 beschleunigt somit den krisenhaften Prozess. Es braucht also ohnehin eine umfassende
 9 Regulierung der Finanzmärkte. Doch beispielsweise eine dringend notwendige
 10 Finanztransaktionssteuer, wie ver.di sie fordert, taucht im Koalitionsvertrag gar
 11 nicht auf.

 12 Wieder einmal beginnt in der Öffentlichkeit die Diskussion über die Erhöhung des
 13 Renteneintrittsalter mit 70. Der Fachkräftemangel und die steigenden Preise sowie die
 14 hohe Verschuldung und die Energiewende sind eine große Gefahr für die
 15 Preisstabilität.

 16 Das Rentensystem wird nicht durch den Einstieg in die Kapitalmärkte robuster. Im
 17 Gegenteil braucht es eine Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung. So müssen
 18 endlich alle Einnahmen zur Finanzierung der Sozialkassen - also auch der Rentenkasse
 19 - herangezogen werden. Mieteinnahmen oder Kapitalerträge müssen ebenfalls
 20 sozialversicherungspflichtig werden, damit die soziale Sicherung in der
 21 Bundesrepublik Deutschland dauerhaft gewährleistet werden kann und die enormen
 22 Schulden nicht auf die gesetzliche Rentenversicherung und die Arbeitnehmer*innen
 23 abgewälzt werden.

 24 Deshalb fordert der Landesbezirksfachbereich, dass ver.di sich an allen Stellen dafür
 25 einsetzt, dass:

 26

 27

 28

 29

 30

der Einstieg in die Kapitalabdeckung der gesetzlichen Rentenversicherung
verhindert wird;

alle Einnahmearten zur Finanzierung unserer Sozialsysteme herangezogen werden;

das Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent erhöht und stabilisiert wird;

das Renteneintrittsalters nicht erhöht wird.

Begründung
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Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt das sicherste Pfeiler der Altersvorsorge in der 
Bundesrepublik Deutschland jede Verschiebung der Finanzierungsbasis durch eine Kapitalabdeckung wie 
auch jede Verringerung der Einnahmen durch prekäre Beschäftigungsformen oder durch geringere 
Arbeitgeberanteile unterminiert diese.

Kapitalmärkte sind der denkbar schlechteste Ort, um die dauerhafte Sicherstellung unserer Renten zu 
gewährleisten. Sie sind extrem krisenanfällig und finanzieren sich mittelfristig auch nur aus der Arbeit der 
Kolleg*innen. Darüber hinaus würden die Billionen, die unseren Rentenkassen zufließen auf dem 
Kapitalmarkt die vorhandenen Kapitalblasen ohne Anlageperspektive nur noch weiter vergrößern. 
Spekulationsblasen haben schon in der Vergangenheit zu Wirtschaftskrisen geführt, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsicherheit der Kolleg*innen hatte. Dies darf nicht weiter befeuert 
werden.

Angesichts der drohenden riesigen Welle an Altersarmut gerade auch für die Beschäftigten im Handel 
braucht es stattdessen ein Maßnahmenpaket, um die gesetzliche Rente zu stärken und auch auf die 
demografischen Herausforderungen vorzubereiten. An und für sich ist die Alterung kein Problem, solange 
sie die Produktivitätsentwicklung nicht übertrifft. Dies war und wird absehbar nicht der Fall sein. Wenn die 
gleiche Zahl oder weniger Menschen mehr Werte produzieren, können diese Werte auch auf mehr ältere 
Menschen verteilt werden. Dafür ist es aber notwendig, dass diese Mehrwerte auch in das System 
eingezahlt werden. Wenn die Kapitalerträge nicht in die Rentenkassen eingezahlt werden, werden diese 
Werte dem Umlagesystem entzogen. Deshalb braucht es dringend auch die Einbeziehung dieser Einkünfte 
und auch von Mieteinnahmen in das Rentensystem. Nur so sind unsere Renten dauerhaft sicher!
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Antrag B 018: Keine Spekulation mit unserer Rente - 
Rentenbeiträge absichern
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich an allen Stellen dafür ein, dass:

 2
 3

 4

 5

 6

der Einstieg in die Kapitalabdeckung der gesetzlichen Rentenversicherung
verhindert wird.

 alle Einnahmearten zur Finanzierung unserer Sozialsysteme herangezogen werden.

das Rentenniveau auf mindestens 50 Prozent erhöht und stabilisiert wird.

das Renteneintrittsalters nicht erhöht wird.

Begründung

Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt das sicherste Pfeiler der Altersvorsorge in Deutschland 
jede Verschiebung der Finanzierungsbasis durch eine Kapitalabdeckung wie auch jede Verringerung der 
Einnahmen durch prekäre Beschäftigungsformen oder durch geringere Arbeitgeberanteile unterminiert 
diese.

Kapitalmärkte sind der denkbar schlechteste Ort, um die dauerhafte Sicherstellung unserer Renten zu 
gewährleisten. Sie sind extrem krisenanfällig und finanzieren sich mittelfristig auch nur aus der Arbeit der 
Kolleg*innen. Darüber hinaus würden die Billionen, die unseren Rentenkassen zufließen auf dem 
Kapitalmarkt die vorhandenen Kapitalblasen ohne Anlageperspektive nur noch weiter vergrößern. 
Spekulationsblasen haben schon in der Vergangenheit zu Wirtschaftskrisen geführt, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsicherheit der Kolleg*innen hatte. Dies darf nicht weiter befeuert 
werden.

Angesichts der drohenden riesigen Welle an Altersarmut gerade auch für die Beschäftigten im Handel 
braucht es stattdessen ein Maßnahmenpaket, um die gesetzliche Rente zu stärken und auch auf die 
demografischen Herausforderungen vorzubereiten. An und für sich ist die Alterung kein Problem, solange 
sie die Produktivitätsentwicklung nicht übertrifft. Dies war und wird absehbar nicht der Fall sein. Wenn die 
gleiche Zahl oder weniger Menschen mehr Werte produzieren, können diese Werte auch auf mehr ältere 
Menschen verteilt werden. Dafür ist es aber notwendig, dass diese Mehrwerte auch in das System 
eingezahlt werden. Wenn die Kapitalerträge nicht in die Rentenkassen eingezahlt werden, werden diese 
Werte dem Umlagesystem entzogen. Deshalb braucht es dringend auch die Einbeziehung dieser Einkünfte 
und auch von Mieteinnahmen in das Rentensystem. Nur so sind unsere Renten dauerhaft sicher!
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Antrag B 019: Sichere Altersvorsorge statt Privatisierung der Rente
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Rücknahme des Vorhabens der Ampel-
 2 Regierung ein, Teile der Gesetzlichen Rentenversicherung zu privatisieren.

 3 ver.di fordert die Weiterentwicklung des Umlageverfahrens und lehnt den Einstieg in
 4 ein Kapitaldeckungsverfahren ab.

 5 Wir erwarten, dass ver.di die Ablehnung dieser Pläne durch die Gewerkschaft ver.di in
 6 der Öffentlichkeit, gegenüber dem Ministerium Heil und der Koalition deutlich macht
 7 und dazu umgehend eine öffentlichkeitswirksame Kampagne startet.

Begründung

Der Koalitionsvertrag sieht für Teile der Rentenvorsorge die zusätzliche Absicherung von Altersbezügen 
durch Aktien-Fonds vor. Aus der gescheiterten Teilprivatisierung der Altersrente in Form der so genannten 
Riesterrente hat die Ampel nicht gelernt. Es wird auf den angeblich ertragsstarken Finanzmarkt als Lösung 
der herbeigeredeten Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung gesetzt.

Neben den vorhandenen finanziellen Reserven der Rentenkasse sollen jährlich 10 Milliarden Euro aus 
Steuergeldern dauerhaft in einen öffentlichen Fonds investiert werden, der am instabilen und nicht 
krisenfesten Finanzmarkt angelegt ist. Damit wird das sozialstaatliche System des solidarischen, 
gesetzlichen Rentensystem verlassen, um die Unternehmer vor einer Erhöhung der Sozialabgaben zu 
schützen.

Die neue Bundesregierung plant eine Attacke auf die bewährte umlagefinanzierte Rente, wenn sie laut 
Koalitionsvertrag „in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente einsteigen“ will. Mit „Mehr 
Fortschritt wagen“, so der Titel der Koalitionsvereinbarung hat das gar nichts zu tun. Die Ampelkoalition 
antwortet auf die ständige Zunahme der Altersarmut mit einem Angriff auf die Sozialsysteme.

Weder wird die von Rot-Grün zu Beginn des Jahrhunderts eingeleitete drastische Senkung des 
Rentenniveaus korrigiert, noch das weitere Absinken gegensteuernd aufgehalten. Das Regelrentenalter 
bleibt bis 2025 bei 67 Jahren; für danach wird ein Alter von 69 bis 72 Jahren für die Regelrente diskutiert.

Jetzt kommt noch der Eintritt ins Spielcasino Alterssicherung hinzu, mit dem die Renten Stück für Stück in 
die Hände von Blackrock & Co. gelangen. Es ist der Anfang vom Ende einer sicheren Altersvorsorge. Das ist 
sozialpolitisch wie ökonomisch ein Irrweg.

Wenn die Rente zum Leben reichen soll, ist die gesetzliche Rentenversicherung zu einer allgemeinen 
Bürger- und Erwerbstätigenversicherung mit einer lebensstandardsichernden Rente auszubauen. Hier 
zahlen alle Erwerbstätige (Arbeitnehmer*innen, Selbstständige und Freiberufler*innen, Beamt*innen, 
Bundes- / Landtagsabgeordnete) verpflichtend entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit ein.

Durch Maßnahmen zur Stärkung der Umlagefinanzierung wäre die für die kommenden 20 Jahren 
überschaubare Mehrbelastung der Rentenversicherung durch die geburtenstarken 
Rentner*innenjahrgänge von jährlich ca. drei Milliarden Euro problemlos tragbar.
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Antrag B 020: Sichere Altersvorsorge statt Privatisierung der Rente
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen für die Rücknahme des Vorhabens der
 2 Bundesregierung ein, Teile der Gesetzlichen Rentenversicherung zu privatisieren.

 3 ver.di fordert die Weiterentwicklung des Umlageverfahrens und nicht den Einstieg 
 4 in ein Kapitaldeckungsverfahren.

Begründung

Der Koalitionsvertrag sieht für Teile der Rentenvorsorge die zusätzliche Absicherung von Altersbezügen 
durch Aktien-Fonds vor. Aus der gescheiterten Teilprivatisierung der Altersrente in Form der so genannten 
Riesterrente hat die Ampel nicht gelernt. Es wird auf den angeblich ertragsstarken Finanzmarkt als Lösung 
der herbeigeredeten Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Rentenversicherung gesetzt.

Neben den vorhandenen finanziellen Reserven der Rentenkasse sollen jährlich 10 Milliarden Euro aus 
Steuergeldern dauerhaft in einen öffentlichen Fonds investiert werden, der am instabilen und nicht 
krisenfesten Finanzmarkt angelegt ist. Damit wird das sozialstaatliche System des solidarischen, 
gesetzlichen Rentensystems verlassen, um die Unternehmer vor einer Erhöhung der Sozialabgaben zu 
schützen.

Die neue Bundesregierung plant eine Attacke auf die bewährte umlagefinanzierte Rente, wenn sie laut 
Koalitionsvertrag „in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente einsteigen“ will. Mit „Mehr 
Fortschritt wagen“, so der Titel der Koalitionsvereinbarung hat das gar nichts zu tun. Die Ampelkoalition 
antwortet auf die ständige Zunahme der Altersarmut mit einem Angriff auf die Sozialsysteme.

Weder wird die von Rot-Grün zu Beginn des Jahrhunderts eingeleitete drastische Senkung des 
Rentenniveaus korrigiert, noch das weitere Absinken gegensteuernd aufgehalten.

Jetzt kommt noch der Eintritt ins Spielcasino Alterssicherung hinzu, mit dem die Renten Stück für Stück in 
die Hände von Blackrock & Co. gelangen. Es ist der Anfang vom Ende einer sicheren Altersvorsorge. Das ist 
sozialpolitisch wie ökonomisch ein Irrweg.

Wenn die Rente zum Leben reichen soll, ist die gesetzliche Rentenversicherung zu einer allgemeinen 
Bürger- und Erwerbstätigenversicherung mit einer lebensstandardsichernden Rente auszubauen. Hier 
zahlen alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer*innen, Selbstständige und Freiberufler*innen, Beamt*innen, 
Bundes- / Landtagsabgeordnete) verpflichtend, entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit, ein. 

Durch Maßnahmen zur Stärkung der Umlagefinanzierung wäre die für die kommenden 20 Jahre 
überschaubare Mehrbelastung der Rentenversicherung durch die geburtenstarken 
Rentner*innenjahrgänge von jährlich ca. 3 Milliarden Euro problemlos tragbar.
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Antrag B 021: Gesetzliche Rente stärken
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Alle Gliederungen von ver.di werden aufgefordert, sich gegen die Pläne der
 2 Ampelkoalition zur Einführung einer kapitalgedeckten Rente, aktiv zur Wehr zu setzen.
 3 Außerdem muss die Rente wieder auf mindestens 53 Prozent angehoben werden.

Begründung

Als 1957 die bis heute bestehende Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rente eingeführt wurde, finanziert 
jeweils zur Hälfte von den Beschäftigten und zur Hälfte von den „Arbeitgebern“, konnten die Renten 
spürbar erhöht und bis heute dynamisch gesteigert werden. Wenn jetzt davon die Rede ist, dieses 
Umlagesystem sei nicht mehr finanzierbar, so ist zu fragen, warum das so ist, beziehungsweise ob es 
überhaupt stimmt, dass sie nicht mehr finanzierbar ist. Es wäre angebracht, wenn ausnahmslos alle in das 
Rentensystem einzahlen müssten und es keine Schlupflöcher für Reiche gäbe. Ebenso müssten alle 
Selbstständigen entsprechend ihrem Einkommen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Es 
wäre sinnvoll, wenn alle arbeitsfähigen Menschen im Lande in gut bezahlten Jobs beschäftigt würden und 
somit einen Beitrag zur Stärkung der gesetzlichen Rente leisten könnten. So wäre auch eine Erhöhung des 
Mindestrentensatzes auf 53 Prozent kein Problem. Mit der Altersversorgung von Millionen Menschen darf 
nicht am Kapitalmarkt gezockt werden und diese darf nicht dem Profitstreben von Finanzkonzernen oder 
Hedgefonds dienen. Die diversen Finanzkrisen der letzten Jahre sollten eine Warnung sein.
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Antrag B 022: Keine Spekulation mit unseren Rentengeldern!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert nachdrücklich: Gelder der Deutschen Rentenversicherung dürfen nicht
 2 auf dem Finanzmarkt angelegt werden. Die Pläne der Regierungskoalition dazu dürfen
 3 nicht umgesetzt werden.

Begründung

1957 lernten Politik und Wissenschaft aus der Geschichte: Das für die Renten angesparte Kapital wurde in 
zwei Weltkriegen zweimal vernichtet. Mit einer großen Rentenreform wurde vom kapitalbasierten auf das 
Umlageverfahren umgestellt. Die Renten stiegen danach deutlich an.

Als in den Jahren 2000 und 2008 die Internetblase und die Immobilienblase an den Aktienmärkten 
platzten, brachen die Werte der Pensionsfonds weltweit um 25 Prozent ein. Bei den Renten in der 
Bundesrepublik Deutschland hatte das geringe Auswirkungen, weil das Umlageverfahren immun gegen 
Finanzmarktkrisen ist.

Auch Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen und des Baden-Württembergischen Landtages mussten 
nach wenigen Jahren selbst erfahren, dass ihre Pensionsfonds keine gute Lösung waren. Durch die 
Zinsentwicklung drohte, dass sie nicht mal das Eingezahlte zurückbekommen. Beide Parlamente 
beschlossen daraufhin neue Versorgungsordnungen, bei denen sie mit garantierten Pensionen rechnen 
können.

Wir lehnen auch ab, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, „der Deutschen Rentenversicherung ... zu 
ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.“
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Antrag B 023: Keine Kapitalisierung der gesetzlichen Rente
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di positioniert sich gemeinsam mit dem DGB politisch gegen die Pläne der
 2 Bundesregierung zur Einführung einer kapitalgedeckten gesetzlichen Rente und stellt
 3 sich mit allen rechtlichen Mitteln dagegen.

Begründung

Als 1957 die bis heute bestehende Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rente eingeführt wurde, 
finanzierten jeweils zur Hälfte die Beschäftigten und zur Hälfte die Arbeitgeber das gut funktionierende 
Rentensystem. Die Renten konnten spürbar erhöht und bis heute dynamisch gesteigert werden. Wenn 
jetzt die Politik davon spricht, dieses Umlagesystem sei nicht mehr finanzierbar, so ist zu fragen, warum 
das so ist, beziehungsweise ob dies stimmt. Wenn das System geändert wird, sind alle gefordert.

Die Finanzkrisen haben gezeigt, dass die Kapitalisierung nicht die Lösung sein kann. Mit der gesetzlichen 
Altersversorgung darf nicht am Kapitalmarkt gespielt werden.

Bei einer Kapitalisierung der gesetzlichen Rente sind Frauen stärker benachteiligt.
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Antrag B 024: Keine Kapitalisierung der gesetzlichen Rente
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di positioniert sich gemeinsam mit dem DGB politisch gegen die Pläne der
 2 Bundesregierung zur Einführung einer kapitalgedeckten gesetzlichen Rente und stellt
 3 sich aktiv auch mit allen rechtlichen Mitteln dagegen.

Begründung

Als 1957 die bis heute bestehende Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rente eingeführt wurde, 
finanzierten jeweils zur Hälfte die Beschäftigten und zur Hälfte die Arbeitgeber das gut funktionierende 
Rentensystem. Die Renten konnten spürbar erhöht und bis heute dynamisch gesteigert werden. Wenn 
jetzt die Politik davon spricht, dieses Umlagesystem sei nicht mehr finanzierbar, so ist zu fragen, warum 
das so ist, bzw. ob dies stimmt. Wenn das System geändert wird, sind alle gefordert.

Die Finanzkrisen haben gezeigt, dass die Kapitalisierung nicht die Lösung sein kann. Mit der gesetzlichen 
Altersversorgung darf nicht am Kapitalmarkt gespielt werden

Bei einer Kapitalisierung der gesetzlichen Rente sind Frauen stärker benachteiligt.
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Antrag B 025: Renten wie in Österreich
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 026, B 027, B 028

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass das deutsche Rentensystem orientiert am
 2 österreichischen Rentensystem umgebaut wird und alle in dieses Rentensystem
 3 einzahlen.

 4 ver.di begleitet dies durch geeignete Bündnisarbeit.

Begründung

Unser heutiges Rentensystem führt immer mehr dazu, dass die Arbeitnehmer*innen nach Eintritt in die 
Rente in die Altersarmut gelangen.

Das jetzige Rentensystem liegt zurzeit bei 48 Prozent und kann noch gemäß der gesetzlichen Grundlage 
weiter absenken.

Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Jahren viele Rentenbezieher*innen nach sehr vielen Jahren nur 
noch in die Grundsicherung gelangen und sich fragen müssen, warum sie überhaupt in die 
Rentenversicherung eingezahlt haben.

Das österreichische Rentensystem liegt in der Regel um 60 bis 70 Prozent höher als in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass die Arbeitgeber zurzeit zwei Prozent mehr als Beiträge 
leisten wie die Arbeitnehmer*innen.

Die Bundesrepublik Deutschland als stärkste Wirtschaftskraft in Europa hat alle Voraussetzungen, um 
solch ein System zu finanzieren.

Es wird höchste Zeit, eine auskömmliche Rente, die eine lebensstandardsichernde und armutsfeste 
Altersversorgung für alle beinhaltet, insbesondere auch für Frauen, zu gewährleisten.
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Antrag B 026: Rentensystem
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz E Hamburg/Nord
Status: Erledigt durch Antrag B 025
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 025

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand möge alle politischen Mittel nutzen, um bei der Bunderegierung
 2 darauf hinzuwirken, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Rentenniveau von 48 Prozent
 3 und die kapitalorientierte zusätzliche private Vorsorge nach dem schwedischen Modell
 4 nicht umzusetzen und stattdessen in der Bundesrepublik Deutschland ein an das
 5 österreichische Rentensystem angelehntes Rentensystem einzuführen.
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Antrag B 027: Renten wie in Österreich
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 025
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 025

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert zu beschließen und auf die Gesetzgebungsorgane einzuwirken,
 2 dass das Rentensystem wie in Österreich auch in der Bundesrepublik Deutschland
 3 eingeführt wird und alle in dieses Rentensystem einzahlen.

Begründung

Unser heutiges Rentensystem führt immer mehr dazu, dass die Arbeitnehmer*innen nach Eintritt in die 
Rente in die Altersarmut gelangen.

Das jetzige Rentensystem liegt zur Zeit bei 48 Prozent und kann noch gemäß der gesetzlichen Grundlage 
weiter absenken.

Dies hat zur Folge, dass in den nächsten Jahren viele Rentenbezieher*innen nach sehr vielen Jahren nur 
noch in die Grundsicherung gelangen und sich fragen müssen, warum sie überhaupt in die 
Rentenversicherung eingezahlt haben.

Das österreichische Rentensystem liegt in der Regel um 60 bis 70 Prozent höher als in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Dies ist unter anderem dadurch bedingt, dass die Arbeitgeber zurzeit 2 Prozent mehr als Beiträge leisten 
wie die Arbeitnehmer*innen.

Die Bundesrepublik Deutschland als stärkste Wirtschaftskraft in Europa hat alle Voraussetzungen um 
solch ein System zu finanzieren.

Es wird höchste Zeit, eine auskömmliche Rente, die eine lebensstandardsichernde und armutsfeste 
Altersversorgung für alle beinhaltet, insbesondere auch für Frauen, zu gewährleisten.
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Antrag B 028: Rentensystem
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Erledigt durch Antrag B 025
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 025

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand möge alle politischen Mittel nutzen, um bei der Bunderegierung
 2 darauf hinzuwirken, dass im Koalitionsvertrag die kapitalorientierte zusätzliche
 3 private Vorsorge nach dem schwedischen Modell nicht umzusetzen und stattdessen in der
 4 Bundesrepublik Deutschland ein an das österreichische Rentensystem angelehntes
 5 Rentensystem einzuführen.
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Antrag B 029: Gute Renten für Frauen 
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die gesetzliche Rente orientiert sich am sozialversicherungspflichtigen Einkommen in
 2 der Erwerbsphase. Ein Grund für die immer noch deutlich niedrigeren Renten der Frauen
 3 sind die niedrigeren Erwerbseinkommen der Frauen. Die Rente kann nicht alles
 4 reparieren. Deshalb muss es vorrangiges Ziel sein, die Frauenerwerbstätigkeit
 5 auszubauen und besser zu entlohnen. Neben deutlich höheren Entgelten insbesondere in
 6 den typischen Frauenberufen sind auch die Arbeits- und Lebensbedingungen so zu
 7 verbessern und zu gestalten, dass sich Familienarbeit und Erwerbsarbeit gut verbinden
 8 lassen und es zu keinen finanziellen Nachteilen in der Erwerbs- und Rentenphase
 9 insbesondere für Frauen kommt. Dies darf jedoch nicht zu einer Verfestigung des
 10 bestehenden „Frauen-Care-Problems“ führen.

 11 Deshalb fordert ver.di:

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

Die Rücknahme der Verschlechterungen der rentenrechtlichen Anerkennung von
Ausbildungs- und Studienzeiten und eine rentensteigernde Anrechnung aller
Ausbildungszeiten (zum Beispiel Hochschulen, Fachhochschulen und berufsbildende
Fachschulen).

Die Anhebung der rentenrechtlichen Anerkennung von Kindererziehung für Kinder,
die vor 1992 geboren wurden, auf insgesamt drei Entgeltpunkte (in Höhe
Westniveau) und damit Gleichbehandlung aller Kindererziehungszeiten.

Die Berücksichtigung der additiven rentenrechtlichen Anerkennung von
sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit und Kindererziehung auch oberhalb
der Beitragsbemessungsgrenze.

Die Behandlung eines jeden Kindes bei der rentenrechtlichen
Berücksichtigungszeit nach individuellen Grundsätzen und Gewährung des
Erhöhungsbetrages entsprechend der Anzahl der Kinder auch oberhalb des
Durchschnittsverdientes.

Die rentenrechtliche Honorierung von Pflegearbeit auch für Rentner*innen und
ohne dass die Rente auf eine Teilrente reduziert werden muss.

Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen- / Witwerrenten lehnt ver.di ab.

Auch für befristete Erwerbsminderungsrenten muss es einen Anspruch auf
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geben.

Finanzierung aller gesamtgesellschaftlicher Leistungen wie zum Beispiel
Kindererziehung aus Steuermitteln.

Die Abschaffung der Einkommensprüfung beim Grundrentenzuschlag sowie die
Ausdehnung der Grundrentenbewertungszeiten auf Zeiten mit mindestens 0,2
Entgeltpunkten und Aufwertung auf bis zu 0,9 Entgeltpunkte.
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 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

ver.di setzt sich für eine bessere Durchdringung von Betriebsrenten ein, die
Dynamisierung des Förderbetrages der betrieblichen Altersversorgung und einer
verbesserten Zulagenförderung nach sozialen Komponenten, um so auch den Gender-
Pension-Gap in der betrieblichen Altersversorgung zu überwinden.

Im Rahmen der Portabilität der Betriebsrenten bedarf es der Verbesserung der
gesetzlichen Möglichkeiten beim Arbeitergeberwechsel, um Betriebsrenten-
Anwartschaften mitnehmen zu können. Ziel muss es sein, das am Ende des
Erwerbslebens eine Betriebsrente zur Verfügung steht und kein „Sammelsurium“ aus
verschiedenen Anwartschaften.

Begründung

Niedrige Verdienste, Erwerbsunterbrechungen, Teilzeit und prekäre Beschäftigung führen sowohl bei 
Frauen wie auch bei Männern zu geringeren Renten. Noch immer orientiert sich unser gesetzliches 
Rentensystem an der Äquivalenz von sozialversicherungspflichtigem Erwerbseinkommen, eingezahlten 
Beiträgen und der Höhe der Rente. Oder anders ausgedrückt, wer wenig einzahlt, bekommt auch nur eine 
kleine Rente. Davon sind ganz überwiegend Frauen betroffen. Deshalb braucht es neben guten Löhnen in 
der Erwerbphase im Rentensystem Maßnahmen, die auf die Erwerbs- und Lebenssituation insbesondere 
von Frauen eingehen, ohne dabei die Familien- und Sorgearbeit für Frauen zu verfestigen.

Rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehung

Noch immer wird die Erziehung von Kindern zumeist von Frauen übernommen. Deshalb ist die 
rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehung eine Leistung, die der ganzen Gesellschaft 
zugutekommt. Sie ist gerade für die Rente von Frauen so wichtig. Die so genannte 
Kinderberücksichtigungszeit beginnt mit der Geburt des Kindes und verläuft bis zum vollendeten zehnten 
Lebensjahr des Kindes. Hier ist zwischen der Kindererziehungszeit und der Kinderberücksichtigungszeit 
im engeren Sinn zu unterscheiden, die auch bei der Rentenberechnung komplett unterschiedlich mit 
Entgeltpunkten (EP) bewertet werden. Bei der Kindererziehungszeit handelt es sich um die ersten drei 
Jahre (bzw. bei Kindern, die vor dem 1. Januar 1992 geboren sind, um die ersten zweieinhalb Jahre) nach 
der Geburt. Pro Jahr Erziehungszeit wird dem Rentenkonto ein EP gutgeschrieben. Damit werden die 
Erziehenden während dieser Zeit so gestellt, als hätten sie das Jahresdurchschnittsentgelt aller 
Rentenversicherten, aktuell rund 40.000,-- Euro jährlich bezogen, unabhängig vom individuellen 
Verdienst. Daraus ergibt sich in etwa eine monatliche Rente von aktuell 36,-- Euro, pro Kind, das 1992 und 
danach geboren ist, rund 110,-- Euro additiv zu den Entgeltpunkten aus eigener Erwerbsarbeit, begrenzt 
auf die Beitragsbemessungsgrenze (BBG). Die Kindererziehungszeit wirkt sich also direkt auf die 
Rentenhöhe aus.

Durch die so genannte Mütterrente I und II wurde die rentenrechtliche Anerkennung von Kindererziehung 
für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, um insgesamt 1,5 Entgeltpunkte pro Jahr auf 2,5 Entgeltpunkte 
verbessert. ver.di fordert „Gleiche Mütterrente für alle“, das heißt einen weiteren halben Entgeltpunkt für 
Kindererziehung für vor 1992 geborene Kinder sowie die Finanzierung aller Kindererziehungszeiten aus 
Steuermitteln. Die „Mütterpunkte“, die bereits aus Beitragsmitteln aufgewendet wurden, sind der 
Rentenversicherung zurückzuerstatten. Weiterhin müssen die Regelungen der Mütterrente, die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung gewährt werden, wirkungsgleich auf die Beamtenversorgung übertragen 
werden. Noch immer werden die Entgeltpunkte aus Kindererziehung an der BBG gekappt. Dieser 
Grundsatz galt uneingeschränkt bis zur Einführung von § 76f SGB VI im Jahr 2015. Seit damals können 
ausschließlich bei nachversicherten Soldat*innen auf Zeit Entgeltpunkte auch oberhalb der BBG 
angerechnet werden. Was als Maßnahme für die Steigerung der Attraktivität des Soldat*innenberufes 
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gedacht war, muss nach Ansicht von ver.di für alle Erziehenden und insbesondere auch dann gelten, wenn 
Erwerbsarbeit und Kindererziehung zeitgleich ausgeübt wird, wie dies viele Frauen, insbesondere 
Alleinerziehende tun.

Werden mehrere Kinder erzogen, verlängert sich die Kindererziehungszeit entsprechend.

Beispiel 1:Geburt des ersten Kindes: 4. April 2014; Geburt des zweiten Kindes: 6. Januar 2016. Bei der Geburt 
des zweiten Kindes waren erst 21 Monate von insgesamt 36 Monaten der Kindererziehungszeit verstrichen. 
Ab Februar 2016 werden deshalb noch 51 Monate Erziehungszeit (36 Monate für das zweite Kind plus die 
noch verbliebenen 15 Monate vom ersten Kind) angerechnet. Insgesamt werden somit 72 Monate an 
Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Die Zeiten werden also „hinten angehängt“.

Ab dem 3. bzw. nach 2,5 Jahren bis zum 10. Lebensjahr des Kindes läuft die Kinderberücksichtigungszeit. 
Liegen mindestens 25 Jahre mit Pflichtbeiträgen nach dem 31. Dezember 1991 als Berücksichtigungszeit 
vor, werden die aus den Pflichtbeiträgen errechneten Entgeltpunkte um die Hälfte erhöht, max. um ein 
Drittel Entgeltpunkt und maximal zusammen auf bis zu ein Entgeltpunkt.

Beispiel 2: Frau A erhält vom 3. bis 10. Lebensjahr ihrer im Jahr 2000 geborenen Tochter ein Teilzeitentgelt 
von monatlich rund 2.000,-- Euro. Ihrem Rentenkonto werden aus ihrem sozialversicherungspflichtigen 
Entgelt 0,6 Entgeltpunkte gutgeschrieben. Aus der Berücksichtigungszeit werden diese EP um 50 Prozent 
erhöht, also um 0,3 EP auf 0,9 EP. Frau A bekommt so (nach aktuellen Werten) pro „Berücksichtigungsjahr“ 
rund 10,-- Euro mehr Rente, für die gesamte Berücksichtigungszeit also rund 70,-- Euro. Kinderziehungs- 
und Kinderberücksichtigungszeit erhöhen die Rente von Frau A also um rund 180,-- Euro monatlich.

Liegen zwischen den Geburten keine zehn Jahre und werden mehrere Kinder gleichzeitig erzogen, wird die 
Kinderberücksichtigungszeit nach geltendem Recht nicht wie bei der Kindererziehungszeit (siehe Beispiel 
1) verlängert. Das heißt, die Kinderberücksichtigungszeit beginnt mit der Geburt des erstgeborenen Kindes 
und endet mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres des letztgeborenen Kindes.

Beispiel 3: Die 3 Kinder X, Y und Z von Frau B werden 2007, 2010 und 2013 geboren. Frau B bezieht ebenfalls 
ein Teilzeitgehalt von monatlich 2.000 Euro. Die Berücksichtigungszeit beginnt 2007. Bei zeitgleicher 
Erziehung mehrerer Kinder unter zehn Jahren endet die Berücksichtigungszeit zehn Jahre nach der Geburt 
des jüngsten Kindes, also 2022. Nach geltendem Recht erhält Frau B eine Erhöhung ihrer durch 
Erwerbsarbeit erreichten EP um 0,3 EP für die Zeit bis 2022. 

Da die Erziehung mehrere Kinder auch mehr Arbeit erfordert, fordert ver.di, jedes Kind bei der 
Berücksichtigungszeit – ähnlich wie bei der Kindererziehungszeit – individuell zu behandeln und den 
Erhöhungsbetrag ggf. mehrfach entsprechend der Anzahl der Kinder zu gewähren, auch oberhalb eines 
Entgeltpunktes.

Beispiel 4 als Fortsetzung von Beispiel 3: Frau B erhält für ihre Kinder nach jeweils 3 Jahren 
Kindererziehungszeiten folgende Kinderberücksichtigungszeiten:

Für X: 2010 – 2016; für Y: 2013 – 2019 und für Z: 2016 – 2022.

Das wirkt sich auf die Erhöhung durch EP wie folgt aus: 

20100,3 EP20140,6 EP20180,6 EP20220,3 EP20110,3 EP20150,6 EP20190,6 EP 20120,3 EP20160,9 EP20200,3 
EP20130,6 EP20170,6 EP20210,3 EP 
Folge: Dies erhöht die Rente von Frau B im Vergleich zur geltenden Rechtslage nach aktuellen Werten um 
knapp 90,-- Euro monatlich.

Keine Einkommensprüfung beim Grundrentenzuschlag und Ausweitung der Grundrentenbewertungszeiten 

Die Einkommensprüfung beim Grundrentenzuschlag war im Gesetzgebungsverfahren die Bedingung der 
Union für dessen Verabschiedung. Damit hängt die Gewährung des Grundrentenzuschlags von dem 
Einkommenszuschlag des*der Partner*in ab. Regelmäßig sorgt so ein einkommensstarker Ehemann, dass 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

72 / 231



die Ehefrau keinen Zuschlag bekommt. Dieses an tradierten Rollenmodellen orientierte Fördersystem 
muss geändert; die Einkommensprüfung muss abgeschafft werden.

Daneben muss auch die Grundrentenbewertungszeit ausgedehnt werden. Der Grundrentenzuschlag wird 
für Zeiten berechnet, in denen die persönliche Beitragsleistung in der Rentenversicherung mindestens 30 
Prozent betrug oder beträgt. Zeiten mit Beiträgen aus einem Verdienst unter 30 Prozent bleiben 
unberücksichtigt. Die Aufwertung der Grundrentenbewertungszeiten erfolgt maximal auf bis zu 80 Prozent 
des Durchschnittsverdienstes.

Für das Jahr 2023 ist der monatliche Durchschnittsverdienst auf rund 3.600,-- Euro festgelegt. Der 
monatliche Bruttoverdienst müsste somit im Jahre 2023 gerundet bei mindestens 1.080,-- Euro liegen, 
jedoch nicht über rund 2.880,-- Euro, damit eine solche Zeit für die Berechnung eines Zuschlages 
berücksichtigt werden kann.

Beispiel: Wer 40 Jahre zu einem 80prozentigen Durchschnittsverdienst arbeitet, erhält nach aktuellen 
Zahlen eine Bruttorente von rund 1.155,-- Euro. Diese Rente würde aktuell keinen Zuschlag erhalten. Das 
Entgelt entspricht in etwa einer Vollzeittätigkeit im Handel. 

Um gerade Frauen, die häufig zu diesen Verdiensten arbeiten und dann eine Rente erhalten, die heute 
nicht mehr zum Leben reicht, den erforderlichen Respekt für ihre langjährige Beitragsleistung 
zuzuerkennen, sollten die Grenzen der Grundrentenbewertungszeit auf 20 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes abgesenkt werden, also schon ab Einkommen von monatlich 720,-- Euro greifen.

Rentenrechtliche Anerkennung von Pflegearbeit

Pflege ist eine äußerst wichtige und verantwortungsvolle gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die 
überwiegend von Frauen geleistet wird. Wer pflegt, muss rentenrechtlich gut abgesichert werden. Die 
rentenrechtliche Absicherung von Pflegenden gehört zu den originären Aufgaben der Pflegeversicherung. 
ver.di fordert eine deutliche Verbesserung der rentenrechtlichen Berücksichtigung von Pflegearbeit, 
ausgehend von 100 Prozent der Bezugsgröße (West) im Pflegegrad 5 bis 50 Prozent im Pflegegrad 2. Der 
Anspruch muss auch dann bestehen, wenn bereits eine Rente in Anspruch genommen wird und soll ab 
dem tatsächlichen Beginn der Pflege bestehen, auch wenn die Geltendmachung danach erfolgt. Die 
derzeit genutzte Gestaltungsmöglichkeit, eine Teilrente in Anspruch nehmen zu müssen, um als 
Rentner*in für erfolgte Pflege Entgeltpunkte zu erhalten, muss entfallen. Unabhängig vom Alter und der 
Inanspruchnahme einer Rente muss die rentenrechtliche Honorierung von Pflegearbeit erfolgen. Auf 
jeden Fall setzt sich ver.di dafür ein, dass es ausreicht, wenn die Teilrente zu 99,99 Prozent in Anspruch 
genommen wird. 

Witwen- / Witwerrente

Die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen- / Witwerrenten lehnt ver.di ab. Solange Frauen nicht die 
gleichen Erwerbs- und Karrierechancen haben und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf Realität ist, 
bedeutet die Absenkung bzw. Abschaffung von Witwen- / Witwerrenten Armut für viele Frauen.

Betriebliche Altersversorgung

Gerade Beschäftigte im Niedriglohnsektor und in kleinen Unternehmen profitieren bisher deutlich 
seltener von einer Betriebsrente. Das betrifft überwiegend Frauen. Insbesondere im Niedriglohnbereich 
sollte der Zugang zu Betriebsrenten durch eine stärkere und verpflichtende finanzielle Beteiligung der 
Arbeitgeber und der Inanspruchnahme von staatlichen Fördermöglichkeiten erleichtert werden. Hier 
bieten sich tarifpolitische Gestaltungsmöglichkeiten, die für eine Verbesserung der Einkommenssituation 
gerade von Frauen genutzt werden sollten. ver.di setzt sich dafür ein, dass mehr Menschen, insbesondere 
Geringverdienende und Frauen, später eine Betriebsrente erhalten.
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Antrag B 030: Mütterrente
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass bei der „Mütterrente“ grundsätzlich für alle Kinder
 2 mindestens drei Jahre Kindererziehungszeiten angerechnet werden und keine Verrechnung
 3 mit anderen Renten stattfindet. Diese Regelung soll für Rentner*innen und zukünftige
 4 Rentner*innen gleichermaßen gelten.

Begründung

Mütter / Väter, deren Kinder vor dem 1. Januar 1992 geboren wurden, bekommen nur 2,5 Jahre 
(Rentenpunkte) Kindererziehungszeiten bei der Rente angerechnet. (Für später geborene Kinder sind es 
drei Jahre.) Das ist nicht nachvollziehbar und ungerecht. Das trifft viele Frauen, die keine oder nur geringe 
eigene Rentenansprüche erworben haben, weil sie zum Beispiel keiner sozialversicherungspflichtigen 
Arbeit nachgegangen sind, eine solche nur in Teilzeit ausgeübt haben, als freie Mitarbeiterinnen oder 
„mithelfende“ Familienangehörige tätig waren und hauptsächlich für die Kindererziehung und die 
unbezahlte Hausarbeit zuständig waren.

Bei Frauen / Vätern, die gut verdienen, werden die Kindererziehungszeiten verrechnet, was dazu führen 
kann, dass sie unter dem Strich keine Rentenansprüche aus den Kindererziehungszeiten erhalten. Das 
diskriminiert berufstätige Frauen / Väter.
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Antrag B 031: Die Rente armutsfest gestalten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, auch künftig für eine starke gesetzliche Rente,
 2 flankiert von betrieblicher Altersversorgung und – auf Wunsch und entsprechendem
 3 Einkommen – privaten Versorgungsanteilen einzutreten.

 4 Die gesetzliche Rente muss für jeden arbeitenden Menschen nach dem Ausscheiden aus
 5 dem Erwerbsleben eine angemessene Höhe haben und in jedem Falle Altersarmut
 6 verhindern.

 7 Menschen, die mehrere Jahre zu niedrigen Gehältern beschäftigt sind, zum Beispiel
 8 Minijobber*innen, Teilzeitkräfte, geringfügig Beschäftigte (überwiegend Frauen)
 9 dürfen nicht in die Gruppe derer fallen, die am Ende ihres Arbeitslebens von
 10 Grundsicherung leben müssen.

 11 Die ver.di-Senior*innen wollen weitere Beschäftigtengruppen in die gesetzliche
 12 Rentenversicherung einbeziehen – Selbstständige, Abgeordnete, Beamt*innen, Vorstände
 13 großer Unternehmen usw. - und die Beitragsbemessungsgrenze anpassen, gegebenenfalls
 14 aufheben.

 15 Die betriebliche Altersversorgung ist zu fördern und die Rahmenbedingungen sind
 16 anzupassen, damit auch bei Unternehmenswechsel erworbene Anteile nicht verloren
 17 gehen. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen sind Lösungen im Interesse
 18 der Arbeitnehmer*innen zu finden. 

 19 Die private Altersversorgung soll jenen arbeitenden Menschen einen Vorteil bringen,
 20 die Einkommen weit über die Grenzen der Bemessung für die gesetzliche Rente erhalten.
 21 In solchen Fällen kann auch eine Aktienrente eine Variante sein.

 22 Im Falle der Mehrzahl der Beschäftigten muss gesichert sein, dass ohne eine
 23 zusätzliche private Altersversorgung das Leben auch im Alter in Würde und ohne Not
 24 und Angst vor Armut möglich ist.

Begründung

Die Gesetzliche Rentenversicherung sichert das Leben nach überwiegend langjähriger Arbeitstätigkeit ab 
und soll Armut im Alter verhindern. Vor allem viele Frauen verrichten neben beruflichen Tätigkeiten häufig 
ohne Bezahlung und angemessene gesellschaftliche Anerkennung Haus- und Pflegetätigkeiten.

In vielen Berufen des Sozialbereiches, des Handels, der Logistik, der Sicherheitsbereiche unter anderem 
werden Gehälter gezahlt, die nicht immer im Alter eine armutsfeste Rente garantieren.

Jenen Menschen auch noch anzubieten, privat und dann auch noch aktienbasiert vorzusorgen, ist 
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unangemessen und unrealistisch. Das darf nie Teil der allgemeinen Altersvorsorge werden.

Wir beobachten seit vielen Jahren gerade im Bereich der jungen Menschen, dass ihre Berufsbiografien, 
bevor sie überhaupt beginnen, zahlreich unterbrochen werden, beispielsweise durch unbezahlte Praktika, 
mehrfach befristete Assistentenstellen, Berufsausbildung, die selbst zu bezahlen ist und vieles mehr.

Dadurch ist eine angemessene Anwartschaft, wie es die gesetzlichen Regelungen vorsehen, überhaupt 
nicht mehr möglich.
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Antrag B 032: Erwerbsminderungsrente deutlich verbessern und 
die Berufsunfähigkeitsrente wieder einführen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 033

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein,

 2
 3

 4

dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Erwerbsminderungsrenten deutlich
vereinfacht werden.

dass die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente wieder eingeführt wird.

Begründung

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Erwerbsminderungsrenten sind deutlich 
niederschwelliger zu definieren als nach den seit 2001 geltenden Vorschriften.

Der Schutz der im Arbeitsleben erworbenen beruflichen Qualifikationen und des damit erreichten 
Einkommensniveaus darf nicht durch krankheitsbedingte Beeinträchtigungen vollständig verloren gehen.

Private Versicherungen springen in diese durch Gesetz geschaffene Versorgungslücke und bieten teure 
Berufsunfähigkeitsversicherungen an.

Absicherung gegen Berufsunfähigkeit darf in einem Sozialstaat nicht zur Privatsache gemacht werden.
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Antrag B 033: Erwerbsminderungsrente deutlich verbessern und 
die Berufsunfähigkeitsrente wieder einführen
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 032
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 032

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein,

 2
 3

 4

dass die Hürden für die Gewährung von Erwerbsminderungsrenten deutlich abgesenkt
werden.

dass die gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente wieder eingeführt wird.

Begründung

Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Erwerbsminderungsrenten sind deutlich 
niederschwelliger zu definieren als nach den seit 2001 geltenden Vorschriften.

Der Schutz der im Arbeitsleben erworbenen beruflichen Qualifikationen und des damit erreichten 
Einkommensniveaus  darf nicht durch krankheitsbedingte Beeinträchtigungen vollständig verloren gehen.

Private Versicherungen springen in diese durch Gesetz geschaffene Versorgungslücke und bieten teure 
Berufsunfähigkeitsversicherungen an.

Absicherung gegen Berufsunfähigkeit darf in einem Sozialstaat nicht zur Privatsache gemacht werden.
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Antrag B 034: Ausbau der Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigen- bzw. zur Bürgerversicherung
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Wir fordern, die gesetzliche Rentenversicherung zu einer Erwerbstätigen- bzw. zur
 2 Bürgerversicherung in nur einer (1) Säule auszubauen. In diese Versicherung müssen
 3 alle Erwerbstätigen, Beamt*innen, Politiker*innen, in kammerberufen Tätige sowie
 4 Selbstständige, Pflichtbeiträge entrichten. Dabei sollen folgende Grundsätze beachtet
 5 werden:

 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

Die Finanzierung dieser Bürgerversicherung muss weiterhin allein über eine1. 
Umlage erfolgen, die jedoch neu zu justieren und weiter zu fassen ist. Eine
Beitragsleistung auf alle steuerpflichtigen Einkommen muss dabei realisiert
werden.

Das Gesetz zur Beitragsstabilität muss entfallen.2. 

Das Sicherungsniveau dieser neuen Rentenversicherung muss so bemessen sein, dass3. 
eine auskömmliche Rente für alle Beitragszahler*innen möglich wird. Dabei muss
definiert werden, was eine auskömmliche Rente sein soll.

Die derzeitige Beitragsbemessungsgrenze muss entfallen.4. 

Das Äquivalenzprinzip wird beibehalten.5. 

Alle Beitragszahler*innen erwerben einen Anspruch auf eine Mindestrente, die ein6. 
Alter ohne Armut ermöglicht.

Gleichzeitig muss aus Gründen des sozialen Ausgleiches eine Deckelung7. 
(Maximalrente) vorgesehen werden.

Darüber hinaus sind alle bisher systemwidrig aus Beiträgen finanzierten8. 
gesamtgesellschaftlichen Ausgaben künftig aus Steuermitteln zu finanzieren.

Bei langjährig Versicherten darf es keine Rentenkürzung wegen „Rente auf Antrag 9. 
oder Krankheit“ geben (- 0,3 Prozent pro Monat).

Beitragsfremde Leistungen zum Beispiel Mütterrenten sind von der Allgemeinheit, 10. 
sprich von allen Steuerzahler*innen zu stemmen.

Die Biografie der einzelnen Menschen zum Beispiel Kindererziehung, Pflege von 11. 
Angehörigen usw. ist stärker zu berücksichtigen.

Begründung
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Die Einführung einer Bürgerversicherung ist seit geraumer Zeit Beschlusslage in ver.di. Die bisherigen 
Umsetzungsschritte und Inhalte entsprechen aber nicht unseren Vorstellungen. Eine Kapitalisierung der 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung lehnen wir ab, da damit die Verantwortlichkeit des 
Sozialstaates außer Kraft gesetzt und gleichzeitig wirtschaftliche und finanzielle Risiken auf die 
Versicherten übertragen würden. Die gesetzliche Rentenversicherung muss so ausgebaut werden, dass am 
Ende eines Arbeitslebens für alle Beitragszahler*innen ein Leben ohne Not mit einem auskömmlichen 
Einkommen möglich ist. Eine kapitalgedeckte Zwangssparpflicht für kleinere Einkommen lehnen wir 
ausdrücklich ab. Der Staat würde sich damit nur weiter aus seiner sozialen Verantwortung zurückziehen. 
So wollen wir hier auch die Dreisäulentheorie der Rentenkommission nicht diskutieren, da diese Systeme 
der Alterssicherung als privatwirtschaftliche Vorhaben, aus unseren Beratungen ausgeblendet bleiben 
sollten.
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Antrag B 035: Zurechnungszeiten Erwerbsminderungsrenten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich gemeinsam mit dem DGB politisch dafür ein Erwerbsminderungsrenten
 2 (EM), welche vor dem 1. Januar 2019 bewilligt worden sind, bei der Zurechnungszeit,
 3 denen, welche nach dem 1. Januar 2019 bewilligt worden sind, gleichgestellt werden.
 4 Die von der Bundesregierung beschlossenen ab 2024 geltenden Erhöhungen für Bestands-
 5 EM-Rentner*innen von 2001 bis 2018 sollen zeitnah - und nicht erst 2024 - erhöht
 6 werden.

 7 Wir fordern, dass dieser Regierungsbeschluss rückwirkend ab der Gesetzgebung durch
 8 den Bundestag umgesetzt und entsprechend die Renten nachbezahlt werden. Ebenso halten
 9 wir es für angemessen, dass diese Bestands-EM-Rentner*innen von 2001 bis 2018
 10 Nachzahlungen für ihnen entgangene EM-Renten erhalten.

Begründung

2022 gibt es über zwei Millionen EM-Rentner*innen. Die Ursache für die Rentenanträge sind oft eine 
längere Krankheit, ein Unfall, eine verminderte Leistungsfähigkeit und / oder eine Behinderung. Wer 
wegen dieser Einschränkungen nur noch vermindert, oder auch gar nicht mehr arbeiten kann, gerät 
schnell in wirtschaftliche und existentielle Schwierigkeiten.

Die Leistungen aus der Sozialversicherung sollen dazu beitragen, Menschen in solchen unfreiwilligen 
Notlagen finanziell abzusichern.

Bei EM-Rentner*innen mit Zurechnungszeiten bis 60 oder 62 Jahren ist in den meisten Fällen Altersarmut 
vorprogrammiert, so dass zusätzliche Fürsorgeleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

Im Zuge der Gleichbehandlung aller EM-Rentner*innen und um einen Schritt zur Vorbeugung von 
Altersarmut zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, dass auch die alten EM-Renten vor 2019, denen 
mit den besseren Zurechnungszeiten, hier den Bestands-EM-Rentner*innen ab 1. Januar 2019 
gleichgestellt werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

81 / 231



Antrag B 036: Verbesserung Zurechnungszeiten bei 
Erwerbsminderungsrenten bis 2019
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, dass der Gesetzgeber beschließen möge, die
 2 Erwerbsminderungsrenten, welche vor dem 1. Januar 2019 bewilligt worden sind, bei der
 3 Zurechnungszeit, ebenfalls bis zum 65. Lebensjahr zu berechnen und zwar spätestens ab
 4 Eintritt in die Regelaltersrente.

 5 In der Praxis bedeute dies, dass sämtliche „Altfälle“ seit dem 1. Januar 2002 dem
 6 neuen EM-Rentengesetz (EM - Erwerbsminderung) gleichgestellt werden. Das heißt, dass
 7 diese EM-Renten, nicht wie bisher nur Zurechnungszeiten bis zum 60. Lebensjahr, ab
 8 2014 bis zum 62. Lebensjahr, sondern wie aktuell ab 2019 bis zum 65. Lebensjahr an
 9 Zurechnungszeiten erhalten sollen.

Begründung

2022 gibt es über zwei Millionen EM-Rentner*innen. Die Ursache für die Rentenanträge ist oft eine längere 
Krankheit, ein Unfall, eine verminderte Leistungsfähigkeit und / oder eine Behinderung.

Wer wegen dieser Einschränkungen nur noch vermindert, oder auch gar nicht mehr arbeiten kann, gerät 
schnell in wirtschaftliche und existenzielle Schwierigkeiten.

Die Leistungen aus der Sozialversicherung sollen dazu beitragen, Menschen in solchen unfreiwilligen 
Notlagen finanziell abzusichern.

Bei EM-Rentner*innen mit Zurechnungszeiten bis 60 oder 62 Jahren ist in den meisten Fällen Altersarmut 
vorprogrammiert, so dass zusätzliche Fürsorgeleistungen in Anspruch genommen werden müssen.

Im Zuge der Gleichbehandlung aller EM-Rentner*innen und um einen Schritt zur Vorbeugung von 
Altersarmut zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, dass auch die alten EM-Renten vor 2019 mit den 
besseren Zurechnungszeiten, hier bis 65 Jahren berücksichtigt werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

82 / 231



Antrag B 037: Garantierte lebensstandardsichernde Renten allein 
aus der gesetzlichen umlagefinanzieren Rentenversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, das Sicherungsniveau der gesetzlichen
 2 Rentenversicherung auf mindestens 75 Prozent der im Arbeitsleben erzielten
 3 Nettoeinkommen (Nettoersatzquote) anzuheben.

Begründung

Das Drei-Säulen-Modell aus gesetzlichen Renten, Betriebsrenten und Privatrenten ist gescheitert. Für 
auskömmliche, das heißt den Lebensstandard im Alter sichernde Renten, soll in Zukunft allein die 
gesetzliche umlagefinanzierte Rentenversicherung sorgen.

Das Sicherungsniveau soll in Zukunft über die Nettoersatzquote beschrieben werden. Diese Größe ist real 
mit den tatsächlich verfügbaren Rentenbeträgen verbunden und damit transparenter und verständlicher 
als der seit 20 Jahren übliche Begriff „Nettorentenniveau vor Steuern“. Mit letzterem können nur 
Rentenexperten etwas anfangen. Die Nettoersatzquote ermöglicht und erleichtert auch die internationale 
Vergleichbarkeit.

Die Nettoersatzquote, also das Rentenniveau nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge und der 
Steuern, beträgt zurzeit ca. 60 Prozent. Sie wird für heute 20jährige, wenn sie in Rente gehen, auf ca. 53 
Prozent gefallen sein (OECD-Berechnungen).

In anderen Staaten in der EU sieht es völlig anders aus. In Österreich beträgt die Nettoersatzquote 87 
Prozent, in Frankreich 74 Prozent, in neun weiteren EU-Staaten über 80 Prozent (OECD-Zahlen 2020).

Die Bundesrepublik Deutschland, als ökonomisch stärkstes Land in Europa, muss dafür sorgen, dass die 
Menschen die in jahrzehntelangem Engagement den Wohlstand und die gesellschaftlichen Grundlagen 
geschaffen und verbessert haben, im Alter ein Leben in Würde weiterführen können und nicht mit einem 
Gnadenbrot abgespeist werden.
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Antrag B 038: Rentenniveau auf 60 Prozent anheben und 
Renteneintrittsalter deutlich senken
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt alle gewerkschaftspolitischen Mittel ein, dass das Rentenniveau auf 60
 2 Prozent angehoben und das derzeit geltende Renteneintrittsalter von 67 Jahren
 3 deutlich gesenkt wird.

Begründung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung: Hohe Inflationskraft und damit große Absenkung der Kaufkraft sowie 
durch enorm gestiegene Lebensmittelpreise, Mieten und Heizkosten sinkt der Lebensstandard der 
Rentner*innen bis hin zur  Altersarmut.

Die Absenkung der Rente auf 48 Prozent [1] und eine weitere mögliche Absenkung des Rentenniveaus 
führen bei sehr vielen Rentner*innen und zukünftigen Rentner*innen zur Altersarmut. Besonders 
betroffen sind die Menschen im Niedriglohnsektor, Halbtagsbeschäftigte und Arbeitslose usw. Dieser 
Entwicklung müssen wir entgegensteuern, um im Alter ein sorgenfreies und auskömmliches Leben führen 
zu können.

[1] Das Gesetz über "Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung" (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) sieht die Einführung 
weiterer Haltelinien bis 2025 vor: Mit einer Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent 
abgesichert werden, mit einer anderen Haltelinie soll verhindert werden, dass der Beitragssatz bis 2025 
über 20 Prozent steigt. Gleichzeitig wird festgelegt, dass der Beitragssatz bis 2025 die Marke von 18,6 
Prozent nicht unterschreitet. Für 2019 wird der Beitragssatz per Gesetz auf 18,6 Prozent festgelegt.
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Antrag B 039: Keine Erhöhung des Renteneintrittsalters 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auch weiterhin dafür ein, das bisherige Renteneintrittsalter
 2 beizubehalten.

Begründung

Insbesondere aus den Reihen der CDU wurden in den letzten Monaten immer wieder Forderungen laut, 
das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre anzuheben. ver.di hat in der Vergangenheit solchen Diskussionen mit 
guten Argumenten entgegentreten können. Bisher gefehlt hat, dass sich eine Anhebung des Rentenalters 
auch auf das Ehrenamt negative Auswirkungen hat. ver.di selbst, aber auch viele Vereine und soziale 
Organisationen wie die Tafeln sind besonders auf die Unterstützung von Rentner*innen zwischen 65 und 
75 Jahren angewiesen. Sie sind als Helfer*innen bei der Lohnsteuerberatung, bei der Pflege von 
Vereinseinrichtungen, bei der Leitung von Gruppen, bei der Verteilung von Hilfsmitteln und bis hin zu 
verantwortlichen Positionen in den ehrenamtlichen Organisationen unverzichtbar. Bei einer Anhebung des 
Renteneintrittsalters auf 70 Jahre würde viele der Betroffenen für Ehrenämter nicht mehr zur Verfügung 
stehen, was auch eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes nach sich ziehen könnte.      
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Antrag B 040: Rentenniveau auf 60 Prozent anheben und 
Renteneintrittsalter deutlich senken
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz B Südhessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt alle gewerkschaftlichen Mittel ein, dass das Rentenniveau auf 60 Prozent
 2 angehoben wird.

Begründung

Die Absenkung der Rente auf 48 Prozent und eine weitere mögliche Absenkung des Rentenniveaus führen 
bei sehr vielen Rentner*innen und zukünftigen Rentner*innen zur Altersarmut. Dieser Entwicklung müssen 
wir entgegensteuern, um im Alter ein sorgenfreies und auskömmliches Leben führen zu können.
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Antrag B 041: Rentenniveau auf 60 Prozent anheben
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt alle gewerkschaftlichen Mittel ein, dass das Rentenniveau auf 60 Prozent
 2 angehoben wird.

Begründung

Aufgrund der aktuellen Entwicklung: Hohe Inflationskraft und damit große Absenkung der Kaufkraft sowie 
durch enorm gestiegene Lebensmittelpreise, Mieten und Heizkosten sinkt der Lebensstandard der 
Rentner*innen bis hin zur Altersarmut.

Die Absenkung der Rente auf 48 Prozent [1] und eine weitere mögliche Absenkung des Rentenniveaus 
führen bei sehr vielen Rentner*innen und zukünftigen Rentner*innen zur Altersarmut. Besonders 
betroffen sind die Menschen im Niedriglohnsektor, Halbtagsbeschäftigte und Arbeitslose usw. Dieser 
Entwicklung müssen wir entgegensteuern, um im Alter ein sorgenfreies und auskömmliches Leben führen 
zu können.

[1] Das Gesetz über "Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung" (RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungsgesetz) sieht die Einführung 
weiterer Haltelinien bis 2025 vor: Mit einer Haltelinie soll das Rentenniveau bis 2025 bei 48 Prozent 
abgesichert werden, mit einer anderen Haltelinie soll verhindert werden, dass der Beitragssatz bis 2025 
über 20 Prozent steigt. Gleichzeitig wird festgelegt, dass der Beitragssatz bis 2025 die Marke von 18,6 
Prozent nicht unterschreitet. Für 2019 wird der Beitragssatz per Gesetz auf 18,6 Prozent festgelegt.
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Antrag B 042: Renten die vor Armut schützen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das heutige Rentensystem ist so weiter zu entwickeln, dass das Hineinfallen in die 
 2 Altersarmut verhindert wird. Alle bisherigen Vorschläge zu einer Rentenreform haben
 3 diesen Abwärtstrend nicht verhindert und die Nettorenten sinken weiter allein durch
 4 die zunehmende Besteuerung und die Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel.

Begründung

Nach Berechnungen des Bundesministerium für Arbeit und Soziales würde das Rentenniveau von heute 48 
Prozent auf 44,5 Prozent im Jahr 2030 und 41,6 Prozent im Jahr 2045 absinken (von uns beauftragte 
Berechnungen durch Prognose kommen zu ähnlichen Entwicklungen). Der Beitragssatz würde nach 
geltendem Recht trotz sinkendem Rentenniveau auf 21,8 Prozent in 2030 und 23,4 Prozent in 2045 steigen.

Sinkt das Niveau der gesetzlichen Rente wie im geltenden Recht vorgesehen, bedeutet dies für die 
Beschäftigten deutliche Einbußen im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Erfahrung der vergangenen 15 
Jahre zeigt, dass mit privater Vorsorge diesem sinkenden Rentenniveau nur sehr begrenzt 
„hinterhergespart“ werden kann, dies gelingt insbesondere bei Geringverdienern nicht. Und die Kosten, 
die weitgehend alleine von den Arbeitnehmer*innen zu tragen sind, liegen erheblich über den dafür 
veranschlagten vier Prozent, erst recht wenn die Risiken Erwerbsminderung und Tod mit abgesichert 
werden sollen. Basis für eine gute Alterssicherung muss eine verlässliche und leistungsorientierte 
gesetzliche Rentenversicherung sein. Sie ist auch in Zeiten demografischer Veränderungen stabil und 
zukunftsfähig – wenn die Weichen heute richtig gestellt werden. Dazu darf das Rentenniveau nicht weiter 
sinken.

Das Niveau der gesetzlichen Rente muss jetzt auf dem aktuellen Wert von 48 Prozent stabilisiert werden. 
Dies ist für uns die unterste Haltelinie. Unsere Ziellinie liegt darüber – in einem weiteren Schritt muss das 
Rentenniveau deutlich angehoben werden, etwa auf 50 Prozent.  

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

88 / 231



Antrag B 043: Für eine umlagefinanzierte 
Erwerbstätigenrentenversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Zur Stärkung und Sicherung der umlagefinanzierten Rente ist die Einbeziehung aller
 2 Erwerbstätigen erforderlich. Deshalb fordern wir die zügige Einführung einer
 3 solidarischen Erwerbstätigenrente, in der alle nach denselben Regeln belastet und
 4 versorgt werden. Reichen die Beiträge nicht aus, um das Sicherungsziel zu
 5 finanzieren, muss die Lücke aus Steuermitteln geschlossen werden.

Begründung

Private, aktienbasierte Rentenversicherungen sind keine Lösung für auskömmliche Renten. Im Gegenteil 
wird dadurch das Umlagesystem der gesetzlichen Rentenversicherung weiter geschwächt, auch deshalb 
lehnen wir verpflichtende Privatvorsorge ab!

Notwendig ist die lebensstandardsichernde Rente für alle. Das kann erreicht werden, mit eine jährlichen 
Anwartschaft auf 1,5 Prozent des Einkommens, wie es übrigens bis 1992 war.  Mit der sofortigen Einführung 
würde die Finanzierung auf breitere Füße gestellt. Außerdem können die kommenden 20 Jahre, in denen 
die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, überbrückt werden.
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Antrag B 044: Berücksichtigung von Sorgearbeit in der 
Rentenpolitik
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich mit allen Mitteln für die Berücksichtigung von Sorgearbeit in der
 2 Rentenversicherung ein.

Begründung

Sorgearbeit soll in den Rentenpunkten angemessen berücksichtigt werden. Mit dieser Maßnahme ist eine 
soziale Gerechtigkeit herzustellen. Altersarmut betrifft einen wachsenden Anteil in der Bevölkerung. Nach 
wie vor sind Frauen durch Sorgearbeit stärker belastet. Häufig ist eine Reduzierung der bezahlten Arbeit 
notwendig, um Sorgearbeit zu leisten. Dieser Verlust ist zumindest durch die Berücksichtigung in den 
Rentenpunkten auszugleichen.

Nach wie vor wird Sorgearbeit in hohem Maß von Frauen geleistet und erfordert häufig eine Reduzierung 
der Wochenarbeitszeit, um diese leisten zu können. Dies führt zum einen zu Entgeltverlusten und zum 
anderen zu einer Minderung bei den Rentenpunkten. Dadurch ist Altersarmut vor programmiert. Dieser 
Zustand ist nicht hinnehmbar.
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Antrag B 045: Grundrente – Die Einkommensprüfung muss weg
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll mit all seinen Möglichkeiten auf das Verfahren zur Grundrente Einfluss
 2 nehmen, mit dem Ziel, dass die unverhältnismäßige und viel zu aufwendige
 3 Einkommensprüfung gestrichen wird.

Begründung

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass der Aufwand für die Durchführung der Einkommensprüfung zum 
Ermitteln des Anspruchs auf Grundrente in keinem Verhältnis zum gesamten Verfahren bzw. Nutzen steht.

Auch besteht die Vermutung, dass die Prüfung Verheiratete benachteiligt. Hier sind bereits gerichtliche 
Verfahren zur Klärung in Vorbereitung.

Der finanzielle Aufwand zur Durchführung der Einkommensprüfung kann besser genutzt werden, um 
Bedürftige zu unterstützen.

Die Grundrente ist grundsätzlich eine gute Idee, aber schlecht gemacht und braucht zwingend eine 
Überarbeitung.
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Antrag B 046: Rentenbeiträge auch im Bürgergeldbezug
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, die Regelungen zu den Rentenbeiträgen
 2 von vor 1999 wieder einzuführen und die Absicherung in der Grundsicherung ebenfalls
 3 mit Beitragsleistungen zu versehen. Um der Altersarmut auch von Langzeiterwerbslosen
 4 vorzubeugen, ist dies dringend erforderlich.

Begründung

Vorbeugen der Altersarmut!
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Antrag B 047: Rente die vor Armut schützt - Mindestrente
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert nachdrücklich: Das heutige Rentensystem ist so weiterzuentwickeln,
 2 dass Altersarmut verhindert wird.

 3 Ziel ist Einführung eine Mindestrente - etwa nach mindestens 15 Jahren
 4 Beitragsleistung.

 5 Die Mindestrente muss an die Einkommensentwicklung gekoppelt sein. Richtgröße soll
 6 die Armutsgefährdungsschwelle sein, 60 Prozent des Medianeinkommens (derzeit rund
 7 1.200,-- Euro).

 8 Die Differenz zwischen niedrigem Rentenzahlbetrag und der Mindestrente ist als
 9 sozialstaatliche Leistung zu behandeln und muss deshalb aus Steuermitteln finanziert
 10 werden.

 11 Das komplizierte, aufwändige Grundrentengesetz wird dadurch ersetzt!

Begründung

Alle bisherigen Vorschläge zu einer Rentenreform haben den Abwärtstrend beim Rentenniveau nicht 
verhindert und die Nettorenten sinken weiter allein durch die zunehmende Besteuerung und die 
Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel.

Nach Berechnungen des Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) würde das Rentenniveau netto 
vor Steuern von heute 48 Prozent auf 44,5 Prozent im Jahr 2030 und 41,6 Prozent im Jahr 2045 absinken. 
Sinkt das Niveau der gesetzlichen Rente wie im geltenden Recht vorgesehen, bedeutet dies für die 
Beschäftigten deutliche Einbußen im Alter und bei Erwerbsminderung.

Das neue, komplizierte, aufwändig zu berechnende Grundrentengesetz verhindert Armutsrenten nicht. 
Weiterhin müssen Rentner*innen Grundsicherung (800,-- bis 900,-- Euro) beantragen.

Bei der Einführung einer Mindestrente kann das Verfahren in Österreich Orientierung geben. Dort werden 
für Menschen mit Rentenanwartschaften (nach 15 Jahre Beitragszeiten) niedrige Renten durch staatliche 
Zuschüsse auf eine Mindestrente von 1.167,-- Euro aufgestockt. Für Rentner*innen, die 30 Jahre Beiträge 
gezahlt haben, wird die Mindestrente auf 1.299,-- Euro erhöht, nach 40 Jahren 1.563,-- Euro (Zahlen für 
2021).

Weitere Schritte, um zu verhindern, dass Menschen nach einem langen Erwerbsleben Renten in Höhe der 
Armutsgrenze erhalten sind:

Sozialversicherungspflicht aller Beschäftigungsverhältnisse;

Aufwertung der Anwartschaften von niedrigen sozialversicherungspflichtigen Einkommen auf 75 Prozent 
des Durchschnittseinkommens;

Anwartschaften für Arbeitslosengeld-II-Empfänger*innen von 75 Prozent des Durchschnittseinkommens 
einführen;
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Abschaffung der Abschläge bei Erwerbsminderungsrenten;

Abschlagsfreie Rente ab 60 nach 40 Versicherungsjahren;

Renteneintrittsalter von 67 auf 65 Jahre zurücksetzen;

Anwartschaften für Ausbildungszeiten von 75 Prozent des Durchschnittseinkommens ohne zeitliche 
Begrenzung. 
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Antrag B 048: Änderung des Alterseinkünftegesetz - Antrag zur 
Einflussnahme auf den Gesetzgeber
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass es im Alterseinkünftegesetz eine 
 2 Regelung gibt, die zu einem einfach zu ermittelnden individuellen Freibetrag führt.

Begründung

Der Bundesfinanzhof hat festgestellt, dass die Umstellungsphase aus dem Alterseinkünftegesetz zu 
korrigieren ist. Bei der notwendigen Gesetzesänderung wird jede pauschale Regelung immer wieder zu 
Problemen führen.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat für alle Versicherten die Beiträge und die Art der 
Beitragszahlung aus den einzelnen Kalenderjahren gespeichert. Die DRV kann dieses Wissen nutzen, um 
automatisiert die versteuerten Rentenversicherungsbeiträge zu summieren. Dieser Betrag lässt sich bei 
Rentenbeginn durch die vom Statistischen Bundesamt ermittelten durchschnittlichen Lebensmonate 
teilen. Damit hätten wir einen individuellen monatlichen Freibetrag für die Rente.

Diese Vorgehensweise lässt wohl die geringen steuerlichen Altersentlastungsbeiträge bis zum Jahr 2004 
außer Acht. Diese Ungenauigkeit könnte gesetzlich aber auch als Ausgleich für die steuerlich schlechter 
wirkende vorgelagerte Versteuerung und aus Vereinfachungsgründen hingenommen werden.
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Antrag B 049: Anrechnung Fachschulstudium Pflege in der DDR auf 
Rentenanwartschaftszeiten
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Sachsen West-Ost-Süd
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Ausbildungszeiten durch Fachschulstudium Pflege
 2 und Fachpflege in der ehemaligen DDR als Rentenanwartschaftszeiten anerkannt werden,
 3 analog zu den Ausbildungszeiten im Westen.

Begründung

Die Pflegeausbildung in der ehemaligen DDR war ein Fachschulstudium, gleichzeitig bestanden 
Ausbildungsverträge mit den Gesundheitseinrichtungen. Diese Zeiten werden von den Rententrägern nicht 
anerkannt. Es gibt sehr viele Beschäftigte, die ihre Berufsbiografie in der ehemaligen DDR in der Zeit von 
ca. 1976 bis 1990 begonnen haben, denen genau diese Ausbildungszeit für die Erreichung der 45 Jahre 
Sozialversicherungspflicht fehlt. Das Fachschulstudium Pflege und auch Fachpflege der DDR entsprach der 
Pflegeausbildung der Bundesrepublik Deutschland und muss in der Anerkennung der Rentenanwartschaft 
gleichbehandelt werden.
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Antrag B 049 -Ä001: Änderungsantrag zu B 049
Änderungsantrag zu B 049

Antragsteller*in: Andreas Kutsche
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 2

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Ausbildungszeiten durch Fachschulstudium Pflege 

 2 und Fachpflege in der ehemaligen DDR als RentenanwartschaftBeitragszeiten anerkannt werden, 
 3 analog zu den Ausbildungszeiten im Westen.

Begründung

Begründung:
Bei Ausbildungsumstellungen in der damaligen DDR, beispielsweise der Ausbildung von Kinderkranken- 
und Krankenschwestern, wird nach der Umwandlung der Medizinischen Schulen in Medizinische 
Fachschulen im Jahre 1974 nur die vormalige Ausbildungszeit an der Medizinischen Schule als Lehr- und 
Ausbildungsverhältnis nach Bundesrecht als beitragsbelegte Zeiten rentenrechtlich als Beitragszeit 
anerkannt. 

Durch die Fortführung der Ausbildung an der Medizinischen Fachschule wurden diese Zeiten nicht, obwohl 
die Bildungseinrichtung zu DDR-Zeiten pauschal Beiträge an die Sozialversicherung entrichtete, als 
beitragsbelegte Zeiten rentenrechtlich anerkannt (anfänglich gab es Mischformen, später wurden gar 
keine Zeiten mehr anerkannt). Diese Zeiten sind dennoch im Sozialversicherungsausweis der DDR in der 
Spalte „Beitragspfl. Gesamtarbeitsverdienst“ eingetragen worden. Der mtl. Verdienst lag u.a. bei 160 Mark 
im        1. und 2. sowie bei 250 Mark im 3. Lehrjahr (es gab im Laufe der Zeit Veränderungen).

Die geforderte Anerkennung dieser Zeiten hätte für viele unter Umständen zur Folge, dass sie früher und 
ohne oder mit weniger Abschlägen in Altersrente gehen könnten, was ihnen wegen der Umwandlung ihrer 
Bildungseinrichtungen versagt bleibt. 

Das ist eine Ungleichstellung mit Berufskolleginnen früherer Ausbildungsjahrgänge und ihren Kollegen in 
den alten Bundesländern.
Der praktizierte ersatzlose Wegfall dieser DDR-Regelung (da wurden alle Jahre angerechnet) wird als 
Entwertung von Erwerbsbiografien empfunden, führt zu einer ungerechtfertigten Schlechterstellung und 
ist gesetzgeberisch zu korrigieren.

Bsp.:

Abiturienten der Bundesrepublik waren bei Ausbildungsstart 18, 19 oder 20 Jahre alt. Für sie gilt, sofern sie 
ununterbrochen erwerbstätig waren, dass sie in den Genuss eines abschlagsfreien Renteneintritts mit 65 
kommen konnten und können.
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Abiturienten der DDR kamen mit dem 18. oder 19. Lebensjahr aus der erweiterten Oberschule. Beim 
Berufsstart waren sie also 21 oder 22 Jahre alt. 45 Beitragsjahre später sind sie dann 66 oder 67 Jahre alt. 
Also konnten/können sie nicht abschlagsfrei mit 65 als langjährig Versicherte in Rente gehen, weil die 
Ausbildungszeit nicht wie oben beschrieben als Beitragszeit anerkannt wird. 
Absolventen der polytechnischen Oberschulen werden/wurden 2 bis 3 Beitragsjahre nicht angerechnet.
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Antrag B 050: Klare Anforderungen und Ziele für gute 
Betriebsrenten
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die gesetzliche Rente muss für auskömmliche Einkommen im Alter sorgen.

 2 Gute Betriebsrenten haben eine lange Tradition und bieten eine gute zusätzliche
 3 Versorgung für jetzige und zukünftige Rentner*innen. Betriebsrenten sind als
 4 zusätzliche Versorgungswerke anzustreben.

 5 ver.di setzt für Betriebsrenten klare Maßstäbe und fordert, dass

 6

 7
 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

der Beitragsanteil der Firmen mindestens 60 Prozent beträgt.

die Durchführungswege Direktzusage, Unterstützungskasse oder Pensionskasse
gewählt werden.

die angesparten Mittel in sichere, nicht spekulative Anlagen angelegt werden.

die Firmen für die Zusagen garantieren bzw. eine Insolvenzsicherung wirksam
wird.

über Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen die Regeln der Betriebsrenten
durch die Beschäftigten mitgestaltet und kontrolliert werden können.

im Fall der Finanzierungsbeteiligung der Beschäftigten nicht der Weg der
Bruttoentgeltumwandlung gewählt wird.

Begründung

Betriebsrenten sind als zusätzliche Versorgungswerke anzustreben:

wenn der Beitragsanteil der Firmen mindestens 60 Prozent beträgt.

wenn die Durchführungswege Direktzusage, Unterstützungskasse oder Pensionskasse gewählt werden.

wenn die angesparten Mittel in sichere, nicht spekulative Anlagen angelegt werden.

wenn die Firmen für die Zusagen garantieren bzw. eine Insolvenzsicherung wirksam wird.

wenn über Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen die Regeln der Betriebsrenten durch die 
Beschäftigten mitgestaltet und kontrolliert werden können.

wenn im Fall der Finanzierungsbeteiligung der Beschäftigten nicht der Weg der 
Bruttoentgeltumwandlung gewählt wird.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz regelt nicht Betriebsrenten, sondern lediglich eine weitere Form der 
privaten Vorsorge, die nur freiwillige bzw. sehr eingeschränkte Beteiligungen der Firmen vorsehen. Ein 
Obligatorium (Opt-Out-Regelung) für diese Rente wird abgelehnt.

Gute Betriebsrenten haben eine lange Tradition und bieten häufig eine gute zusätzliche Versorgung für 
jetzige und zukünftige Rentner*innen.
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Gute Betriebsrenten wollen wir verteidigen und weiterhin fordern.

In den letzten zwei Jahrzehnten werden die guten Betriebsrenten zusehends durch Versorgungswerke 
verdrängt, die immer weniger den Namen Betriebsrente verdienen.

Seit 2001 werden neue Betriebsrenten überwiegend über Entgeltumwandlung aus den Bruttoeinkommen 
finanziert. Firmen reduzieren nicht nur immer stärker ihren Finanzierungsanteil, sie sparen darüber hinaus 
noch ihren Sozialversicherungsbeitrag.

Entgeltumwandlungen entziehen den Sozialversicherungen riesige Summen an Beitragsgeldern, sie 
mindern die gesetzliche Rente in erheblichem Umfang und reduzieren die Kaufkraft mit negativen Folgen 
für die Konjunktur und damit Arbeitsplätzen.

Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz treibt die Demontage der Betriebsrenten auf die Spitze, indem 
die Firmen aus der Haftung genommen werden und statt einer garantierten Rente nur noch eine völlig 
unverbindliche Zielrente versprochen werden muss. Die Fonds können damit in spekulative Anlageformen 
investieren mit unabsehbaren Folgen.

Eine solche Aussicht ist unbedingt zu vermeiden. Sie kann vermieden werden, indem alle Kraft für die 
Stärkung der gesetzlichen, umlagefinanzierten und solidarischen Rente eingesetzt wird.
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Antrag B 051: "Doppelte Krankenkassenbeiträge auf 
Betriebsrenten und andere Bezüge aus betrieblichen 
Altersversorgungssystemen abschaffen"
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelrhein
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 052, B 053, B 054, B 055, B 056, B 057, W 084, W 088

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein,  dass die doppelte Beitragszahlung von
 2 Krankenkassenbeiträgen auf Betriebsrenten und andere betriebliche Leistungen zur
 3 Altersversorgung endlich beendet und der Praxis bei der gesetzlichen Rente angepasst
 4 wird.

 5 ver.di begrüßt die Einführung eines Freibetrages 2020 von 159,25 Euro, derzeit 164,50
 6 Euro, als ersten, aber nicht ausreichenden Schritt in die richtige Richtung.

Begründung

Mit dem von der Regierung Schröder / Fischer 2003 eingebrachten so genannten GKV-
Modernisierungsgesetz, das im Bundestag mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN, aber auch der 
"Opposition" von CDU/CSU und FDP beschlossen, sollten u. Finanzierungslücken der Krankenkassen 
geschlossen werden.

Dies auf dem Rücken der Bezieher*innen von Betriebsrenten und anderen Formen betrieblicher 
Altersvorsorge, zum Beispiel auch jener, denen Rentenverluste durch früheres Ausscheiden aus dem 
Berufsleben durch einen vom Betrieb gezahlten Rentenniveauausgleich ganz oder teilweise ausgeglichen 
wurde. 

Entgegen der Praxis bei der gesetzlichen Rente, wo derzeit zum Beispiel bei einem Beitragssatz von 16 
Prozent der oder die Rentenbezieher*in 8,-- Euro pro 100,-- Euro Bruttorente abgezogen werden, sind es 
bei Betriebsrenten usw. seit damals 16,-- Euro.

Es gab einen Schwellwert von 159,25 Euro monatlich. Das hieß, das Bezüge unter dem Betrag beitragsfrei 
blieben, aber beim Überüberschreiten des Schwellwerts aber der ganze Beitrag beitragspflichtig wurde. 

Aufgrund sowohl gewerkschaftlicher Proteste und auch solcher von anderen Organisationen der 
Betroffenen, wurde 2019 eine Reform beschlossen, die aus dem 159,25 Euro Schwellenwert einen künftig 
zu dynamisierenden Freibetrag machte. Aktuell liegt dieser bei 164,50 Euro für 2022.

Das brachte Betroffenen im Schnitt bis zu 25,-- Euro monatlich an Beitragsersparnis.

Alle Beträge über 164,50 Euro werden derzeit mit vollen Krankenkassenbeiträgen belegt.

Gerade für Angehörige von Versorgungssystemen der früheren Post (VAP - Versorgungsanstalt der 
Deutschen Bundespost), der Bahn und des öffentlichen Dienstes (VBL - Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder) und frühere Beschäftigte vieler großer Konzerne mit Betriebsrentenanspruch, bedeutet 
das weiterhin Mehrbelastungen bis in den hohen dreistelligen Bereich im Jahr.
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Antrag B 052: Senkung der Abgabenlast bei betrieblicher 
Altersvorsorge
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll politischen Einfluss ausüben, um die Abgabenlast bei der Auszahlung der
 2 betrieblichen Altersvorsorge zu senken. Dabei sind die Krankenkassen- /
 3 Pflegeversicherungsbeiträge generell, mindestens um den Arbeitgeberanteil, zu
 4 reduzieren.

Begründung

Unsere betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein, um das immer weiter sinkende 
Rentenniveau der staatlichen Renten zu kompensieren. Unsere Kolleg*innen freuen sich über die 
Auszahlung ihrer betrieblichen Altersvorsorge im Folgejahr nach ihrem Rentenbeginn. Die Freude ist dann 
aber arg getrübt, wenn klar wird, was nach den fälligen Abzügen Netto übrig bleibt.

Vor der Auszahlung werden kräftig Steuern und Abgaben vom Staat und den Krankenkassen erhoben. Am 
Abkassieren beteiligen sich die Krankenkassen mit bis zu 18 Prozent der auszuzahlenden Summe 
(Kranken- und Pflegeversicherung).

Vater Staat, der nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass betriebliche und private Altersvorsorge immens 
wichtig ist, hält ebenfalls die Hand auf und kassiert kräftig Steuern. Am Ende fehlen Netto zirka 50 Prozent 
der angesparten Summe.  Dadurch fehlen viele tausend Euro, mit denen unsere Kolleg*innen die 
Sicherung ihres Lebensstandards sicherstellen wollten.

Seit 2004 müssen gesetzlich Versicherte auf ihre betriebliche Altersvorsorge Kranken- und 
Pflegekassenbeiträge inklusive dem Arbeitgeberanteil entrichten. Privatversicherte und Beamte müssen 
das nicht. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten der Sozialgesetzgebung.

Ohne den Druck von ver.di auf die politischen Parteien ist eine Abhilfe aus dieser Misere nicht in Sicht. Die 
letzte Bundesregierung hat im letzten Moment die Halbierung der Krankenkassenbeiträge für die 
betriebliche Altersvorsorge aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Übrig geblieben ist ein geringer 
Freibetrag, der aber das grundlegende Problem nicht beseitigt. Im Koalitionsvertrag der jetzigen 
Bundesregierung wird dieses Problem nicht einmal erwähnt.
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Antrag B 053: Senkung der Abgabenlast bei betrieblicher 
Altersvorsorge
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert politischen Einfluss auszuüben, um die Abgabenlast bei der
 2 Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge zu senken. Dabei sind die
 3 Krankenkassenbeiträge / Pflegeversicherungsbeiträge generell, mindestens um den
 4 Arbeitgeberanteil, zu reduzieren.

Begründung

Unsere betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein, um das immer weiter sinkende 
Rentenniveau der staatlichen Renten zu kompensieren. Unsere Kolleg*innen freuen sich über die 
Auszahlung ihrer betrieblichen Altersvorsorge im Folgejahr nach ihrem Rentenbeginn. Die Freude ist dann 
aber arg getrübt, wenn klar wird was nach den fälligen Abzügen Netto übrig bleibt.

Vor der Auszahlung werden kräftig Steuern und Abgaben vom Staat und den Krankenkassen erhoben. Am 
Abkassieren beteiligen sich die Krankenkassen mit bis zu 18 Prozent der auszuzahlenden Summe 
(Kranken- und Pflegeversicherung).

Vater Staat, der nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass betriebliche und private Altersvorsorge immens 
wichtig ist, hält ebenfalls die Hand auf und kassiert kräftig Steuern. Am Ende fehlen Netto ca. 50 Prozent 
der angesparten Summe.  Dadurch fehlen viele tausend Euro, mit denen unsere Kolleg*innen die 
Sicherung ihres Lebensstandards sicherstellen wollten.

Seit 2004 müssen gesetzlich Versicherte auf ihre betriebliche Altersvorsorge Kranken- und 
Pflegekassenbeiträge inklusive dem Arbeitgeberanteil entrichten. Privatversicherte und Beamte müssen 
das nicht. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten der Sozialgesetzgebung.

Ohne den Druck von ver.di auf die politischen Parteien ist eine Abhilfe aus dieser Misere nicht in Sicht. Die 
letzte Bundesregierung hat im letzten Moment die Halbierung der Krankenkassenbeiträge für die 
betriebliche Altersvorsorge aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Übrig geblieben ist ein geringer 
Freibetrag, der aber das grundlegende Problem nicht beseitigt. Im Koalitionsvertrag der jetzigen 
Bundesregierung wird dieses Problem nicht einmal erwähnt.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

103 / 231



Antrag B 054: Senkung der Abgabenlast bei betrieblicher 
Altersvorsorge
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert die Senkung der Abgabenlast bei der betrieblichen Altersvorsorge.

 2 ver.di wird gebeten, politischen Einfluss auszuüben, um die Abgabenlast bei der
 3 Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge zu senken. Vorrangig sind dabei die
 4 Krankenkassenbeiträge um den Arbeitgeberanteil zu reduzieren.

Begründung

Unsere betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein, um das immer weiter sinkende 
Rentenniveau der staatlichen Renten zu kompensieren. Unsere Kolleg*innen freuen sich über die 
Auszahlung ihrer betrieblichen Altersvorsorge im Folgejahr nach ihrem Rentenbeginn. Die Freude ist dann 
aber arg getrübt, wenn klar wird was nach den fälligen Abzügen Netto übrig bleibt. Vor der Auszahlung 
werden kräftig Steuern und Abgaben vom Staat und den Krankenkassen erhoben. Am Abkassieren 
beteiligen sich die Krankenkassen mit bis zu 18 Prozent der auszuzahlenden Summe (Kranken- und 
Pflegeversicherung). Vater Staat, der nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass betriebliche und private 
Altersvorsorge immens wichtig ist, hält ebenfalls die Hand auf und kassiert kräftig Steuern. Am Ende 
fehlen Netto ca. 50 Prozent der angesparten Summe.  Dadurch fehlen viele tausend Euro, mit denen 
unsere Kolleg*innen die Sicherung ihres Lebensstandards sicherstellen wollten.

Seit 2004 müssen gesetzlich Versicherte auf ihre betriebliche Altersvorsorge Kranken- und 
Pflegekassenbeiträge inklusive dem Arbeitgeberanteil entrichten. Privatversicherte und Beamte müssen 
das nicht. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten der Sozialgesetzgebung. Ohne den Druck von ver.di 
auf die politischen Parteien ist eine Abhilfe aus dieser Misere nicht in Sicht. Die letzte Bundesregierung 
hat im letzten Moment die Halbierung der Krankenkassenbeiträge für die betriebliche Altersvorsorge aus 
dem Koalitionsvertrag gestrichen. Übrig geblieben ist ein geringer Freibetrag, der aber das grundlegende 
Problem nicht beseitigt. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung wird dieses Problem nicht 
einmal erwähnt.
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Antrag B 055: Senkung der Abgabenlast bei betrieblicher 
Altersvorsorge
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll ihren politischen Einfluss nutzen, um die Abgabenlast bei der Auszahlung
 2 der betrieblichen Altersvorsorge zu senken. Vorrangig sind dabei die
 3 Krankenkassenbeiträge um den Arbeitgeberanteil zu reduzieren.

Begründung

Unsere betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein, um das immer weiter sinkende 
Rentenniveau der staatlichen Renten zu kompensieren. Unsere Kolleg*innen freuen sich über die 
Auszahlung ihrer betrieblichen Altersvorsorge im Folgejahr nach ihrem Rentenbeginn. Die Freude ist dann 
aber arg getrübt, wenn klar wird was nach den fälligen Abzügen netto übrig bleibt.

Vor der Auszahlung werden kräftig Steuern und Abgaben vom Staat und den Krankenkassen erhoben. Am 
Abkassieren beteiligen sich die Krankenkassen mit bis zu 18 Prozent der auszuzahlenden Summe 
(Kranken- und Pflegeversicherung).

Vater Staat, der nicht müde wird darauf hinzuweisen, dass betriebliche und private Altersvorsorge immens 
wichtig ist, hält ebenfalls die Hand auf und kassiert kräftig Steuern. Am Ende fehlen netto ca. 50 Prozent 
der angesparten Summe.  Dadurch fehlen viele tausend Euro, mit denen unsere Kolleg*innen die 
Sicherung ihres Lebensstandards sicherstellen wollten.

Seit 2004 müssen gesetzlich Versicherte auf ihre betriebliche Altersvorsorge Kranken- und 
Pflegekassenbeiträge inklusive dem Arbeitgeberanteil entrichten. Privatversicherte und Beamte müssen 
das nicht. Es ist eine der größten Ungerechtigkeiten der Sozialgesetzgebung.

Ohne den Druck von ver.di auf die politischen Parteien ist eine Abhilfe aus dieser Misere nicht in Sicht. Die 
letzte Bundesregierung hat im letzten Moment die Halbierung der Krankenkassenbeiträge für die 
betriebliche Altersvorsorge aus dem Koalitionsvertrag gestrichen. Übrig geblieben ist ein geringer 
Freibetrag, der aber das grundlegende Problem nicht beseitigt. Im Koalitionsvertrag der jetzigen 
Bundesregierung wird dieses Problem nicht einmal erwähnt.
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Antrag B 056: Beiträge zur (gesetzlichen) Krankenversicherung
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass die auf
 2 Betriebsrenten entfallenden Beiträge zur (gesetzlichen) Krankenversicherung künftig –
 3 wie bei gesetzlichen Renten – jeweils hälftig von Betriebsrentenempfänger*innen
 4 (ehemalige Beschäftigte) und  Betriebsrentenzahler*innen (ehemalige Arbeitgeber)
 5 getragen werden sollen. Gleiches soll für Lebensversicherungsauszahlungen gelten,
 6 soweit sie der Beitragspflicht für die (gesetzliche) Krankenkasse unterliegen.

Begründung

Der Gesetzgeber fordert die private Altersvorsorge. Mit der doppelten Beitragspflicht gegenüber den 
gesetzlichen Renten wird die Attraktivität erheblich eingeschränkt und steht damit dem politischem 
Wollen entgegen.
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Antrag B 057: Abschaffung der Doppelverbeitragung in der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag B 051
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 051

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich nachdrücklich dafür ein, dass die volle Beitragsbelastung für die
 2 Kranken- und Pflegeversicherung bei der 2. und 3. Säule der Altersversicherung,
 3 insbesondere bei den Betriebsrenten, gestrichen wird.

Begründung

Seit 2004 müssen alle Bezieher*innen von Kapitalauszahlungen oder Betriebsrenten den vollen Beitrag 
zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Das wurde damit begründet, dass sonst erforderliche 
Beitragserhöhungen der Gesetzlichen Krankenversicherungen zu mehr Arbeitslosen führen würde. Diese 
Behauptung ist seit langem widerlegt.
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Antrag B 058: Informationspflicht über die Umwandlung von 
Guthaben in Renten und die Ausschüttung der Risikoüberschüsse 
bei der betrieblichen Altersversorgung, die über die private 
Versicherungswirtschaft abgewickelt werden
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 059

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert den Gesetzgeber auf, die Unternehmen der Versicherungswirtschaft zu
 2 mehr Transparenz zu verpflichten und für Renten, die in der betrieblichen
 3 Altersversorgung ihren Ursprung haben, eine Informationspflicht der
 4 Versicherungswirtschaft gegenüber den tarifvertragsschließenden Parteien vorzusehen.

Begründung

Wenn die Rentenzusagen in der betrieblichen Altersversorgung über die private Versicherungswirtschaft 
abgewickelt werden, ist die Festlegung der Rentenhöhe absolut intransparent. Bekannt ist nur die 
Nutzung der Sterbetafeln der deutschen Akturavereinigung. In diesen Sterbetafeln steckt ein 
Sicherheitszuschlag. Die Lebenserwartung wird bewusst höher kalkuliert als die aktuelle 
Trendentwicklung. Gemäß §7 Mindestzuführungsverordnung müssen 90 Prozent der Risikoüberschüsse in 
Form von Rentenerhöhungen wieder an die Versicherten zurückfließen. Diese Prozesse zur 
Rentenfestlegung und Rückführung der Risikoüberschüsse sind absolut intransparent. Aktuell gibt es 
keine Möglichkeit auch nur ansatzweise nachvollziehbare Informationen zu erhalten.
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Antrag B 059: Gesetzesänderung; Informationspflicht zu 
Betriebsrenten
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 058

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Antrag zur Einflussnahme auf den Gesetzgeber

 2 Informationspflicht über die Umwandlung von Guthaben in Renten und die Ausschüttung
 3 der Risikoüberschüsse bei der betrieblichen Altersversorgung, die über die private
 4 Versicherungswirtschaft abgewickelt werden.

Begründung

Wenn die Rentenzusagen in der betrieblichen Altersversorgung über die private Versicherungswirtschaft 
abgewickelt werden, ist die Festlegung der Rentenhöhe absolut intransparent. Bekannt ist nur die 
Nutzung der Sterbetafeln der deutschen Akturavereinigung. In diesen Sterbetafeln steckt ein 
Sicherheitszuschlag. Die Lebenserwartung wird bewusst höher kalkuliert als die aktuelle 
Trendentwicklung. Gemäß § 7 Mindestzuführungsverordnung müssen 90 Prozent der Risikoüberschüsse in 
Form von Rentenerhöhungen wieder an die Versicherten zurückfließen. Diese Prozesse zur 
Rentenfestlegung und Rückführung der Risikoüberschüsse sind absolut intransparent. Aktuell gibt es 
keine Möglichkeit auch nur ansatzweise nachvollziehbare Informationen zu erhalten.

Der Gesetzgeber ist aufzufordern die Unternehmen der Versicherungswirtschaft zu mehr Transparenz zu 
verpflichten und für Renten, die in der betrieblichen Altersversorgung ihren Ursprung haben, eine 
Informationspflicht der Versicherungswirtschaft gegenüber den tarifvertragsschließenden Parteien 
vorzusehen.
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Antrag B 060: Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der 
Deutschen Post der DDR
Antragsteller*in: Landesbezirksvorstand Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Gesamtorganisation wird aufgefordert, sich offensiv und öffentlichkeitswirksam
 2 dafür einzusetzen, dass die nachfolgend genannten und bisher nicht vollumfänglich in
 3 das Rentensystem der Bundesrepublik Deutschland überführten Berufs- und
 4 Personengruppen eingegliedert werden:

 5
 6

 7

 8
 9

 10

 11

Beschäftigte, die mindestens zehn Jahre bei der Deutschen Post oder im
Gesundheits- und Sozialwesen tätig waren,

Beschäftigte, die mindestens vier Jahre Familienangehörigen gepflegt haben,

Beschäftigte aus den im Einigungsvertrag festgeschriebenen Berufs- und
Personengruppen, die darüber hinaus anspruchsberechtigt sind,

Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der DDR, deren Ansprüche nicht in das
west-deutsche Rentensystem überführt wurden.

Begründung

Das Thema der Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR zieht sich mittlerweile über 30 Jahre nach 
der deutschen Einheit hin und es scheint auch weiterhin keine gerechte Lösung für unsere Kolleg*innen 
(Telekom, Post, Postbank) in Sicht zu sein. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal.

Die Ursache dieser Problematik findet sich bei der Überleitung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das so genannte Rentenüberleitungsgesetz (RÜG) sieht eine Stichtagsregelung vor. Das 
bedeutet, Ansprüche aus den Zusatzversorgungssystemen werden nach einer kurzen Übergangsfrist 
gestrichen.

Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem 
passten, fing mit Inkrafttreten des RÜGs eine bis heute bestehende Benachteiligung an. Sie mussten 
erhebliche finanzielle Verluste in Kauf nehmen.

*)„Anders als im Staats- und im Einigungsvertrag zugesichert, wurden teilweise DDR-spezifische 
Rentenelemente modifiziert oder gestrichen und ganze Personengruppen vergessen. Es wurden Wortlaute 
falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung 
ausgehebelt, nicht-systemnahe DDR-Renten gedeckelt und zu hohe Renten abgeschmolzen, so dass Teile 
der Ostrentner*innen über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen.

Zu den durch die Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören unter 
anderem in der DDR-geschiedene Frauen, Reichsbahner, Postler, Krankenschwestern, Angehörige der 
technischen Intelligenz, Bergmänner, Balletttänzerinnen.“                                                                          
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*) MDR.DE- Fernsehen- Geschichte- Zeitgeschichte Gegenwart- Politik & Gesellschaft                                                                                                                                                                    

https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-
sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html

Man muss sich einmal vorstellen was passiert wäre, wenn dieses Vorgehen (Aberkennung von 
Rentenansprüchen) in den alten Bundesländern stattgefunden hätte. Eine zugesagte Zusatzversorgung 
wäre zum Beispiel abrupt für die Beschäftigten der Bundespost beendet worden. Dieses Vorgehen wäre 
für die Altbundesländer unvorstellbar.

Ein Vorgang, der in der alten Bundesrepublik Deutschland undenkbar gewesen wäre, wird in den neuen 
Ländern durch die politisch Verantwortlichen ohne Skrupel durchgezogen. Das genau ist dieser fehlende 
Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR. Dabei handelt es sich für die 
betroffenen Kolleg*innen nicht um Peanuts. Es geht bei langjährig Beschäftigten um mehrere hundert 
Euro im Monat.

Absolut unverständlich ist für uns, dass es in 30 Jahren nicht möglich gewesen sein soll, dieses Unrecht, 
das bei der Überführung in Bundesrecht entstanden ist, zu korrigieren. Es geht um Gerechtigkeit nach 
über 30 Jahren Deutsche Einheit. Genau wegen dieser Gerechtigkeit müssen dieses Thema und deren 
Kampf um eine Lösung bei ver.di auf die Tagesordnung.

Wir waren bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch von ver.di aktiv begleitet und 
vorangetrieben wird. Leider haben wir nun feststellen müssen, dass ver.di in keiner Form an diesem, für 
viele Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post (Post, Telekom, Postbank), so wichtigen Prozess 
beteiligt ist. Das ist jedenfalls unser derzeitiger Kenntnisstand.

Uns macht dieser Kenntnisstand fassungslos. Wieso werden hier nicht aktiv die Interessen unserer 
ostdeutschen ver.di Mitglieder, die bei der ehemaligen Deutschen Post beschäftigt waren, vertreten?

Wir fordern ver.di auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Befriedung dieses Skandals zu 
unterstützen und voranzutreiben. Der Kompromiss ist aus unserer Sicht eine einmalige Abfindung. Das ist 
zwar nur ein Bruchteil der Summe anstelle der eigentlich bestehenden Ansprüche, aber es wäre 
zumindest eine Geste gegenüber der Lebensleistung vieler Kolleg*innen unserer Gewerkschaft.
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Antrag B 061: Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der DDR
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 062, B 063, B 064

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll sich offensiv, aktiv und öffentlichkeitswirksam für eine politische
 2 Lösung der bis jetzt vorenthaltenen Zusatzrenten aller ehemaligen Beschäftigten der
 3 Deutschen Post der Deutschen Demokratischen Republik einsetzen. Dazu ist zum Beispiel
 4 eine Konferenz / ein Zusammentreffen einzuberufen, unter Beteiligung von ver.di, der
 5 Politik und betroffener Mitglieder.

Begründung

Das Thema der Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR  zieht sich mittlerweile über 30 Jahre nach 
der deutschen Einheit hin und es scheint auch weiterhin keine gerechte Lösung für unsere Kolleg*innen 
(Telekom, Post, Postbank) in Sicht zu sein. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal.

Die Ursache dieser Problematik findet sich bei der Überleitung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das so genannte Rentenüberleitungsgesetz sieht eine Stichtagsregelung vor. Das bedeutet, 
Ansprüche aus den Zusatzversorgungssystemen werden nach einer kurzen Übergangsfrist gestrichen.

Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem 
passten, fing mit Inkrafttreten des Rentenüberleitungsgesetzes eine bis heute bestehende 
Benachteiligung an. Sie mussten erhebliche finanzielle Verluste in Kauf nehmen.

*„Anders als im Staats- und im Einigungsvertrag zugesichert, wurden teilweise DDR-spezifische 
Rentenelemente modifiziert oder gestrichen und ganze Personengruppen vergessen. Es wurden Wortlaute 
falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung 
ausgehebelt, nicht systemnahe DDR-Renten gedeckelt und zu hohe Renten abgeschmolzen, so dass Teile 
der Ostrentner über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen.

Zu den durch die Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören unter 
anderem in der DDR-geschiedene Frauen, Reichsbahner, Postler, Krankenschwestern, Angehörige der 
technischen Intelligenz, Bergmänner und Balletttänzerinnen.“

* MDR.DE- Fernsehen- Geschichte- Zeitgeschichte Gegenwart- Politik & Gesellschaft               

https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-
sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html

Man muss sich einmal vorstellen was passiert wäre, wenn dieses Vorgehen (Aberkennung von 
Rentenansprüchen) in den alten Bundesländern stattgefunden hätte. Eine zugesagte Zusatzversorgung 
wäre zum Beispiel abrupt für die Beschäftigten der Bundespost beendet worden. Dieses Vorgehen wäre 
für die Altbundesländer unvorstellbar.
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Ein Vorgang, der in der alten Bundesrepublik Deutschland undenkbar gewesen wäre, wird in den neuen 
Ländern durch die politisch Verantwortlichen ohne Skrupel durchgezogen. Das genau ist dieser fehlende 
Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
Dabei handelt es sich für die betroffenen Kolleg*innen nicht um Peanuts. Es geht bei langjährig 
Beschäftigten um mehrere hundert Euro im Monat.

Absolut unverständlich ist für uns, dass es in 30 Jahren nicht möglich gewesen sein soll, dieses Unrecht, 
das bei der Überführung in Bundesrecht entstanden ist, zu korrigieren. Es geht um Gerechtigkeit nach 
über 30 Jahren Deutsche Einheit. Genau wegen dieser Gerechtigkeit müssen dieses Thema und deren 
Kampf um eine Lösung bei ver.di auf die Tagesordnung.

Wir waren bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch von ver.di aktiv begleitet und 
vorangetrieben wird. Leider haben wir nun feststellen müssen, dass ver.di in keiner Form an diesem, für 
viele Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post (Post, Telekom, Postbank), so wichtigen Prozess 
beteiligt ist. Das ist jedenfalls unser derzeitiger Kenntnisstand.

Uns macht dieser Kenntnisstand fassungslos. Wieso werden hier nicht aktiv die Interessen unserer 
ostdeutschen ver.di-Mitglieder, die bei der ehemaligen Deutschen Post beschäftigt waren, vertreten?

Wir fordern ver.di auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Befriedung dieses Skandals zu 
unterstützen und voranzutreiben. Der Kompromiss ist aus unserer Sicht eine einmalige Abfindung. Das ist 
zwar nur ein Bruchteil der Summe anstelle der eigentlich bestehenden Ansprüche, aber es wäre 
zumindest eine Geste gegenüber der Lebensleistung vieler Kolleg*innen unserer Gewerkschaft.
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Antrag B 062: Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der 
Deutschen Post der DDR
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag B 061
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 061

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, sich offensiv, aktiv und öffentlichkeitswirksam für eine
 2 politische Lösung der bis jetzt vorenthaltenen Zusatzrenten aller ehemaligen
 3 Beschäftigten der Deutschen Post der DDR einzusetzen. Dazu ist eine Konferenz durch
 4 ver.di einzuberufen unter Beteiligung von ver.di, der Politik und betroffener
 5 Mitglieder.

Begründung

Das Thema der Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR zieht sich mittlerweile über 30 Jahre nach 
der Deutschen Einheit hin und es scheint auch weiterhin keine gerechte Lösung für unsere Kolleg*innen 
(Telekom, Post, Postbank) in Sicht zu sein. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal.

Die Ursache dieser Problematik findet sich bei der Überleitung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das so genannte Rentenüberleitungsgesetz (RüG) sieht eine Stichtagsregelung vor. Das 
bedeutet, Ansprüche aus den Zusatzversorgungssystemen werden nach einer kurzen Übergangsfrist 
gestrichen.

Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem 
passten, fing mit Inkrafttreten des RÜGs eine bis heute bestehende Benachteiligung an. Sie mussten 
erhebliche finanzielle Verluste in Kauf nehmen.

*„Anders als im Staats- und im Einigungsvertrag zugesichert, wurden teilweise DDR-spezifische 
Rentenelemente modifiziert oder gestrichen und ganze Personengruppen vergessen. Es wurden Wortlaute 
falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung 
ausgehebelt, nicht-systemnahe DDR-Renten gedeckelt und zu hohe Renten abgeschmolzen, so dass Teile 
der Ostrentner über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen.

Zu den durch die Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören u.a. in 
der DDR-geschiedene Frauen, Reichsbahner, Postler, Krankenschwestern, Angehörige der technischen 
Intelligenz, Bergmänner und Balletttänzerinnen.“  

* MDR.DE- Fernsehen- Geschichte- Zeitgeschichte Gegenwart- Politik & Gesellschaft
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-
sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html

Man muss sich einmal vorstellen was passiert wäre, wenn dieses Vorgehen (Aberkennung von 
Rentenansprüchen) in den alten Bundesländern stattgefunden hätte. Eine zugesagte Zusatzversorgung 
wäre zum Beispiel abrupt für die Beschäftigten der Bundespost beendet worden. Dieses Vorgehen wäre 
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für die Altbundesländer unvorstellbar.

Ein Vorgang, der in der alten Bundesrepublik Deutschland undenkbar gewesen wäre, wird in den neuen 
Ländern durch die politisch Verantwortlichen ohne Skrupel durchgezogen. Das genau ist dieser fehlende 
Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR. Dabei handelt es sich für die 
betroffenen Kolleg*innen nicht um Peanuts. Es geht bei langjährig Beschäftigten um mehrere hundert 
Euro im Monat.

Absolut unverständlich ist für uns, dass es in 30 Jahren nicht möglich gewesen sein soll, dieses Unrecht, 
das bei der Überführung in Bundesrecht entstanden ist, zu korrigieren. Es geht um Gerechtigkeit nach 
über 30 Jahren Deutsche Einheit. Genau wegen dieser Gerechtigkeit müssen dieses Thema und deren 
Kampf um eine Lösung bei ver.di auf die Tagesordnung.

Wir waren bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch von ver.di aktiv begleitet und 
vorangetrieben wird. Leider haben wir nun feststellen müssen, dass ver.di in keiner Form an diesem, für 
viele Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post (Post, Telekom, Postbank), so wichtigen Prozess 
beteiligt ist. Das ist jedenfalls unser derzeitiger Kenntnisstand.

Uns macht dieser Kenntnisstand fassungslos. Wieso werden hier nicht aktiv die Interessen unserer 
ostdeutschen ver.di Mitglieder, die bei der ehemaligen Deutschen Post beschäftigt waren, vertreten?

Wir fordern ver.di auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Befriedung dieses Skandals zu 
unterstützen und voranzutreiben. Der Kompromiss ist aus unserer Sicht eine einmalige Abfindung. Das ist 
zwar nur ein Bruchteil der Summe anstelle der eigentlich bestehenden Ansprüche, aber es wäre 
zumindest eine Geste gegenüber der Lebensleistung vieler Kolleg*innen unserer Gewerkschaft.
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Antrag B 063: Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der 
Deutschen Post der DDR
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Erledigt durch Antrag B 061
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 061

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert sich offensiv, aktiv und öffentlichkeitswirksam für eine
 2 politische Lösung der bis jetzt vorenthaltenen Zusatzrenten aller ehemaligen
 3 Beschäftigten der Deutschen Post der DDR einzusetzen.

Begründung

Das Thema der Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR zieht sich mittlerweile über 30 Jahre nach 
der Deutschen Einheit hin und es scheint auch weiterhin keine gerechte Lösung für unsere Kolleg*innen 
(Telekom, Post, Postbank) in Sicht zu sein. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal.

Die Ursache dieser Problematik findet sich bei der Überleitung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das so genannte Rentenüberleitungsgesetz (RüG) sieht eine Stichtagsregelung vor. Das 
bedeutet, Ansprüche aus den Zusatzversorgungssystemen werden nach einer kurzen Übergangsfrist 
gestrichen.

Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem 
passten, fing mit Inkrafttreten des RÜGs eine bis heute bestehende Benachteiligung an. Sie mussten 
erhebliche finanzielle Verluste in Kauf nehmen.

*„Anders als im Staats- und im Einigungsvertrag zugesichert, wurden teilweise DDR-spezifische 
Rentenelemente modifiziert oder gestrichen und ganze Personengruppen vergessen. Es wurden Wortlaute 
falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung 
ausgehebelt, nicht-systemnahe DDR-Renten gedeckelt und zu hohe Renten abgeschmolzen, so dass Teile 
der Ostrentner über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen.

Zu den durch die Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören u.a. in 
der DDR-geschiedene Frauen, Reichsbahner, Postler, Krankenschwestern, Angehörige der technischen 
Intelligenz, Bergmänner und Balletttänzerinnen.“        

* MDR.DE- Fernsehen- Geschichte- Zeitgeschichte Gegenwart- Politik & Gesellschaft                            
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-
sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html

Man muss sich einmal vorstellen was passiert wäre, wenn dieses Vorgehen (Aberkennung von 
Rentenansprüchen) in den alten Bundesländern stattgefunden hätte. Eine zugesagte Zusatzversorgung 
wäre zum Beispiel abrupt für die Beschäftigten der Bundespost beendet worden. Dieses Vorgehen wäre 
für die Altbundesländer unvorstellbar.

Ein Vorgang, der in der alten Bundesrepublik Deutschland undenkbar gewesen wäre, wird in den neuen 
Ländern durch die politisch Verantwortlichen ohne Skrupel durchgezogen. Das genau ist dieser fehlende 
Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR. Dabei handelt es sich für die 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

116 / 231

https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html
https://www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html


betroffenen Kolleg*innen nicht um Peanuts. Es geht bei langjährig Beschäftigten um mehrere hundert 
Euro im Monat.

Absolut unverständlich ist für uns, dass es in 30 Jahren nicht möglich gewesen sein soll, dieses Unrecht, 
das bei der Überführung in Bundesrecht entstanden ist, zu korrigieren. Es geht um Gerechtigkeit nach 
über 30 Jahren Deutsche Einheit. Genau wegen dieser Gerechtigkeit müssen dieses Thema und deren 
Kampf um eine Lösung bei ver.di auf die Tagesordnung.

Wir waren bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch von ver.di aktiv begleitet und 
vorangetrieben wird. Leider haben wir nun feststellen müssen, dass ver.di in keiner Form an diesem, für 
viele Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post (Post, Telekom, Postbank), so wichtigen Prozess 
beteiligt ist. Das ist jedenfalls unser derzeitiger Kenntnisstand.

Uns macht dieser Kenntnisstand fassungslos. Wieso werden hier nicht aktiv die Interessen unserer 
ostdeutschen ver.di Mitglieder, die bei der ehemaligen Deutschen Post beschäftigt waren, vertreten?

Wir fordern ver.di auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Befriedung dieses Skandals zu 
unterstützen und voranzutreiben. Der Kompromiss ist aus unserer Sicht eine einmalige Abfindung. Das ist 
zwar nur ein Bruchteil der Summe anstelle der eigentlich bestehenden Ansprüche, aber es wäre 
zumindest eine Geste gegenüber der Lebensleistung vieler Kolleg*innen unserer Gewerkschaft.
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Antrag B 064: Zusatzrenten der ehemaligen Beschäftigten der 
Deutschen Post der DDR
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Erledigt durch Antrag B 061
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 061

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich offensiv, aktiv und öffentlichkeitswirksam für eine politische
 2 Lösung der bis jetzt vorenthaltenen Zusatzrenten aller ehemaligen Beschäftigten der
 3 Deutschen Post der DDR ein.

Begründung

Das Thema der Zusatzversorgungssysteme der ehemaligen DDR zieht sich mittlerweile über 30 Jahre nach 
der deutschen Einheit hin und es scheint auch weiterhin keine gerechte Lösung für unsere Kolleg*innen 
(Telekom, Post, Postbank) in Sicht zu sein. Das ist aus unserer Sicht ein Skandal.

Die Ursache dieser Problematik findet sich bei der Überleitung der Zusatz- und 
Sonderversorgungssysteme der DDR in die gesetzliche Rentenversicherung der Bundesrepublik 
Deutschland. Das so genannte Rentenüberleitungsgesetz sieht eine Stichtagsregelung vor. Das bedeutet, 
Ansprüche aus den Zusatzversorgungssystemen werden nach einer kurzen Übergangsfrist gestrichen.

Für 27 Berufs- und Personengruppen, die mit ihren Ansprüchen nicht ins westdeutsche Rentensystem 
passten, fing mit Inkrafttreten des Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) eine bis heute bestehende 
Benachteiligung an. Sie mussten erhebliche finanzielle Verluste in Kauf nehmen.

*„Anders als im Staats- und im Einigungsvertrag zugesichert, wurden teilweise DDR-spezifische 
Rentenelemente modifiziert oder gestrichen und ganze Personengruppen vergessen. Es wurden Wortlaute 
falsch interpretiert, Festlegungen des Einigungsvertrages wenige Monate nach der Wiedervereinigung 
ausgehebelt, nicht-systemnahe DDR-Renten gedeckelt und zu hohe Renten abgeschmolzen, so dass Teile 
der Ostrentner über Jahre keine Rentenerhöhung bekamen.

Zu den durch die Ausnahmeregelungen im Rentenüberleitungsgesetz betroffenen Gruppen gehören u.a. in 
der DDR-geschiedene Frauen, Reichsbahner, Postler, Krankenschwestern, Angehörige der technischen 
Intelligenz, Bergmänner und Balletttänzerinnen.“ 

* MDR.DE- Fernsehen- Geschichte- Zeitgeschichte Gegenwart- Politik & Gesellschaft                      https://
www.mdr.de/geschichte/zeitgeschichte-gegenwart/politik-gesellschaft/ddr-renten-zusatzrenten-
sonderrenten-rentenueberleitungsgesetz-einigungsvertrag-106.html

Man muss sich einmal vorstellen was passiert wäre, wenn dieses Vorgehen (Aberkennung von 
Rentenansprüchen) in den alten Bundesländern stattgefunden hätte. Eine zugesagte Zusatzversorgung 
wäre zum Beispiel abrupt für die Beschäftigten der Bundespost beendet worden. Dieses Vorgehen wäre 
für die Altbundesländer unvorstellbar.

Ein Vorgang, der in der alten Bundesrepublik Deutschland undenkbar gewesen wäre, wird in den neuen 
Ländern durch die politisch Verantwortlichen ohne Skrupel durchgezogen. Das genau ist dieser fehlende 
Respekt vor der Lebensleistung vieler Menschen in der ehemaligen DDR. Dabei handelt es sich für die 
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betroffenen Kolleg*innen nicht um Peanuts. Es geht bei langjährig Beschäftigten um mehrere hundert 
Euro im Monat.

Absolut unverständlich ist für uns, dass es in 30 Jahren nicht möglich gewesen sein soll, dieses Unrecht, 
das bei der Überführung in Bundesrecht entstanden ist, zu korrigieren. Es geht um Gerechtigkeit nach 
über 30 Jahren Deutsche Einheit. Genau wegen dieser Gerechtigkeit müssen dieses Thema und deren 
Kampf um eine Lösung bei ver.di auf die Tagesordnung.

Wir waren bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass dieses Thema auch von ver.di aktiv begleitet und 
vorangetrieben wird. Leider haben wir nun feststellen müssen, dass ver.di in keiner Form an diesem, für 
viele Beschäftigten der ehemaligen Deutschen Post (Post, Telekom, Postbank), so wichtigen Prozess 
beteiligt ist. Das ist jedenfalls unser derzeitiger Kenntnisstand.

Uns macht dieser Kenntnisstand fassungslos. Wieso werden hier nicht aktiv die Interessen unserer 
ostdeutschen ver.di-Mitglieder, die bei der ehemaligen Deutschen Post beschäftigt waren, vertreten?

Wir fordern ver.di auf, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln eine Befriedung dieses Skandals zu 
unterstützen und voranzutreiben. Der Kompromiss ist aus unserer Sicht eine einmalige Abfindung. Das ist 
zwar nur ein Bruchteil der Summe anstelle der eigentlich bestehenden Ansprüche, aber es wäre 
zumindest eine Geste gegenüber der Lebensleistung vieler Kolleg*innen unserer Gewerkschaft.
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Antrag B 065: Politische Regelung für einen Gerechtigkeitsfonds – 
angemessene Entschädigung aller Betroffenen der Berufs- und 
Personengruppen der ehemaligen DDR, für vorenthaltene Renten– 
und Versorgungsansprüche
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Sachsen West-Ost-Süd
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Bundesregierung wird aufgefordert, für die in der früheren DDR tätig gewesenen
 2 Beschäftigten der Deutschen Post, die Mitarbeiter*innen des mittleren medizinischen
 3 Personals im Gesundheits- und Sozialwesen sowie die Balletttänzer*innen und
 4 freischaffenden bildenden Künstler*innen, deren rechtmäßig erworbene Leistungen aus
 5 der Altersversorgung (Betriebsrenten) durch eine Fehlentscheidung der Politik 1991
 6 liquidiert wurden, eine politische Regelung für eine angemessene Entschädigung zu
 7 erlassen.

Begründung

Der „Fonds zur Abmilderung von Härtefällen in der Rentenüberleitung“ (Härtefallfonds) kann ist nur ein 
erster Schritt zur Anerkennung der Lebensleistung von Betroffenen sein, ist es aber nur für diejenigen, 
deren Renten am Rande der Grundsicherung liegen. Über 90 Prozent der benachteiligten Angehörigen der 
Berufsgruppen gehen aber leer aus.

Zur Anerkennung der bis heute nachwirkenden harten Folgen der Wiedervereinigung und deren 
politischer Korrektur ist ein Gerechtigkeitsfonds seitens der Regierung einzurichten, aus dem alle 
Angehörigen der benachteiligten Berufs- und Personengruppen, unabhängig von der individuellen 
Einkommenssituation der Betroffenen eine Entschädigung erhalten. Die Entschädigung soll in Form einer 
gestaffelten Summe, die die unterschiedlichen Dienstjahre der Betroffenen angemessen berücksichtigt, 
gezahlt werden und darf nicht auf bestehende Renten und Leistungen wie die Grundsicherung im Alter 
oder die Grundrente angerechnet werden.

ver.di wird sich weiterhin auf allen politischen Ebenen dafür einsetzen, dass die, für die Betroffenen 
entstandene Gerechtigkeitslücke geschlossen wird.
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Antrag B 066: Analyse der Zusatzversorgungsysteme des 
öffentlichen Dienstes
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Alterssicherung / Rentenpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert zu prüfen und zu berichten:

 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9

inwieweit ein Leistungsunterschied zwischen den Zusatzversorgungskassen der
öffentlichen Dienste (ZVK) und den privatwirtschaftlich geführten
Versicherungsangeboten bei vergleichbaren Einzahlungen besteht, zum Beispiel
zwischen den Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes (VBL) und dem
Versorgungsverband bundes- und landesgeförderter Unternehmen e. V. (VBLU);

ob und wenn ja, welche gesetzlichen oder tarifrechtlichen Initiativen den Zugang
aller Beschäftigten in der Sozialwirtschaft ein den Zusatzversorgungskassen der
öffentlichen Dienste gleichwertiges Angebot schaffen können.

Begründung

Die tarifvertraglich geregelten Leistungen der Zusatzversorgungskassen der öffentlichen Dienste sind trotz 
der in der Vergangenheit vorgenommenen Verschlechterungen ein erheblicher Beitrag zur 
Existenzsicherung im Alter. Sie sind ein Grundpfeiler der ver.di-Tarifpolitik in den öffentlichen Diensten. 
Zugleich werden erhebliche Teile öffentlich geförderter und sozialrechtlich geregelter Bereiche der 
Sozialwirtschaft durch gemeinnützige freie Träger der Wohlfahrtspflege oder privatwirtschaftlich realisiert. 
Dies geschieht im Hinblick auf die freien Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des 
Subsidiaritätsgebotes der Sozialgesetzbücher, im Hinblick auf die Privatwirtschaft aus anderweitigen, 
vorwiegend kommerziellen Gründen. Immer aber handelt es sich um Aufgaben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, für deren bedarfsgerechte Bereitstellung die öffentliche Hand sowohl gesetzlich als auch 
weitaus überwiegend finanziell verantwortlich ist und auch selbst als Anbieter auftritt.

ver.di vertritt folgerichtig die Auffassung, dass die Tarifverträge der öffentlichen Dienste in 
Tarifverhandlungen mit den Trägern der Wohlfahrtspflege und der Privatwirtschaft in der Sozialwirtschaft 
„Leitwährung“ sind. Elementarer Bestandteil dieser Tarifverträge ist die Zusatzversorgung der jeweiligen 
Zusatzversorgungskassen der öffentlichen Dienste, zu denen die Beschäftigten der gemeinnützigen 
Wohlfahrtspflege und der in diesem Sektor tätigen Privatunternehmen keinen Zugang haben. Es bestehen 
berechtigte Zweifel, dass selbst im Falle tarifrechtlich geregelter Einzahlungen in gleicher Höhe bei 
privatwirtschaftlichen versicherungsrechtlichen Angeboten – zum Beispiel der VBLU - Leistungsansprüche 
in Höhe der ZVK entstehen. Gewerkschaftlicher Anspruch bei den Tarifverhandlungen mit der 
Wohlfahrtspflege und den privaten Anbietern in der Sozialwirtschaft muss deshalb das Prinzip „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ sein. Dies schließt selbstverständlich die Leistungen der Zusatzversorgung mit 
ein. Folgerichtig ist den Beschäftigten entweder der Zugang zu den Zusatzversorgungskassen der 
öffentlichen Dienste zu gewährleisten oder ein gleichwertiges Angebot zu etablieren. 
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Antrag B 067: Ausweitung des Mutterschutzes auf eine weitere 
Person
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 068

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert und setzt sich dafür ein, dass die Mutterschutzregelungen soweit
 2 abgeändert werden, dass eine Person, die in Mutterschutz geht, sich eine weitere
 3 Person aus ihrem Umfeld auswählen kann, welche von der Arbeit freigestellt wird, um
 4 die Mutter zu unterstützen.

 5 Dies soll ohne finanzielle Einschränkungen gegenüber beiden Personen durchgeführt
 6 werden.

Begründung

Für viele Arbeitgeber*innen ist es leider immer noch ein Grund Frauen nicht einzustellen oder Frauen 
schlechter zu stellen, da diese durch das mögliche „Kinder kriegen“ ausfallen könnten.

Mit oben genannten Begehren ermöglicht man nicht nur, dass Partner*innen werdende Mütter besser 
unterstützen können, sondern schafft eine Gleichheit der Geschlechter, denn fortan muss der Arbeitgeber 
auch Männer freistellen.
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Antrag B 068: Ausweitung des Mutterschutzes auf eine weitere 
Person
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Erledigt durch Antrag B 067
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 067

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert, dass die Mutterschutzregelung soweit abgeändert wird, dass eine
 2 Person die in Mutterschutz geht sich eine weitere Person aus dem Verwandtenkreis oder
 3 ihre Partner*in auswählen kann, welche von der Arbeit freigestellt wird, um die
 4 Mutter zu unterstützen. Dies soll ohne finanzielle Einschränkungen gegenüber beiden
 5 Personen durchgeführt werden.

Begründung

Für viele Arbeitgeber*innen ist es leider immer noch ein Grund Frauen nicht einzustellen oder Frauen 
schlechter zu stellen, da diese durch das mögliche „Kinder kriegen“ ausfallen könnten. Mit oben 
genanntem Begehren ermöglicht man nicht nur, dass Partner*nnen werdende Mütter besser unterstützen 
können, sondern schafft eine Gleichheit der Geschlechter, denn fortan muss der Arbeitgeber auch Männer 
freistellen.
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Antrag B 069: Kindkrank - Regelungen der Lebensrealität von 
Familien anpassen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 070

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di fordert, dass im § 45 SGB V Krankengeld bei Erkrankung des Kindes ohne
 2 zeitliche Begrenzung gewährt wird.

 3 ver.di setzt sich dafür ein, dass ein Attest für das so genannte ,,Kindkrank" analog
 4 zur Regelung bei eigener Erkrankung regelmäßig erst nach drei Tagen eingereicht
 5 werden muss.

 6 Für Beamt*innen setzt ver.di sich dafür ein, dass § 45 SGB V in den jeweiligen
 7 Verordnungen durch Verweisung zur Anwendung gebracht wird.

Begründung

In immer mehr Familien sind beide Eltern berufstätig und wollen dies auch so beibehalten.

Eine große Hürde sind dabei die Regelungen, wenn ein Kind erkrankt. Für gesetzlich versicherte 
Arbeitnehmer*innen sind dies pro Jahr zehn Tage pro Kind, maximal 25 Tage und es muss zwingend ein 
ärztliches Attest vorgelegt werden. Bei Beamt*innen gibt es sogar nur vier, maximal fünf Tage.

Die Anzahl der Tage ist absolut unzureichend. Kinder sind viel häufiger krank als Erwachsene. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern gehen Kinderärzt*innen von acht bis zwölf Infekten pro Jahr aus. Gerade in 
Krippe oder Kita stecken sich Kinder ständig mit Krankheiten an. Wie sollen die Tage Freistellung dafür 
reichen? Die Folge ist, dass berufstätige Eltern gezwungen sind Urlaub zu nehmen, sich unentgeltlich 
freizustellen oder sich selbst unerlaubterweise krank zu schreiben. Wenn Urlaub genommen wird, reicht 
dieser dann nicht mehr, um die Ferientage abzudecken und reißt neue prekäre Betreuungslöcher. Ohne 
Bezahlung wird es finanziell schnell eng, da Familien im Vergleich zu Alleinlebenden deutlich mehr 
Ausgaben haben. Und sich selbst krank zu melden bedeutet sich dem Risiko der Abmahnung oder 
Kündigung auszusetzen.

Viele Kindergärten klagen inzwischen darüber, dass kranke Kinder trotzdem abgegeben werden. Das ist oft 
kein böser Wille, sondern ein Armutszeugnis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zu kritisieren ist ebenfalls die Deckelung bei 25 bzw. fünf Tagen. Für Familien mit vielen Kindern macht 
dies die Situation noch schwieriger. Denn mehr Kinder in einer Familie bedeutet ja nicht, dass diese 
weniger krank werden. Im Gegenteil, oft stecken sich Kinder in der Familie unvermeidbar gegenseitig an. 
Das führt dazu, dass man sich zwischen Kindern und Beruf entscheiden muss, ein Elternteil gezwungen 
wird zu Hause zu bleiben, um die Zeiten abzudecken, in denen die Kinder krank sind.
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Weiteren Anpassungsbedarf wird in der Pflicht ab dem ersten Tag ein ärztliches Attest vorzulegen 
gesehen. Darf man sich selbst regelmäßig drei Tage ohne Attest vom Arzt krankmelden, ist dies bei 
Kindern nicht möglich. Warum erschließt sich jedoch nicht. Eltern können nach einer gewissen Zeit sehr 
gut abschätzen, ob ein Arztbesuch notwendig und / oder sinnvoll ist oder nicht. In der Praxis führt die 
Regelung dazu, dass berufstätige Eltern stundenlang mit dem kranken Kind in Wartezimmern auf einen 
Akuttermin warten müssen und selbst oder das Kind mit mehr Krankheitskeimen den Ort verlässt, als es 
vorher gehabt hat. Zeit, die das kranke Kind oft besser mit Erholen im Bett verbracht hätte. Zusätzlich 
verstopfen die Fälle die Praxen für die wirklich dringenden Fälle und produzieren unnötige Kosten für das 
Gesundheitssystem. Bei Kinderkrank sollte analog zur eigenen Krankheit die Möglichkeit bestehen sich 
drei Tage ohne Attest krank zu melden. 
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Antrag B 069 -Ä001: Änderungsantrag zu B 069
Änderungsantrag zu B 069

Antragsteller*in: Marina Schwarz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 2

 1 ver.di fordert, dass im § 45 SGB V Krankengeld bei Erkrankung des Kindes ohne 

 2 zeitliche Begrenzung gewährt wird.

ver.di fordert, dass sowohl das Gehalt als auch die Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe 
einbezahlt werden.
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Antrag B 070: Kindkrank-Regelungen der Lebensrealität von 
Familien anpassen
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 069
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 069

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert, dass im § 45 SGB V Krankengeld bei Erkrankung des Kindes die Anzahl
 2 der Tage erhöht wird und die Deckelung der Tage aufgehoben wird.

 3 ver.di setzt sich dafür ein, dass ein Attest für das so genannte "kindkrank" analog
 4 zur Regelung bei eigener Erkrankung (§ 5 Entgeltfortzahlungsgesetz), regelmäßig erst
 5 nach drei Tagen eingereicht werden muss.

 6 Für Beamt*innen fordert ver.di eine deutliche Anhebung der Tage an denen sie wegen
 7 Erkrankung eines Kindes freigestellt werden können.

Begründung

In immer mehr Familien sind beide Eltern berufstätig und wollen dies auch so beibehalten.

Eine große Hürde sind dabei die Regelungen, wenn ein Kind erkrankt. Für gesetzlich versicherte 
Arbeitnehmer*innen sind dies pro Jahr zehn Tage pro Kind, maximal 25 Tage und es muss zwingend ein 
ärztliches Attest vorgelegt werden. Bei Beamt*innen gibt es sogar nur vier, maximal fünf Tage.

Die Anzahl der Tage ist absolut unzureichend. Kinder sind viel häufiger krank als Erwachsene. Bei 
Säuglingen und Kleinkindern gehen Kinderärzt*innen von acht bis zwölf Infekten pro Jahr aus. Gerade in 
Krippe oder Kita stecken sich Kinder ständig mit Krankheiten an. Wie sollen die Tage Freistellung dafür 
reichen? Die Folge ist, dass berufstätige Eltern gezwungen sind Urlaub zu nehmen, sich unentgeltlich 
freizustellen oder sich selbst unerlaubterweise krank zu schreiben. Wenn Urlaub genommen wird, reicht 
dieser dann nicht mehr, um die Ferientage abzudecken und reißt neue prekäre Betreuungslöcher. Ohne 
Bezahlung wird es finanziell schnell eng, da Familien im Vergleich zu Alleinlebenden deutlich mehr 
Ausgaben haben. Und sich selbst krank zu melden bedeutet sich dem Risiko der Abmahnung oder 
Kündigung auszusetzen.

Viele Kindergärten klagen inzwischen darüber, dass kranke Kinder trotzdem abgegeben werden. Das ist oft 
kein böser Wille, sondern ein Armutszeugnis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zu kritisieren ist ebenfalls die Deckelung bei 25 bzw. fünf Tagen. Für Familien mit vielen Kindern macht 
dies die Situation noch schwieriger. Denn mehr Kinder in einer Familie bedeutet ja nicht, dass diese 
weniger krank werden. Im Gegenteil, oft stecken sich Kinder in der Familie unvermeidbar gegenseitig an. 
Das führt dazu, dass man sich zwischen Kindern und Beruf entscheiden muss, ein Elternteil gezwungen 
wird zu Hause zu bleiben, um die Zeiten abzudecken, in denen die Kinder krank sind.

Weiteren Anpassungsbedarf wird in der Pflicht ab dem ersten Tag ein ärztliches Attest vorzulegen 
gesehen. Darf man sich selbst regelmäßig drei Tage ohne Attest vom Arzt krankmelden, ist dies bei 
Kindern nicht möglich. Warum erschließt sich jedoch nicht. Eltern können nach einer gewissen Zeit sehr 
gut abschätzen, ob ein Arztbesuch notwendig und / oder sinnvoll ist oder nicht. In der Praxis führt die 
Regelung dazu, dass berufstätige Eltern stundenlang mit dem kranken Kind in Wartezimmern auf einen 
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Akuttermin warten müssen und selbst oder das Kind mit mehr Krankheitskeimen den Ort verlässt, als es 
vorher gehabt hat. Zeit, die das kranke Kind oft besser mit Erholen im Bett verbracht hätte. Zusätzlich 
verstopfen die Fälle die Praxen für die wirklich dringenden Fälle und produzieren unnötige Kosten für das 
Gesundheitssystem. Bei kinderkrank sollte analog zur eigenen Krankheit die Möglichkeit bestehen sich 
drei Tage ohne Attest krank zu melden.
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Antrag B 071: Kindergeld für berechtigte Personen, welche 
außerhalb des Elternhauses wohnen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Kindergeld ohne Abzweigungsantrag an das
 2 berechtigte Kind ausgezahlt wird, sofern es außerhalb der elterlichen Fürsorge wohnt.
 3 Ein verbundener Rentenanspruch sollte automatisch auf beide Eltern aufgeteilt werden
 4 (sofern nicht anders bestimmt) – unabhängig davon, ob diese noch zusammen wohnen /
 5 liiert sind oder nicht.

Begründung

Wenn junge Menschen, welche kindergeldberechtigt sind, nicht mehr zuhause wohnen, haben sie oft 
Probleme ihren Anspruch über einen Abzweigungsantrag zu erwirken. Wenn die Eltern nicht mithelfen 
(zum Beispiel wegen Streitigkeiten) kann man das gar nicht erst. Daher fordern wir diesen unnötig zu 
machen und auch die Ungerechtigkeit mit der Rentenanrechnung bei getrennt lebenden Eltern 
aufzulösen.
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Antrag B 072: Ausbau und Verbesserung der Elternzeitregelung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 073

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Elternzeit auf bis zu 36 Monate erhöht wird.

 2 Während der Elternzeit darf es zu keinen finanziellen Einschränkungen für die Eltern
 3 kommen (100 Prozent Lohnfortzahlung).

 4 Jedes Elternteil kann höchstens 18 Monate Elternzeit in Anspruch nehmen.

 5 Alleinerziehende können die vollen 36 Monate in Anspruch nehmen.

Begründung

Eltern sollen die Möglichkeit haben, Eltern sein zu können, ohne in Geldnot zu geraten. Durch die 100 
Prozent Lohnfortzahlung wird dies garantiert.

Um eine Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen, gibt es die Vorgabe, dass jedes Elternteil maximal 12 
Monate in Anspruch nehmen kann, sodass verhindert wird, dass die Frau die volle Elternzeit alleine 
nimmt. Dies ist oft dem geschuldet, dass die Frau weniger verdient als der Mann. Darüber hinaus gibt es 
Vätern die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen, da diese mit oben genannten Begehren eine starke 
gesetzliche Rückendeckung hätten, um dies gegen ihren Arbeitgeber durchzusetzen. 

Im Augenblick gibt es bis zu 14 Monate Elternzeit. Wobei ein Elternteil nur bis zu zwölf Monate Elternzeit 
nehmen kann. Der Höchstsatz beträgt 1.800,-- Euro und es werden 65 Prozent des durchschnittlichen 
Gehalts der letzten zwölf Monate ausgezahlt. 
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Antrag B 073: Ausbau und Verbesserung der Elternzeitregelung
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Erledigt durch Antrag B 072
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 072

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Elternzeit auf bis zu 24 Monate erhöht wird.

 2 Während der Elternzeit darf es zu keinen finanziellen Einschränkungen für die Eltern
 3 kommen (100 Prozent Lohnfortzahlung).

 4 Jedes Elternteil kann höchstens 12 Monate Elternzeit in Anspruch nehmen.

 5 Alleinerziehende können die vollen 24 Monate in Anspruch nehmen.

Begründung

Eltern sollen die Möglichkeit haben, Eltern sein zu können, ohne in Geldnot zu geraten. Durch die 100 
Prozent Lohnfortzahlung wird dies garantiert.

Um eine Geschlechtergerechtigkeit zu schaffen, gibt es die Vorgabe, dass jedes Elternteil maximal 12 
Monaten in Anspruch nehmen kann, sodass verhindert wird, dass die Frau die volle Elternzeit alleine 
nimmt. Dies ist oft dem geschuldet, dass die Frau weniger verdient als der Mann. Darüber hinaus gibt es 
Vätern die Möglichkeit Elternzeit zu nehmen, da diese mit oben genanntem Begehren eine starke 
gesetzliche Rückendeckung hätten, um dies gegen ihren Arbeitgeber durchzusetzen.

Im Augenblick gibt es bis zu 14 Monate Elternzeit. Wobei ein Elternteil nur bis zu 12 Monate Elternzeit 
nehmen kann. Der Höchstsatz beträgt 1.800,-- Euro und es werden 65 Prozent des durchschnittlichen 
Gehaltes der letzten 12 Monate ausgezahlt.
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Antrag B 074: Angemessene Alimentation für alle Kinder
Antragsteller*in: Bundesbeamt*innenkonferenz
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass alle Kinder in der Bundesrepublik Deutschland eine
 2 angemessene finanzielle Absicherung erhalten. Es gilt dabei die Situation aller
 3 Familien mit Kindern in den Blick zu nehmen und sich nicht auf die Kinder in
 4 Beamt*innenfamilien zu beschränken. Bei der Umsetzung der Kindergrundsicherung ist
 5 die Alimentationsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu
 6 berücksichtigen.

Begründung

Das Bundesverfassungsgericht hat am 4. Mai 2020 (2 BvL 6/17) entschieden, dass die Besoldung 
bestimmter kinderreicher Beamtengruppen in den Jahren von 2013 bis 2015 verfassungswidrig zu gering 
war. Das BVerfG hat die verfassungsrechtlichen Maßstäbe früherer Rechtsprechung angesichts von 
Veränderungen im Sozialrecht angepasst. So müsse das zur Bestimmung der Mindestalimentation 
herangezogene Grundsicherungsniveau alle Elemente des Lebensstandards umfassen, der den 
Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen staatlicherseits gewährt wird, also insbesondere den 
monatlichen Regelsatz, die anteiligen Kosten für die Unterkunft und Heizung sowie den Bedarf für Bildung 
und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Die Richter*innen haben damit 
einen Wert für Kinder, für Beamtenkinder, festgelegt.

Dieser Beschluss aus Karlsruhe hat nicht nur für die verurteilten Länder Konsequenzen. Denn mit ihm 
ging indirekt ein Prüfauftrag, gerichtet an die übrigen Bundesländer sowie den Bund, einher. Bislang 
wurden verschiedene Ideen entworfen und teilweise bereits umgesetzt.

Gemäß Artikel 33 Grundgesetz ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der 
hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln. Ob die neuen 
Instrumente als Fortentwicklung zu bewerten sind oder eher eine Verletzung des verfassungsrechtlich 
verankerten Alimentationsprinzips bedeuten, wird letztlich nur das Bundesverfassungsgericht wieder 
entscheiden können. Zugleich ist klar: Eine sehr starke pauschale Erhöhung des kinderbezogenen 
Familienzuschlages stellt ein Dilemma dar. Zum einen entwickelt sich im Verhältnis von sehr hohen 
Zuschlägen zu den Grundgehaltssätzen eine gewisse Schieflage. Zum anderen gerät der Kinderzuschlag 
aus gesellschaftspolitischer Sicht in einen wachsenden Rechtfertigungsdruck. So dürfte ein 
Besoldungsrecht, das für den Nachwuchs von Beam*tinnen quasi eine eigene Kinderbesoldung regelt, mit 
Blick auf die Lebenshaltungskosten für Kinder anderer Erwerbstätiger zunehmend kritisch hinterfragt 
werden.

Die Beamt*innen in ver.di fordern daher eine angemessene Alimentation aller Kinder in dieser 
Bundesrepublik Deutschland. Dies muss in die Debatte um die Kindergrundsicherung eingebracht werden.
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Antrag B 075: Abschaffung der Leistungsausschlüsse für EU – 
Bürger*innen
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber (Bundesregierung) dafür ein, dass der
 2 § 7 Abs. 1 S 2 SGB II vollständig gestrichen und die betreffenden Personengruppen in
 3 das System des SGB II eingegliedert werden. Für ausgeschlossene Unionsbürger*innen
 4 und andere Arbeitssuchende ist eine Verkürzung der Rückausnahme von den
 5 Leistungsausschlüssen in § 7 Abs. 1 S 4 SGB II unverzichtbar.

Begründung

Die Leistungsausschlüsse für bestimmte nichtdeutsche Staatsangehörige führen zu einem Zustand, der 
verfassungsrechtlich unhaltbar ist. Ein verfestigter Aufenthalt mit SGB-II-Anspruch darf nicht erst nach 
fünf Jahren angenommen werden, sondern entsprechend der früheren Rechtsprechung (vom 30. Januar 
2013 – B 14 AS 35/15 R) des Bundessozialgerichtes (BSG) regelmäßig nach spätestens sechs Monaten 
Aufenthalt. Darüber hinaus ist es auch aus integrationspolitischen Gründen nicht nachvollziehbar, 
Personen, die als Arbeitssuchende einen engen Arbeitsmarktbezug haben, vom Leistungssystem für 
erwerbsfähige Personen auszuschließen.
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Antrag B 076: Es gibt nur eine Menschenwürde – 
Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen!
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 077, B 078, B 079

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Es kann nicht zweierlei Maß für die Menschenwürde geben. ver.di setzt sich auf allen
 2 politischen Ebenen für das gleiche Recht auf Transferleistungen für alle in der
 3 Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen ein, ohne diskriminierende Unterschiede.
 4 Das Asylbewerberleistungsgesetz (Asylblg) muss abgeschafft werden. Die Betroffenen
 5 müssen in das reguläre Sozialleistungssystem einbezogen werden. Dies erfordert
 6 insbesondere folgende Änderungen:

 7
 8
 9
 10

Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Einbeziehung Geflüchteter ins
Bürgergeld bzw. die Sozialhilfe (SGB II / XII). Auf migrationspolitisch
motivierte Kürzungen und Sanktionen ist gemäß dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) aus 2012 ausnahmslos zu verzichten.

 11

 12

Einbeziehung aller Geflüchteten in die Sprach-, Qualifizierungs- und
Arbeitsförderungsinstrumente des SGB II.

 13

 14

 15

 16

 17

Einbeziehung geflüchteter Menschen in die gesetzliche Kranken- und
Pflegeversicherung (SGB V/XI). Dabei muss sichergestellt sein, dass auch
Menschen ohne Papiere jederzeit ohne Angst vor Abschiebung Zugang zum
Gesundheitssystem haben. Insbesondere muss ein Anspruch auf Sprachmittlung bei
Inanspruchnahme von Leistungen im Gesundheitswesen verankert werden.

 18

 19

 20

 21

 22

Von Krankheit, Traumatisierung, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Betroffene
sowie schwangere, alleinerziehende und ältere Menschen und geflüchtete Kinder
müssen – entsprechend ihrem Recht aus der EU-Aufnahmerichtlinie – einen Anspruch
auf alle aufgrund ihrer besonderen Situation erforderlichen zusätzlichen
Leistungen erhalten (insbesondere nach SGB IX, SGB VIII u.a.).

 23

 24

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sind als Geldleistungen
auszugestalten.

Begründung

Der Rat der EU hat in einer beispiellosen Entscheidung am 4. März 2022 den Weg frei gemacht: Menschen, 
die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine fliehen, erhalten in Ländern der EU ohne 
individuelles Asylverfahren eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, die in der Bundesrepublik 
Deutschland erst mal für 24 Monate gilt. 

Am 7. April hat die Bund-Länder-Konferenz beschlossen, die geflüchteten Menschen aus der Ukraine über 
die Sozialgesetzbücher II / XII (Hartz IV) zu versorgen. 
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Diese Entscheidung ist grundsätzlich zu begrüßen. Die finanzielle Unterstützung durch das 
Asylbewerberleistungsgesetz ist niedriger als in der regulären Sozialhilfe und garantiert kein 
menschenwürdiges Leben, zu dem auch eine ausreichende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehört. 
Dies ist verfassungsrechtlich höchst umstritten. In einem wegweisenden Urteil zum 
Asylbewerberleistungsgesetz 2012 stellten die Verfassungsrichter*innen fest, dass der Anspruch auf das 
aus der Menschenwürde abgeleitete Existenzminimum deutschen und ausländischen Staatsangehörigen 
gleichermaßen zusteht. Ein besonders relevantes Fazit aus dem Urteil ist: „Die Menschenwürde ist 
migrationspolitisch nicht zu relativieren“. Jede Form einer Ungleichbehandlung lehnt ver.di ab.

ver.di fordert seit 2015 die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die Re-Integration der 
Leistungen in die Sozialhilfe – für alle Menschen, die in die Bundesrepublik Deutschland fliehen. Deshalb 
ist für uns klar: Alle Geflüchteten müssen gleichbehandelt und unterstützt werden.

Die Genfer Flüchtlingskonvention als Grundlage unserer Schutzregelungen unterscheidet nicht zwischen 
uns scheinbar kulturell näherstehenden oder angeblich ferneren Schutzsuchenden. Der ver.di-Vorsitzende 
Frank Werneke brachte diese Haltung in einem Beitrag für ver.di NRW zu den Landtagswahlen 2022 
deutlich zum Ausdruck: „Wir wollen, dass niemand im Stich gelassen wird und sagen: Leave no one 
behind! (…) Unsere Solidarität ist unteilbar. Es gibt keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse.“
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Antrag B 077: Gleichberechtigte Integration aller Geflüchteten 
unabhängig von ihrer Herkunft
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Status: Erledigt durch Antrag B 076
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 076

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, allen Geflüchteten einen schnellen Wechsel vom
 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in SGB II oder SGB XII zu ermöglichen.

Begründung

Die Geflüchteten aus der Ukraine haben sehr schnell die Möglichkeit, in die Rechtskreise des SGB zu 
wechseln. Neben höheren Leistungen der Grundsicherung bedeutet dies vor allem die Möglichkeit, einer 
deutlich schnelleren Integration in den Arbeitsmarkt, welcher Schlüssel für gesellschaftliche Integration 
und Teilhabe ist. Bislang befinden sich viele Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern als der Ukraine 
teils jahrelang, bei vorgegebenem Wohnort und Arbeitsverbot, in einer „Warteschleife“. Dies ist eine 
psychische Belastung für die oftmals ohnehin schon traumatisierten Menschen, die einer schnellen 
Integration im Wege steht. Am Beispiel der Ukrainer*innen hat sich gezeigt, dass eine bessere Integration 
machbar ist.
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Antrag B 078: „Allen Menschen gleiches Recht“ - Geflüchtete 
Menschen sind gleich zu behandeln
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag B 076
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 076

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass alle geflüchteten Menschen gleich behandelt werden.
 2 In einer demokratischen Gesellschaft kann es keine Geflüchteten erster und zweiter
 3 Klasse geben.

 4 Daher ist allen Geflüchteten ein schneller Wechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz
 5 (AsylbLG) in SGB II (Bürgergeld) oder SGB XII (Grundsicherung) zu ermöglichen. 

Begründung

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine erhalten von dort geflüchtete Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland gleich bei der Einreise ihre volle Anerkennung. Ihnen werden kostenlose Nahverkehrstickets 
überlassen und sie werden gleich nach der Registrierung in Anschlussunterkünfte untergebracht. Sie 
haben Zugang zum Arbeitsmarkt und können sich in der Bundesrepublik Deutschland frei bewegen. Es 
gibt auch keine Residenzpflicht.

All diese Vorzüge haben geflüchtete Menschen aus anderen Ländern außerhalb der EU nicht. Während 
beispielsweise eine geflüchtete Person aus der Ukraine kostenlos mit dem Nahverkehr fahren kann, kann 
ein anderer Geflüchteter, der selbst ein Ticket erwerben muss, abgeschoben werden, wenn er sich kein 
Ticket leisten kann und beim Schwarzfahren erwischt wird. Andere geflüchtete Menschen müssen zuerst in 
einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, zu der sie zugewiesen werden, ausharren, bevor sie nach einer 
bestimmten Frist in einer Anschlussunterbringung untergebracht werden. Sowohl in der 
Erstaufnahmeeinrichtung wie in der Anschlussunterbringung herrscht Residenzpflicht, das heißt es gibt 
Sanktionen, wenn die geflüchtete Person sich außerhalb des Landkreises, in dem die Unterkunft liegt, 
aufhält. Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen Geflüchtete, die nicht aus der Ukraine oder der EU sind, erst 
nach dem anerkannten Asylstatus oder nach Ablauf einer Frist von mindestens zwei Jahren, seit ihrer 
Ankunft.

Auch in den Herkunftsländern vieler Geflüchteter, die nicht aus der EU und der Ukraine stammen, gibt es 
Kriege. Diese Kriege, die oft aus wirtschaftlichen Interessen (Rohstoffzugang) auch im Interesse der 
Industrienationen geführt werden, sind nicht vor der Haustür und haben so gut wie keine Auswirkungen 
auf die Interessen in Europa. Diese Kriege tauchen in den Nachrichten aber nicht auf.

Niemand flieht freiwillig. Die krasse Ungleichbehandlung von geflüchteten Menschen muss deshalb so 
rasch wie möglich beendet werden.
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Antrag B 079: Weiterentwicklung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, stattdessen Existenzsicherung im 
SGB II / SGB XII
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 076
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 076

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass das
 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) weiterentwickelt wird. Zumindest muss nach
 3 kurzer Zeit (zum Beispiel sechs Monate) ein Übergang aus dem AsylblG in das System
 4 des SGB II (nicht SGB XII) stattfinden.

Begründung

Der Ausschluss von Personen, die leistungsberechtigt nach AsylblG sind, ist integrationspolitisch 
kontraproduktiv, da die Regelungen des AsylblG keinerlei Instrumente für eine Arbeitsmarktintegration 
vorsehen, sondern im Gegenteil dafür geschaffen worden sind, Integration und Teilhabe zu verhindern. 
Dies ist widersinnig, da ein erheblicher Teil der betroffenen Menschen über viele Jahre und nicht selten 
dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland leben wird. Eine Weiterentwicklung dieses Gesetzes ist 
daher aus sozial- und integrationspolitischen sowie aus verfassungsrechtlichen Erwägungen überfällig – 
wie auch die Diskussion um den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zum 1. Juni 2022 
gezeigt hat. Flüchtlinge aus aller Welt müssen einer Gleichbehandlung sicher sein. Es muss die 
Möglichkeit bestehen, dass ein „Spurwechsel“ in den Arbeitsmarkt möglich ist, dies ist auch gerade wegen 
der Diskussion zur Fachkräfteeinwanderung nötig.
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Antrag B 080: Erhöhung der Regelbedarfsätze
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Regelbedarfe im Grundsicherungsbezug SGB II, SGB XII und im
 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Einzelpersonen müssen von 502,-- Euro auf
 3 725,-- Euro erhöht werden. Nur so kann nach Berechnung des Paritätischen die
 4 Grundsicherung bedarfsgerecht angepasst werden.

 5 Weiterhin bedarf es einen monatlichen Sofortzuschlag von 100,-- Euro, um die
 6 Preissteigerungen bei Energie und Lebensmittel aufgrund der Pandemie und des Krieges
 7 in der Ukraine auszugleichen.

 8 Auch müssen die Unterkunftskosten  im Grundsicherungsbezug in voller Höhe übernommen
 9 werden. Die Sanktionen im SGB II müssen komplett abgeschafft werden.

Begründung

Arbeitsminister Heil kündigt zum Jahreswechsel Änderungen bei den Regelleistungen an. Die Regelsätze 
sollen zum 1. Januar um 40,-- bis 50,-- Euro€ steigen. Das entspricht einer Steigerung von ca. 10 Prozent. 
Außerdem, so der Arbeitsminister weiter: „…Wollen wir zum 1. Januar das neue Bürgergeld einführen, mit 
dem wir das Hartz-IV-System überwinden und dem Sozialstaat ein neues Gesicht geben.“

Was Hubertus Heil im Bezug auf die Regelleistungen ankündigt ist nichts anderes als die Umsetzung der 
sowieso fälligen Regelleistungserhöhungen nach der Regelbedarfsstufenfortschreibungsverordnung 
(RBSFV)  durch die explodierenden Preise und die Inflationsrate. Das ist keine Überwindung des Hartz-IV-
Systems. Es ist vielmehr die Zementierung von dauerhafter Einkommensarmut.

Nach einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung  treffen die aktuellen hohen 
Energie- und Lebensmittelpreise ärmere Haushalte mit besonderer Wucht.

Mehr als eine halbe Million Menschen im Grundsicherungsbezug haben im Jahr 2020 im Schnitt aus dem 
vom BVerfG festgelegten Existenzminimum monatlich 87,-- Euro dazu bezahlt, um ihre Wohnung nicht zu 
verlieren.

Es lässt sich sagen: Bürgergeld bleibt Hartz IV, solange die Regelleistungen nicht bedarfsdeckend sind, die 
Kosten der Unterkunft nicht in voller Höhe übernommen werden und die Sanktionen vollständig 
abgeschafft sind.
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Antrag B 081: Gesetzliche Konkretisierung für einmalige Bedarfe 
bei Regelleistungen einführen 
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass in der Grundsicherung
 2 eine gesetzliche Konkretisierung eines Anspruches auf einmalige Bedarfe wie zum
 3 Beispiel Brillen, Elektrogeräte, Personaldokumente, medizinische Hilfsmittel und
 4 anders eingeführt wird (entsprechend des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes
 5 [BVerfG] von 2014).

Begründung

Das BVerfG sieht „die Gefahr einer Unterdeckung hinsichtlich der akut existenznotwendigen, aber 
langlebigen Konsumgüter, die in zeitlichen Abständen von mehreren Jahren angeschafft werden. 
Ausdrücklich genannt werden Anschaffungskosten für „weiße Ware“ und „Gesundheitskosten wie für 
Sehbrillen. Um solche Bedarfslagen unter Wahrung des Existenzminimums zu decken, ist die 
Wiedereinführung von einmaligen Beihilfen unerlässlich.  
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Antrag B 082: Schlechterstellung der Menschen im SGB XII 
verhindern
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Sozialpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass eine Reform des SGB
 2 XII auf den Weg gebracht wird, um die alten-, kranken- und behindertenspezifischen
 3 Bedarfe zu berücksichtigen. Eine Schlechterstellung gegenüber dem SGB II ist
 4 auszuschließen.

Begründung

Alte, Kranke und Behinderte werden im SGB XII vielfach schlechter gestellt, als im SGB II. Im Bürgergeld–
Gesetz wurden auch Änderungen im SGB XII , der „Grundsicherung im Alter und voller Erwerbsminderung“ 
durchgeführt. Hier haben die jeweiligen Bundesregierungen komplett versagt. In einer Vielzahl von Fällen 
sind im SGB XII die gesetzlichen Regeln viel schärfer als im SGB II. Hier sind Reformen für die alten-, 
kranken- und behindertenspezifischen Bedarfe überfällig. Das SGB XII ist im Verhältnis zum SGB II ein 
diskriminierendes Gesetz. Diese Diskriminierung muss aufhören, hier liegt ein dringender Reformbedarf 
vor.
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Antrag B 083: Aktive Arbeitsmarktpolitik in einer vielfältigen 
Gesellschaft
Antragsteller*in: Gewerkschaftsrat
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 085, B 086, B 088, B 089, B 095, B 096, B 098, B 099, B 100, B 102, 
B 103, B 104, B 105, B 106, B 107, B 108, B 109, B 116, B 117, B 119, B 
120, B 122, B 124, B 125, B 126

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Auf dem Arbeitsmarkt stehen die Akteur*innen vor großen Herausforderungen.  

 2 Aus demografischer Perspektive wird insbesondere der Übergang der so genannten
 3 Babyboomer in den Ruhestand Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen: Laut Statistischem
 4 Bundesamt werden 12,9 Millionen Erwerbspersonen bis 2036 das Renteneintrittsalter
 5 überschritten haben. Ein empfindlicher Arbeits- und Fachkräftemangel wäre - ohne
 6 Gegensteuern- die Konsequenz - und ist es zum Teil bereits. Die Folgen des
 7 technologischen Wandels prägen das Arbeitsmarktgeschehen weiterhin. Dem Institut für
 8 Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge arbeitete 2021 rund ein Drittel der
 9 Arbeitnehmer*innen in Berufen mit hohem Substituierbarkeitspotenzial. Auch wenn die
 10 betroffenen Arbeitsplätze sicher nicht „einfach“ wegfallen, kommt es erwartbar zu
 11 Verschiebungen innerhalb des Arbeitsmarktes und der Branchen, die es im Sinne der
 12 Arbeitnehmer*innen sozialverträglich zu gestalten und arbeitsmarktpolitisch zu
 13 begleiten gilt. Auch die Umstellung der Volkswirtschaft auf ein klimaneutrales
 14 Wirtschaften wird die Entwicklungen am Arbeitsmarkt beeinflussen. Art und Umfang
 15 dieser Dynamik sind noch nicht präzise quantifizierbar. Zwar kann davon ausgegangen
 16 werden, dass die Nettobeschäftigungseffekte leicht positiv bis neutral sein werden,
 17 die Verschiebungen zwischen den Sektoren und Berufen und damit erforderliche
 18 Umsteuerungsaufwände könnten jedoch erheblich sein.

 19 Der durch die Megatrends ausgelöste, laufende Strukturwandel - verstärkt durch die
 20 sehr präsenten Krisenauswirkungen der Corona-Pandemie und der anhaltend gestiegenen
 21 Inflation -  erzeugt bei vielen Beschäftigten Unsicherheit und soziale
 22 Abstiegsängste. Diesem Umstand muss eine verlässliche und ausgewogen ausgestaltete
 23 Arbeitsmarktpolitik gerecht werden, die sich am Gemeinwohl orientiert und
 24 gestalterisch an der Transformation mitwirkt. Um in ungewissen Zeiten Sicherheit zu
 25 vermitteln und Arbeitnehmer*innen in der Transformation „mitzunehmen“ gilt es
 26 konzertierte Anstrengungen zu unternehmen, die dem Entstehen von Arbeitslosigkeit
 27 entgegenwirken, die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und den Ausgleich von
 28 Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Ziele sind
 29 und bleiben ein hoher Beschäftigungsstand und stetige Verbesserung der
 30 Beschäftigungsstruktur.

 31 ver.di bringt sich als politische Akteurin aktiv und konstruktiv-kritisch in die
 32 arbeitsmarktpolitischen Diskussionen auf allen Ebenen ein
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 33 Ausbildung

 34 In den vergangenen Jahren ist die Zahl der ausbildenden Betriebe stark
 35 zurückgegangen. Trotz Fachkräftemangels und einer hohen Zahl unbesetzter
 36 Ausbildungsplätze mündeten allein im Jahr 2020 rund 230.000 junge Menschen in
 37 Maßnahmen des Übergangssystems, die nicht zu einem berufsqualifizierenden Abschluss
 38 führen. Die seit Jahren bestehende Ausbildungslosigkeit hat zu einem Höchststand von
 39 zuletzt 2,33 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsabschluss
 40 geführt. Es ist es zwingend notwendig, dass Arbeitgeber*innen ihrer Verantwortung
 41 stärker nachkommen und sich deutlich mehr Unternehmen an der Bereitstellung
 42 betrieblicher Ausbildungsplätze beteiligen. Mit dem Weiterbildungsgesetz hat die
 43 Bundesregierung einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht – weitere
 44 müssen folgen.

 45 ver.di fordert eine echte, umlagefinanzierte Ausbildungsgarantie.

 46 Bereits bestehende tarifvertragliche Umlagen müssen gefördert, Anreize für weitere /
 47 neue tarifvertraglich vereinbarte Umlagesysteme und Ausgleichsfonds geschaffen
 48 werden. Zudem muss die Verbundausbildung gestärkt werden.

 49

 50

ver.di fordert eine verbindliche (Mindest-)Ausbildungsplatzquote von sechs
Prozent.

 51 Übergang Schule / Beruf

 52 Der Übergang zwischen Schule und Beruf ist nach Auffassung von ver.di stärker in den
 53 Fokus der Bemühungen zu nehmen. Der strukturierten, gut ausgewogenen und
 54 länderübergreifend chancengleich ausgestalteten Berufsorientierung muss mehr
 55 Bedeutung eingeräumt werden. Die Stärkung, der weitere Ausbau und die Verzahnung der
 56 Jugendberufsagenturen (JBA) muss weiter vorangetrieben werden.  Die mit ausreichend
 57 personellen und finanziellen Ressourcen sowie funktionalen IT-Systemen ausgestatteten
 58 JBA können einen entscheidenden Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen
 59 Berufsorientierung / -beratung junger Menschen leisten.

 60 Darüber hinaus muss die (träger- und rechtskreisübergreifende) Zusammenarbeit aller
 61 Akteur*innen (Schulen, Hochschulen, Agenturen für Arbeit, Projektträger, Bund / Land
 62 / Kommunen) verbessert und intensiviert werden., Es bedarf eines besseren
 63 Datenaustausches und ganz grundsätzlich ist eine bessere Berufsorientierung an allen
 64 Schulformen (ausdrücklich auch Förderschulen) nötig. Bestehende Projektansätze,
 65 beispielsweise „Kein Abschluss ohne Anschluss“ in Nordrhein-Westfalen, müssen
 66 evaluiert und im Erfolgsfall verstetigt und bundesweit nutzbar gemacht werden.
 67 Gemeinsames Ziel aller Netzwerkpartner*innen muss es sein, allen jungen Menschen nach
 68 der Schule eine Anschlussperspektive zu eröffnen. Die Berufsorientierung an
 69 allgemeinbildenden Schulen muss über die unmittelbare Unterstützung bei der
 70 Auswahlentscheidung hinaus über arbeitsmarktliche Rahmenbedingungen aufklären, zum
 71 Beispiel über Tarifverträge sowie über gute und sichere Arbeitsbedingungen.

 72 ver.di macht sich grundsätzlich für eine Berufs- und Studienwahl frei von
 73 Geschlechterklischees stark. Das politische Augenmerk muss auf geschlechtersensible
 74 Beratung und Vermittlung gerichtet werden: Von Einrichtungen der Frühen Bildung über
 75 Schulen, Universitäten und Berufsberatungen bis hin zu den Arbeitgeber*innen, damit
 76 junge Menschen den Beruf wählen können, der zu ihnen passt.

 77 ver.di fordert, dass der Übergang zwischen Schule und Beruf / Studium deutlich
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 78

 79

 80

 81

 82

besser ausgestaltet wird: Kein*e Schulabgänger*in darf ohne das Angebot einer
konkrete Anschlussperspektive, die ihren*seinen Interessen und Neigungen
entspricht, in den Ausbildungs- / Arbeitsmarkt eintreten. Berufsberatung und
praktische Orientierung - frei von Geschlechterklischees - müssen fester
Bestandteil einer übergreifenden Gesamtkonzeption sein.

 83 Ausgleiche am Arbeitsmarkt

 84 ver.di macht sich dafür stark, dass ausnahmslos alle Potenziale am Arbeitsmarkt
 85 tiefgehend analysiert und mit geeigneten Maßnahmen gehoben werden. Aktuell trifft
 86 eine Rekordzahl an verfügbaren Stellen auf ein - auf den ersten Blick - nicht
 87 hinreichendes Angebot an verfügbaren Arbeitskräften. Hier gilt es konsequent
 88 anzusetzen und bestehende „Passungenauigkeiten“ abzubauen.

 89 Ein besonderes Augenmerk muss in diesem Kontext auf der Erwerbsbeteiligung von Frauen
 90 liegen. Gute Arbeitsmarktpolitik in diesem Sinne zielt konsequent darauf ab, die
 91 berufliche Situation von Frauen zu verbessern. Es gilt bestehende Markt-Nachteile für
 92 Frauen zu beseitigen und auf die Überwindung eines geschlechtsspezifisch geprägten
 93 Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinzuwirken. Schon allein aufgrund gesetzlicher
 94 Vorgaben müssen Frauen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und
 95 ihrer relativen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit gefördert werden. Entsprechenden
 96 Arbeitsmarktprogrammen ist zukünftig ein deutlich höherer Stellenwert einzuräumen –
 97 eine Zielgruppe müssen dabei Berufsaussteiger*innen sein, die für eine Rückkehr
 98 gewonnen werden können. Noch immer sind ganz überwiegend Frauen mit Care-Arbeit im
 99 privaten / häuslichen Umfeld betraut.

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

ver.di fordert über alle Bundes- und Landesministerien hinweg übergreifende
Maßnahmen mit dem Ziel, die Erwerbsbeteiligung von Frauen nachhaltig zu erhöhen.
Neben der Überwindung des Ehegattensplittings entsprechend den Vorschlägen des
DGB-Steuerkonzepts und der Abschaffung der Minijobs, muss insbesondere die
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf mit gebündelter
Kraft angegangen werden.

Zur weiteren Verringerung des Gender-Care-Gaps fordert ver.di die Aufwertung und
Professionalisierung der haushaltsnahen Dienstleistungen in Privathaushalten
durch Einführung eines Zuschussmodells sowie die konsequente Verknüpfung der
notwendigen Beschäftigungsregulierung mit der Arbeitsmarktpolitik.

 110 Regionale Passungsprobleme am Arbeitsmarkt müssen konsequent identifiziert und
 111 angegangen werden. Dabei kommt der individuellen Förderung freiwilliger Mobilität
 112 eine hohe Bedeutung zu, was ausdrücklich auch Bundesprojekte wie beispielsweise
 113 „Junges Wohnen“ umfasst.

 114 Eine weitere Personengruppe, die stärker als bisher im Fokus einer aktivierenden
 115 Arbeitsmarktpolitik stehen muss, sind bereits hier lebende Menschen mit
 116 Migrationshintergrund und / oder Fluchtgeschichte. Voraussetzung dafür sind
 117 insbesondere gesicherte Aufenthaltstitel, eine Arbeitserlaubnis und der mögliche
 118 Wechsel vom Asyl- ins Aufenthaltsrecht („Spurwechsel“) sowie beispielsweise die
 119 Verlängerung der Probeaufenthaltszeit und der Stichtagsregelung.

 120

 121

ver.di fordert besondere Anstrengungen, Menschen mit Migrationshintergrund und /
oder Fluchtgeschichte eine qualifizierte Beschäftigung zu ermöglichen.

 122 Bei Menschen mit Behinderung ist die Zahlenlage mit Blick auf etwaige Potenziale für
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 123 den Arbeitsmarkt sehr prägnant: Die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen liegt
 124 bei rund 45 Prozent und damit deutlich unter der Quote von rund 80 Prozent für
 125 Menschen ohne Behinderungen. Dies zeigt, wie unerlässlich Maßnahmen für eine
 126 gleichberechtigte Teilhabe an der Arbeitswelt sind.

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

ver.di fordert zusätzlich eine verbindliche (Mindest-)Ausbildungsplatzquote von
sechs Prozent für schwerbehinderte Menschen. Die Ausbildung schwerbehinderter
Menschen in Betrieben / Verwaltungen muss verbessert und ausgebaut werden. Alle
Ausbilder*innen von Menschen mit Behinderungen müssen über entsprechende
(Zusatz-) Qualifikationen verfügen. Den besonderen Bedarfen bei der Ausbildung
von Menschen mit Behinderungen ist durch auskömmliche Personalausstattung und
ein hohes Maß an Fachlichkeit gerecht zu werden. Die Kosten für etwaige
Zusatzqualifikationen müssen von den Arbeitgeber*innen getragen werden.
Grundsätzlich muss das einschlägige Förderungs- / Beratungsangebot der BA
deutlich ausgebaut werden.

ver.di fordert die Wiedereinführung der Sechs-Prozent-
Beschäftigungspflichtquote. Parallel müssen Informations- und
Unterstützungskampagnen dazu beitragen, Vorurteile zu überwinden, wonach
Menschen mit Behinderungen nicht leistungsfähig seien. Bei einer
behinderungsgerechten Ausstattung der Arbeitsplätze und einer Intensivierung
personenzentrierter Förderung kann und muss es gelingen, das Potenzial der
Beschäftigten mit Behinderungen in den Fokus einer Politik der Steigerung der
Beschäftigungsquote zu stellen.

ver.di fordert eine deutliche Anhebung der Ausgleichsabgabe - 250,-- Euro bei
drei Prozent bis weniger als fünf Prozent; 500,-- Euro bei zwei Prozent bis
weniger als drei Prozent, 750,-- Euro bei weniger als zwei Prozent (jeweils pro
nicht besetztem Pflichtarbeitsplatz).

ver.di fordert die Einführung einer 4. Stufe bei einer Beschäftigungsquote „0“
mit einer Ausgleichsabgabe in Höhe von 1.000,-- Euro. Das Nichterfüllen der
Beschäftigungspflicht muss als Ordnungswidrigkeit behandelt und mit Bußgeld
sanktioniert werden.

Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM): ver.di setzt sich dafür ein, dass
das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen mit Behinderungen im Kontext der
Werkstätten für behinderte Menschen gestärkt und ausgebaut wird. Dabei muss der
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Bemühungen stehen,
ohne die Funktion der Werkstätten für diejenigen Menschen mit Behinderungen zu
vernachlässigen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt (in seiner derzeitigen Verfasstheit) beschäftigt werden
können oder wollen. Das Budget für Arbeit, das Budget für Ausbildung sowie das
Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt
sind auszubauen. Das bisherige Entlohnungssystem der Werkstattbeschäftigten muss
reformiert werden und durch ein faires, angemesseneres System abgelöst werden.

 164 Flankierend zu zielgruppenspezifischen Maßnahmen im Hinblick auf das inländische
 165 Erwerbspersonenpotenzial kann (und muss) Arbeits- und Fachkräftemigration neu gedacht
 166 und unter sozialpartnerschaftlicher Beteiligung zukunftsfähig ausgestaltet werden. In
 167 diese Betrachtungen sind sowohl Menschen einzubeziehen, die nach Deutschland kommen,
 168 als auch diejenigen, die Deutschland und / oder Europa verlassen (wollen).
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 169 Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung

 170 Gute Erwerbsmigration kann zur Verringerung von Engpässen am Arbeitsmarkt beitragen
 171 und dort Wirkung erzielen, wo das inländische Potenzial auch längerfristig nicht
 172 ausreicht. Gute Einwanderungspolitik darf sich grundsätzlich nicht an ausschließlich
 173 ökonomischen Motiven orientieren. Vielmehr müssen die einwandernden Arbeits- und
 174 Fachkräfte und ihre Familien (hier und auch im Herkunftsland) mit ihren individuellen
 175 Bedürfnissen in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt werden. Denn: Bei
 176 Einwanderung geht es in erster Linie um die Menschen. Wer nach Deutschland kommt,
 177 hier lebt, arbeitet (und bleibt), braucht die Chance, in unserer Gesellschaft
 178 anzukommen, gleichberechtigt teilzuhaben und eine dauerhafte Bleibeperspektive.

 179 Equal Pay und Equal Treatment müssen auch in der Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung
 180 gelten. Einwanderung darf nicht dazu dienen, gute Arbeitsbedingungen und
 181 Tarifverträge zu unterlaufen oder dringend nötige Verbesserungen auszubremsen.
 182 Arbeitnehmer*innen, gleich ob bereits in Deutschland lebend oder neu einwandernd,
 183 verdienen Rahmenbedingungen, die gute und qualifikationsgerechte Arbeit
 184 sicherstellen. Bereits bei der Anbahnung von Erwerbsmigration müssen Fairness und
 185 Transparenz die obersten Gebote sein. Es muss sichergestellt sein, dass die deutsche
 186 Anwerbung von Arbeits- und Fachkräften nicht zu Engpässen in den betroffenen
 187 Herkunftsländern führt. Weiterhin muss Deutschland endlich die Konvention 181 der
 188 Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifizieren.

 189 Oberstes Ziel bei der Erwerbsmigration muss die qualifikationsadäquate Integration
 190 der einwandernden Arbeitnehmer*innen in den deutschen Arbeitsmarkt sein. Gerade
 191 angesichts des sich auftuenden Fachkräftemangels ist es für ver.di nicht
 192 nachvollziehbar, warum ausländische Qualifikationspotenziale nicht bzw. nicht
 193 hinreichend genutzt werden, sondern vielfach die schnelle (und regelmäßig nicht
 194 nachhaltige) Vermittlung in prekäre Beschäftigungs- und Einkommensbedingungen Vorzug
 195 erfährt.

 196 Die anfallenden Kosten für erforderliche Anerkennungsverfahren (u.a. Gebühren /
 197 Auslagen, Kosten für Zeugnisbewertungen, Kosten für Übersetzungen, Beglaubigungen und
 198 Gutachten) und auch für einschlägige Integrations- und Sprachkurse dürfen nicht zur
 199 unüberwindbaren Hürde bzw. zu einer langfristigen Belastung für die dringend
 200 benötigten Arbeits- und Fachkräfte werden. Vielmehr sind hier die aufnehmenden
 201 Arbeitgeber*innen in die Pflicht zu nehmen (und mit geeigneten Instrumenten wirksam
 202 zu kontrollieren), sofern nicht staatliche Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen.

 203

 204

 205

 206

ver.di fordert eine wohlüberlegte, faire Arbeits- und Fachkräfteeinwanderung.

ver.di setzt sich dafür ein, die Debatten um Einwanderung und Integration zu
versachlichen und Mobilität und Migration als gesellschaftlichen Normalzustand
in einer globalisierten Welt zu verstehen.

 207 Die Art und Weise der Integration von Neueingewanderten in den Arbeitsmarkt
 208 entscheidet wesentlich über ihre Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe. Für eine
 209 gelingende und nachhaltig erfolgreiche Erwerbsmigration kommt den betrieblichen
 210 Akteur*innen (Arbeitgeber*innen, Interessenvertretungen und Kolleg*innen) eine
 211 wichtige Rolle zu. Darüber hinaus müssen die politischen und sozialen
 212 Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Integration dauerhaft und nachhaltig
 213 gelingen kann.
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 214

 215

 216

Für eine erfolgreiche Erwerbsmigration und die Entwicklung entsprechender
zukunftsfähiger Konzepte fordert ver.di eine zentrale Zuständigkeit und
Koordinierung auf Bundesebene.

 217 Die Finanzierung einschlägiger Maßnahmen ist aus Bundesmitteln vorzusehen:
 218 Finanzierungslücken und / oder Föderalismusbedingte Hemmnisse dürfen gelingender
 219 Erwerbsmigration nicht zuwiderlaufen.

 220 In Deutschland sind verschiedene Stellen im öffentlichen Sektor mittel- und  /oder
 221 unmittelbar an den Prozessen rund um die Erwerbsmigration beteiligt: Vom Auswärtigen
 222 Amt mit dem Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten, über die deutschen
 223 Auslandsvertretungen und die inländischen Ausländerbehörden bis hin zur Bundesagentur
 224 für Arbeit mit der Zentralen Auslands- und Fachkräftevermittlung (ZAV).

 225

 226

ver.di fordert, dass die Zuständigkeiten und Abgrenzungen klar und verbindlich
definiert und Schnittstellenproblematiken ausgeräumt werden.

 227 In der öffentlichen Diskussion ist zuletzt von 400.000 Personen die Rede, die
 228 jährlich zu Erwerbszwecken einreisen müssten, um demografische Lücken auszugleichen.

 229

 230

 231

 232

ver.di fordert den Gesetzgeber auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
die diese sehr hohe Anzahl und die damit verbundenen Erwartungen der
Öffentlichkeit nicht zu einer übergroßen Bürde für die Verwaltungen und die dort
beschäftigten Kolleg*innen werden lassen.

 233 Verstärkte Werbemaßnahmen, die idealerweise im Ausland zu mehr Nachfrage hinsichtlich
 234 der Einwanderung nach Deutschland führen, verpuffen wirkungslos, wenn der behördliche
 235 Apparat zur Umsetzung der administrativen Prozesse weder über ausreichende technische
 236 und organisatorische Ressourcen noch über hinreichend personelle Kapazitäten verfügt.

 237 Arbeitsplatzverlusten entgegenwirken, Übergänge ins Bürgergeld-System vermeiden

 238 ver.di setzt sich für eine Arbeitsmarktpolitik ein, die mit wirksamen Instrumenten
 239 Arbeitsplatzverlusten entgegenwirkt, verlässlich das individuelle Risiko des
 240 Arbeitsplatzverlustes abmildert und Übergänge in das Bürgergeld-System möglichst
 241 verhindern hilft. Dazu bedarf es eines ausgewogenen und auskömmlich finanzierten
 242 Bündels an Maßnahmen und gut austarierten Leistungen.

 243 Das Arbeitslosengeld (ALG) gilt es weiterzuentwickeln. Handlungsleitend muss dabei
 244 der grundsätzliche Ansatz sein, Arbeitslose möglichst im Rechtskreise SGB III zu
 245 betreuen, bis eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt gelingt. Ein
 246 durchgängigerer Verbleib in der Arbeitslosenversicherung kann mit einer Kombination
 247 verbesserter Fördermaßnahmen und verlängertem Anspruch auf eine Geldleistung erreicht
 248 werden.  

 249 ver.di fordert für das Arbeitslosengeld:

 250

 251

 252

 253

 254

 255

 256

Die erforderliche Anwartschaftszeit ist auf zehn Monate zu verkürzen.

Der Zeitraum, in dem Beschäftigungszeiten angesammelt werden können
(Rahmenfrist), ist auf drei Jahre zu erweitern.

Für langjährig Beschäftigte ist die Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld zu
verlängern: Für je zwei Jahre Beschäftigungsdauer soll der Anspruch um einen
zusätzlichen Monat verlängert werden.

Bestimmte Zeiten der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen werden den
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 257

 258

 259

 260

 261

 262

 263

 264

Beschäftigungszeiten gleichgestellt.

Arbeitslose, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld ausläuft und die zuvor
mindestens 24 Monate sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, sollen für
bis zu zwei Jahre ein Anschlussarbeitslosengeld in Höhe von 58 Prozent des
letzten Nettolohnes erhalten. Die Kosten für das Anschlussarbeitslosengeld soll
der Arbeitslosenversicherung aus Steuermitteln erstattet werden. Neben dem
Anschlussarbeitslosengeld fordert ver.di einen Rechtsanspruch auf aktive
Förderung.

 265 Der massive Einsatz von Kurzarbeit hat in der Corona-Pandemie deren Wirksamkeit
 266 gezeigt – auch in Branchen, die wenig bis gar nicht damit vertraut waren, wie
 267 beispielsweise dem Veranstaltungsbereich oder im Handel.  Der durchschnittliche
 268 Arbeitszeitausfall für alle Kurzarbeitenden lag während der Pandemie zwischen 37 und
 269 48 Prozent. Insgesamt errechnet sich daraus von 2020 bis 2022 ein
 270 Beschäftigtenäquivalent von rund 2,2 Millionen gesicherten Arbeitsplätzen und damit
 271 verhinderter Arbeitslosigkeit (Vergleichszahlen 2019: 33 Prozent - 48.000).

 272 Entscheidend waren vor allem pragmatische gesetzgeberische Anpassungen und
 273 bürokratische Erleichterungen im Zusammenhang mit der Beantragung und Gewährung von
 274 Kurzarbeitergeld. Richtig war zudem die nach Länge der Bezugsdauer gestaffelte
 275 Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. Grundsätzlich hatte der Gesetzgeber bei der
 276 Gestaltung der Regelungen zur Kurzarbeit jedoch vor allem Arbeitnehmer*innen in
 277 Normalarbeitsverhältnissen im Blick, nicht aber Geringverdiener*innen, bei denen auch
 278 geringe Einbußen beim Regeleinkommen schnell Bedürftigkeit erzwingen.

 279

 280

 281

ver.di fordert die Einführung eines Mindestkurzarbeitergeldes, das
existenzsichernd ausgestaltet sein muss und einen elementaren Beitrag zur
Schließung von Sicherungslücken leisten kann.

 282 Ebenso besteht der Bedarf, die Transfer-Kurzarbeit weiterzuentwickeln. Dies betrifft
 283 die Verlängerung der Bezugsdauer und insbesondere die Möglichkeiten, in diesem
 284 Zeitraum eine Qualifizierung zu absolvieren.

 285 Selbstständige

 286 ver.di fordert, dass selbstständig Erwerbstätigen der Zugang zur
 287 Arbeitslosenversicherung (SGB III) grundsätzlich offenstehen muss. Beitrags- und
 288 Leistungsbedingungen sind analog denen der abhängig Beschäftigten auszugestalten.
 289 Bisher sind nur sehr wenige selbstständig Erwerbstätige gegen Arbeitslosigkeit
 290 abgesichert. Die aus dieser Sicherungslücke resultierenden Konsequenzen, nämlich der
 291 unmittelbare Übergang / Einstieg in das seinerzeit noch bestehende, restriktive
 292 „Hartz-IV-System“, sind für viele betroffene Selbstständige in der COVID19-Pandemie
 293 schmerzhaft spürbar geworden. Auch vor diesem Hintergrund sind grundlegende
 294 Reformschritte sinnvoll und notwendig.

 295 Um die soziale Absicherung Selbstständiger zu verbessern und langfristig auch die
 296 Anzahl der Beitragszahler*innen in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung zu
 297 erhöhen, sind folgende Veränderungen und Maßnahmen erforderlich:

 298

 299

 300

Einführung eines einmaligen, begrenzten Zeitfensters, in dem sich alle 
(Solo-)Selbstständigen neu versichern können;

Verlängerung der Dreimonatsfrist zur Neuversicherung nach einer Gründung;
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 301

 302

 303

 304

 305

 306

Öffnung der Versicherungspflicht auf Antrag für alle Selbstständigen ohne
spezifische Vorbedingungen;

Abschaffung des Versicherungsausschlusses Selbstständiger nach zweimaliger
Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld innerhalb eines Anspruchszeitraumes;

Neuregelungen, wonach Beitrag und Entgeltersatzleistungen für Selbstständige
nach dem tatsächlichen Einkommen berechnet werden.

 307 ver.di setzt sich darüber hinaus dafür ein, mittelfristig

 308

 309

 310

 311

 312

 313

eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung für alle
Solo-Selbstständigen einzuführen,

das Leistungsspektrum für Selbstständige sinnhaft und in Analogie zu dem für
abhängig Beschäftigte zu ergänzen, und

ein Modell für eine hälftige Auftraggeber*innenbeteiligung am
Versicherungsbeitrag für arbeitslosenversicherte Selbstständige zu entwickeln.

 314 Für ver.di steht fest, dass bei umfänglichem Einbezug von Selbstständigen in die
 315 Arbeitslosenversicherung die Ausgestaltung des Vermittlungsvorrangs im Hinblick auf
 316 die Kategorie „Selbstständigkeit“ einschlägig und bedarfsorientiert überarbeitet
 317 werden muss.

 318 Bürgergeld

 319 Eine Überwindung des Hartz-IV-Systems war mehr als überfällig und von ver.di seit
 320 langem gefordert. Das neue Bürgergeld leistet dies aber nur bedingt. Eine armutsfeste
 321 Ausgestaltung der Regelsätze, die auch sozio-kulturelle Teilhabe ermöglichen, bietet
 322 das Bürgergeld nicht. Hier fordert ver.di nicht nur eine deutliche Erhöhung und
 323 stärkere Flexibilität, um unvorhergesehene Kostensteigerungen zeitnah auffangen zu
 324 können, sondern auch ein geändertes Berechnungsmodell. Insbesondere erwarten wir
 325 dessen realitätsnahe Ausgestaltung, die Bedarfe nicht kleinrechnet oder ganz
 326 wegfallen lässt. Hierfür sollte eine Sachverständigenkommission eingesetzt werden,
 327 die auch Betroffene bzw. ihre Interessenvertretungen einbezieht.

 328 Richtig und wichtig ist in der Karenzzeit der Schutz von Wohnraum und Vermögen, hier
 329 ist eine zeitliche Ausweitung notwendig, um der Angst vor sozialem Abstieg bei
 330 Arbeitslosigkeit zu begegnen. Grundsätzlich sind bei den Wohnkosten (inkl. Heizung)
 331 dauerhaft die schwierigen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt angemessen einzubeziehen.

 332 Die weiterhin bestehende Berücksichtigung von Bedarfsgemeinschaften steht einer
 333 eigenständigen Existenzsicherung insbesondere von Frauen entgegen und ist unter
 334 gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten aufzuheben.

 335 Dort, wo Besserstellungen mit dem Bürgergeld nur für „Neuzugänge“ in den
 336 Leistungsbezug greifen, ist Gleiches auch Leistungsbeziehenden im Bestand zu
 337 gewähren.

 338 Im Bereich der Arbeitsvermittlung hat es substanzielle Fortschritte gegeben. Die
 339 Begegnung auf Augenhöhe und gemeinsam erarbeitete Kooperationspläne sollen der
 340 Stigmatisierung von Leistungsbeziehenden entgegenwirken. Der Wegfall des
 341 Vermittlungsvorrangs eröffnet mehr Chancen der Aus- und Weiterbildung bis hin zum
 342 Berufsabschluss, um eine dauerhafte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu
 343 ermöglichen. Das kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn die Fähigkeiten,
 344 Fertigkeiten und Interessen der Erwerbslosen die Basis für die Arbeitsvermittlung
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 345 sind – ggf. mit den notwendigen Anpassungsqualifikationen. Dafür braucht es vor allem
 346 eine individuelle und damit zeitintensive Beratung – das geht nicht ohne qualitativ
 347 und quantitativ ausreichende personelle sowie finanzielle Ressourcen in den
 348 Jobcentern. Kürzungen im Etat der BA für Verwaltungskosten und Eingliederungstitel
 349 konterkarieren die guten Ansätze und werden von ver.di daher abgelehnt. Vielmehr
 350 müssen Anreize wie das Weiterbildungsgeld oder der Bürgergeldbonus für Teilnahme an
 351 Fördermaßnahmen ausgebaut werden. Die nach wie vor möglichen Sanktionen entfalten
 352 dagegen keine positive Wirkung und sind daher abzuschaffen. Die für
 353 Konfliktsituationen vorgesehenen Schlichtungsstellen müssen unabhängig arbeiten und
 354 dürfen den Rechtsweg nicht aushebeln.

 355 Das eingeführte Bürgergeld geht zwar in die richtige Richtung, muss aber zwingend
 356 weiterentwickelt werden, insbesondere mit Blick auf das Berechnungsmodell für die
 357 Regelsätze und das Sanktionsregime.

 358 Für eine Arbeitsmarktpolitik, die Perspektiven aufzeigt - und die dafür nötigen 
 359 Ressourcen erhält

 360 ver.di setzt auf eine Arbeitsmarktpolitik, die Perspektiven aufzeigt, indem sie
 361 genügend Ressourcen in der Arbeitsverwaltung für individuelle Beratung vorsieht und
 362 sich wertschätzend mit den sehr individuellen Anliegen (bis hin zu sehr greifbaren
 363 sozialen Abstiegsängsten) auseinandersetzt.

 364 Die Veränderungsprozesse am Arbeitsmarkt werfen viele individuelle Fragen der
 365 betroffenen Arbeitnehmer*innen auf und führen zu größer werdendem Beratungsbedarf.
 366 Die Auseinandersetzung mit Um- und Neuorientierungen im beruflichen Kontext wird
 367 zunehmend mehr Menschen unmittelbar betreffen – zum Teil mit durchaus existenziellen
 368 Bezügen: Der Verlust einer langjährigen Erwerbstätigkeit, die etwaige Notwendigkeit,
 369 ein etabliertes soziales Umfeld zu verlassen oder auch die Perspektive in
 370 fortgeschrittenem Alter (erneut) die Schulbank zu drücken, begründen komplexe
 371 Entscheidungsräume. Eine ermutigende und Perspektiven schaffende Arbeitsmarktpolitik
 372 nimmt die Bedürfnisse, Befindlichkeiten und Ängste der Betroffenen ernst und schafft
 373 Raum und Möglichkeit für eine intensive Befassung mit den konkreten Anliegen des /
 374 der Einzelnen.

 375 Für das Herausarbeiten persönlicher Stärken, Schwächen und beruflicher
 376 Qualifizierungsbedarfe braucht es insbesondere Zeit und eine vertrauensvolle Basis
 377 für das gemeinsame Wirken von ratsuchenden Menschen und dem „Beratungssystem“.

 378

 379

ver.di fordert, dass keine Beratung an mangelnden Zeitressourcen und / oder
finanziellen Rahmenbedingungen scheitern darf.

 380 Im gesamtgesellschaftlichen Interesse sind alle erforderlichen Ressourcen zur
 381 Verfügung zu stellen, die bei Klärung und Bearbeitung des individuellen
 382 Veränderungsbedarfes sinnvoll und zielführend unterstützen und den möglichen
 383 persönlichen Wechsel zu einem Erfolg werden lassen.

 384 Weiterbildung und Qualifizierung sind der Schlüssel

 385 Dort, wo eingeschlagene Karrierepfade in einer Branche oder einem Unternehmen /
 386 Betrieb für einzelne oder Gruppen von Arbeitnehmer*innen (auch
 387 transformationsbedingt) nicht weitergehen, setzen Weiterbildung und Qualifizierung an
 388 – idealerweise schon deutlich bevor im schlechtesten Fall Arbeitslosigkeit überhaupt
 389 entstehen kann.
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 390

 391

 392

 393

ver.di fordert, dass keine arbeitsmarktrelevante Weiterbildung oder Umschulung
an fehlenden finanziellen Ressourcen seitens der Arbeitsverwaltung scheitern
darf. Fragen der Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes dürfen in Bezug auf
Weiterbildungsentscheidungen nicht handlungsleitend werden.

 394 Mit dem Ausbau der Weiterbildungsförderung und -beratung für Beschäftigte sind in der
 395 jüngeren Vergangenheit erste Schritte in diese Richtung erfolgt. ver.di setzt sich
 396 dafür ein, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

 397 Die Arbeitsagenturen, zunehmend auch Weiterbildungsagenturen, müssen verstärkt auf
 398 zielgruppenspezifische und geschlechtersensible Weiterbildungsberatung sowie
 399 nachhaltige und passgenaue Arbeitsmarktintegrationen orientiert werden.

 400 Für gute Weiterbildung bedarf es wirkungsvoller Instrumente und ausgewogener
 401 Förderkonzepte. Bei der Weiterentwicklung bestehender und der Schaffung neuer
 402 Instrumente gilt es, die Interessen der Arbeitnehmer*innen angemessen zu
 403 berücksichtigen: Erfolgskritisch sind insbesondere verbindliche
 404 Freistellungsmöglichkeiten, Kostenübernahmeregelungen und eine individuell
 405 zugeschnittene Bildungsberatung. Individuelle Wünsche, Neigungen und Interessen sind
 406 ebenso zu berücksichtigen wie die arbeitsmarktliche Verwertbarkeit einschlägiger
 407 Maßnahmen. Grundsätzlich muss der Denk- und Beratungsansatz branchen- /
 408 betriebsübergreifend und „ergebnisoffen“ sein. Bürokratische Hürden und komplexe
 409 Verwaltungsabläufe müssen vermieden und abgebaut werden. Das Ziel aller beteiligten
 410 Akteur*innen muss die Steigerung von Weiterbildungsquoten sein. Zudem muss
 411 sichergestellt sein, dass einschlägige Weiterbildungsangebote auch die Zielgruppen
 412 erreichen, die davon am meisten profitieren würden – insbesondere also Erwachsene in
 413 Berufen mit hohem Veränderungs- oder Automatisierungsrisiko, Erwachsene mit geringen
 414 Grundkompetenzen, Geringverdienende und Beschäftigte in kleinen und mittleren
 415 Unternehmen.   

 416 Um den hohen Anforderungen und Qualitätsansprüchen an Weiterbildung (betrieblich und
 417 außerbetrieblich) gerecht zu werden, braucht es eine funktionierende
 418 Trägerlandschaft.

 419

 420

 421

ver.di fordert Maßnahmen, die eine auskömmliche Finanzierung der Träger
gewährleisten und gute Arbeits- und Einkommensbedingungen für die dort
Beschäftigten möglich machen.

 422 Insbesondere ist eine Überarbeitung der Systematik der Bundesdurchschnittskostensätze
 423 sowie die Novellierung der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung
 424 (AZAV) erforderlich. Weiterbildungsmaßnahmen im Kontext von SGB II und III dürfen nur
 425 an tarifgebundene Träger vergeben werden – hierzu sind über Bundestariftreue-
 426 Regelungen die vergaberechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

 427 Für eine starke und handlungsfähige Arbeitsverwaltung

 428 ver.di setzt sich für eine starke und handlungsfähige Arbeitsverwaltung ein. Diese
 429 umfasst die Jobcenter (JC) und die Bundesagentur für Arbeit. Nur so können die
 430 arbeitsmarktpolitischen Handlungsnotwendigkeiten zielführend und zeitnah in die
 431 administrative Umsetzung gebracht werden.

 432 Gute Arbeitsverwaltung braucht insbesondere gut qualifizierte Beschäftigte in
 433 ausreichender Anzahl, die unter guten Arbeitsbedingungen ihren systemrelevanten
 434 Tätigkeiten nachgehen können. Es ist für ver.di nicht nachvollziehbar, warum BA-
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 435 vorstandsseitig immer noch an Personalabbauplänen festgehalten wird, anstatt endlich
 436 eine strategische Personalplanung aufzulegen, die sich an zukünftigen Entwicklungen
 437 orientiert und darüber hinaus auch etwaige Krisenszenarien umfasst.

 438

 439

 440

 441

 442

ver.di fordert, dass bei zusätzlichen Aufgaben, die der Arbeitsverwaltung
übertragen werden, die Personalisierung diskutiert und geklärt werden muss bevor
einschlägige Gesetzesvorhaben verabschiedet werden.

Für ver.di steht fest: Eine weitergehende (Über-) Belastung des Personals der
Jobcenter ist nicht hinnehmbar und tragbar.

 443 Zuletzt hat die Übernahme der Betreuung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine im
 444 SGB II, die ver.di ausdrücklich mitträgt und befürwortet, zu einer erheblichen
 445 Mehrbelastung geführt. Dazu kamen und kommen erweiterte Aufgabenstellungen aus der
 446 Bürgergeldreform. Die Personal- und Mittelausstattung in den Jobcentern (gE) ist in
 447 keiner Weise ausreichend und nachvollziehbar.

 448

 449

 450

 451

ver.di setzt sich für verbindliche Betreuungsquoten und dementsprechende
Personalschlüssel ein.

Strukturell fordert ver.di, dass sich die Arbeitsverwaltung an keiner Stelle im
Bundesgebiet aus der Fläche zurückziehen darf.

 452 Bei allen technischen Möglichkeiten (Videoberatung u.a.) muss dem Angebot von
 453 persönlichem Kontakt in den Dienststellen Priorität eingeräumt werden. Zudem braucht
 454 es eine politische und gesellschaftliche Diskussion zum grundsätzlichen Einsatz von
 455 Künstlicher Intelligenz in Sozialbehörden, verbunden mit der Beantwortung der
 456 Grundsatzfrage: „Wieviel Maschine soll drinstecken, wenn Menschen mit
 457 höchstpersönlichen Anliegen, Sorgen und Nöten mit staatlichen Stellen, wie der
 458 Arbeitsverwaltung, in Kontakt treten?“.

 459 Der BA kommt in Krisenzeiten und Rezessionen eine überaus wichtige
 460 Stabilisierungsfunktion zur Sicherung des sozialen Friedens zu. Die BA muss auch
 461 zukünftig in der Lage sein, in Krisen eine steigende Anzahl an
 462 Arbeitslosigkeitsmeldungen bzw. Kurzarbeitsanzeigen zu administrieren und
 463 Vermittlungsaktivitäten in einer Situation zu intensivieren, in der sich
 464 Vermittlungschancen verschlechtern. Diese zwingend zu tätigenden Maßnahmen führen zu
 465 erheblichen (Mehr-) Kosten, die sich haushälterisch kaum bis gar nicht abbilden
 466 lassen.

 467

 468

 469

 470

 471

ver.di setzt sich dafür ein, dass die BA in Nicht-Krisenzeiten eine hinreichende
Rücklage aufbauen kann.

ver.di lehnt Kreditierungen durch den Bund mit Tilgungsverpflichtung für Fälle,
in denen die Rücklage der BA nicht mehr ausreicht, ab. Vielmehr sind hierfür
Bundeszuschüsse auszubringen.

 472 Nur so kann dauerhaft und langfristig die Handlungsfähigkeit der BA in Krisenzeiten
 473 gewahrt und damit sichergestellt werden, dass der Arbeitsmarkt widerstandsfähig
 474 bleibt. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beläuft
 475 sich eine angemessene Rücklage auf etwa 0,65 Prozent des Bruttoinlandsproduktes,
 476 damit die BA für den Krisenfall hinreichend gewappnet ist.

 477 Selbstverwaltung konsequent stärken und ausbauen

 478 Gerade während der Corona-Pandemie hat sich der Verwaltungsrat der BA als

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

152 / 231



 479 verlässlicher Partner von Politik und Verwaltung erwiesen und ist seiner
 480 verantwortungsvollen Rolle im Krisenmodus als ad-hoc handlungsfähiges
 481 Selbstverwaltungsorgan nachgekommen.

 482 Auf lokaler Ebene leisten die Verwaltungsausschüsse bei den lokalen Arbeitsagenturen
 483 einen wichtigen Beitrag für die Erarbeitung und Bewirtschaftung der lokalen
 484 Arbeitsmarktprogramme. Auch diese Ebene der Selbstverwaltung gilt es zukunftsfähig
 485 auszugestalten und hinsichtlich der Entscheidungs- und Mitwirkungstiefe deutlich
 486 auszubauen. ver.di tritt zudem dafür ein, auch die Beiräte auf Ebene der
 487 Regionaldirektionen wieder gesetzlich zu normieren und mit formalem Mandat
 488 auszustatten. Den größten Handlungsbedarf sieht ver.di bei den örtlichen Beiräten der
 489 Jobcenter: Dabei ist zunächst eine zentrale Zuständigkeit zu definieren und eine
 490 übergeordnete Betreuungsstruktur auf der Ebene des BMAS aufzusetzen. Ein zentrales
 491 Register aller Beiräte, der verantwortlichen Sprecher*innen und den entsprechenden
 492 Kontaktadressen soll fachlichen Austausch zwischen den Gremien und die
 493 Übertragbarkeit von „best practice“ ermöglichen.

 494

 495

 496

 497

 498

 499

 500

 501

 502

 503

ver.di fordert die konsequente Stärkung und Ausweitung der Selbstverwaltung in
allen Bereichen der Arbeitsverwaltung und setzt sich vehement für eine starke,
unabhängige und wirkmächtige Selbstverwaltungsstruktur ein.

ver.di stellt sich möglichen Beschränkungen des Auftrages des Verwaltungsrates
entschieden entgegen und wirbt für die Stärkung des selbstverwalterischen
Ansatzes.

ver.di fordert, dass die Kompetenz der örtlichen Beiräte der Jobcenter von
reiner Beratung der Einrichtungen und der Abgabe von bloßen Stellungnahmen (zu
Einsatzfeldern der geförderten Arbeitsverhältnisse) zu wirklicher
Selbstverwaltung mit formalen Beteiligungsrechten weiterentwickelt werden muss.
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Antrag B 084: Kampagne starten! - selfmade Fachkräftemangel
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di erarbeitet eine Kampagne, die der Gesellschaft aufzeigt, dass der
 2 Fachkräftemangel arbeitgeberverschuldet ist.

 3 Dafür werden Forderungen und Infomaterialien ausgearbeitet.

Begründung

Die Arbeitgeber beschweren sich fortlaufend über den Fachkräftemangel ohne ihre eigene Schuld dabei zu 
bedenken.

Sie klagen über fehlende Arbeitskräfte, aber:

es fehlen (flächendeckende) Tarifverträge;

bilden schlecht oder gar nicht aus;

halten Arbeitszeiten nicht ein;

schaffen keine Perspektiven / Anreize;

unterbinden Mitbestimmung;

fehlende Wertschätzung;

es fehlen Personalentwicklungspläne;

verschwenden ihr Geld für Werbung anstatt es für bessere Arbeitsbedingungen.
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Antrag B 085: Inklusion behinderter Menschen in den ersten 
Arbeitsmarkt
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di - der Bundesvorstand und die Landesbezirke - setzt sich dafür in den
 2 zuständigen Ministerien (Bund / Länder) ein, dass die Bundesagentur für Arbeit und
 3 die Jobcenter von der Bundesregierung / den Landesregierungen verpflichtet werden,
 4 zeitnah mehr Personal für die Inklusion behinderter Menschen in den ersten
 5 Arbeitsmarkt einzustellen. Über die Arbeit und Ergebnisse ihrer Inklusionsarbeit
 6 berichten die Ämter in jedem Quartal den Verwaltungsräten.

Begründung

Seit Jahren versuchen immer wieder Schwerbehindertenvertretungen und deren Arbeitgeber durch 
Meldung offener Stellen in ihren Betrieben von den oben genannten Behörden entsprechende 
schwerbehinderte Menschen zur Vorstellung vorgeschlagen zu bekommen. Das Ergebnis ist fast immer 
gleich null! Und das bei stetig steigenden Erwerbslosenzahlen schwerbehinderter Menschen und einer oft 
herausragenden Ausbildung selbiger.
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Antrag B 086: Beschäftigungsquote Schwerbehinderung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 087

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll gemeinsam mit all seinen Organisationseinheiten und dem DGB darauf
 2 hinwirken, dass die gesetzliche Beschäftigungsquote nach SGB IX (Sozialgesetzbuch)
 3 schwerbehinderter Menschen von derzeit fünf Prozent auf 7,5 Prozent erhöht wird.
 4 Zeitgleich soll die Ausgleichsabgabe erhöht und die Möglichkeit der Absetzbarkeit von
 5 der Steuer gestrichen werden.

Begründung

Immer mehr Unternehmen - aber auch der öffentliche Dienst - erreichen nicht mehr die 
Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen und leisten lieber eine Ausgleichszahlung. Aufgrund 
des herrschenden Fachkräftemangel sollten die Arbeitgeber (bei einer entsprechenden Eignung) 
schwerbehinderte Menschen bewusster einstellen. Die Erhöhung der Quote würde ein Augenmerk stärker 
auf diese Personengruppe lenken. Frauen sind bei dieser Thematik stärker benachteiligt.
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Antrag B 087: Beschäftigungsquote Schwerbehinderung
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 086
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 086

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt gemeinsam mit all seinen Organisationseinheiten und dem DGB darauf hin,
 2 dass die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen von derzeit fünf Prozent auf
 3 7,5 Prozent erhöht wird. Zeitgleich sollte die Ausgleichsabgabe erhöht werden und die
 4 Möglichkeit der Absetzbarkeit von der Steuer gestrichen werden.

Begründung

Immer mehr Unternehmen - aber auch der öffentliche Dienst - erreichen nicht mehr die 
Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen und leisten lieber eine Ausgleichszahlung. Aufgrund 
des herrschenden Fachkräftemangel sollten die Arbeitgeber (bei einer entsprechenden Eignung) 
schwerbehinderte Menschen bewusster einstellen. Die Erhöhung der Quote würde ein Augenmerk stärker 
auf diese Personengruppe lenken. Frauen sind bei dieser Thematik stärker benachteiligt.
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Antrag B 088: Pflichtquote bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert eine Pflichtquote von fünf Prozent bei der Besetzung von
 2 Ausbildungsplätzen mit Menschen mit Behinderung in Unternehmen ab 50
 3 Mitarbeiter*innen in allen ausbildenden Betrieben.

 4 Der Bundesvorstand soll eine entsprechende Erweiterung des SGB IX bei der
 5 Bundesregierung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales - BMAS) einfordern.

Begründung

Alle Betriebe, die keine Menschen mit Behinderung beschäftigen (oder unter fünf Prozent liegen), müssen 
eine Ausgleichsabgabe (bzw. gestaffelte Ausgleichsabgabe) zahlen. Das ist seit vielen Jahren so und hat 
leider nicht zu einem inklusiven Bewusstseinswandel geführt. Nun hat sich der Arbeitsmarkt verändert. Es 
besteht ein Fachkräftemangel. Unternehmen suchen dringend Auszubildende, die möglichst im 
Unternehmen bleiben, loyal und verlässlich sind. Mit dieser Quote und der bereits existierenden 
finanziellen Unterstützung (Budget für Ausbildung) kann eine Win-Win Situation entstehen. Betriebe 
bilden Menschen mit Behinderung aus, bekommen eine Förderung und sichern ihr Unternehmen für die 
Zukunft. Unternehmen, die dieser Vorgabe nicht entsprechen wollen, müssen dementsprechend eine 
höhere Ausgleichsabgabe leisten, analog der bereits bestehenden Regelung.
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Antrag B 089: Ausgleichszahlungen für Betriebe mit zu geringem 
Beschäftigtenanteil von Menschen mit Behinderung und 
Gleichgestellten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die monatlichen Ausgleichszahlungen für Betriebe, deren Beschäftigtenanteil von
 2 Menschen mit Behinderung und Gleichgestellten unter der gesetzlichen Fünf-Prozent-
 3 Regelung liegen, müssen erhöht werden.

Begründung

Die aktuellen Regelungen der monatlichen Zahlungen für eine entsprechende Unterschreitung der 
gesetzlichen Fünf-Prozent-Regelung am Beschäftigtenanteil sind kein ausreichendes finanzielles 
Druckmittel, damit mehr Betriebe die gesetzlichen Regelungen einhalten statt sich davon frei zu kaufen.
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Antrag B 090: Schwerbehinderung – Grad der Behinderung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 091

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt gemeinsam mit all seinen Organisationseinheiten und dem DGB darauf hin,
 2 dass auch Menschen mit einem Grad der Behindertung (GdB) ab zehn pro 10er Stufe einen
 3 zusätzlichen Urlaubstag bekommen.

Begründung

Auch ab einem GdB ab zehn besteht ein erhöhter Aufwand für die eigene Gesundheit und Prävention. 
Dieser Aufwand ist bei Frauen mit einer „Doppelrolle“ sogar höher.
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Antrag B 091: Schwerbehinderung – Grad der Behinderung
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 090
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 090

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt gemeinsam mit all seinen Organisationseinheiten und dem DGB darauf hin,
 2 dass auch Menschen ab einem GdB ab zehn pro 10er Stufe einen zusätzlichen Urlaubstag
 3 bekommen.

Begründung

Auch ab einem GdB ab zehn besteht ein erhöhter Aufwand für die eigene Gesundheit und Prävention. 
Dieser Aufwand ist bei Frauen mit einer „Doppelrolle“ sogar höher.
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Antrag B 092: Offen, gerecht und ohne Ausbeutung: ver.di 
Anforderungen an die Maßnahmen zur Steigerung der 
Einwanderung von Fachkräften und anderen Arbeitnehmenden
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 093, B 094

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird das
 2 Erwerbspersonenpotenzial in der Bundesrepublik Deutschland ohne Einwanderung bis 2060
 3 um 40 Prozent sinken. Aufgrund dieser Entwicklung ist die Politik gefordert,
 4 Maßnahmen zu ergreifen. Entsprechend der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der
 5 Ampelkoalition geht die Bundesregierung eine Weiterentwicklung der
 6 Fachkräfteeinwanderung an.

 7 Für die Gewerkschaften steht fest: Ein Arbeitsmarkt der guten Löhne, menschenwürdiger
 8 Beschäftigungsverhältnisse und sozialer Absicherung befördert nicht nur den
 9 gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern auch die Beschäftigungschancen
 10 eingewanderter Menschen – inklusive ihrer materiellen und sozialen Teilhabe, sprich
 11 der gesellschaftlichen Integration. Die Vorhaben der Bundesregierung zur Steigerung
 12 der Erwerbsmigration gehen mit erleichterten Einreiseverfahren, vereinfachter
 13 Berufsanerkennung und der Einführung eines Punktesystems weit über bestehenden
 14 Regelungen hinaus. Gleichzeitig ist aus den Gesetzesentwürfen deutlich die
 15 Handschrift der Arbeitgeberverbände herauszulesen, die sich die Einwanderung von
 16 leicht verfügbaren, bereits qualifizierten und womöglich niedrigen entlohnten
 17 Arbeitskräften erhoffen.

 18 ver.di kritisiert eine an ausschließlich ökonomischen Motiven orientierte
 19 Einwanderungspolitik und formuliert folgende Forderungen an die Bundesregierung, um
 20 Ausbeutung, Abhängigkeit und Desintegration eingewanderter Beschäftigter
 21 auszuschließen.

 22 Hier lebende Migrant*innen fördern

 23 Faire Fachkräfteweinwanderung kann einen ergänzenden Beitrag zu den nötigen
 24 Anstrengungen zur Hebung inländischen Fachkräftepotenzials leisten, ersetzt sie aber
 25 nicht. Zu diesem Potenzial zählen in gleicher Weise wie andere Gruppen bereits hier
 26 lebende Migrant*innen und Geflüchtete.

 27 ver.di fordert daher besondere Anstrengungen, um diesen Menschen eine qualifizierte
 28 Beschäftigung zu ermöglichen. Eine Voraussetzung ist ein sicherer Aufenthaltstitel,
 29 eine Arbeitserlaubnis und der Wechsel vom Asyl- ins Aufenthaltsrecht (Spurwechsel).
 30 Das von der Bundesregierung Ende 2022 eingeführte Chancenaufenthaltsrecht für
 31 geduldete Geflüchtete reicht dafür nicht aus.
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 32 ver.di fordert die Verlängerung der Probeaufenthaltszeit und der Stichtagsregelung.

 33 Gute Arbeit zur Norm machen

 34 ver.di fordert, dass die Tarifbindung eines Unternehmens und das Vorhandensein von
 35 Betriebsräten wesentliche Faktoren dafür sein sollten, um die Zulassung von
 36 Beschäftigung aus dem Ausland zu erhalten.

 37 Ausbeuterische Betriebe sanktionieren

 38 ver.di fordert, dass wirkungsvolle Instrumente (Geldstrafen) entwickelt werden, um
 39 Arbeitgebende zu sanktionieren, die ihre Rechtspflichten bei der Beschäftigung
 40 eingewanderter Beschäftigter verletzen.  

 41 Einwanderungsinteressierte Beschäftigte informieren

 42 ver.di fordert, dass das seit 2017 bewährte Angebot „Faire Integration“ zur Beratung
 43 von Drittstaatsangehörigen in arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen
 44 verstetigt und aus Bundesmitteln dauerhaft gefördert wird. Zudem sollte eine
 45 vollständige Finanzierung aus Bundesmitteln vorgesehen werden und die
 46 Koordinierungsstelle dauerhaft beim DGB verankert werden. Dieser ist aufgefordert,
 47 eine höhere Kontinuität und mehr Vielfalt bei der Besetzung der Leitungsfunktionen zu
 48 erreichen.

 49 Rechtsdurchsetzung bei Arbeitsverstößen verbessern

 50 Die Rechtsdurchsetzung muss verbessert werden und darf nicht auf Kosten, sondern muss
 51 im Sinne migrantischer Beschäftigter organisiert werden.

 52 ver.di fordert den Abbau von Zugangsbarrieren zu den Arbeitsgerichten
 53 (Verdolmetschung, interkulturelle Schulungen) und Unterstützungsfonds für mittellose
 54 Betroffene, die vor der Eröffnung eines Verfahrens oftmals gezwungen sind, in ihre
 55 Herkunftsländer zurückzukehren. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Zoll
 56 sollten bei Kontrollen in erster Linie Arbeit- und Auftraggeber in den Fokus nehmen
 57 und nicht Minimalziele wie Aufenthaltsverstöße verfolgen.

 58 Arbeitgeberbindung verhindern

 59 Es darf für eingewanderte Beschäftigte keine Bindung des Aufenthaltes an die
 60 Beschäftigung bei nur einem Arbeitgebenden geben, weil dies erpresserisch auf die
 61 Beschäftigten wirkt. Arbeitsplatzverlust oder freiwilliger Wechsel darf sich nicht
 62 unmittelbar negativ auf den Verlust der Aufenthaltserlaubnis auswirken.

 63 ver.di fordert entsprechende Ermessensspielräume der zuständigen Behörden
 64 einzuschränken und die Erwerbstätigkeit zur Suche nach einer neuen Beschäftigung zu
 65 gestatten. Auch der Zugang zu Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung muss für
 66 eingewanderte Beschäftigte gewährleistet sein. Aufgrund dieser Forderungen lehnt
 67 ver.di auch eine Entfristung der so genannten Westbalkanregelung für gering
 68 qualifizierte Beschäftigte aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo,
 69 Montenegro, Nordmazedonien und Serbien ab. Die Bundesregierung will diese Regelung
 70 entfristen, bei der Beschäftigte an einen Arbeitgebenden gebunden sind und keine
 71 Möglichkeit haben, ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland dauerhaft zu
 72 sichern.  

 73 Private Arbeitsvermittlung kontrollieren

 74 Die Vermittlung von Fachkräften aus dem Ausland an Arbeitgebende in der
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 75 Bundesrepublik Deutschland muss in erster Linie über die Bundesagentur für Arbeit
 76 erfolgen.

 77 ver.di fordert, dass die Aktivitäten profitorientierter privater Vermittler strikt
 78 über Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren geregelt und öffentlich kontrolliert
 79 werden. Bei Verstößen gegen Arbeitsrechte oder die ILO-Konvention 181 ist diesen
 80 Vermittlungsagenturen die Zulassung zu entziehen. Ob Gütesiegel für faire
 81 Beschäftigung / Vermittlung wie zum Beispiel das staatliche Projekt "Faire Anwerbung
 82 Pflege Deutschland" unseren Ansprüchen nach Guter Arbeit, Integration und Vermittlung
 83 nachkommen, ist unter Einbeziehung der angeworbenen Beschäftigten zu evaluieren.

 84 Internationale Abkommen unterzeichnen und einhalten

 85 ver.di fordert von der Bundesregierung die Ratifizierung der ILO-Konvention 181
 86 vorzunehmen, die unter anderem die Erhebung von Vermittlungsgebühren bei
 87 Arbeitnehmer*innen untersagt. Das Employer pays-Prinzip muss auch bei der Vermittlung
 88 in die Bundesrepublik Deutschland gelten. Beschäftigten wie zum Beispiel
 89 Pflegekräften, dürfen nicht die Kosten für den Migrationsprozess (Anreise,
 90 Sprachkurse…) auferlegt werden.

 91 Spracherwerb sinnvoll organisieren

 92 ver.di fordert, dass die Arbeitgebenden dazu verpflichtet werden, die Sprachbildung
 93 der Beschäftigten sicherzustellen. Beschäftigte brauchen Zeit und Freistellungen, um
 94 Angebote nutzen zu können. Betriebliche Integrations- und Sprachlotsen können einen
 95 wichtigen Beitrag bei der Erlernung der Sprache und der Ankunft in der Gesellschaft
 96 leisten, sie brauchen dafür Freistellung und Unterstützung.

 97 Familiennachzug erleichtern

 98 Integration ist kein Selbstläufer!

 99 ver.di fordert daher, dass ein Einwanderungsgesetz den Arbeitnehmer*innen nicht nur
 100 ermöglicht, ihre Familie ohne Sprachauflagen mitzubringen, sondern auch qualitativ
 101 hochwertige Integrationshilfen festschreibt, die das Ankommen in die Bundesrepublik
 102 Deutschland erleichtern.

Begründung

ver.di und der DGB haben in der Vergangenheit beständig darauf hingewiesen, dass der so genannte 
Fachkräftemangel infolge schlechter Arbeitsbedingungen in vielen Branchen selbstverschuldet ist. Hinzu 
kommen zu geringe Investitionen in die soziale Infrastruktur und die unzureichende Förderung großer 
gesellschaftlicher Gruppen zur Beteiligung am Erwerbsleben. Dazu zählen insbesondere Frauen, 
Erwerbslose, aber auch eingewanderte Menschen. Zum inländischen Erwerbstätigenpotenzial gehören 
auch die in die Bundesrepublik Deutschland geflüchteten Menschen, deren Zugang zum Arbeitsmarkt 
aufgrund restriktiver Aufenthaltsgesetze zum Teil eingeschränkt ist. 

Entsprechend der Vereinbarungen im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition geht die Bundesregierung eine 
Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung an. Für dieses Gesetzesvorhaben liegt nun ein 
Referentenentwurf vor.

Begründet wird das Gesetzesvorhaben unter anderem damit, dass der Arbeitsmarkt bereits in vielen 
Bereichen von einem Mangel an verfügbaren Fachkräften geprägt ist, was die wirtschaftlichen Aussichten 
einzelner Branchen und Deutschlands insgesamt beeinträchtigt. Um den Bedarf an Arbeitskräften zu 
decken, sollen primär inländische und innereuropäische Potenziale gehoben werden. Dies wird – so die 
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Bundesregierung – aber nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken. Zum 1. März 2020 trat das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, mit dem die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland bereits 
erleichtert wurde. Die Bundesregierung erachtet weitere Anstrengungen für notwendig, um eine 
bedarfsgerechte Zuwanderung von Fach- und Arbeitskräften zu erreichen. Außerdem müssen aufgrund 
von Änderungen an der Blue-Card-Richtlinie Änderungen am Aufenthaltsrecht vorgenommen werden.

Die ver.di-Forderungen basieren auf den Erfahrungen der Arbeitskonflikte der letzten Jahre in vielen durch 
ausländische Arbeitnehmer*innen geprägten Branchen (Kurierdienste, Tech-, Finanz- und IT-
Unternehmen). 
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Antrag B 093: Anerkennung der Kompetenzen der Migrant*innen 
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt auf Landes- und Bundesebene darauf hin, dass die Anerkennung der
 2 beruflichen Kompetenzen der Migrant*innen und die Erleichterung der Kommunikation in
 3 den Ämtern und Behörden durch verstärkten Einsatz von Dolmetscher*innen und durch
 4 geeignete und qualifizierte Kompetenzfeststellung vereinfacht wird, um den Weg in
 5 qualifizierte Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt, Ausbildungen und Fortbildungen zu
 6 ermöglichen.

Begründung

Jeder Mensch hat das Recht in dem Bereich zu arbeiten, in dem er in seinem Heimatland gearbeitet oder 
studiert hat. Es sollte herausgefunden werden, in welchen Bereichen die Migrant*innen in ihren 
Herkunftsländern gearbeitet oder studiert haben. Ein Bauer kann seine Erfahrung in Landwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland weiter zunutze machen, wenn er die Möglichkeit bekäme, seine Kompetenz 
einzusetzen. Ein erfahrener Elektriker, Mathematiker, Lehrer, Ingenieur, Arzt, Musiker, Maler, Mauer usw. 
kann durch Anerkennung seine Kompetenten einen erleichterten Weg zu Arbeitsmarkt finden.

Diese ist möglich durch verstärkte Beschäftigung von Dolmetscher*innen in den Ämtern und Behörden 
und die Entwicklung von verständlichen Fragebögen, schon bei dem ersten Antrag bei der Agentur der 
Arbeit oder Jobcenters.

Die Menschen sind viel effektiver und glücklicher, wenn ihre Interessen und Kompetenten wahrgenommen 
und ihre Fähigkeiten anerkannt werden.

Viele Migrant*innen, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen haben in einem Beruf in ihren 
Heimatsländern gearbeitet. Sie sind Expert*innen in ihrem Fach. Es ist für die deutsche Wirtschaft 
dringend notwendig diese Fachkräfte wieder in ihrem Berufen arbeiten zu lassen oder den Zugang zur 
Ausbildung, Fortbildung oder Studium zu zulassen.

Ein erfolgreicher Mechaniker aus einem Kriegsgebiet, der sein Brot in seinem Heimatland durch 
Autoreparatur verdient hatte, kann durch falsche Maßnahmen und folgender langjähriger Arbeitslosigkeit 
keinen Beitrag für sich, unser Sozialsystem und unsere Wirtschaft leisten.

Wir als ver.di sind verpflichtet diese Menschen zu unterstützen. Den Migrant*innen soll zugehört werden. 
Durch den Einsatz der Dolmetscher*innen in den Behörden soll die reibungslose  Erkennung der 
Kompetenzen der  Migrant*innen ermöglicht werden. Die an die Gegebenheiten der Migrant*innen 
angepassten Fragebögen und Formulare  erleichtern den Weg zu einer Zukunft mit „HUG“ und 
Zufriedenheit.

Durch dieses Verfahren kann ein Betrag geleistet werden, den Fachkräftemangel entgegen zu treten. Es soll 
die Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheiten, familiare Probleme, die durch Ablehnungen, Isolation, 
Erfolglosigkeit usw. entstehen, verhindert werden. 
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Antrag B 094: Anerkennung der Kompetenzen der Migrant*innen 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 092

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt auf Landes- und Bundesebene darauf hin, dass die Anerkennung der
 2 Kompetenzen der Migrant*innen und die Erleichterung der Kommunikation in den Ämtern
 3 und Behörden durch verstärkten Einsatz von Dolmetscher*innen und durch geeignete und
 4 qualifizierte Kompetenzfeststellung erleichtert wird, um den Weg in qualifizierte
 5 Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt, Ausbildungen und Fortbildungen zu ermöglichen.

Begründung

Jeder Mensch hat das Recht in dem Bereich zu arbeiten, in dem er  in seinem Heimatland gearbeitet oder 
studiert hat. Es sollte herausgefunden werden, in welchen Bereichen die Migrant*innen in ihren 
Herkunftsländern gearbeitet oder studiert haben. Ein Bauer kann seine Erfahrung in Landwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland weiter zunutze machen, wenn er die Möglichkeit bekäme, seine Kompetenz 
einzusetzen. Ein erfahrener Elektriker, Mathematiker, Lehrer, Ingenieur, Arzt, Musiker, Maler, Mauer usw. 
kann durch Anerkennung seine Kompetenten einen erleichterten Weg zu Arbeitsmarkt finden.

Diese ist möglich durch verstärkte Beschäftigung von Dolmetscher*innen in den Ämtern und Behörden 
und die Entwicklung von verständlichen Fragebögen, schon bei dem ersten Antrag bei der Agentur der 
Arbeit oder Jobcenters.

Die Menschen sind viel effektiver und glücklicher, wenn ihre Interessen und Kompetenten wahrgenommen 
und ihre Fähigkeiten anerkannt werden.

Viele Migrant*innen, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen haben in einem Beruf in ihren 
Heimatsländern gearbeitet. Sie sind Expert*innen in ihrem Fach. Es ist für die deutsche Wirtschaft 
dringend notwendig diese Fachkräfte wieder in ihrem Berufen arbeiten zu lassen oder den Zugang zur 
Ausbildung, Fortbildung oder Studium zuzulassen.

Ein erfolgreicher Mechaniker aus einem Kriegsgebiet, der sein Brot in seinem Heimatland durch 
Autoreparatur verdient hatte, kann durch falsche Maßnahmen und folgender langjähriger Arbeitslosigkeit 
keinen Beitrag für sich, unser Sozialsystem und unsere Wirtschaft leisten.

Wir als ver.di sind verpflichtet, diese Menschen zu unterstützen. Den Migrant*innen soll zugehört werden. 
Durch den Einsatz der Dolmetscher*innen in den Behörden soll die reibungslose Erkennung der 
Kompetenzen der Migrant*innen ermöglicht werden. Die an die Gegebenheiten der Migrant*innen 
angepassten Fragebögen und Formulare erleichtern den Weg zu einer Zukunft mit „HUG“ und 
Zufriedenheit.

Durch dieses Verfahren kann ein Betrag geleistet werden, den Fachkräftemangel entgegen zu treten. Es soll 
die Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheiten, familiare Probleme, die durch Ablehnungen, Isolation, 
Erfolglosigkeit usw. entstehen, verhindert werden. 
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Antrag B 095: Arbeitslosengeld I für ältere Arbeitnehmer*innen 
verlängern
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Schließen von Lücken in den Systemen der sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit
 2 für ältere Arbeitnehmer*innen. Die Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld wird in
 3 Abhängigkeit von der im Lauf der Erwerbsbiografie angesammelten Beschäftigungszeiten
 4 verlängert. Arbeitslose sollen für je zwei Beschäftigungsjahre einen zusätzlichen
 5 Monat Arbeitslosengeld erhalten.

 6 ver.di wirkt darauf hin, dass der Gesetzgeber die Regelungen zum zeitlichen Bezug von
 7 Arbeitslosengeld I im SGB II dynamisch für ältere Arbeitnehmer*innen neu bestimmt.

Begründung

Die Arbeitslosenversicherung (SGB III) und das Hartz-IV-System / „Bürgergeld“ (SGB II) sichern das Risiko 
länger anhaltender Arbeitslosigkeit nicht ausreichend und problemadäquat ab. Das Arbeitslosengeld I 
wird längstens für 12 Monate gezahlt, für Ältere ab 50 Jahren gestaffelt nach Alter längstens für 24 Monate. 
Für einen nicht unbeachtlichen Teil der Arbeitslosen ist diese maximale Bezugsdauer zu kurz. Ihre 
Arbeitslosigkeit dauert länger an, als ihnen Arbeitslosengeld I zusteht. Diese Sicherungslücke betrifft vor 
allem ältere Arbeitslose ab 55 Jahren. Die geringeren Chancen Älterer, ihre Arbeitslosigkeit durch 
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu beenden, führen zu einer längeren Dauer 
der Arbeitslosigkeit.
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Antrag B 096: SGB III - Wer mehr als nur kurzzeitig (drei Monate) 
beschäftigt war, soll im Fall von Arbeitslosigkeit von der 
Arbeitslosenversicherung aufgefangen und nicht mehr direkt in 
die Grundsicherung (SGB II) durchgereicht werden
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 097

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Rahmenfristen im SGB III
 2 erweitert werden. Selbst kurzzeitig (drei Monate) Beschäftigte erhalten dadurch
 3 kurzzeitig Arbeitslosengeld I.

Begründung

Im Jahr 2017 wurden 400.00 Arbeitnehmer*innen, die ihren Arbeitsplatz verloren und sich arbeitslos 
melden mussten, direkt ins Hartz-IV–System (SGB II) durchgereicht, weil sie keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld erwerben konnten – obwohl sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und 
Beiträge eingezahlt hatten.
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Antrag B 097: SGB III - Wer mehr als nur kurzzeitig (drei Monate) 
beschäftigt war, soll im Fall von Arbeitslosigkeit von der 
Arbeitslosenversicherung aufgefangen und nicht mehr direkt in 
die Grundsicherung (SGB II) durchgereicht werden
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 096
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 096

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Rahmenfristen im SGB III
 2 erweitert werden. Selbst kurzzeitig (vier Monate) Beschäftigte erhalten dadurch
 3 kurzzeitig Arbeitslosengeld I.

Begründung

Im Jahr 2017 wurden 400.00 Arbeitnehmer*innen, die ihren Arbeitsplatz verloren und sich arbeitslos 
melden mussten, direkt ins Hartz-IV System (SGB II) durchgereicht, weil sie keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld erwerben konnten – obwohl sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und 
Beiträge eingezahlt hatten.
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Antrag B 098: SGB II - Für Vollzeit – Beschäftigte, die nur weil sie 
oder er Kinder hat oder eine hohe Miete zahlen muss, dürfen 
nicht Leistungsbezieher*innen von SGB-II–Leistungen werden
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 057

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt darauf hin, dass der Gesetzgeber beim Wohngeld und dem Kinderzuschlag
 2 gesetzliche Regelungen schafft, dass bei Familien mit Kindern oder aufgrund von hohen
 3 Mieten diese nicht SGB-II–Leistungen beantragen müssen. 

Begründung

Über eine Million abhängig Beschäftigte müssen ihren Lohn mit Hartz IV aufstocken, darunter nahezu 
600.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und rund 200.000 Arbeitnehmer*innen, die Vollzeit 
arbeiten. In diesen Aufstocker–Haushalten leben über eine halbe Millionen Kinder. Neben Verbesserungen 
auf der Lohnseite müssen dazu das Wohngeld und der Kinderzuschlag reformiert werden. Durchschnitt 
Kinderzuschlag sofern ein Zuschlag.
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Antrag B 099: Kurzarbeitergeld dauerhaft steigern!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das Kurzarbeitergeld nach § 105 SGB 3 ist dauerhaft auf 80 bzw. 87 Prozent der
 2 Nettoentgeltdifferenz zu steigern.

Begründung

Während der Pandemie hat sich das Instrument der Kurzarbeit in vielen Branchen, so auch im Luftverkehr, 
zum Erhalt von Arbeitsplätzen bewährt. Allerdings hat sich dabei auch gezeigt, dass dieses Instrument für 
die spezifischen Anforderungen des Dienstleistungssektors nur bedingt geeignet war. Daher muss es 
weiterentwickelt werden.

So ist die Anspruchshöhe für das Kurzarbeitergeld in § 105 SGB 3 dauerhaft auf 80 bzw. 87 Prozent (bei 
Kindern) der Nettoentgeltdifferenz zu steigern. Die zwischenzeitliche Anhebung auf 70 bzw. 77 Prozent ab 
dem vierten und 80 bzw. 87 Prozent ab dem siebten Monat der Kurzarbeit war letztmalig bis zum 30. Juni 
2022 befristet.

Nur mit dem höheren Kurzarbeitergeld können Beschäftigte mit geringen Einkommen ihren 
Lebensunterhalt finanzieren. Dieses muss dauerhaft und ab Beginn der Kurzarbeit mit dem höheren Satz 
gewährt werden.
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Antrag B 100: Kurzarbeit weiterentwickeln
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Das Transferkurzarbeitergeld nach § 110 ff. SGB 3 (Transfer-KUG) wird wie folgt
 2 weiterentwickelt:

 3

 4
 5

 6
 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

Die maximale Bezugsdauer des Transfer-KUG wird auf maximal 24 Monate verlängert.1. 

Die Höhe des Transfer-KUG muss analog des KUG angepasst werden (80 / 872. 
Prozent).

Die Mindest-Altersgrenze von 45 Jahren als Voraussetzung für die Förderung von3. 
Weiterbildungen während der Transfer-KUG-Phase (§ 111a Abs. 2 SGB III) muss
entfallen.

Die 100prozentige Übernahme der Weiterbildungskosten zur Erlangung von4. 
Berufsabschlüssen (statt 50 Prozent nach § 111a Abs. 2 SGB III) muss möglich
werden.

Das Transfer-KUG wird um ein „Transformations-Kurzarbeitergeld“ ergänzt, für das5. 
der Förderungsausschluss nach § 111 SGB 3 entfällt.

Begründung

In der Pandemie hat sich die Kurzarbeit im Luftverkehr als wirksames Instrument erwiesen, um 
Beschäftigung zu sichern. Dabei hat sich jedoch auch gezeigt, dass dieses Instrument in 
Restrukturierungsprozessen nur sehr begrenzt eingesetzt werden kann.

Insbesondere mit Blick auf die jetzt anstehende sozial-ökologische Transformation im Luftverkehr und die 
daraus resultierenden Herausforderungen für sich verändernde Qualifikationsanforderungen ist es 
erforderlich, das bisherige Transferkurzarbeitergeld zu modifizieren.

Mit dem neuen „Transformations-Kurzarbeitergeld“ soll zusätzlich ermöglicht werden, dass Beschäftigte 
nach Beendigung ihrer mit KUG geförderten Qualifikationsmaßnahmen auch weiterhin beim gleichen 
Arbeitgeber bzw. im gleichen Konzern bleiben können. Dieses ist bisher ausgeschlossen.

So könnte der anstehende Transformationsprozess im Luftverkehr mit dem Instrument der Kurzarbeit 
politisch flankiert werden.
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Antrag B 101: Kurzarbeitergeld reformieren: sozialversichert, fair 
und tarifvertraglich!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz E
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt auf eine Reform der gesetzlichen Bestimmungen zum Kurzarbeitergeld hin.

 2 Der Gesetzgeber wird aufgefordert, die Regelungen so anzupassen, dass auch bei
 3 Kurzarbeit die Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe und auf Grundlage des
 4 regulären Entgelts durch die Arbeitgeber*innen gezahlt werden. Die zusätzliche
 5 Einführung einer Ausgleichsregelung soll darüber hinaus sicherstellen, dass
 6 Unternehmen, die während Kurzarbeit hohe Gewinne machen, das Kurzarbeitergeld
 7 zurückzahlen oder eine Ausgleichzahlung leisten müssen.

Begründung

Kurzarbeit ist ein Instrument für den Erhalt von Arbeitsplätzen in Zeiten fehlender Kapazitätsauslastung 
infolge Auftragsmangels. Für den Arbeitsausfall zahlt die Bundesagentur für Arbeit den Beschäftigten 60 
Prozent des Netto-Entgelts (67 Prozent bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind). Für die Arbeitszeit, 
die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich die Sozialversicherungsbeiträge auf 80 Prozent. Zur Stärkung 
der Sozialversicherungskassen müssen die Beiträge zu 100 Prozent entrichtet werden.

In der Vergangenheit haben Unternehmen auch in Zeiten von Kurzarbeit hohe Gewinne eingefahren und 
Rekorddividenden an Aktionäre ausgezahlt, während die Beschäftigten Kurzarbeitergeld bezogen haben. 
Diese Mitnahmementalität muss gestoppt werden: Unternehmen, die auf Kosten von Staatshilfen Profit 
machen, müssen die erhaltenen Leistungen zurückzahlen bzw. eine Ausgleichzahlung an die 
Bundesagentur für Arbeit leisten.

Die Aufstockung von Kurzarbeitergeld darf nicht ausschließlich den Betriebsparteien überlassen werden, 
da nicht in allen Unternehmen die Betriebsräte ausreichend durchsetzungsstark sind. 
Entgeltverhandlungen sind die Uraufgabe von Gewerkschaften und können mit der Durchsetzungsmacht 
der Mitglieder positiver gestaltet werden.
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Antrag B 102: Absicherung Selbstständiger in auftrags-/
einkommenslosen Zeiten
Antragsteller*in: Bundeskonferenz Selbstständige
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert den Umbau der Arbeitslosenversicherung zu einer
 2 Erwerbslosigkeitsversicherung, die auch für alle Solo-Selbstständigen das Risiko der
 3 Erwerbslosigkeit abdeckt.

 4 ver.di fordert die Regierung auf, - entsprechend der Verabredung aus dem
 5 Koalitionsvertrag „Durch einen erleichterten Zugang zur freiwilligen
 6 Arbeitslosenversicherung unterstützen wir auch Selbstständige sowie Gründerinnen und
 7 Gründer" – zeitnah die derzeitigen Rahmenbedingungen kritisch zu überprüfen und setzt
 8 sich dafür ein, dass

 9
 10

 11

 12

 13

 14

die Versicherung für alle geöffnet wird, auch für langjährig Selbstständige und
Einsteiger*innen ohne Vorversicherung,

Beiträge und daraus folgende Leistungen wie bei Arbeitnehmer*innen am realen
Erwerbseinkommen bemessen werden,

der Ausschluss nach zweimaliger Inanspruchnahme sowie

der Vermittlungsvorrang in eine abhängige Beschäftigung abgeschafft wird.

 15 Ein dauerhaft auf Freiwilligkeit basierendes Sicherungsmodell birgt jedoch die Gefahr
 16 der Risikoselektion durch die Zielgruppe.

 17 ver.di fordert daher eine durch solidarische Beiträge finanzierte verpflichtende
 18 Absicherung gegen Erwerbslosigkeit – unabhängig vom Erwerbsstatus.

Begründung

Die derzeit geltenden Rahmenbedingungen des Zugangs, der Beitragsgestaltung und des 
Leistungsbezuges zur „Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag“ für Selbstständige in der 
Arbeitslosenversicherung haben zu einer Erosion der Versichertenzahlen geführt. Lediglich rund 70.000 
der rund 3.5 Millionen Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte waren über das System abgesichert.

Die Gründe: Der Zugang bleibt vielen Versicherungswilligen faktisch versperrt, zum Beispiel langjährig 
Selbstständigen oder denjenigen, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I aus einer vorangegangenen 
Beschäftigung haben. Ist diese Voraussetzung allerdings gegeben, muss der Antrag spätestens innerhalb 
von drei Monaten nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit gestellt werden. Wer sich versichern 
konnte, und innerhalb eines Jahres zweimal in den Leistungsbezug gehen musste, kann kein weiteres 
Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag begründen. Der pauschalierte Beitrag beträgt für Selbstständige 
im Jahr 2023 monatlich 88,27 Euro (West) bzw. 85,54 Euro (Ost). Erwerbslose Selbstständige erhalten kein 
Kurzarbeitergeld und müssen sich in abhängige Beschäftigungen vermitteln lassen. Die Leistungen sind 
nach Qualifikation der angestrebten Tätigkeit gestaffelt. In der obersten Gruppe ist das 
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Bemessungsentgelt doppelt so hoch wie in der untersten.  
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Antrag B 103: Sofortige Erhöhung des Regelsatzes im SGB II 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich einzusetzen für:

 2
 3
 4

 5
 6

eine sofortige Erhöhung des Regelsatzes im SGB II (ab 1. Januar 2023 Bürgergeld)
mindestens um den Betrag durchschnittlicher Preissteigerungen der gegenwärtigen
Inflation;

eine zeitnahe Angleichung / Erhöhung des Regelsatz im SGB II (ab 1. Januar 2023
Bürgergeld) bei künftigen Preissteigerungen.

Begründung

Gemäß § 1 (1) SGB (Sozialgesetzbuch) sowohl in Gestalt des gegenwärtigen ALG II (Arbeitslosengeld) als 
auch in Gestalt des künftigen Bürgergeldes soll die Grundsicherung für Arbeitssuchende es 
Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. 
Letzteres ist ohne fortwährende Angleichungen des Regelsatzes auf Basis des jeweiligen Preisniveaus 
nicht garantiert. Hingegen werden seit jeher bereits im ALG II Kosten für Unterkunft und Heizung in jeweils 
angemessener Höhe tatsächlich berücksichtigt (§ 22 (1)).  Was für die „Unterkunft“ gilt, muss für den 
Regelsatz selbst erst recht gelten.

Beispiel: Wenn heute beispielsweise 50,-- Euro / Monat Heizkosten angemessen sind, können es im 
kommenden Monat durchaus 90,-- Euro / Monat sein. Trotzdem ist der Regelsatz von 449,-- Euro / Monat 
„angemessen“. Hier sollte eine schnelle Änderung / Angleichung des Regelsatzes von mindestens 485,-- 
Euro / Monat erfolgen.
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Antrag B 104: Grundsicherung koppeln an Inflationsausgleich
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für eine Neuberechnung und Überarbeitung der unzureichenden
 2 statistischen Methoden zur Ermittlung des Regelsatzes der Grundsicherung ein.
 3 Willkürliche Kürzungen der statistischen Ergebnisse sollten unterbleiben.
 4 Inflationsanpassungen müssen mindestens durch eine dynamische Kennzahl
 5 vierteljährlich auf den Regelsatz angewendet werden.

Begründung

Nach wie vor ist die Existenzsicherung nicht wirklich gesichert. Inflation in plötzlich ungeahnter Höhe 
kürzt direkt und unmittelbar den zu geringen Regelsatz der Grundsicherung. Eine Regelsatzerhöhung oder 
ein Inflationsausgleich finden sich im Gesetzentwurf zum Bürgergeld aber nicht. Pauschale Energiekosten 
gehören weiterhin zum Regelsatz und nicht zu den Wohnkosten. Unregelmäßige Einmalzahlungen ersetzen 
keine grundsätzlichen Anpassungen des Regelsatzes. Wohngeld-Zahlungen erfolgen häufig um Monate 
verspätet.
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Antrag B 105: Wohnkostenlücke schließen 
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Grenzen, bis zu
 2 denen Kosten der Unterkunft (KdU) anzuerkennen sind, deutlich und verbindlich
 3 anzuheben sind und vergleichbarer werden.

 4 Dafür ist die Streichung der Kürzungen in § 22 Abs. 1 SGB II / § 35 Abs. 2 SGB XII,
 5 die zur so genannten Wohnkostenlücke führen, durchzuführen.

Begründung

Das Bürgergeld-Gesetz enthält keine Lösung des grundlegenden Problems, das unverändert sehr viele 
Leistungsberechtigte einen großen Teil ihrer Kosten der Unterkunft aus dem Regelbedarf bezahlen 
müssen, weil die so genannten Mietobergrenzen, die die Kommunen bestimmen, zu niedrig sind und in 
Einzelfällen nicht angemessen berücksichtigt werden.  
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Antrag B 106: Erstattung explodierender Kosten für Heizung und 
Haushaltsstrom – als Folge der Corona-Pandemie und des 
aktuellen Krieges in der Ukraine – für SGB-II-
Leistungsbezieher*innen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Südbaden Schwarzwald
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert

 2
 3
 4
 5
 6

von allen Jobcentern, die als Folge der Corona-Pandemie und des aktuellen
Krieges in der Ukraine auch bei gleichbleibendem Verbrauch geradezu
explodierenden Heizkosten ohne Obergrenze im Rahmen der „Kosten der Unterkunft“
(KdU), wofür die jeweiligen Kommunen vor Ort zuständig sind, vollständig zu
übernehmen.

 7 Als Vergleichsmaßstab für den gleichbleibenden Verbrauch sind die letzten drei
 8 Abrechnungsjahre vor Pandemiebeginn heranzuziehen, weil es mal kältere und mal
 9 wärmere Winterhalbjahre gibt – was mit zu berücksichtigen ist.

 10

 11

 12

 13

vom Bundesgesetzgeber, die Kosten für Haushaltsstrom in den Regelbedarfen ab
sofort in aktuell realistischer Höhe zu berücksichtigen. Auch beim
Haushaltsstrom sind die Preise als Folge der Corona-Pandemie und des Krieges in
der Ukraine drastisch gestiegen.

Begründung

Die „Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen der Jobcenter nach § 44b SGB II und kommunaler 
Jobcenter“ hat in einem an Bundesminister Hubertus Heil gerichteten Brandbrief vom 16. Februar 2022, 
der diesem Antrag als Anlage beiliegt, bereits sämtliche Begründungen geliefert – denen nichts mehr 
hinzuzufügen ist.
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Antrag B 107: Aufrechnungsmoratorium in Zeiten der Krise und 
Inflation 
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass ein
 2 Aufrechnungsmoratorium zu § 42a Abs. 2 SGB II und § 43 Abs. 2 SGB II in Zeiten der
 3 extremen Inflation und Krisen gesetzlich normiert wird. Das Existenzminimum darf
 4 durch Rückzahlungen nicht unterschritten werden.

Begründung

Mit beiden Regelungen wird das sozialrechtliche Existenzminimum nach dem SGB II und SGB XII, normiert 
in § 51 SGB I, ausgehebelt. Darlehensforderungen werden in Höhe von 10 Prozent des jeweiligen 
Regelbedarfes und Erstattungs- und Ersatzansprüchen in Höhe von 10 Prozent oder 30 Prozent des 
jeweiligen Regelbedarfes, anhängig vom Grund der Forderung, aufgerechnet. Beide Regelungen können 
nicht weiter aufrechterhalten werden, weil damit das Existenzminimum unerträglich weiter unterschritten 
und ausgehöhlt wird. Insbesondere in einer Zeit der extremen Preissteigerungen und fehlenden 
Anpassung der Regelbedarfe ist das unabdingbar. Angemessen wäre die Möglichkeit Forderungen freiwillig 
durch eine zu treffende Aufrechnungsvereinbarung in Höhe von höchstens 5 Prozent des Regelsatzes 
geltend machen zu können.
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Antrag B 108: Ersatzsanktionsrecht (faktische Sanktionen bis 100  
Prozent) bei fehlender Mitwirkung modifizieren
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass eine Modifikation des
 2 Ersatzsanktionsrechtes (faktische Sanktionen bis 100 Prozent) bei fehlender
 3 Mitwirkung nach § 60 ff SGB I und der vorläufigen Zahlungseinstellung (nach § 40 Abs.
 4 2 Nr. 4 SGB II i.V.m. § 331 SGB III) gesetzlich geregelt wird.

Begründung

In der Praxis wird die Versagung oder Entziehung von Jobcentern regelmäßig als Zwangsmaßnahme 
betrachtet. Die Voraussetzungen der Rechtsfolge „Versagung“ und „Entziehung“ werden entgegen den 
Weisungen der Bundesagentur für Arbeit nicht beachtet.

Eine Mitwirkung kann nur in den Grenzen des Gesetzes gefordert werden. Die Erfüllung der 
Mitwirkungspflicht muss angemessen und zumutbar sein. Der Beschaffungsaufwand ist zu 
berücksichtigen. Bestimmte Behandlungen und Untersuchungen können abgelehnt werden. Die 
schriftliche Rechtsfolgenbelehrung muss klar, verständlich, vollständig und richtig sein, sonst kann die 
Belehrung ihre Warn- und Hinweisfunktion nicht erfüllen. Eine angemessene Frist zur Nachholung muss 
gesetzt werden.

Grundsätzlich gilt sowohl für das Sozialverwaltungsverfahren als auch für das Sozialgerichtsverfahren das 
Prinzip der Amtsermittlung, wonach der Leistungsträger und die Gerichte den Sachverhalt selbst 
erforschen müssen.
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Antrag B 109: Neues Bemessungsverfahren für das Bürgergeld – 
Regelleistungen massiv erhöhen
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass der Regelsatz (§ 28a
 2 SGB XII) aufgrund der aktuellen Inflation gemäß der Forderung des
 3 Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 23. Juli 2014 neu bemessen wird. Dafür ist
 4 ein neues Bemessungsverfahren notwendig.

Begründung

Mit dem nur um rund 50,-- Euro zu Beginn des Jahres 2023 höheren Regelsatz wird die ver.di-Forderung 
nach einem menschenwürdigen Existenzminimum keinesfalls erfüllt. ver.di fordert seit langem ein 
verändertes Bemessungsverfahren für die Regelsätze.
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Antrag B 110: Anpassung der staatlichen (Grund-) 
Sicherungsleistungen an die steigenden Wohn- und Energiekosten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 111

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert:

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

Eine bedarfsorientierte Anhebung des Leistungsniveaus nach SGB II (Bürgergeld)
und bei der Altersgrundsicherung sowie im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG).

Die Übernahme der Stromkosten bei Empfänger*innen von Leistungen nach SGB II und
Altersgrundsicherung.

Die dauerhafte Erhöhung des Wohngeldes und die Ausweitung des Kreises der
Anspruchsberechtigten.

Die Umstellung der Grundlage der Wohngeldberechnung von der Kalt- auf die
Warmmiete.

Die dauerhafte Erhöhung der BAföG-Leistungen (Bundesausbildungsförderungsgesetz)
und Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten.

Eine spürbare Entlastung von Familien, Rentner*innen und Erwerbstätigen mit
niedrigem Einkommen.

Begründung

Die rasant steigenden Wohn-, Lebenshaltungs- und Energiekosten treffen vor allem arme Menschen. Die 
staatlichen Entlastungspakete wurden bisher mit der Gießkanne ausgeschüttet anstatt maßgeschneidert 
die besonders betroffenen Personengruppen zu unterstützen. Manche Maßnahmen wie die 
Benzinpreisbremse kamen in besonderem Maße wohlhabenden Menschen zugute. Hier bedarf es einer 
Nachbesserung, um besonders arme und armutsbedrohte Menschen zu entlasten. Arbeitslose, 
Rentner*innen, Alleinerziehende, Asylbewerber*innen und Studierende kommen bei den 
Entlastungspaketen der Bundesregierung nicht angemessen zum Zug. Es ist bitter für die Betroffenen, 
dass die Politik ihre tägliche Lebensrealität ignoriert. Notwendig ist eine bessere Grund- und 
Altersversorgung, weitreichendere Unterstützung von Alleinerziehenden, Chancengerechtigkeit für Kinder, 
höhere Löhne und bezahlbarer Wohnraum.
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Antrag B 111: Anpassung der staatlichen (Grund-) 
sicherungsleistungen an die steigenden Wohn- und Energiekosten
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Heilbronn-Neckar-Franken
Status: Erledigt durch Antrag B 110
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 110

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert:

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

Eine bedarfsorientierte Anhebung des Leistungsniveaus nach SGB II (Hartz 4) und
bei der Altersgrundsicherung sowie im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG).

Die Übernahme der Stromkosten bei Empfänger*innen von Leistungen nach SGB II und
Altersgrundsicherung.

Die dauerhafte Erhöhung des Wohngeldes und die Ausweitung des Kreises der
Anspruchsberechtigten.

Die Umstellung der Grundlage der Wohngeldberechnung von der Kalt- auf die
Warmmiete.

Die dauerhafte Erhöhung der BAföG-Leistungen (Bundesausbildungsförderungsgesetz)
und Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten.

Eine spürbare Entlastung von Familien, Rentner*innen und Erwerbstätigen mit
niedrigem Einkommen.

Begründung

Die rasant steigenden Wohn-, Lebenshaltungs- und Energiekosten treffen vor allem arme Menschen. Die 
staatlichen Entlastungspakete wurden bisher mit der Gießkanne ausgeschüttet anstatt maßgeschneidert 
die besonders betroffenen Personengruppen zu unterstützen. Manche Maßnahmen wie die 
Benzinpreisbremse kamen in besonderem Maße wohlhabenden Menschen zugute. Hier bedarf es einer 
Nachbesserung, um besonders arme und armutsbedrohte Menschen zu entlasten. Arbeitslose, 
Rentner*innen, Alleinerziehende, Asylbewerber*innen und Studierende kommen bei den 
Entlastungspaketen der Bundesregierung nicht angemessen zum Zug. Es ist bitter für die Betroffenen, 
dass die Politik ihre tägliche Lebensrealität ignoriert. Notwendig ist eine bessere Grund- und 
Altersversorgung, weitreichendere Unterstützung von Alleinerziehenden, Chancengerechtigkeit für Kinder, 
höhere Löhne und bezahlbarer Wohnraum.
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Antrag B 112: Nachbesserung beim Bürgergeld
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 113

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass

 2
 3

 4

 5
 6

die Höhe des Bürgergeldes existenzsichernd ist (das heißt aktuell 725,-- Euro1. 
monatlich);

die Stromkosten übernommen werden;2. 

zur Mobilitätssicherung und gesellschaftlichen Teilhabe ein kostenfreies,3. 
bundesweites Nahverkehrsticket zur Verfügung gestellt wird.
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Antrag B 113: Nachbesserung beim Bürgergeld
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 112
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 112

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass

 2

 3

 4
 5

die Höhe des Bürgergeldes existenzsichernd ist;1. 

die Stromkosten übernommen werden;2. 

zur Mobilitätssicherung und gesellschaftlichen Teilhabe ein kostenfreies,3. 
bundesweites Nahverkehrsticket zur Verfügung gestellt wird.
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Antrag B 114: SGB X - Es ist unbedingt notwendig, dass die 
Wirkung des § 44 SGB X im SGB II wieder die Dauer von vier Jahren 
gilt
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 115, W 079

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für die Änderung des § 44 SGB X im SGB II ein: Die
 2 rückwirkende Dauer auf vorenthaltende Rechtsansprüche wird wieder auf vier Jahre
 3 erweitert, um so eine gegenüber den Leistungserbringer*innen (Jobcentern) gleiche
 4 Rechtsstellung zu erhalten.

Begründung

Das Grundsicherungssonderrecht im SGB II „zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen: ein Jahr rückwirkend", 
benachteiligt die Leistungsbezieher*innen gegenüber der Behörde, da diese die im allgemeinen 
Sozialrecht gültige Formulierung „zu Unrecht erbrachte Leistungen: Vier Jahre rückwirkend“ anwendet. Um 
gleiche Augenhöhe herstellen zu können, muss hier eine Gesetzesänderung erfolgen.  
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Antrag B 115: Keine Benachteiligung für 
Leistungsempfänger*innen
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 114
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 114

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber für die Änderung des § 44 SGB X im SGB II ein: Die
 2 rückwirkende Dauer auf vorenthaltende Rechtsansprüche wird wieder auf vier Jahre
 3 erweitert, um so eine gegenüber den Leistungserbringer*innen (Jobcentern) gleiche
 4 Rechtsstellung zu erhalten.

Begründung

Das Grundsicherungssonderrecht im SGB II „zu Unrecht nicht erbrachte Leistungen: ein Jahr rückwirkend, 
benachteiligt die Leistungsbezieher*innen gegenüber der Behörde, da diese die im allgemeinen 
Sozialrecht gültige Formulierung „zu Unrecht erbrachte Leistungen: Vier Jahre rückwirkend“ anwendet. Um 
gleiche Augenhöhe herstellen zu können muss hier eine Gesetzesänderung erfolgen.  
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Antrag B 116: SGB II - Gesetzliche Verankerung des Passiv-Aktiv-
Transfers im SGB II
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt darauf hin, dass der Gesetzgeber beim Passiv-Aktiv-Transfer (PAT) im SGB
 2 II die kommunalen Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung auch
 3 als weitere Finanzmittel den Förderleistungen zufließt.

Begründung

Mit dem aktuell praktizierten PAT des Bundes bleibt der kommunale Teil des Potenzials dieses 
Finanzierungsinstrumentes bislang ausgespart. Hierzu ist bundesweit nichts geregelt. So ist es alleinige 
Angelegenheit der Kommunen, ob sie ihren Anteil am PAT erbringen wollen und die ermittelten 
Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung im Zuge der Förderung für quantifizieren 
und einen Rückfluss der Mittel in Förderleistungen organisieren. Es gibt aber keinen zwingenden Grund, 
warum in Analogie zu der Nutzbarmachung der Bundesausgaben für die „passiven“ Leistungen nicht auch 
die kommunalen Einsparungen verwendet werden sollen.
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Antrag B 117: Gesetzliche unabhängige Ombudsstelle
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 118

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass beim neuen Bürgergeld ein unabhängiger
 2 Schlichtungsmechanismus mit Beschwerdemanagement und paritätisch besetzten
 3 Ombudsstellen eingerichtet werden muss. Dies ist ausreichend zu finanzieren. Ziel
 4 ist, Konflikte mit den Jobcentern und deren Beschäftigten zu vermeiden. Der Rechtsweg
 5 muss offenbleiben.

Begründung

Die Kooperationspläne im Bürgergeld bergen ein hohes Konfliktpotenzial. Dabei entscheiden letztlich die 
Jobcenter-Mitarbeitenden allein, ob sie erfüllt werden oder völlig subjektiv „Vertrauen“ besteht. Nötig 
wäre eine Schlichtung auf neutraler Basis.
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Antrag B 118: Gesetzliche unabhängige Ombudsstelle
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag B 117
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 117

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass zum Bürgergeld ein unabhängiger
 2 Schlichtungsmechanismus mit Beschwerdemanagement und paritätisch besetzten
 3 Ombudsstellen eingerichtet wird, um Konflikte mit dem Jobcenter und deren
 4 Beschäftigten zu vermeiden. Diese Ombudsstellen sind ausreichend zu finanzieren. Der
 5 Rechtsweg muss offenbleiben.

Begründung

Die Kooperationspläne im Bürgergeld bergen ein hohes Konfliktpotenzial. Dabei entscheiden letztlich die 
Jobcenter-Mitarbeitenden allein, ob sie erfüllt werden oder völlig subjektiv „Vertrauen“ besteht. Nötig 
wäre eine Schlichtung auf neutraler Basis.
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Antrag B 119: Betroffenengremium zur Mitbestimmung unter 
anderem bei öffentlich geförderter Beschäftigung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich politisch dafür ein, dass demokratische Mitsprache und Formen der
 2 Beteiligung bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen eingeführt werden. Dazu sollte
 3 innerhalb des Sozialgesetzesbuches (SGB) für jedes Jobcenter ein
 4 Mitbestimmungsgremium von gewählten Betroffenen gesetzlich festgeschrieben werden.

Begründung

Nicht erst seit der Einführung von Hartz IV gab und gibt es immer Personen, die sich lange Zeit im 
Leistungsbezug befinden, ohne eine reale Chance auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Öffentlich geförderte 
Beschäftigung zur Teilhabe an Arbeit, unter anderem nach § 16 i SGB II wird zum Regelinstrument. Fragen 
von Zwang oder Freiwilligkeit bestehen weiter. Falls ein*e Betroffene*r im Beirat vom Jobcenter sitzt, 
verfügt sie / er über keinerlei Mitbestimmungsrechte.
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Antrag B 120: Selbstvertretung der Erwerbslosen in den Jobcenter-
Beiräten
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1
 2

 3
 4
 5

 6

Zukünftig könnenin den Jobcenter-Beiräten neben hauptamtlichen Vertreter*innen1. 
von ver.di auch die Betroffenen dort vertreten sein.

ver.di schafft in seinen entsprechenden Gremien die Voraussetzungen dafür, dass2. 
diese Funktion(en) von ehrenamtlichen ver.di-Kolleg*innen (Betroffene)
übernommen werden können und sich zugleich

beim DGB für diese Veränderungen einsetzt.  3. 

Begründung

Die Betroffenen sind bislang nicht oder überwiegend nicht in den Jobcenter-Beiräten vertreten bzw. 1. 
werden in ihren Interessen nur indirekt von (hauptamtlichen) DGB- und ver.di-Kolleg*innen vertreten.

Merkwürdige institutionelle Konstruktionen wie die „Betroffenen-Beiräte“ (im Kölner Jobcenter eine  2. 
Kreis von 16 Personen), zu denen für Betroffene keinerlei Zugangsmöglichkeit besteht, suggerieren 
lediglich Teilhabechancen und wurden offensichtlich bislang nicht verhindert bzw. in ihren Aufgaben 
modifiziert.
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Antrag B 121: Selbstorganisation mit finanziellen Mitteln und 
Strukturen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Finanzierung der Selbstorganisation von
 2 Leistungsberechtigten nach SGB II (Bürgergeld) und XII (Grundsicherung) gesetzlich
 3 verankert wird. Vergleichbare Regelungen haben sich im „Gesundheitswesen“ dem SGB V 
 4 § 20 h (Förderung der Selbsthilfekontaktstellen für Patient*innen) bewährt.

Begründung

Damit eröffnet Selbsthilfe für von Armut Betroffener die Chance, gemeinsame Interessen und Ziele für 
gemeinsames Handeln auf Augenhöhe mit Behörden, Verbänden und Politikern zu formulieren. Ein rein 
„digitaler Austausch“ reicht nicht aus. Solche Selbsthilfegruppen können Forderungen öffentlich vertreten, 
um belastenden und unfairen Praktiken zu widerstehen. Sie können sich lokal, regional und bundesweit 
vernetzen.
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Antrag B 122: SGB II / SGB III - Ein Recht auf aktive 
Fördermaßnamen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 123

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass es einen Rechtsanspruch auf eine
 2 aktive Fördermaßnahme im SGB II bzw. im SGB III gibt:

 3

 4
 5

 6

ein Recht auf eine Weiterbildungsmaßnahme;

ein Recht auf eine verstärkte Beratung, intensivierte Vermittlung und
Unterstützung;

ein Recht auf einen öffentlich geförderten Arbeitsplatz.

Begründung

Der Schutz der Arbeitslosenversicherung muss ausgeweitet und die Rechte von 
Arbeitslosengeldbezieher*innen gestärkt werden. Es muss einen Rechtsanspruch auf eine aktive 
Fördermaßnahme eingeführt werden. Dieser Rechtsanspruch soll spätestens drei Monate, bevor das 
Arbeitslosengeld auszulaufen droht, greifen und Übergänge in die Grundsicherung vermeiden helfen. 
Außerdem besteht grundsätzlich nach Abschluss einer Maßnahme ein Restanspruch von sechs Monaten 
Arbeitslosengeld.
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Antrag B 123: SGB II / SGB III - Ein Recht auf aktive 
Fördermaßnahmen
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 122
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 122

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass es einen Rechtsanspruch auf eine
 2 aktive Fördermaßnahme im SGB II bzw. im SGB III gibt:

 3

 4
 5

 6

ein Recht auf eine Weiterbildungsmaßnahme;

ein Recht auf eine verstärkte Beratung, intensivierte Vermittlung und
Unterstützung;

ein Angebot auf einen öffentlich geförderten Arbeitsplatz.

Begründung

Der Schutz der Arbeitslosenversicherung muss ausgeweitet und die Rechte von 
Arbeitslosengeldbezieher*innen gestärkt werden. Es muss einen Rechtsanspruch auf eine aktive 
Fördermaßnahme eingeführt werden. Dieser Rechtsanspruch soll spätestens drei Monate, bevor das 
Arbeitslosengeld auszulaufen droht, greifen und Übergänge in die Grundsicherung vermeiden helfen. 
Außerdem besteht grundsätzlich nach Abschluss einer Maßnahme ein Restanspruch von sechs Monaten 
Arbeitslosengeld.
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Antrag B 124: SGB II / SGB III - Die Vermittlung von Arbeit im SGB 
II / SGB III muss sich nach dem Recht auf existenzsichernde und 
gute Arbeit ausrichten. Siehe DGB – Leitbild „Gute Arbeit“
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 083

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 049

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, die Zumutbarkeitsregelungen im SGB II
 2 derart zu ändern, dass dem Leistungsberechtigten eine ihm angemessene Arbeit
 3 angeboten wird.

Begründung

Unter „Guter Arbeit“ werden Arbeitsbedingungen verstanden, die von den Beschäftigten als 
entwicklungsförderlich und belastungsarm beschrieben werden. Dazu gehört auch ein Einkommen, das als 
angemessen und leistungsgerecht empfunden wird.
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Antrag B 125: SGB II / SGB III - Bei den Bildungsmaßnahmen in der 
Arbeitsförderung im SGB II bzw. im SGB III werden nur noch 
hochwertige Angebote umgesetzt, die den Bildungsstand 
nachhaltig verbessern
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Weser-Ems
Status: Erledigt durch Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Weiterbildungsangebote im SGB
 2 II bzw. SGB III den Anforderungen der Leistungsbezieher*innen entspricht, um einen
 3 auskömmlichen und nachhaltigen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt zu erhalten.

Begründung

Dringend notwendig ist eine Weiterbildungsoffensive im Hartz-IV–System. Denn heute fällt die aktive 
Förderung im Hartz-IV–System qualitativ und quantitativ deutlich hinter die Weiterbildungsangebote im 
Versicherungssystem zurück. Es muss sichergestellt sein, dass jeder, der eine Weiterbildung benötigt, 
diese auch bekommt. Die Weiterbildung muss aber auch ein hochwertiges Angebot sein und nicht nur 
durch Trainingsmaßnahmen abgedeckt sein. 
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Antrag B 126: Bildungsmaßnahmen zielgerichtet entwickeln
Antragsteller*in: Bundeserwerbslosenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag B 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 083

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich beim Gesetzgeber dafür ein, dass die Weiterbildungsangebote im 
 2 SGB II bzw. SGB III adressatengerecht und chancenorientiert für die Eingliederung in
 3 den ersten Arbeitsmarkt gestaltet werden, um einen auskömmlichen und nachhaltigen
 4 Arbeitsplatz zu ermöglichen.

Begründung

Dringend notwendig ist eine Weiterbildungsoffensive im Hartz-IV–System. Denn heute fällt die aktive 
Förderung im Hartz-IV–System qualitativ und quantitativ deutlich hinter die Weiterbildungsangebote im 
Versicherungssystem zurück. Es muss sichergestellt sein, dass jeder, der eine Weiterbildung benötigt, 
diese auch bekommt. Die Weiterbildung muss aber auch ein hochwertiges Angebot sein und nicht nur 
durch Trainingsmaßnahmen abgedeckt sein. 
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Antrag B 127: Einführung einer Befristungsquote und 
tarifgebundene Arbeitsverhältnisse für Weiterbildungsträger
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass in den Vergaberegelungen von Bundeseinrichtungen
 2 wie der Agentur für Arbeit, eine Maximalquote von befristeten Arbeitsverhältnissen
 3 für ausgeschriebene Weiterbildungsangebote festgelegt wird. Neben der erforderlichen
 4 Tarifbindung ist eine geringe Befristungsquote ein Kriterium.

Begründung

In den letzten Jahren sind befristete Arbeitsverhältnisse zum Regelfall bei den Weiterbildungsträgern 
geworden. Bei vielen Unternehmen liegt die Befristungsquote mittlerweile bei über 20 Prozent, in einigen 
Fällen sogar bei 90 Prozent und mehr. Darüber hinaus wird in einigen Fällen auch gegen das 
Entfristungsgebot bei einer Beschäftigungsdauer von mehr als zwei Jahren verstoßen. Beide Beispiele 
zeigen einen Missbrauch des Teilzeit-und Befristungsgesetzes auf.

Neben den negativen sozialen Auswirkungen für die Beschäftigten wie unsichere Lebens- und 
Familienplanung, Schwierigkeiten bei Mietverträgen und Krediten, ist eine weitere Folge die Erosion der 
Betriebsratsstrukturen. Häufige Neuwahlen bei Weiterbildungsträgern wegen des Auslaufens von 
Fristverträgen für gewählte Betriebsräte verhindern eine kontinuierliche Betriebsratstätigkeit. Hinzu 
kommt, dass es immer schwieriger wird, Beschäftigte für die Kandidatur zur BR-Wahl zu gewinnen, da 
diese befürchten müssen, nach Ablauf ihres Vertrages nicht mehr weiterbeschäftigt zu werden.
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Antrag B 128: Bildung einer Arbeitsgruppe zum Bedingungslosen 
Grundeinkommen
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Sachsen/Sachsen-Anhalt/

Thüringen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 065

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Arbeitsmarktpolitik und Bürger*innengeld

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass es zur Bildung einer Arbeitsgruppe und einer breit
 2 angelegten Diskussion zum Bedingungslosen Grundeinkommen kommt. 

Begründung

Durch die Transformation der Erwerbsarbeit sind immer mehr Menschen gezwungen, sich neu zu 
orientieren und für sich neue Stellen am Arbeitsmarkt zu erschließen. Das bedeutet, dass die Menschen 
nicht mehr vom Beginn ihres Erwerbslebens bis zum Ende ihres Erwerbslebens ihre erlernte Tätigkeit 
ausüben können. Das war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts durchaus üblich. Jetzt und zukünftig heißt es 
Erwerbsarbeit verlieren, arbeitslos werden, umschulen und neue Fähigkeiten erlernen. Das bedeutet aber 
auch, dass im schlimmsten Fall Tätigkeiten aufgenommen werden müssen, die nicht Sinn stiftend sind, 
aber durch Existenzdruck aufgezwungen werden. Außerdem sind zusammenhängende Erwerbsbiografien 
bis zur Rente, wie in der Vergangenheit üblich, eher die Ausnahme. Das wiederum bedeutet, dass es 
zukünftig weiter vermehrt zu Altersarmut kommt, da die Höhe der Rente am Erwerbsarbeitsleben 
geknüpft ist.

Ein Mittel zur Bekämpfung des exorbitanten Existenzdruckes ist das Bedingungslose Grundeinkommen. Es 
kann mit einer sozialen und gewerkschaftlichen Ausgestaltung zu einer besseren Lage der 
Erwerbsarbeiter*innen führen. Außerdem könnte es Armut in jeglicher Form verhindern und damit den 
Menschen bei der Transformation der Erwerbsarbeit helfen.

Darüber hinaus wird die Form der Altersarmut, wie wir sie jetzt kennen, abgeschafft. Denn Menschen mit 
einem bedingungslosen Grundeinkommen und einer kleinen Erwerbsarbeitsrente könnten einen 
beschaulichen Lebensabend ohne Existenzdruck genießen.

Die Arbeitsgruppe soll die Vor- und Nachteile eines Bedingungslosen Grundeinkommens aufarbeiten und 
dabei nicht auf die Expertise von Gewerkschafter*innen verzichten, welche sich schon viele Jahre mit dem 
Thema beschäftigen.

Unter https://dialog-grundeinkommen.jimdofree.com/einstieg-in-den-dialog/ kann man ein erarbeitetes 
Schriftstück dazu lesen, was zeigt, dass die Gruppe ein Bedingungsloses Grundeinkommen für realisierbar 
und erforderlich hält.
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Antrag B 129: Einheitliche gesetzliche Krankenversicherung für 
alle
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung ein, in der
 2 alle versichert sind und entsprechend ihres Einkommens einzahlen.

Begründung

Eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung, in die alle entsprechend ihres Einkommens einzahlen, 
würde die Finanzkraft dieser Krankenkasse stärken, es könnte gegebenenfalls zu Beitragssenkungen 
kommen und würde der Zwei-Klassen-Gesellschaft entgegenwirken.
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Antrag B 130: Bürger*innenversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di spricht sich für eine gesetzliche Krankenversicherung aus, in die alle
 2 Bürger*innen einzahlen und in der alle Bürger*innen versichert sind und setzt sich
 3 auf allen Ebenen für deren Umsetzung ein.

Begründung

Gesundheit ist ein Menschenrecht. Gesundheit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, persönliche  Freiheit 
und fördert die Lebenszufriedenheit. Doch der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist durch unser 2-
Klassen Krankenversicherungssystem ungerecht konstruiert. Versicherte der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) müssen länger auf Termine warten, werden im OP-Plan auch bei schwererer 
Erkrankung für Versicherte einer privaten Krankenversicherung (PKV) nach hinten geschoben, erhalten 
qualitativ schlechtere Behandlungen und haben nie eine Chefärzt*in gesehen. Ärzt*innen verdienen an 
Privatpatient*innen bis zu 2,5x so viel und nehmen häufig gar keine gesetzlich Versicherten mehr auf. 
Niedergelassene Mediziner*in profitieren stark von den PKV. Hier zeigt sich erneut die Ungerechtigkeit, da 
dies nur Ärzt*innen in Gebieten mit vielen PKV-Kunden betrifft, meist Ballungsräumen. Im ländlichen oder 
finanziell schwachen Gebieten nehmen Ärzt*innen entweder weniger Einkommen in Kauf oder ziehen weg. 
Die Bevölkerung in diesen Gebieten wird strukturell benachteiligt. Hieran sieht man auch wen die PKV im 
Blick haben, wenn sie argumentieren, dass Arztpraxen ohne die PKV nicht modern ausgestattet sein 
könnten, die Ausstattung finanziell schwächerer Gebiete ist es sicherlich nicht.

Gleichzeitig steigen die Versicherungsbeiträge der GKV und die Zustände der öffentlichen Versorgung 
werden immer schlechter. Zustände die sich durch den demografischen Wandel verschärfen werden, wenn 
nicht gehandelt wird. Durch eine wirklich solidarische Krankenversicherung in die alle Einzahlen, könnten 
die Belastungen durch den demografischen Wandel, und die damit steigenden Beiträge in der GKV und die 
jetzt schon bestehenden Finanzierungslücken im Gesundheitssystem bekämpft werden. Es ist nicht weiter 
hinnehmbar, dass sich Menschen nur weil sie mehr Geld haben aus der Finanzierung der Gesundheit Aller 
herausziehen. 

Auch für private Krankenversicherte, hat das System Nachteile. Es werden teils unnötige oder gar 
medizinisch riskante Untersuchungen durchgeführt, im hohen Alter können die Beiträge in einer PKV 
unkontrolliert ansteigen und für manche die den Wechsel von der GKV in die PKV bereuen, wäre der 
Systemwechsel eine einmalige Chance diesen Fehler rückgängig zu machen.

Der Argumentation der PKV, dass das fehlende Geld der Privatversicherten zu insolventen Praxen, weniger 
Innovation und Arbeitsplatzverlust in der privaten Versicherungsbranche führen würde, widersprechen wir 
entschieden. Da eine solidarische GKV nicht bedeutet, dass private Zusatzleistungen verboten werden und 
diese von Besserverdiender*innen mit Sicherheit weiter genutzt werden und ein Teil der Mehreinnahmen 
der GKV durch den Systemwechsel, den die Bertelsmann-Stiftung auf neun Milliarden jährlich schätzt, die 
Folgen in der Übergangsphase teilweise kompensieren können, halten wir diese Argumentation für 
klassische Panikmache vor einem Systemzusammenbruch, wenn solidarische Politik umgesetzt wird! Wir 
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lassen uns davon nicht entmutigen und fordern daher die Abschaffung des ungerechten 2-Klassensystems 
und wollen hin zu einer solidarischen, tragfähigen Gesundheitsversorgung für alle.
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Antrag B 131: Stabilisierung der Finanzsituation der gesetzlichen 
Krankenversicherung
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 131 - I 001, B 132

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen beim Gesetzgeber für Maßnahmen zu einer
 2 Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein.
 3 Mehrbelastungen der Beitragszahler*innen durch Beitragssatzerhöhungen sind zu
 4 vermeiden.

 5 ver.di fordert den Gesetzgeber auf kurzfristig wirkende Maßnahmen zu ergreifen,
 6 insbesondere:

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen,1. 
vor allem für Arzneimittel, von 19 Prozent auf mindestens sieben Prozent. Im
Rahmen der EU-Richtlinie zu der Mehrwertsteuer ist der Mindeststeuersatz mit
mindestens fünf Prozent zu belegen. Daneben gibt es die Möglichkeit des
„Nullsatzes“ für Gesundheitsleistungen. Also wäre es möglich die Mehrwertsteuer
gänzlich zu streichen. Der verminderte Steuersatz ist in vielen anderen
europäischen Staaten bereits gang und gäbe. In der Bundesrepublik Deutschland
würde dies zu einer Entlastung der GKV in Höhe von mehr als sieben Milliarden
Euro führen.

Kostendeckende Erhöhung der Beitragspauschalen für Bürgergeld-Empfänger*innen:2. 
Im Koalitionsvertrag wurde die Finanzierung höherer Beiträge für die
Bezieher*innen von Bürgergeld aus Steuermitteln angekündigt. Es reicht jedoch
nicht aus, diese zu erhöhen. Die Erhöhung muss so ausfallen, dass die GKV-
Leistungsausgaben für diese Versicherten von deren Beitragszahlungen tatsächlich
gedeckt werden. Die Deckungslücke beläuft sich jährlich auf sieben bis zehn
Milliarden Euro und muss aktuell durch alle anderen Beitragszahlenden
aufgefangen werden.

Begründung

Die GKV als eine Säule der Sozialversicherung trägt zur sozialen Absicherung bei. Gerade in unsicheren 
Zeiten eines Krieges in Europa und der Pandemie ist sie ein Garant für den sozialen Frieden.

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YOUGOV für die Initiative 
„Wahlradar Gesundheit“ besteht für eine Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) die größte 
gesundheitspolitische Herausforderung der kommenden Jahre darin, die Ausgaben und Beiträge der 
Krankenversicherung zu begrenzen.

Um den durchschnittlichen Beitragssatz in der GKV stabil zu halten und damit die 

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

206 / 231



Gesamtbeitragsbelastung in der Sozialversicherung nicht über 40 Prozent steigen zu lassen (so genannte 
„Sozialgarantie“), hat der Gesetzgeber für das Jahr 2022 den Steuerzuschuss an die gesetzliche 
Krankenversicherung von 14,5 Milliarden auf 28,5 Milliarden Euro nahezu verdoppelt.

Diese Summe ist auch in den kommenden Jahren notwendig, um einen Ausgleich für versicherungsfremde 
Leistungen, welche eigentlich steuerfinanziert sein müssten, zu kompensieren. Als Beispiele seien hier 
Leistungen rund um das Thema Mutterschaft und die kostenfreie Familienversicherung genannt. Dies gilt 
auch für den direkten Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine zum Krankenversorgungssystem; dies 
sollte für alle Geflüchteten gelten.  

Reduziert sich der Bundeszuschuss ab dem Jahr 2023 wieder auf die „regulären“ 14,5 Milliarden Euro, wird 
allein für das Jahr 2023 eine Finanzlücke von 17 bis 20 Milliarden Euro prognostiziert. Dies würde eine 
Anhebung der Zusatzbeiträge auf breiter Front um mehr als einen Prozentpunkt und damit weitere 
erhebliche Mehrbelastungen der Beitragszahlenden bedeuten.

Im so genannten Gesundheitsfond wurden über mehrere Jahren Rücklagen aus Versichertengeldern in 
zweistelliger Milliardenhöhe gebildet. Infolge der Pandemie hat der Staat hier eingegriffen und die 
Rücklagen aus Versichertengelder abgebaut und „zweckentfremdet“. Die GKV braucht eine stabile 
Finanzierung – insbesondere in Bezug einer festen Größe wie einem dauerhaften Bundeszuschuss in der 
Größenordnung von knapp 30 Milliarden Euro. 
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Antrag B 131 - I 001: Initiativantrag - Schnelle finanzielle 
Stabilisierung der GKV zum Schutz der Versicherten vor 
sprunghaften Beitragssteigerungen
Antragsteller*in: Ludwig Bertram
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 131

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich die im Koalitionsvertrag
 2 vereinbarte finanzielle Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
 3 gesetzlich umzusetzen und so zu verhindern, dass Beschäftigte, Arbeitslose und
 4 Rentner*innen durch eine drohende Anhebung des durchschnittlichen kassenindividuellen
 5 Zusatzbeitragssatzes oder des allgemeinen GKV-Beitragssatzes belastet werden. 

Begründung

Trotz Beschlusslage des Koalitionsvertrags hat die Bundesregierung bis heute keine Vorschläge zur mittel- 
und langfristigen finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen vorgelegt. Zugesagt wurde 
zuletzt über das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz die Vorlage von Empfehlungen des Bundesministeriums 
für Gesundheit für eine stabile, verlässliche und solidarische Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Auch mit Blick auf die Haushaltsplanungen der gesetzlichen Krankenkassen für 2024 
sollten diese bis zum 31. Mai 2023 vorgelegt werden, was nicht passiert ist. 
Durch diese Unterlassung droht ausgerechnet auch noch in einer Zeit hoher Inflationsraten und 
eingetrübter Konjunkturaussichten eine zusätzliche Belastung für neunzig Prozent der Versicherten. 
Entsprechend drängt die Zeit, um die gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten vor drohenden 
Beitragssatzsteigerungen zu schützen. Die gesetzlichen Krankenkassen gehen für 2024 bereits von einer 
notwendigen Anhebung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages von 1,6 auf 1,8 bis 2,0 Prozent aus. Kommt 
es in 2024 zu einem Einbruch der GKV-Beitragseinnahmen, etwa aufgrund steigender Arbeitslosenzahlen, 
ist auch eine zusätzliche Anhebung des allgemeinen GKV-Beitragssatzes möglich. 
Gleichzeitig ist klar, dass die Qualität der Gesundheitsversorgung der gesetzlich Krankenversicherten nicht 
eingeschränkt werden darf. Ausgliederungen aus dem GKV-Leistungskatalog darf es ebenso wenig geben 
wie Insolvenzen von Krankenkassen oder Einschränkungen des Solidarprinzips, auf dessen Grundlage alle 
gesetzlich Versicherten unabhängig von Einkommen, Gesundheit oder Alter einheitlich krankenversichert 
sind. Es braucht verlässlich und nachhaltig ausfinanzierte gesetzliche Krankenversicherungen zudem, um 
die Reform der Krankenhausfinanzierung und –struktur sowie die gesetzliche Einführung der 
bedarfsgerechten Pflegepersonalbemessung in der Krankenhauspflege wirtschaftlich sicherzustellen. 
Bundesfinanzminister Lindner hat 2023 für das Bundesministerium für Gesundheit bereits die 
umfangreichsten Budgetkürzungen im Vergleich aller Ministerien vorgesehen Das ist unverantwortlich. 
Dass diese nun auch noch dazu führen sollen, zentrale gesundheits- und sozialpolitische Vereinbarungen 
des Koalitionsvertrages nicht umzusetzen, darf nicht hingenommen werden. ver.di fordert die 
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Bundesregierung auf, zu den im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarungen zu stehen und alle 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Beschäftigten vor einer weiteren Beitragssatzanhebung zu bewahren und 
das System der GKV zu stabilisieren.  
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Antrag B 132: Stabilisierung der Finanzsituation der gesetzlichen 
Krankenversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag B 131
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 131

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 017

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen Ebenen beim Gesetzgeber für Maßnahmen zu einer
 2 Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ein.
 3 Mehrbelastungen der Beitragszahler*innen durch Beitragssatzerhöhungen sind zu
 4 vermeiden.

 5 ver.di fordert den Gesetzgeber auf, kurzfristig wirkende Maßnahmen zu ergreifen,
 6 insbesondere:

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen,1. 
vor allem für Arzneimittel, von 19 Prozent auf mindestens sieben Prozent. Im
Rahmen der EU-Richtlinie zu der Mehrwertsteuer ist der Mindeststeuersatz mit
mindestens fünf Prozent zu belegen. Daneben gibt es die Möglichkeit des
„Nullsatzes“ für Gesundheitsleistungen. Also wäre es möglich die Mehrwertsteuer
gänzlich zu streichen. Der verminderte Steuersatz ist in vielen anderen
europäischen Staaten bereits gang und gäbe. In der Bundesrepublik Deutschland
würde dies zu einer Entlastung der GKV in Höhe von mehr als sieben Milliarden
Euro führen.

Kostendeckende Erhöhung der Beitragspauschalen für ALG-II-Empfänger*innen: Im2. 
Koalitionsvertrag wurde die Finanzierung höherer Beiträge für die Bezieher*innen
von Arbeitslosengeld II (ALG II) aus Steuermitteln angekündigt. Es reicht jedoch
nicht aus, diese zu erhöhen. Die Erhöhung muss so ausfallen, dass die GKV-
Leistungsausgaben für diese Versicherten von deren Beitragszahlungen tatsächlich
gedeckt werden. Die Deckungslücke beläuft sich jährlich auf sieben bis zehn
Milliarden Euro und muss aktuell durch alle anderen Beitragszahlenden
aufgefangen werden.

Begründung

Die GKV als eine Säule der Sozialversicherung trägt zur sozialen Absicherung bei. Gerade in unsicheren 
Zeiten eines Krieges in Europa und der Pandemie ist sie ein Garant für den sozialen Frieden.

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YOUGOV für die Initiative 
„Wahlradar Gesundheit“ besteht für eine Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) die größte 
gesundheitspolitische Herausforderung der kommenden Jahre darin, die Ausgaben und Beiträge der 
Krankenversicherung zu begrenzen.

Um den durchschnittlichen Beitragssatz in der GKV stabil zu halten und damit die 
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Gesamtbeitragsbelastung in der Sozialversicherung nicht über 40 Prozent steigen zu lassen (so genannte 
„Sozialgarantie“), hat der Gesetzgeber für das Jahr 2022 den Steuerzuschuss an die gesetzliche 
Krankenversicherung von 14,5 Milliarden auf 28,5 Milliarden Euro nahezu verdoppelt.

Diese Summe ist auch in den kommenden Jahren notwendig, um einen Ausgleich für versicherungsfremde 
Leistungen, welche eigentlich steuerfinanziert sein müssten, zu kompensieren. Als Beispiele seien hier 
Leistungen rund um das Thema Mutterschaft und die kostenfreie Familienversicherung genannt. Dies gilt 
auch für den direkten Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine zum Krankenversorgungssystem; dies 
sollte für alle Geflüchteten gelten.  

Reduziert sich der Bundeszuschuss ab dem Jahr 2023 wieder auf die „regulären“ 14,5 Milliarden Euro, wird 
allein für das Jahr 2023 eine Finanzlücke von 17 bis 20 Milliarden Euro prognostiziert. Dies würde eine 
Anhebung der Zusatzbeiträge auf breiter Front um mehr als einen Prozentpunkt und damit weitere 
erhebliche Mehrbelastungen der Beitragszahlenden bedeuten.

Im so genannten Gesundheitsfond wurden über mehrere Jahren Rücklagen aus Versichertengeldern in 
zweistelliger Milliardenhöhe gebildet. Infolge der Pandemie hat der Staat hier eingegriffen und die 
Rücklagen aus Versichertengelder abgebaut und „zweckentfremdet“. Die GKV braucht eine stabile 
Finanzierung – insbesondere in Bezug einer festen Größe wie einem dauerhaften Bundeszuschuss in der 
Größenordnung von knapp 30 Milliarden Euro. 
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Antrag B 133: Keine einseitige Belastung der Beitragszahler*innen!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichsvorstand B Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 022, W 034

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert auf die Bundesregierung und den Bundestag
 2 einzuwirken, die geplanten Maßnahmen im Sinne der Beitragszahler*innen der
 3 gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gerechter zu verteilen und nachhaltiger zu
 4 fassen.

Begründung

Alle Erwartungen, dass mit diesem Gesetz wichtige Stellschrauben justiert werden, 
Wirtschaftlichkeitsreserven gehoben und langfristig die Finanzierung der GKV gesichert wird, sind zunichte 
gemacht. Der Minister hat den Beitragszahler*innen nicht – wie von uns klar gefordert – reinen Wein 
eingeschenkt. Als Anwälte unserer Beitragszahler*innen müssen wir uns klar gegen den „Ausverkauf“ in 
der GKV stemmen.

Die bekannten Inhalte für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz belasten die Beitragszahler*innen massiv. 
Dabei greift die Politik erneut in die Taschen der Beitragszahler*innen, um durch den Staat verschuldete 
Finanzlöcher mithilfe der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) notdürftig zu stopfen. Die 
Finanzierungslücke für 2023 liegt bei mindestens 17 Milliarden Euro. Da sind Unabwägbarkeiten wie 
Kostensteigerungen, der Ukraine-Krieg und die abflachende Konjunktur noch nicht eingepreist. Insgesamt 
sollen die Beitragszahler*innen davon einen Anteil von etwa 12 Milliarden Euro stemmen. Das ist ein viel 
zu hoher Anteil und wälzt die Folgen verfehlter Gesundheitspolitik nahezu vollständig auf die 
Beitragszahler*innen ab.

Es ist angekündigt, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz um 0,3 Beitragssatzpunkte steigen soll. 
Das bedeutet eine jährliche Mehrbelastung für die Versicherten und Arbeitgeber*innen von 4,8 Milliarden 
Euro. Weitere vier Milliarden Euro soll eine nahezu vollständige Abschmelzung der Finanzrücklagen der 
Krankenkassen auf die Mindestreserve auf 0,2 Monatsausgaben bringen. Zusätzlich sollen unsere 
Beitragsgelder im Gesundheitsfonds in Höhe von weiteren 2,4 Milliarden Euro durch die Absenkung der 
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zur Deckung des Defizits beitragen. Alle zurückgelegten 
Beitragsmittel werden dadurch endgültig verfrühstückt. Damit gibt es keine Finanzreserven mehr in der 
GKV für die Jahre 2024 und Folgende.

Kritisch: Die Bundesregierung ist nicht bereit, die von der GKV für Sie wahrgenommenen Aufgaben zu 
finanzieren. Der Staat kommt seinen Verpflichtungen nicht nach und belastet stattdessen die 
Gemeinschaft der Beitragszahler*innen zusätzlich. Mit der Gewährung von Darlehen kann der Staat sich 
nicht aus seinen Verpflichtungen freikaufen. Die Darlehen müssen aus Beitragsmitteln bedient und 
zurückgezahlt werden und belasten die Finanzlage der GKV über 2023 hinaus.

Die vorgesehenen Maßnahmen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes sind ein Offenbarungseid einer 
kurzsichtigen Politik und ein Generalangriff auf die sozialen Sicherungssysteme und die 
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Beitragszahler*innen. Das Vertrauen der Bürger*innen in die Zukunftsfähigkeit der GKV wird beschädigt. 
Dabei leistet die GKV als selbstverwaltetes System erfolgreiche Arbeit, nicht nur in der Pandemie. Diese 
Attacke auf die Soziale Selbstverwaltung werden wir nicht widerstandslos hinnehmen!

Wir fordern die Politik auf, das angestrebte Gesetzesvorhaben nachzubessern. Angesichts der einseitigen 
Belastung der Beitragszahler*innen fordern wir eine gerechte Lastenverteilung. Die 
Leistungserbringer*innen und die Industrie müssen einen höheren Anteil leisten.

Wenn der Staat seiner ureigensten Verantwortung für die Gesundheitspolitik voll nachkommen würde, 
gäbe es überhaupt kein Finanzdefizit. Der Staat finanziert die Gesundheitsversorgung für 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger*innen nicht kostendeckend – obwohl höhere Beträge im Koalitionsvertrag 
verabredet wurden. Zudem sollte endlich die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 Prozent auf sieben 
Prozent gesenkt werden.

Der Bundesgesundheitsminister geht dringend notwendige Strukturreformen nicht an. Die vorgestellte 
Finanzplanung reicht allenfalls aus, um 2023 die Löcher zu stopfen. Dabei gäbe es nachhaltige Lösungen 
für die Jahre danach. Mehr als 73 Millionen Menschen in diesem Land bleiben damit im Unklaren, wie es 
weitergeht. Bereits 2024 droht ein gewaltiger Anstieg der Beitragssätze.

Die vorgestellten Planungen sind mangelhaft. So sieht keine seriöse und zukunftsfeste Finanzierung der 
GKV aus!

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

213 / 231



Antrag B 134: Krankenkassenbeiträge nach tatsächlichen 
Einkommen erheben
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 039

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Krankenkassenbeiträge künftig nach dem
 2 tatsächlichen Einkommen erhoben werden. 

 3 Das heißt zum einen: Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenzen, zum anderen:
 4 Abschaffung fiktiver Mindestverdienste als Berechnungsgrundlage gerade bei Personen
 5 mit geringem oder keinem Einkommen, die aus keinem System Transferleistungen
 6 beziehen.

 7 Abschaffung der doppelten Krankenkassenbeiträge auch bei diesem Personenkreis.

Begründung

Das Krankheitsrisiko ist weitgehend nicht vom eigenen Verhalten abhängig, in größerem Maße zum 
Beispiel durch berufliche und Umweltbelastungen. Auch deshalb orientiert sich die Leistung der 
gesetzlichen Krankenkassen nicht am Verdienst der Versicherten, sondern an dem, was notwendig 
erscheint zu dessen Gesundung oder zumindest zur Linderung von Leiden.

Es ist nicht einzusehen, warum hier die immer geforderte Solidarität bei Einkommensanteilen von aktuell 
über 58.050,-- Euro aufhört.

Bei "freiwillig Pflichtversicherten" wird unabhängig vom tatsächlichen Einkommen aktuell ein Verdienst 
von 1.096,67 Euro monatlich als Bemessungsgrundlage unterstellt. Dafür wurden dann Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung in Höhe von 207,16*) Euro monatlich erhoben für Kranken- und 
Pflegeversicherung. 

In der Praxis heißt das, dass Menschen ohne oder nur sehr geringem Einkommen mit einem Beiträgen 
belastet werden, wie sie ein abhängig Beschäftigter ab einem Einkommen von ca. 2.200,-- Euro brutto 
monatlich zu zahlen hat. 

Betroffen von dieser, von vielen als doppelter Willkür empfundener Praxis, sind Menschen, die sich mit 
geringen Einkommen aus zum Beispiel selbstständiger Arbeit durchschlagen, aber auch viele Familien, die 
einem nicht mit-versicherungsfähigen Angehörigen zum Beispiel den Weg in das repressive System Hartz 
IV ersparen wollen und dann die Beiträge übernehmen. 

Bei Betroffenen, die keine Unterstützung von Familie etc. erhalten, türmen sich dann Schulden auf, die 
auch noch mit gefühlten Wucherzinsen**) belastet werden in Zeiten, wo es schon Kredite zu Prozentsätze 
unter eins gibt.

*)  Diese Zahl mit Belegen vom Dezember 2022lagen den Antragstellern vor.
**) Bis 2014 waren es fünf Prozent monatlich, sprich: mindestens 60 Prozent jährlich

    seither ein Prozent monatlich, 12 Prozent jährlich (ohne Zinseszinsen)
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Antrag B 135: Beitragsschulden bei Rückkehr in die 
Krankenversicherung
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass bei Rückkehr in die Krankenversicherung
 2 Beitragsschulden einkommensabhängig und vermögensabhängig entfallen.

Begründung

In der Bundesrepublik Deutschland besteht seit 2007 / 2009 eine Krankenversicherungspflicht und kein 
Recht darauf, krankenversichert zu sein.

Nach offiziellen Angaben sind in der Bundesrepublik Deutschland 61.000 Menschen ohne 
Krankenversicherung. Die Dunkelziffer wird von Sozialorganisationen wesentlich höher geschätzt. Ohne 
Krankenversicherung sind Menschen, die zum Beispiel freiwillig in der gesetzlichen oder in einer privaten 
Krankenversicherung waren, die Beiträge nicht mehr bezahlen konnten und damit aus der 
Krankenversicherung ausgeschlossen wurden.

Nach geltendem Gesetz (Sozialgesetzbuch) werden für die Zeit ohne Krankenversicherung trotzdem 
Beiträge berechnet. Das heißt, wer der Pflicht nachkommt und sich bei der Krankenkasse meldet, hat 
Beitragsschulden und muss diese bezahlen. Das können unter Umständen mehrere tausend Euro sein.
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Antrag B 136: GKV - Gesetzliche Krankenversicherung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di und der DGB sollen vor Gericht, bei den politischen Parteien und der
 2 Bundesregierung darauf hinwirken, dass keine Patientendaten der gesetzlichen
 3 Krankenversicherten - ohne vorherige Zustimmung der / des Versicherten - an die GKV-
 4 Datenbank übermittelt werden.

 5 ver.di und der DGB werden aufgefordert, die Verfahren beim Bundesverfassungsgericht
 6 und dem Europäischen Gerichtshof zu unterstützen, mit dem Ziel, dass diese ein
 7 Widerspruchsrecht der Patient*innen gegen die Forschung mit den Daten erklären.

Begründung

Das 2019 von Gesundheitsminister Jens Spahn zur Unterstützung der Pharmaindustrie eingebrachte und 
verabschiedete „Digitale Versorgungs-Gesetz", kurz DVG, ist der Hintergrund für die zwischen dem 1. 
August und dem 1. Oktober 2022 vorgesehene Übermittlung von Daten der Versicherten der 
Krankenkassen über ärztliche Diagnosen, Daten zu Krankenhausaufenthalten und Verordnungen von 
Medikamenten, ärztliche Untersuchungen und Medikamenten. Diese Daten sollen eigentlich die Ärzte 
seitens der Krankenkassen kontrollieren; sie werden aber auch zu Forschungszwecken zur Verfügung 
gestellt.

Zwei Versicherte haben gegen die Weitergabe ihrer Daten geklagt und bei den Sozialgerichten vorläufig 
gewonnen. Ihre Daten werden somit nicht weitergegeben. Die aber aller anderen Versicherten schon.

Der Kryptografieprofessor Dominique Schröder formulierte in einem Gutachten zu diesem Gesetz, dass die 
so genannte Pseudonymisierung der Versicherten nicht ausreichend geschützt sei. Eine der Klägerinnen 
ist Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs.  Der andere Klagesteller befürchtet, dass zum 
Beispiel Patienten mit seltenen Krankheiten identifiziert werden und damit bei ihrer Berufswahl 
diskriminiert werden könnten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach sollte das DVG stoppen, da es letztlich nur der Gesundheitsindustrie 
nützt. Die vorgesehene Patientenakte ist ein Fehlschlag. Seit 2006 sollte sie jährlich freigeschaltet werden. 
Die vorgesehene Telematikinfrastruktur funktioniert aber nicht. Nun soll es 2023 freigeschaltet werden. 
Das Gesetz ist zu kassieren.
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Antrag B 137: Krankenkassen sollen Versicherte unaufgefordert 
über Erstattungsansprüche von Betriebskosten von Hilfsgeräten 
informieren müssen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 138

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die gesetzlichen Krankenkassen und private
 2 Bundespostbeamtenkrankenkasse und ähnliche für Beamt*innen und Pensionär*innen
 3 künftig Versicherte, denen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte, verordnet
 4 wurden, über Ansprüche auf Erstattung von Betriebskosten unaufgefordert informieren
 5 müssen.

 6 Zudem müssen sie, da ihnen ja bekannt ist, welchen Verbrauch das jeweilige Gerät hat
 7 und wie viele Stunden es jährlich genutzt wurde, unaufgefordert einen Abschlag bei
 8 Zugrundelegung durchschnittlicher Stromkosten zahlen. 

 9 Die Versicherten müssen zudem die Möglichkeit haben, mit entsprechenden Nachweisen
 10 gegebenenfalls höhere Kosten erstattet zu bekommen.

Begründung

Werden Hilfsmittel, oft elektrisch betriebene Geräte wie zum Beispiel CPAP-Beatmungsgeräte bei 
Schlafapnoe, ärztlich verordnet, von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt - in der Regel über einen 
Vertragspartner der Krankenkasse - so entstehen bei deren regelmäßiger Nutzung durch den Versicherten 
Kosten. Die Stromkosten können hier pro Jahr in einem hohen zwei- bis dreistelligen Bereich liegen.

Nach der Erfahrung von Nutzer*innen, die auch ver.di-Mitglieder sind, informieren die Krankenkassen 
nicht darüber, dass die oder der Versicherte einen Anspruch auf Erstattung der Stromkosten haben. 

Einer der Antragsteller erfuhr selbst erst nach mehreren Jahren der Nutzung über Dritte davon. Seinen 
Anspruch musste er dann gegen eine sich taub stellende Krankenkasse mit Hilfe des DGB-Rechtsschutzes 
durchsetzen. 

Derzeit will zum Beispiel die Barmer Krankenkasse mit einer Pauschale von 20,-- Euro p.a. die Versicherten 
abfinden. Wer mehr möchte, soll selbst den Verbrauch nachweisen, bei "seinem" Sanitätshaus erfragen. 
Wobei in der Praxis der Versicherte da keine Wahl hat, sondern ein Vertragspartner der Krankenkasse das 
Gerät zur Verfügung stellt.

Zudem soll er selbst Zahl der Nutzungsstunden benennen, obwohl die bei jährlichen ärztlichen Kontrollen 
und auch vom Vertragspartner der Krankenkasse festgehalten wird. 

Dass die Krankenkasse die Anzahl der Nutzungsstunden kennt beweist deren Praxis, Nutzer*innen, die auf 
weniger als 1.500 Betriebsstunden p.a. kommen, aufzufordern zu erklären, warum sie das Gerät nicht 
häufiger nutzen. Bei sehr geringen Nutzungszeiten werden die Geräte auch wieder eingezogen. 
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Zudem will die Krankenkasse dann auch noch Kopien der Stromrechnungen haben.

Das gesamte Gebaren der Krankenkasse (ob es alle so halten, ist den Antragstellern nicht bekannt) lässt 
vermuten, dass hierdurch Nichtinformation und bürokratische Hürden zu Lasten der Versicherten gespart 
werden soll ggf. unter Änderung des SGBV. 
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Antrag B 138: "Krankenkassen sollen Versicherte unaufgefordert 
über Erstattungsansprüche von Betriebskosten von Hilfsgeräten 
informieren müssen"
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelrhein
Status: Erledigt durch Antrag B 137
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 137

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die gesetzlichen Krankenkassen und privaten
 2 Krankenkassen künftig Versicherte, denen Hilfsmittel, wie zum Beispiel
 3 Beatmungsgeräte, verordnet wurden, über Ansprüche auf Erstattung von Betriebskosten
 4 unaufgefordert informieren müssen.

 5 Zudem müssen diese, da ihnen ja bekannt ist, welchen Verbrauch das jeweilige Gerät
 6 hat und wie viele Stunden es jährlich genutzt wurde, unaufgefordert einen Abschlag
 7 unter Zugrundelegung durchschnittlicher Stromkosten zahlen. 

 8 Die Versicherten selbst müssen zudem die Möglichkeit haben, mit entsprechenden
 9 Nachweisen gegebenenfalls höhere Kosen erstattet zu bekommen.

Begründung

Werden Hilfsmittel, oft elektrisch betriebene Geräte wie zum Beispiel CPAP-Beatmungsgeräte bei 
Schlafapnoe, ärztlich verordnet und von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt - in der Regel über einen 
Vertragspartner der Krankenkasse - so entstehen bei deren regelmäßiger Nutzung durch den Versicherten 
Kosten. Die Stromkosten können hier pro Jahr in einem hohen zwei- bis dreistelligen Bereich liegen.

Nach der Erfahrung von Nutzern, die auch ver.di-Mitglieder sind, informieren die Krankenkassen nicht 
darüber, dass die oder der Versicherte einen Anspruch auf Erstattung der Stromkosten haben. 

Einer der Antragsteller erfuhr selbst erst nach mehreren Jahren der Nutzung über Dritte davon. Seinen 
Anspruch musste er dann gegen eine sich taubstellende Krankenkasse mit Hilfe des DGB-Rechtsschutzes 
durchsetzen. 

Derzeit will zum Beispiel die Barmer Krankenkasse mit einer Pauschale von 20,-- Euro p.a. die Versicherten 
abfinden. Wer mehr möchte, soll selbst den Verbrauch nachweisen und / oder bei "seinem" Sanitätshaus 
erfragen. 

Zudem sollen die Nutzenden selbst Zahl der Nutzungsstunden benennen, obwohl diese Stunden bei 
jährlichen ärztlichen Kontrollen und auch vom Vertragspartner der Krankenkasse festgehalten werden.
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Antrag B 139: Frauengesundheit in den Fokus von Medizin und 
Wissenschaft
Antragsteller*in: Bundesfrauenkonferenz
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 140

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird sich stärker für das Thema Frauengesundheit engagieren. Dabei werden
 2 folgende Felder identifiziert:

 3 Forschung & Medizin

 4 Lange hat die Forschung die spezifischen Unterschiede in der Gesundheit von Frauen
 5 ignoriert. Bis heute nehmen weniger Frauen an medizinischen Studien teil, bleibt der
 6 weibliche Zyklus, Schwangerschaft, Geburtenkontrolle und Menopause oder auch das
 7 Auftreten von Krankheiten - im Gegensatz zu dem bei Männern - unterbelichtet. Allein
 8 die Versorgung eines weiblichen Herzinfarktes erfolgt bis heute später und schlechter
 9 als bei einem Mann. Und selbst im Bereich der Arbeitsmedizin, wenn es um
 10 Betriebsunfälle oder Berufskrankheiten geht, liegen keine genauen Daten über
 11 Unterschiede zwischen den Geschlechtern vor.

 12 Dieser Umstand muss sich dringend ändern, daher fordern wir, dass in Gremien der
 13 Hochschulen und Forschungseinrichtungen sich durch ver.di Benannte oder Entsandte
 14 (gerade auch bei der Entscheidung über Forschungsgelder) für mehr Forschung und Lehre
 15 im Bereich der Frauengesundheit einsetzen sollen. Hier muss es auch zu einer engeren
 16 Anbindung an den Fachbereich kommen, damit eine Rückkopplung gewährleistet ist. Zudem
 17 soll ver.di auf allen Ebenen darauf achten, dass in Statistiken Gesundheitsdaten
 18 geschlechtsspezifiziert erhoben und ausgewiesen werden. Dies gilt für die Planung von
 19 eigenen Erhebungen, aber auch für die Argumentation gegenüber Einrichtungen, die
 20 Gesundheitsstatistiken für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, welche von
 21 ver.di genutzt werden können.

 22 Schwangerschaft & Wissenschaftlichkeit

 23 Eine gute Vor- und Nachsorge bei Geburten sollte selbstverständlich sein.

 24 Leider sind gerade die Themen Schwangerschaft und Geburt heute noch stark tabuisiert
 25 und dadurch mystifiziert und verklärt. Die sichergestellte Betreuung durch Hebammen
 26 sehen wir als geeignetes Mittel an, um werdende Eltern zu begleiten und zu
 27 unterstützen. Um dabei Gesundheit und Leben zu fördern, nicht zu gefährden und
 28 werdende Eltern nicht zu verunsichern, muss die Grundlage der Versorgung
 29 grundsätzlich evidenzbasiert sein. Dies muss auch über die Ausbildung von Hebammen im
 30 Rahmen eines dualen Studiums gewährleistet sein.

 31 Der Paragraph 219a StGB (Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch) wurde
 32 inzwischen abgeschafft, was es vereinfachen kann Ärzt*innen zu finden, die
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 33 Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Damit es auch hierbei eine gute und sichere
 34 Versorgung geben kann, müssen Schwangerschaftsabbrüche allerdings auch Teil der Lehre
 35 werden. Hier gilt es angehende Ärzt*innen nicht nur in ethischen und rechtlichen
 36 Fragen zu schulen, sondern vor allem auch in den medizinischen Techniken.

 37 Damit sowohl Hebammen als auch Ärzt*innen vollumfänglich in allen Aspekten von
 38 Geburtenkontrolle und Schwangerschaft ausgebildet werden, fordern wir, dass ver.di an
 39 allen Hochschulen ihren Einfluss in den Gremien der Hochschulen nutzt, um die
 40 Curricula der Studiengänge in Gänze auf dem Boden der Wissenschaft anzupassen.

Begründung

Die Gesundheit von Frauen verdient es genauso gut versorgt zu werden, wie die von Männern. Dazu 
müssen aber nicht nur auch leitende Stellen in Forschung und Gesundheitsversorgung durch Frauen 
besetzt werden, sondern muss sich gerade auch schnellstmöglich die Studienlage in Bezug auf den 
weiblichen Körper verbessern. Gleichzeitig zeigt sich, dass insbesondere Frauen vermehrt durch nicht 
evidenzbasierte Verfahren angesprochen werden sollen. Dies ist gefährlich, ist dadurch doch nicht nur die 
Gesundheit von Frauen, sondern teilweise auch die ihrer Kinder gefährdet. Hier gilt es verstärkt durch 
Ausbildung und Finanzierung einhegend tätig zu werden.
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Antrag B 140: Frauengesundheit in den Fokus von Medizin und 
Wissenschaft
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz C
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 139
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 139

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird sich stärker für das Thema Frauengesundheit engagieren. Dabei werden
 2 folgende Felder identifiziert:

 3 Forschung und Medizin

 4 Lange hat die Forschung die spezifischen Unterschiede in der Gesundheit von Frauen
 5 ignoriert. Bis heute nehmen weniger Frauen an medizinischen Studien teil, bleibt der
 6 weibliche Zyklus, Schwangerschaft, Geburtenkontrolle und Menopause oder auch das
 7 Auftreten von Krankheiten - im Gegensatz zu dem bei Männern - unterbelichtet. Allein
 8 die Versorgung eines weiblichen Herzinfarktes erfolgt bis heute später und schlechter
 9 als bei einem Mann. Und selbst im Bereich der Arbeitsmedizin, wenn es um
 10 Betriebsunfälle oder Berufskrankheiten geht, liegen keine genauen Daten über
 11 Unterschiede zwischen den Geschlechtern vor.

 12 Dieser Umstand muss sich dringend ändern, daher fordern wir, dass in Gremien der
 13 Hochschulen und Forschungseinrichtungen sich durch ver.di Benannte oder Entsandte
 14 (gerade auch bei der Entscheidung über Forschungsgelder) für mehr Forschung und Lehre
 15 im Bereich der Frauengesundheit einsetzen sollen. Hier muss es auch zu einer engeren
 16 Anbindung an den Fachbereich kommen, damit eine Rückkopplung gewährleistet ist. Zudem
 17 soll ver.di auf allen Ebenen darauf achten, dass in Statistiken Gesundheitsdaten
 18 geschlechtsspezifiziert erhoben und ausgewiesen werden. Dies gilt für die Planung von
 19 eigenen Erhebungen, aber auch für die Argumentation gegenüber Einrichtungen, die
 20 Gesundheitsstatistiken für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, welche von
 21 ver.di genutzt werden können.

 22 Schwangerschaft & Wissenschaftlichkeit

 23 Eine gute Vor- und Nachsorge bei Geburten sollte selbstverständlich sein.

 24 Leider sind gerade die Themen Schwangerschaft und Geburt heute noch stark tabuisiert
 25 und dadurch mystifiziert und verklärt. Die sichergestellte Betreuung durch Hebammen
 26 sehen wir als geeignetes Mittel an, um werdende Eltern zu begleiten und zu
 27 unterstützen. Um dabei Gesundheit und Leben zu fördern, nicht zu gefährden und
 28 werdende Eltern nicht zu verunsichern, muss die Grundlage der Versorgung
 29 grundsätzlich evidenzbasiert sein. Dies muss auch über die Ausbildung von Hebammen im
 30 Rahmen eines dualen Studiums gewährleistet sein.

 31 Der Paragraf 219a StGB (Verbot der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch) wurde
 32 inzwischen abgeschafft, was es vereinfachen kann, Ärzt*innen zu finden, die
 33 Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Damit es auch hierbei eine gute und sichere
 34 Versorgung geben kann, müssen Schwangerschaftsabbrüche allerdings auch Teil der Lehre
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 35 werden. Hier gilt es angehende Ärzt*innen nicht nur in ethischen und rechtlichen
 36 Fragen zu schulen, sondern vor allem auch in den medizinischen Techniken.

 37 Damit sowohl Hebammen als auch Ärzt*innen vollumfänglich in allen Aspekten von
 38 Geburtenkontrolle und Schwangerschaft ausgebildet werden, fordern wir, dass der
 39 Bundesfachbereich C  an allen Hochschulen seinen Einfluss in den Gremien der
 40 Hochschulen nutzt, um die Curricula der Studiengänge in Gänze auf dem Boden der
 41 Wissenschaft anzupassen.

 42 Krankenkassenleistungen

 43 Alle gesetzlich Versicherten zahlen nach dem Solidarprinzip ihre Beiträge in die
 44 gesetzlichen Krankenkassen ein. Dennoch haben nicht alle Versicherten Anspruch auf
 45 die gleichen Leistungen, da es insbesondere im Bereich der Zusatzleistungen zum
 46 Wettbewerb zwischen den verschiedenen Krankenkassen kommt. Absurd wird dies in
 47 Fällen, in denen wirkungslose vermeintliche Therapiemethoden zum Gegenstand des
 48 Wettbewerbs genutzt werden. Der so genannte Bereich der "Alternativ Medizin" umfasst
 49 dabei Akkupunktur, Homöopathie, Osteopathie, Traditionelle Chinesische Medizin und
 50 andere Verfahren, die teilweise noch nie einen Nachweis für ihre Wirksamkeit
 51 erbringen konnten. Hier finanziert also die Solidargemeinschaft der Versicherten
 52 nicht evidenzbasierte Therapien mit.

 53 Hier gilt es stärker in die Prüfung zu gehen, die ver.di-Vertretungen in der
 54 Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen werden daher aufgefordert sich dafür
 55 einzusetzen, dass nur evidenzbasierte medizinische Verfahren durch die gesetzlichen
 56 Krankenkassen übernommen werden. Auch hier gilt es die Anbindung der Vertretungen an
 57 ver.di über die Zeit der Sozialwahlen hinaus auszubauen.

Begründung

Die Gesundheit von Frauen verdient es, genauso gut versorgt zu werden wie die von Männern. Dazu 
müssen aber nicht nur auch leitende Stellen in Forschung und Gesundheitsversorgung durch Frauen 
besetzt werden, sondern muss sich gerade auch schnellstmöglich die Studienlage in Bezug auf den 
weiblichen Körper verbessern. Gleichzeitig zeigt sich, dass insbesondere Frauen vermehrt durch nicht 
evidenzbasierte Verfahren angesprochen werden sollen. Dies ist gefährlich, ist dadurch doch nicht nur die 
Gesundheit von Frauen, sondern teilweise auch die ihrer Kinder gefährdet. Hier gilt es verstärkt durch 
Ausbildung und Finanzierung einhegend tätig zu werden.
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Antrag B 141: Kostenlose Verhütungsmittel für alle
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 142, W 060

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich politisch dafür ein, dass Verhütungsmittel, sowohl zur Empfängnis-
 2 als auch zur Krankheitsverhütung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Begründung

Die Nutzung von sicheren Verhütungsmitteln zur Empfängnis- und Krankheitsverhütung stellt, 
insbesondere bei jungen Menschen ein gesellschaftlich relevantes Bedürfnis dar. Durch eine breite 
Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln, insbesondere von Kondomen und Lecktüchern, welche neben der 
Empfängnis- auch zur Krankheitsverhütung geeignet sind, wird der Tabuisierung des Themas Verhütung 
und Gesundheitsschutz entgegengewirkt.
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Antrag B 142: Kostenlose „Pille danach“ 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 141
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 141

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird aufgefordert, sich für die kostenlose Verhütung inklusive der "Pille
 2 danach“ in Apotheken und Krankenhäusern einzusetzen.

Begründung

Die Kosten der „Pille danach“ muss bisher die Frau tragen. Mit Kosten zwischen 15,-- und 35,-- Euro sind 
die Präparate nicht günstig. Viele Betroffene können sich, gerade in Zeiten der Krise, die Beträge nicht 
leisten. Die Möglichkeit die „Pille danach“ zu bekommen, sollte nicht vom Geldbeutel abhängen und 
prinzipiell kostenfrei sein.
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Antrag B 143: Psychische Gesundheitsversorgung - Antrag zur 
politischen Positionierung der ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

B 144, B 145, B 146, B 147

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

verlangt eine Erhöhung der Anzahl der Kassensitze für Psychotherapeut*innen. Die
regelmäßigen Bedarfserfassungen sollen mindestens umgesetzt werden.

setzt sich dafür ein, psychische Erkrankungen und Störungen sichtbarer zu
machen, insbesondere wenn sie durch die Arbeit entstehen,

schafft Bildungsangebote zu dem Themenkomplex psychische Belastung und
gesundheitliche Versorgung.

positioniert sich für eine Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung in der
Bundesrepublik Deutschland im Sinne der psychischen Gesundheitsversorgung.

 10 Diese Position kann sich zum Beispiel durch Teilnahme an Initiierung und
 11 Unterstützung von Demonstrationen für eine Novellierung der psychischen
 12 Gesundheitsversorgung in der Bundesrepublik Deutschland und / oder durch Lobbyarbeit
 13 äußern.

Begründung

Der Bedarf an psychotherapeutischen Behandlungen ist unter anderem auch durch die Coronapandemie 
in den letzten Jahren gestiegen. Aber auch vor der Pandemie musste man auf der Suche nach einem 
Therapieplatz mit vielen Absagen oder mehreren Monaten Wartezeit rechnen.

Dieser Mangel an Therapieplätzen ist jedoch nicht etwa einer geringen Anzahl an ausgebildeten 
Psychotherapeut*innen zurückzuführen. Deutschlandfunk berichtet 2021, die Nachfrage nach 
Kassensitzen[1] sei hoch. Doch laut offiziellen Zahlen sei die Bundesrepublik Deutschland mit 
Psychotherapeut*innen überversorgt. „Wie viele Psychotherapeutinnen welche Region braucht, das wurde 
vor gut 20 Jahren in der Bedarfsplanung für ganz Deutschland festgelegt und seitdem mit komplizierten 
Berechnungen[2] anhand der aktuellen Bevölkerungszahlen weitergeschrieben.“ [3]

Die Reports Psychotherapie der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung verdeutlichen die Prävalenz 
psychischer Erkrankungen und Suizidalität und die Notwendigkeit der Erhöhung der Kassensitze 
entsprechend des Bedarfs in der Bevölkerung.[4]

Viele psychische Erkrankungen gehen mit einer depressiven Symptomatik einher und gerade für Personen, 
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die an einer depressiven Symptomatik leiden, sind Niederlagen bei der Suche nach einem Therapieplatz 
schrecklich entmutigend und können schnell zur vollkommenen Resignation führen. An dieser Stelle 
sollten wir solidarisch sein und eine Veränderung in der gesundheitlichen Versorgung psychisch 
erkrankter Personen erkämpfen.

Die psychische genauso wie die physische Gesundheit haben eine große Wirkung auf die Arbeitsfähigkeit 
der Menschen. Aber die psychische Gesundheit hat auch eine unglaubliche Wirkung auf die 
Selbstbestimmtheit der Menschen, auf ihre Teilhabe bei ver.di und ihren Willen Verbesserungen in unserer 
Gesellschaft oder ihrem Arbeitsplatz herbeizuführen. Für eine starke Gewerkschaft gilt es unsere 
Gewerkschafter*innen vor der Resignation zu schützen!

[1] Kassensitze erlauben es Pyschotherapeut*innen Behandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen 
abzurechnen

[2] Berechnungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung

[3] Quelle: deutschlandfunkkultur.de/streit-um-kassensitze-aerger-fuer-angehende-100.html, von 
Benedict Weskott, 08.02.2021

[4] z.B.: Report Psychotherapie 2021 https://www.dptv.de/fileadmin/Redaktion/Bilder_und_Dokumente/
Wissensdatenbank_oeffentlich/
Report_Psychotherapie/DPtV_Report_Psychotherapie_2021.pdf
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Antrag B 144: "Psychische Belastung nicht stigmatisieren“ 
Antragsteller*in: Landesbezirksvorstand Nordrhein Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 143

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di wird sich fachbereichsübergreifend und in Zusammenarbeit mit weiteren
 2 Akteur*innen innerhalb und außerhalb von ver.di dem Thema psychische Belastungen und
 3 Erkrankungen widmen.

 4 Ziel muss es dabei sein:

 5
 6

 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

Stigmatisierung und Tabuisierung von psychischen Erkrankungen und Depressionen
zu verhindern.

Konzeptionierung von adäquaten Bildungsangeboten.

Psychische Gesundheit als elementaren Bestandteil des Gesundheitsmanagements zu
etablieren.

Entwicklung von Unterstützungsangeboten innerhalb und außerhalb von ver.di.

Sich politisch dafür einzusetzen, die kassenärztlichen Zulassungsquoten dem
realen Bedarf anzupassen und daher eine Reform der Bedarfsplanung und die
Ausweitung von psychotherapeutischen Behandlungsplätzen vorzunehmen.

Begründung

Mit großer Besorgnis beobachten wir die wachsenden Belastungen für die psychische Gesundheit von uns 
und unseren Mitmenschen. Als ver.di wollen wir den gesellschaftlichen Diskurs vorantreiben und eine 
Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Erkrankungen verhindern. Wir wenden uns gegen den immer 
stärker werdenden Druck auf Einzelne im Rahmen der vorherrschenden Leistungsgesellschaft und wollen 
aktiv über das Thema psychische Gesundheit aufklären und mit Vorurteilen aufräumen. Den Betroffenen 
gehört unsere volle Solidarität.
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Antrag B 145: Psychische Gesundheit – mehr Kassensitze für 
Psycholog*innen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 143
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 143

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für eine Erhöhung der Kassensitze für Psycholog*innen ein, um eine
 2 flächendeckende Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung zu erreichen.

Begründung

Wer einen Therapieplatz sucht, braucht vor allem eines: Geduld. Die Wartezeiten können durchaus ein 
halbes Jahr oder mehr betragen. Dabei steigt die Anzahl an psychischen Erkrankungen immer weiter an: 
Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg haben massive Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Dazu 
kommen ständige Erreichbarkeit und ständige Vergleiche auf Social Media. Die Herausforderungen 
unserer Zeit wachsen stetig an und unser Geist benötigt Unterstützung. Während sich Menschen 
zunehmend mehr eingestehen, dass sie Unterstützung bei ihrer psychischen Gesundheit brauchen, 
kommen sie dann letztendlich nicht an einen Therapieplatz. Dabei wären genügend Psycholog*innen 
vorhanden. Lediglich die so genannten Kassensitze sind rar gesät. Etwa 7.000 Kassensitze fehlen nach 
Statistiken für eine ausreichende Versorgung von Patient*innen. Nur durch die Anerkennung mit einem 
„Kassensitzplatz“ können die psychologischen Behandlungen durch die Ärzt*innen abgerechnet werden. 
Gutverdienende greifen da oftmals selbst in den Geldbeutel und zahlen ihre Behandlungen aus eigener 
Tasche. Dies können sich aber auch nur Gutverdienende leisten. Menschen in den unteren Lohngruppen 
bleiben zurück – und mit psychischen Erkrankungen alleine.

ver.di wird daher einen politischen Diskurs führen und sich für eine deutliche Erhöhung der Kassensitze 
einsetzen. Mentale Gesundheit darf keine Frage des Geldbeutels sein!
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Antrag B 146: Psychische Gesundheit – mehr Kassensitze für 
Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag B 143
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag B 143

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für eine Erhöhung der Kassensitze für (psychologische)
 2 Psychotherapeut*innen ein, um eine flächendeckende Gesundheitsfürsorge der
 3 Bevölkerung zu erreichen.

 4 Ergänzend wird angestrebt einen Mechanismus einzuführen, der dafür sorgt, dass der
 5 Bestand an die Bedarfe regelmäßig angeglichen werden kann.

Begründung

Wer einen Therapieplatz sucht, braucht vor allem eines: Geduld. Die Wartezeiten können durchaus ein 
halbes Jahr oder mehr betragen. Dabei steigt die Anzahl an psychischen Erkrankungen immer weiter an: 
Corona-Pandemie, Klimakrise, Krieg haben massive Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Dazu 
kommen ständige Erreichbarkeit und ständige Vergleiche auf Social Media. Die Herausforderungen 
unserer Zeit wachsen stetig an und unser Geist benötigt Unterstützung. Während sich Menschen 
zunehmend mehr eingestehen, dass sie Unterstützung bei ihrer psychischen Gesundheit brauchen, 
kommen sie dann letztendlich nicht an einen Therapieplatz. Dabei wären genügend Psycholog*innen 
vorhanden. Lediglich die so genannten Kassensitze sind rar gesät. Etwa 7.000 Kassensitze fehlen nach 
Statistiken für eine ausreichende Versorgung von Patient*innen. Nur durch die Anerkennung mit einem 
„Kassensitzplatz“ können die psychologischen Behandlungen durch die Ärzt*innen abgerechnet werden. 
Gutverdienende greifen da oftmals selbst in den Geldbeutel und zahlen ihre Behandlungen aus eigener 
Tasche. Dies können sich aber auch nur Gutverdienende leisten. Menschen in den unteren Lohngruppen 
bleiben zurück – und mit psychischen Erkrankungen alleine. ver.di wird daher einen politischen Diskurs 
führen und sich für eine deutliche Erhöhung der Kassensitze einsetzen. Mentale Gesundheit darf keine 
Frage des Geldbeutels sein!
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Antrag B 147: Für einen zeitgerechten Umgang mit psychischen 
Erkrankungen 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag B 143
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag B 143

Sachgebiet: B - Sozial-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitik
Untersachgebiet: B - Pflege und Gesundheitspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass psychische Erkrankungen und insbesondere
 2 Behandlungen dieser sich für (junge) Menschen nicht mehr nachteilig auswirken und die
 3 Gesamtbetrachtung dieser in der Gesellschaft und in der politischen Umgangsweise
 4 einen Wandel erlebt.

Begründung

In den vergangenen Jahren haben wir Fortschritte gemacht im Umgang mit ehemaligen Tabuthemen, sei 
es die Abschaffung von § 219a StGB, die Legalisierung der Ehe von homosexuellen Partner*innen oder die 
bevorstehende Legalisierung bzw. Entkriminalisierung von Cannabis. Ein weiteres Thema, welches jedoch 
aktiv jedes Jahr die Zukunft von vielen, oftmals jungen Menschen, verbaut und beispielsweise einen 
Einstieg in ein Beamt*innenverhältnis nahezu unmöglich macht, bleibt hiervon weitestgehend unberührt.

Denn noch immer versuchen viele Arbeitgeber*innen Abstand zu nehmen von Menschen, welche sich in 
ihrem Leben in psychologische Behandlung begeben haben. Damit werden diese Menschen aktiv aufgrund 
dieser Erkrankung benachteiligt, allerdings nur, wenn sie diese öffentlich gemacht haben. Dies treibt die 
Stigmatisierung dieser Thematik nur noch weiter voran und das ist nicht mehr zeitgemäß. Niemand kann 
dafür garantieren, dass diese Personen nicht hervorragende Arbeit leisten werden und doch wird diesen 
Personen oftmals keine Chance gegeben.

Oftmals stellen Klagewege hier den einzigen Ausweg dar. Dies stellt ein Weg dar, für welchen viele die 
Mittel oder auch der Mut fehlen, so ist ein sich über Monate ziehender Gerichtsprozess auch nochmals für 
viele eine psychologische Belastung (übrigens ebenso wie wiederholte Absagen bei Bewerbungen, welche 
aus objektiver Sicht nicht nachzuvollziehen sind).

Hier gilt es nun die bestehenden Gesetze und Regelungen unter die Lupe zu nehmen und mittels der 
notwendigen Anpassungen sicherzustellen, dass eine Behandlung bei beispielsweise einer*m 
Psychotherapeut*in nichts anderes mehr ist als die Behandlung eines Beinbruches. Sonst ergeben wir uns 
einem Prozess, der mehr als nur Ausbildungsplätze kosten wird und der die betroffenen Menschen in 
einen Teufelskreis führen kann.
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